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Rechtsprechung
Strafrecht

§1 Abs. 1 KriegswirtschVO.
Eine Gefährdung des lebenswichtigen Be

Verbraucherschaft, etwa in einem Ortsteile 
oder einem Dorfe, besteht. Für die Feststel
lung der Gefährdung kann auch der Um
stand, daß das Verhalten des Täters an
dere zur Nachahmung verlockt, mit von 
Bedeutung sein.

Böswilliges Handeln liegt vor, wenn de* 
Täter sich über die Bedeutung und die Fol
gen seines Tuns im klaren ist und sein Vor
haben aus verwerflicher Gesinnung 
wohl ausführt. SondGer. Hamburg: DK- 
1941, 701 Nr. 1 (Mittelbach)

§1 KriegswirtschVO. Das Zurückhalten 
eines lebenswichtigen Gegenstandes kann 
auch in der Ablehnung seines Verkaut 
durch einen Geschäftsmann liegen.

Es besteht kein uneingeschränktes vo 
recht der Stammkunden derart, daß der Ge
schäftsmann nur an sie abzugeben brauen • 

Ausschluß der Böswilligkeit, wenn o 
Täter sein Verhalten auf Grund von Ai 
klärungen des Fachverbandes oder et 
Fachzeitschrift für erlaubt gehalten 
RG.: DR. 1941, 703 Nr. 2 (Mittelbach)

§2 VolksschädlVO.; §242 StGB. Wer 
während der vom Werkluftschutz 
gerichteten nächtlichen Brandwache 1 
Bereitschaftsraum seine schlafenden Na 
raden bestiehlt, macht sich nach§2 Voiks- 
schädlVO. i. Verb. m. §242 StGB, strafbar. 
SondGer. Magdeburg: DR. 1941, 706 N ■

8 2 Abs. 2 HeimtückeG. v. 20. Dez. 1934 
(RGBl. 1, 1269). Der Tatbestand des1 §\J- 
Abs. 2 liegt auch dann vor, wenn der iawi 
Umstände kannte, die ihn zu der.An."ah(̂ e 
drängten, seine Äußerung werde m 
Öffentlichkeit dringen. RG.: DR. 1941,
Nr. 4 (Mezger)

§§ 4, 5 GewaliverbrecherVO.; Durchl'Y9; 
v. 28. Dez. 1939 (RGBl. 1940, 1, 17). P ie
Bekanntgabe der Verurteilung wegen e in  
f a c h e r  Beihilfe zur Steuerhinterziehung 
ist nunmehr auf Grund der §§¡4, 5 £w 
verbrecherVO. und der DurchfVO. h erzu 
v. 28. Dez. 1939 rechtlich möglich, wenn 
der StA. zustimmt. RG.: DR- 1941, 707 N •

8 4 VO. v. 25. Nov. 1939 (RGBl. I, 23191
ist auf den Verkehr mit Z™\\geiwgemn 
weder unmittelbar noch entsprechend
wendbar. RG.: DR. 1941, 707 Nr. 6

8 163 StGB. Tatbestand des fahrlässigen 
Falscheides. RG.: DR. 1941, 707 Nr.

8 175 a Nr. 3 StGB. Verführung i-S. des 
§ 175 a Nr. 3 StGB. RG.: DR. 1941, 708 Nr. 8 

§§ 183, 2 StGB. Nach dem § 183 StGB, ist 
nur strafbar, wer „ein Ärgernis gibt“ , also 
nicht schon jeder, der nur die Gefahr her-

Verb. m(
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§ 24 VereinfVO. Umfang des pflichtmäßi
gen Ermessens bei der Erhebung von Be
weisen. RG.: DR. 1941, 711 Nr. 16 (Bockel- 
mann)

Zivilrecht
Ehegesetz

§§ 52 und 54 EheG.
Lupus (Hauttuberkulose) k a n n  bei dem 

Vorliegen besonderer Umstände die Schei
dung nach §52 EheG, rechtfertigen.

Der Ehegatte, der selbst die Scheidung 
der Ehe begehrt, kann sich nicht darauf 
berufen, daß die Auflösung der Ehe ihn be
sonders hart treffen würde. OLG. Olden
burg: DR. 1941, 713 Nr. 17 (v. Scanzoni)

sammenhängend mit Wohnhäusern, gewerb
lichen oder öffentlichen Bauten bedeckt ist, 
wobei einzelne unbebaute Baustellen, zur 
Bebauung ungeeignetes oder ihr entzogenes 
Gelände den Zusammenhang nicht unterbre
chen. RG.: DR. 1941, 717 Nr. 23 (GUlde)

einf-VO.-

§ 52 EheG. Der körperliche Zustand, der 
sich daraus ergibt, daß wegen einer Mast
darmgeschwulst der untere Teil des Mast
darms entfernt und ein künstlicher Darm
ausgang an der einen Bauchseite geschaffen 
worden ist, stellt sich nach seinem äußeren 
Erscheinungsbilde und infolge der Wirkung 
auf den Geruchssinn eines normal empfin
denden Menschen als eine schwere ekel
erregende Krankheit dar. RG.: DR. 1941, 
714 Nr. 18

§ 53 EheG, betrifft nur die dauernde Un
fruchtbarkeit. Ist die Beseitigung der Un
fruchtbarkeit durch Operation möglich, 
nach den Erfahrungen der ärztlichen Wis
senschaft bei normalem Verlauf der Opera
tion auf deren Erfolg zu rechnen und der 
unfruchtbare Ehegatte auch ernstlich be
reit, die Operation an sich ausführen zu 
lassen, dann ist trotz alledem doch eine 
dauernde Unfruchtbarkeit als vorhanden 
anzusehen, wenn dem Scheidungskläger mit 
Rücksicht auf die von ihm zur Behebung 
der Unfruchtbarkeit längere Jahre hindurch 
gebrachten und die von ihm noch zu brin
genden Opfer nicht zugemutet werden kann, 
sich auf weitere Versuche zur Behebung der 
Unfruchtbarkeit noch einzulassen. RG.: DR 
1941, 714 Nr. 19 (v. Scanzoni)

§55 EheG. Die Scheidung der Ehe, bei 
der die Voraussetzungen des § 55 Abs. 1 
EheG, erfüllt sind, darf auf den Wider
spruch nur versagt werden, wenn aus
nahmsweise besondere Gründe für die Auf
rechterhaltung der wertlos gewordenen Ehe 
sprechen. RG.: DR. 1941, 716 Nr. 20

._§§ 104, 576, 567 ZPOa 4 8 
l.Sept. 1939. .„prfahrenIm Kostenfestsetzungsveri nunbetnstel
sowohl die befristeten w crelangen' g 
Rechtsmittel zur Anwendung „„ 
fristete Erinnerung findet_s Pssteetzm,g findet stsetzuBS“ 
Entsch. des UrkB- sich a s » fall>'f„e.

Vergleichsordnung
§77 VerglO. v. 5. Juli 1927; §23 KO.
An der zur VerglO. v. 5. Juli 1927 ergan

genen Rspr. des RG. wird fesfgehalten, wo
nach beim Treuhand vergleich der Treu
handvertrag als Geschäftsbesorgungsver
trag des Gemeinschuldners mit dem Treu
händer bei nachträglicher Eröffnung des 
Konkursverfahrens nach §23 KO. unein
geschränkt in seiner Gesamtheit erlischt.

Es bleibt unentschieden, ob dies auch 
noch unter der Herrschaft der neuen 
VerglO. v. 26. Febr. 1935 zu gelten hat.

§23 KO. ist jedenfalls dann nicht an
wendbar, wenn das Vergleichsverfahren 
über eine OHG. und deren Gesellschafter 
eröffnet war, von denen nur e i n e r  nach
träglich in Konkurs geraten ist, demnach 
nur das etwaige Auseinandersetzungsgut
haben dieses einen Gesellschafters zum 
Nachlaß (zur Konkursmasse) gehört hat. 
RG.: DR. 1941, 720 Nr. 24 (Vogels)

beschluß'* darstellt. Das i ^  geu.cjT,fer 
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Die Wertgrenze (voau le w e n j- i^ v  v 
für die Zulässigkeit de aic
Abs. 2 ZPO.) findet nur dR 1941 
Beschw. Anwendung.
Nr. 27 (Kubisch)7 (Kubiscn; qb ZP°- ,v/eise

176, 244, 249, 51J der ^
Eine Frist kann nich^ ^  mit pi-

¿Sk ' » » Ä t  aoestimmten Zeitpunkt s0n g >
raum umfaßt (Zeitr , Endtag 
in der Weise, drjSt).
wird, bis zu dem d e^ß (Endtag^ GesA

Verfahren, Gebühren- und Kostenrecht

§55 EheG. Auch wenn beide Eheleute in 
derselben Wohnung geblieben sind, z. B. 
weil es ihnen wegen Wohnungs- oder Geld
mangels anders nicht möglich war, kann 
die häusliche Gemeinschaft aufgehoben 
sein; dann muß aber wenigstens in dieser 
Wohnung eine vollständige Trennung der 
Lebensführung beider bestanden, haben. 
RG.: DR. 1941, 716 Nr. 21

§ 121 Abs. 1 EheG. Der Grundsatz, daß 
die Dispensehe die frühere Ehe auflöst, ist 
nur für die Sonderfälle des § 121 Abs. 1 
EheG, auszuschließen; besteht die Dispens
ehe zwar dem Bande nach, ist aber gericht
lich von Tisch und Bett geschieden, so 
bleibt es bei dem Grundsatz: die frühere 
Ehe ist als durch die Dispensehe aufgelöst 
anzusehen. RG.: DR. 1941, 716 Nr. 22 (von 
Scanzoni)

§ 13 GVG.; §§ 157, 242 BGB.; § 549 ZPO.; 
MecklbKanonablösG. v. 6. April 1933 i. d. 
Fass. v. 16. Mai 1938 (RegBl. 126); RGes. 
über Groß-Hamburg und andere Gebiets
bereinigungen v. 26. Jan. 1937.

Streitigkeiten zwischen dem Erbpächter 
und dem Erbverpächter sind bürgerliche 
Rechtsstreitigkeiten i. S. des §13 GVG.

Der §8 MecklbKanonablösG. ist in sei
ner Fassung v. 16. Mai 1938 kein Gesetz, 
auf dessen Verletzung die Rev. nach §549 
ZPO. gestützt werden kann. Das mecklen
burgische Landesrecht ist zwar in seinem 
Bestand v. 1. April 1937 revisibel gewor
den, weil mit diesem Tage nach dem Ges. 
v. 26. Jan. 1937 mecklenburgische Gebiets
teile aus dem Bezirke des OLG. Rostock 
ausschieden, in denen weiterhin das meck
lenburgische Landesrecht nach dem Ges. 
v. 16. März 1937 galt. Die Voraussetzungen 
des § 549 ZPO. sind aber nicht für meck
lenburgisches Landesrecht gegeben, das 
nach dem 1. April 1937 erlassen wurde, weil 
dieses sich nicht auf die durch Ges. vom 
26. Jan. 1937 abgetrennten Gebiete er
streckt.
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Straßenverkehrsrecht
§§25, 27 RStraßVerkV. v, 28. Mai 1934.

Vorfahrtsregelung. Geschlossene Ortschaft. 
§27 findet Anwendung, wenn die Geleise 
der Straßenbahn innerhalb eines Straßen
zuges oder doch ohne Zwischenraum un
mittelbar neben ihm verlaufen; nicht aber, 
wenn sie sich auf einem besonderen in kei
nem Zusammenhang mit der Straße stehen
den Bahnkörper befinden.

Geltungsbereich der PrPolVO. vom 
20. April 1923.

Unter geschlossener Ortschaft ist ein Teil 
des Gemeindebezirks zu verstehen, der in 
geschlossener oder offener Bauweise zu-

Wenn in § 164 Abs. 2 MecklbAusfVO. 
zum BGB. (1. d. Fass, des § t Kanonab- 
lösG.) die Anwendung der §§ 157, 242 BGB. 
auf das mecklenburgische Erbpachtrecht 
ausdrücklich angeordnet wird, so ist das 
dahin zu verstehen, daß der Gesetzgeber 
die Voraussetzung für die Anwendung die
ser Bestimmungen» dadurch erst schaffen 
wollte, nicht etwa dahin, daß diese Bestim
mungen im mecklenburgischen Erbpacht
recht in weiterem Umfang angewendet 
werden sollen, als nach der zu ihnen ergan
genen höchstrichterlichen Rspr. in ihrem 
allgemeinen Geltungsbereich. RG.: DR. 
1941, 723 Nr. 25

Nr. 28 „07 7PO-; §§81’ i?°;§§614a, 627 ZI S6l4a„ V '
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Art. 1, 2 VerfVO. v. l.Sept. 1939. Die
Unterbrechung des Verfahrens tritt ein, so
bald eines der Verhältnisse des Art. 1 
Abs. 2 a. a. O. gegeben und der Betroffene 
ohne Vertreter (Art. 1 Abs. 3 Satz 1 a. a- O.) 
ist. Darauf, ob der Betroffene auch ohne 
den Schutz der VO. keine unbilligen Nach
teile erleiden würde, kommt es nicht an. 
Dieser Umstand kann nur bei der Entschei
dung über die Bestellung eines Vertreters 
(Art. 2 a. a. O.) und über die Aussetzung 
des Verfahrens (Art. 1 Abs. 3 Satz 2 
a. a. O.) berücksichtigt werden. LG. Mün
ster: DR. 1941, 725 Nr. 26

itnj Scheidung^; Recn^ A^Tst 
Die durch eine« ^  0hn«fden, ’

tretcne n^ften gefertighierfiir/ i -  Dr 'kollabschnften g dgr hier Ko  
Kostenschuldner orde j
Schreibgebuhren

729 Nr. 29 . §§ 3 3 |¿ 6b A ;

keiner ausdruc« br b ten ß die
Antrag ' « ' . ' S r .Antrag »eg' ber er^ ¡eien >
Gericht gê nterhabsVFehf  zu } ie nen Unte* O K ,st*,d^,^"vV frs
geben, «enn es »  aw v  *

Die V e r la b r Ä
für dieses ■ „,;rhtin-'‘- h nw ' 
wen« t . Äwenn b cn (gi
weder ergeht B° leich ge fot“  
dern nur ein ve K

ifii"1



%
Gemeinschaftsgruppe 

Deutscher Hypothekenbanken
|!i 9eutschc aentralbodenkredit-Aktiengesellschaft in Berlin,
IV FJanl*m ,;yS0thekenbank «  Weimar,
V ï!.ecklenbur«'̂ ypothekenbank in Frankfurt a. M.,

Hypotheken- ond Wechselbank in Schwerin,
estden»* ■ 0<lencreditanstalt in Dresden, 
ln Bodenkreditanstalt in Köln.

, -«nsia|, auptversammlungen wurde beschlossen, für das 
^ . < r L ! 940-eine Dividende von 6 °/o zu verteilen, derenI ‘<UQg g — » » lUCliUt. » un v» zw . vi --------- -------

' G* " . *PUafe der Dividendenscheine, unter Abzug
?ch, und Kriegszuschlag, 

ä W P„ 'Banken sofort stattfindet Di
an den Kassen 

ie Dividenden-
<vei,, "» Text °'ye't sie zu ehemaligen Papiermark-Aktien ge- 
Nr. ?lI,’atk-Akt' °as Geschäftsjahr 1940, soweit sie zu neuen 
bei W bei IO gehören, tragen sie bei I die Nr. 78, bei II die 

die nt 47le Nr- 79. bei IV die Nr. 19. bei V die

eim»r, Frankfurt

Nr. 45,

M., Schwerin, Dresden, Köln, 
den 20. März 1941.

■— ^as sich auch als Geschenk e igne t!

*  ̂ k g e s ta lt der Hitler-Jugend
von

ha„ w , ) r - h a b il. I I .  H . IH etze
c?sbesonri in die Hand aller Jugendführer,
- 'eher '¡rc aker HJ.-Rechtsstellen, der Eltern und 
"herhaul f , Jngend- und Vormundschaftsrichter, 
Ü^Persönr u Kechtswahrer, die durch Beruf 
konno„ .. Ilches Interesse nicht darauf verzichten

" H ,

Hnen Hin *»»IC«'CWC m t iu  uarau i ve rz ic iiicu  
Teil ul cni* als eigene Rechtsordnung und

p r Gesamtrechtsordnung zu begreifen.
reis ^es Qanzleinei.bandes RM. 5.40

C?i"hen ,
bfiUfc.L den Buchhandel oder direkt vom Verlag

^chtsverlag GmbH. Berlin • Leipzig • Wien
-ief rlifl W 35> Hildebrandstraße 8

Ostmark und Sudetenland: 
sverlanr O.m.b.H., Wien I, Riemergasse 1

Auskünfte
Erm ittelungen
Beobachtungen
erledigt für jeden Ort:
Dr. Wittig & Wollny,
Berlin ui 30/53, Tel8“"

Es gilt Anzeigen-Preisliste Nr. 2

Eine Brunnenkur zu Hause mit

AnçeliAa-QueUe 
Jjmisstem

Magen- u. Darm-, Nie- 
I- u. Blasenleiden, Oicht,i  t u *  u . L U tfa c m tiu t i i,  u iu n ,

Glutarmut und Bleichsucht, 
unterstützend bei Zucker. 
Brunnenschriften u. Preise 
durch die K urverw altung 

■ad lö n lj ite ln  (Bez. Koblenz)

WALTER BEHRENS
»RAUNSCHWEI« Bnefmarktnh«ndlg1 MSjjttS *

izsSrú______ WtrWfchr koflwrfr»»Ankauf vert Sammlungen

a B r le t -  
m a rk e n

Saball-Pa.l
irai- MO rnsek-

„Österreich" nur 
1SJI IrU. Sahelt Wie« IX/71 Olt.Briefmarken

Preisliste über Grundstocksammlungen, 
Sätze und Deutsche Neuheiten usw. 

Höpfntr, Schöntfald 8. B .rlin -  Grüne* ».

Vermögenssteuerrecht 
nebst verwandten Gebieten

von
Rechtsanwalt Dr. jur. et Dr. rer. pol. L u d w i g  Meyer ,  

Mitglied der Geschäftsführung der 
Reichsgruppe Industrie

Preis: Kartoniert 3.90 RM.

Die Praxis wird ein Werk begrüßen, in dem sie alle ein
schlägigen Bestimmungen nach dem neuesten Stand er
läutert findet. Das Werk von Ludwig Meyer legt in 
kurzer systematischer Darstellung die jetzt zur An
wendung kommenden Gesetze dar, nämlich das Reichs
bewertungsgesetz, das Vermögenssteuergesetz, das 
Bodenschätzungsgesetz und die Verordnung zur Neu
regelung der Aufbringungsumlage. Auch die Bewertung 
von bebauten Grundstücken ist eingehend behandelt. 
Das Werk ist ein zuverlässiger Ratgeber und wird in 

der Praxis viel gebraucht.

Zu beziehen durch den Buchhandel oder 
direkt vom Verlag

Deutscher Rechtsverlag G.m.b.H., Berlin, Leipzig, Wien
Berl in W 35, Hi ldebrandst raße 8 

Auslieferung für Ostmark und Sudetenland-: 
Deutscher Rechtsverlag G.m.b.H., Wien I, Riemergasse 1

Vc’tim ß j gcseCücftaftvt äcö

t \;S . GccfthwiibWiCntudc) fm

B E R U F S H A F T P F L I C H T 

V E R S I C H E R U N G  GE GE N  

V E R M O G E N S S C H Ä D E N

STERBEGELD-  , 

V E R S I C H E R U N G



E in  V P erk , d a s  s i c h  h e r v o r r a g e n d  a l s  G e s c h e n k  e i g n e t !

RUSSISCHE J l D E M ’ Ol lT Ik
von D r. ju r .  h a b il. R e i n h a r t  M a u r a c h ,  Am tsgerich tsra t in  Breslau

Umfang 442 Seiten, dazu 12 Seiten Abbildungen auf Kunstdruckpapier. Preis in  Ganzleinen RM 16.— Por
Ig o Jahr0 rIlS'

Es gab bisher noch kein Buch in deutscher Sprache, das kritisch und vom deutschen Standpunkte aus dl° 1 ’aU3I,atu|lS,0ä 
Bischer Judenpolitik und -gesetzgebung behandelt hätte. Die literarischen Grundlagen des Themas sind ia

russischsprachig und daher den meisten deutschen Interessenten nicht zugänglich. ^

Dr Maurach, der bekannte Sachkenner des russischen Staatsrechts, legt in seinem Werk die geschichtlic ajjSObließ6®
Behandlung des Judentums im zaristischen Rußland dar, beginnend um die Mitte des 15. Jahrhunderts Buß]and
mit der bolschewistischen Revolution des Jahres 1917. Hochinteressant ist das Wissen um die Versuche, die Jude

Meisterung des Judentums unternommen hat, im Vergleich zu dom nationalsozialistischen Deutsoülana.. f VectI»
frage als Rassenproblem erkannt und gemäß diesor Einsicht gelöst hat. Mit wissenschaftlicher GrundüeliKei , JudeBpo«1 
tung umfangreichen Schrifttums, entwirft der Verfassor ein großangelegtes kritisches Bild des Wachse 

des Zarenreiches. Erhöht wird die Aktualität des Buches durch den fesselnden Sprachstil des

Zu b e z i e h e n  d u r c h  den Buchhandel  oder di rekt  vom Verlag

D E U T S C H E R  R E C H T S T  E R L A G  G . M . B . H . ,  B E R L I N  / L E I P * * G / ^

Berlin W  35, Hildebrandstraße 8

Auslieferung für Os tmar k  und Sudeten land:  Deutscher Rechtsverlag G. m. b. H., Wien I,

&%t ftcftentccWfrttdnms
be$ Ä a t n m e r g e r i d ) i a  i n  3 i b i t f o ( ^ c n  _ r c ^u.tt5

u n t e r  33erüc f  f i c f ) t i g u n g  ber ü b r i g e n  i>iJd>f fr i3>ter l icf>en $ o f íe n te c f> í fP

U m fang  J 34 Saten ‘ " ‘ f  0 Í -
$ e . 3 3 a u l © a c b c f t  Z T S i* - * * -

■ ¡ n g e  r ä u m t . fl*1D e n  J u s t i z b e h ö r d e n  w i r d  e i n  V o r z u g s p r e i s  v o n  R M.  7-4» e -  D„

,®(eie jroefte Auflage öceS gefegten Sjeraudgeberd ber Kofienrecfdfprecfiung fann ató 3iibflüuntóaudgabe &«5<’íct,l¿eutfct)e 
1.3an.l938£)erSoMenat0eéSammergerfd)tólO3abtef>eftcf)t- -  «f« für Öfe PwjrtS unentbefitHd)-

©pftematffd) erläutert mm $ 0 l l l  © O C M  C, Ä«mmergerf#Jrat, »erlfn
r e h u n d e n  RAÍ. 6. -

nt6e
Umf ang  366 Sei ten Oktav  / Prei s i n  L e i n e n  ge

„®i5 (K bad ©tanöaröroerf über biefed ©ebiet bed QlrmeiianujaltdCoftenreĉ td. — 'S«1 Öen '2lnuwiy^n^ erfl$ juu0 

Best el l ungen übernehmen al l e Buchhand l ungen oder d a

SB. 9H 0 e f t  e » u d t b o n b l u n o  ♦ 2 e i » 5



Ä n f a n g A p r i l  e r s c h e i n t :

STAATS A N W A L T
Bln ^ r b e i t s g e b i e t  m i t  B e is p ie le n

uh d

Von

J & k a r l  b u r c h a k d i
«Sta a ts a n w a lt  in  Berlin

H ilter Mitwirkung von

G E R H . k l e m p a h n
a  a  r s  * —ANWALT IN  BERLIN

'"»Slts beî k führt in den Aufgabenbereich des Staats- 
s >'*e't,l>igen f  - an<%ericht ein und gibt Ratschläge und 
I^Aatts ,,Ur 8ackliche und formelle Erledigung 
ejcHter t  Scb ä f t e .  Dem erfahrenen Staatsanwalt i

,jje *ne Arbeit durch Wiedergabe der Vor

d hilf)- auuülll1g der Referendare, dem Referen- 
seiner kurzen Ausbildungszeit bei 

Upj S*a:itsanw- *Sc'la*t> die formalen Schwierigkeiten 
j , dem ^'d’aftlichen Dienstes 
V « »  m Schlichen

'^ei 0,lst- ®n vielen Stellen verstreut sind, undt[Jeia an
** *)w  !r Ausbild .u ,fl

zu überwinden
6̂l1, Anfj)a lt letl Kern seiner Aufgaben vorzu-

J * 6« geschild Un̂  Gliederung der Staatsanwaltschaft
ste]]ts' «öd \y 6rt Unt* ^ 'e Folgerungen aus dem Auf- 

^  ß eis’’ .
4sätlc  J- « -______

Fublj]t^en ®ckriftverkehr und den Umgang

‘kn 

kn

Bei D SUn8srecht der Vorgesetzten Dienst
mütze fjjj, ^tê ung des Geschäftsganges werden
titt PY, 0-1

tta, "lten ist k(i *n w‘edergegeben. Das Ermittlungs- 
Hjjj e°ht de Pr °chen, die Pahndungsmaßnahmen, 

Akt, Un*~' ‘
°n,

■en(>:
*n .

j , 8Hchungshaft, der Beschlagnahme

as V “  lst bes

1

. f a h r e n  Rl " ^eren zweckmäßige Gestaltung.

Ja w ’ O
BeiSpi , as Verhältnis zum Verteidiger wird

l86ŝ i f t ? iele
“Mv*

Einstellungsbescheide und An-

i (  tW ,,H ndRB, n<1 E a u p tv e rh a n d lu n g  w e rd e n  be -
„x. Mite« . ^ch lä ff»  fi';- n___ ________Ausf(j) ' bü t den  S c h lu ß v o rtra g  e r te i l t .  

%irc lcbe R ech ta ” 5611 ' ^ e r R e c h ts m itte l, ä u ß e r
n d  .’ ^ 'e A n fa ll. L'b e lie  u n d  W ie d e ra u ln a h m e v e r-

Strafvollstreckung und Gnaden-
V {., " SbeSond„ * ^ es S taa tsanw alts  nach d e r R ech ts - 
.. “^en  ° ere tri 
’kttun . ’ l l jer St
4te S in En t '’ R nschungssachen und  B e r ic h te r-*"v, a;^ “

ä6 „ailWa!lS kildet ae« Schluß.

M...
le l ' e n d^ U 1* r  L j

den Buchhande l  oder

f gnngssachen. Ein Überblick über 
k >( n j es landgerichtlichen Staats-

K a r t.  8.70 R M

di
TS(]

i r e k t v ° m  V e r la g

ßERLi'x *f ' l !,TSVERLAG G- M - B- H - 

b p .,.V 8eilinW ’
Le i p z i g - w i e n

X cr ‘leferUtl„  ,35’ H iR e b ra n d straße 8

e t^ ee ^ V e r T  ° ! t ln a rk  u n d S ud e te n la n d :
agG.m.b.H.,WienI, Riemergasse 1

2 Neuerscheinungen von den e r f  ahrenen P ra k tike rn

Rechtsanwalt D r. habil. G erhard H ubernagel 
und Syndikus D r. K a rl Künne

Das
Kriegsausgleichsverfahren

Verordnung vom  30. Novem ber 1939

Die Verordnung über das Kriegsausgleichsverfahren ist für 
die Wirtschaft von größter Wichtigkeit, zumal sie unter 
gewissen Voraussetzungen das Konkurs- und Vergleichs
verfahren ersetzen soll. Sie will Schuldnern, die durch den 
Krieg und dessen Auswirkungen besonders schwer be
troffen sind, zu Hilfe kommen, gleichgültig, ob es sich um 
Industrielle, Kaufleute, Handwerker und Kleingewerbe
treibende handelt. Der Kommentar bringt mit kurzen Er
läuterungen in 14 Abschnitten Richtlinien für die Bearbei
tung außergerichtlicher Vergleiche, die über die Geltungs
dauer des Kricgsausgleichsverfahrens hinaus Wert und 
Gültigkeit behalten. Das neueste Schrifttum, insbesondere 
die Ausgleichsordnungen für die Ostmark und das Sudeten

land, sind berücksichtigt.

Umfang 99 Seiten Preis kart. RM. 1.80

Die
Vertragshilfe des Richters 

aus Anlaß des Krieges
Verordnung vom 30. Novem ber 1939

Die Vertragshilfeverordnung hat sich so große Popularität 
errungen, weil sie, unabhängig von den Grenzen bestimmter 
Berufskreise, grundsätzlich jeden betreffen kann. Alle Gläu
biger und Schuldner geht diese Verordnung potentiell an. 
Insbesondere ist sie für die Wirtschaft von größter Be
deutung. Der Praktiker muß wissen, wie er vorzugehen 
hat, wenn der erforderliche Versuch einer außergericht
lichen Einigung gescheitert ist. Diese Fragen führen die 
Verfasser in klarer, allgemeinverständlicher Form einer 
Lösung zu. Einen ganz besonderen Wert erhält der Kom
mentar durch die „Richtlinien für die Bearbeitung außer
gerichtlicher Vergleiche“ , die sich in der Praxis bewährt 
haben. Das Recht der Ostmark und das neueste Schrift
tum ist bereits verarbeitet, also: ein Kommentar auf 

dem neuesten Stand.

Umfang 190 Seiten 
Preis kart. mit Nachtrag RM. 4.80

DeutscherRechtsverlag G.m.b.H. • Berlin • Leipzig «Wien
Berlin W 35, Hiidebrandstraße 8 

Auslieferung für Ostmark und Sudetenland: 
Deutscher Rechtsverlag G. m. b, H., Wien l, Riemergasse 1



Bewähr t e , j e t z t  besonders ak tue l l e  Werke 
der Samml ung „ Z I V I L G E S E T Z E  DER G E G E N W A R T "

B im lre c h t ö c r  n o r ö i fc h c n  £ ä n ö c r
Xtii i: finnlanö unö Schweöen ^

betauegegeben oon bem D n f t l tu t  f ü r  a u o lä n ö lfc h e e  u n ö  in te rn a t io n a le s  p r io a tre c h t  uub uon P ro f .  O r. D r. f \ r. V '» -
6 ta a ts fe h te tä t im  2i% TR., D r .  p .  o . S e th , efiem. 3TIitgl. ö. D b . © ericfjtsfio fes uon ©cfpueben, P ro f ,  f r h r r .  o r .

03otf. ö. fjöcb ften ©eticfjtsbofea Süm lcinöe, Kecbteamn. D r. f i .  D l* .

Obligattcwenrecht f  irmlanös
1936, 122 © effen  g t. 8 °, 12.—  2*211

Sachenrecht finnlanöe
1933, 148 © e ite n  g t. 8 ° , 10.—  2*211

f  amiUeni in €rbrecht Schweb*11
1939, 151 © e iten  g t. 8 °, 12.—  2*2U

/Ulg.teü, ftnnlanb u* Schweben
1933, 195 © e iten  g t. 8 " , 14.—  2*211

Obligationenrecht Schweben©
1939, 75 © e ite n  g t. 8 ° , 6.—  2*211

Sachenrecht Schweben©
1936, 90 © e ite n  g t. 8 ° , 10.—  2*211

ln der Sammlung „ Z I  VI L  G ES ET ZE DER G E G E N W A R T " l iegen ferner vor:

franh rc ich , Coöe c io tl, 1932,966 ©.gr.s», 74, - 2*21* Bioürecht Cnglanös, 1931, ?24 6 . 0t- 8°' ^ 0 1  
ßrafiUen, C oö igo C io il, 192s, 429 ©. g t. s», 28,— zun g io ilrecht ln  öcr S o w je tu n io n , 1̂ 7, 

VERLAG FRANZ VA II LE N . BERLIN W#

IPerDet rratgllcö Der nSO !

CAFE WIJ
\M*

KURF.Ü R-ST E N DArMM 2»

KeidisöicnftftrnforDnung
(RDStO.) vom 26. Januar 1937. Deutsches Beamtenrecht, Bd.3. 
Erläutert von Dr. Herm ann W ittland, Ministerialrat im 
Reichsjustiz-Min. 2. A u f l a g e .  XX, 1066 S. 1940. RM 26.50
Dieser neue Kommentar zur Reichsdienststrafordnung unterrichtet die m it 
der Anwendung des Dienststrafrechts befaßten Stellen genau und erschöp- 
fend über die Grundlagen des Beamtenverhältnisses, Uber Umfang und In
halt der Beamtenpflichten, die m it den verschiedenen Dienststrafen verbun
denen Rechtsfolgen, die Einzelheiten des Dienststrafverfahrens und den 
Aufbau und die Zusammensetzung der Dienststrafgerichte. Besonderer W ert 
ist darauf gelegt worden, die Zusammenhänge zwischen Dienststrafrecht und 
allgemeinem Beamtenrecht darzustellen. Daneben is t aber auch auf die be
sonderen Verhältnisse in allen Zweigen der öffentlichen Verwaltung weit
gehend Rücksicht genommen worden.

Kohlrausch

m u u ä rfM g e i« ^ *
und K rie g s s o n d e rs tra fre c h t® ^  ̂

in der Fassung vom 10. Oktober 1940
—A— c -läuterung der Zusammenhang'

Recht. Taschenformat. 80 Sei e

,r d0',°9

T e * ‘ aUb*heri

, 0 ?<•,a*'s

Strnfgefetjbuch
mit Nebengesetzen und Erläuterungen. 36. Auflage. In Ver
bindung mit Prof. Dr. R ichard Lange, Jena. Erläutert von 
Prof. Dr. Eduard Kohlrausch, Berlin. Oktav. Etwa 
900 Seiten. 1941. RM 11.50. Vorzugspreis für Gerichte RM 9.20 

(Quttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze Nr. 2)

Die 36. Auflage bringt die Gesetzgebung und die Rechtsprechung bis zum 
Beginn des Jahres 1941; unter den 52 Nebengesetzen auch die Verordnungen 
über den Jugendarrest. Erheblich erweitert wurden die Erläuterungen der 
Kriegsstrafgesetze, namentlich der in ihrem M itte lpunkt stehenden VO. 
gegen Volksschädlinge.

Einkom m en-, ß ö rp e rfd ia fts -, Bürgßrftßußcgßfß&
erläutert von Senatspräsident Zülow  und Oberregierungsrat 

O eftering. Oktav. Über 400 Seiten. 1941. RM 7.20 
(Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze Nr. 190 a)

Eine fü r den Steuerzahler ebenso wie fü r den Steuerberater nützliche Er
läuterungsausgabe. Das kleine Buch zeichnet sich aus durch die Auswertung 
der wichtigen RdF-Erlasse und die Wiedergabe der wichtigsten RFH-Urteilc und 
berücksichtigt sorgfältig den Kricgszuschlag und die amtlichen Richtlinien.

die Anwe"du$efl’R'eCtl1' ,9# 
Eine zuverlässige Textausgabe mit der fUr ‘ mjt de«1 * 0^0*** 

wichtigen Erläuterung der Zusamme „  vom 1 * v0(i

Die Ausgabe bringt die Neufassung des* *d*a* neue ?Üte 
und erläutert die Bestimmungen, in denen z iv iigericn 
herigen abweicht. Angefügt ist die auch „g.
sonderstrafrechtsverordnung in neuester r

R itta ii .

m iU t ä r l t e a f f l« ^ ^
und K rie g s s o n d e rs tra fre c  . u j i a i e

____ _ 1940. 3-Ain der Fassung vom 10. Oktober 
RM 4.80 ,setze

Nr.
„ ie<

Kr'iff V t
‘ R e ich t(Guttentagsche Sammlung Deutsc e ,

A,« UrUilm

V e r l a g  W a l t e r  d e  G r u y t e r  &  C o . ,  B e r l i ®

uch entsprich eine... —  den
W ehrmacht. . .  ein werWoller Ratgeber fü befaßt« jjj s &
praktisch mitmmtärstrajrechtli_chenFragden U ferat«f t fM Ve 

der 
heit.

aktisch m it m ilitärstrafrechtlicneu Litera‘ - tfB , w -  t fe y e
:r heute auf diesem Gebiet erscheinende ZeitsCnriU t
üt,Einfachheitu.Übersichtlichkeit her ‘ wird

........FUr die Anwendung des neuen R t r{asser $  fllMef  v. *  *
Praxis unentbehrlich sein, zumal sein “derWebr®a „„¡¡sb18* 
fü r Deutsches Recht am neuen Strafrecn , hsVervrai 

Kriegsgerichtsrat Dr. H ü lle  im K



deutsches recht
W O C H E N A U S G A B E

Derausgegeben vom Reichsführer NSRB. Reidisminister Dr. Hans Frank
unter Mitwirkung der Relchsgruppenwalter des NSRB.

chter und Staatsanwälte : 
Dr. Qe f f r oy

Rechtsanwälte:
Dr. Droege

Rechtspfleger:
Singer
Notare:

Wo l pe r s

Verwaltungsrechtswahrer : 
D r. S t uckar t  
Hochschullehrer:

D r. W a l z

Wirtschaftsrechtswahrer : 
D r. M ö n c k m e i e r  
Junge Rechtswahrer:

B i l l i g

11. Jahrgang 29. März 1941

I

3  SW  u  .Juden in ihrer M itte beherbergen, und 
3 3  Und ade europäischen Nationen, haben 
dp1 Segen wieder im Laufe der Geschichte

»olicg,-, Ausbeuter erhoben und die Urheber 
ist ndIich Zurnes. mehr 0(^er weniger radikal und 
stees dein [.M?rt'*Sen versucht; aber immer wieder 
riipi ^chleiri,, etdu,n .gelungen, auf denverschieden- 
Z\x ^^ehren V̂ en in ihre alten Einflußsphären zu- 
^eth^^gen 51 lr,e höheren Machtstellungen wieder 
keif ^en 2u U u vou neuem ihre Ausbeutungs- 
Uchû.ê 9hl iin§ebrauchen- Geld, Zusammengehörig- 
Qp .it, Schis 2egenseitige Unterstützung, Beharr- 
aHertS.Senlosi(iUU v UrK* Kriecherei, Bestechlichkeit, 
Judp *?fcster s+e'ii Und Machtdünkel höchster und 
HofK '1T|mer u ■ t ‘n 4en Gastländern haben den 
gebe nkiers u. !,edj : r die Tore geöffnet, haben den 
Hiebr’ 'n ihrem ,VeMmachern die Möglichkeit ge- 

rrich,. r ,es'ude und ihren Sippen immer 
b ild lich  e;n Juy.?n in die Hoflager zu ziehen und

Macht in den Staaten zu 
h'nfliift ailten -S 111 dcn deutschen Kleinstaaten und 
•W, Gehend1 den zeitweise unter deutschem 
% at>er au„?e.n Nachbarstaaten, wie etwa in 
für f,'eses A,.f m vielen anderen Ländern, können’• ' rl n i>t Uriri ». . _ . , ,_____ ’ ........

Judenfrage und Judengesetzgebung in Europa
Von Dr. J u l i u s  v o n  M e d e a z z a ,  Berlin 

I .  E in le itung

Qe. v -.g e „ '3 d.. A1> der Judenbewegung, das 
av0n -?n Arch;, r-aa beobachten und uns an der 

hU&r1, erzeurrA , n und wertvollen Dokumenten 
H fgiU 1 ( ‘ g e geAn’ d a ß n u r e i n e g ä n z I i c h e un d 

^ W , asses j ^ « s r o t t u n g  des j ü d i s c h e n  
w Dr. *2s c h t c n p ^ J e n N i c h e n  L e b e n  zu dem 
h1̂ ime*er De r 10 f ü h r e n  kann.
L^a'VStürnior,0 >n dankenswerter Weise in 
'Ntin, rk H V(.rlag Nürnberg 1939 erschie- 
» C ntaiw^o fJu d e n “ , dem ersten Band eines 
f,’s iur in n s »Joden, Judenverbrechen und 
3 s  ;nSJegen\va!StSr lIand von dcr Vergangenheit 
iNt, archiv-u- ?ie Geschichte des Hofjuden- 

Bin-h1 1SCler Grundlage zusammenge- 
in nPmwJ}rde nach dem Vorwort des 

fwiet *egen „  . Bestreben geschrieben, ein im 
L H i , , G e s e ll lebenes wichtiges Forschungs- 
ben l aad Ag cblcBte zu erhellen und die in Ur- 

J Und aller..t1Uc. fern verzeichneten Tatsachen
gemeinverständlich darzustellen.

So w ill auch dieser Aufsatz, m it Rücksicht auf 
den gebotenen engen Raum, in knappester Form 
den Aufstieg des Judentums, die schüchternen zeit
weiligen Versuche einer Unterdrückung des Macht
einflusses der Juden und endlich die seit dem ent
scheidenden Schlag Adolf H itlers gegen Israel in 
den verschiedensten Ländern Europas einsetzenden 
ersten Ansätze zu einer allgemeinen Ausschaltung 
des Judentums aus dem politischen, wirtschaftlichen 
und kulturellen Leben der Völker schildern. Es soll 
auch gezeigt werden, daß nur die in Deutschland in 
Angriff genommenen und zum Großteil schon er
folgreich durchgeführten Maßnahmen zui Losung 
des Judenproblems tatsächlich zu einem Dauererfolg 
führen können, und daß alle Halbheiten und Kom
promisse in diesem Kulturkampf vermieden werden 
müssen, wenn die Wiedererstarkung Judas ein für 
allemal verhindert werden soll.

I I .  D e r Aufstieg der Juden in  Deutschland.
Das H ofjudentum

Das schon um die Wende des 15. und 16. Jahrhun
derts an den Höfen der deutschen Fürsten und an 
den (reistlichen Höfen, und ganz besonders nach 
dem Westfälischen Frieden in der zweiten Hälfte des 
17 Jahrhunderts an den deutschen Miniaturhöfen 
um sich greifende, von Prachtliebe und Luxus ge
kennzeichnete „Hofleben“  und die Mätressenwirt
schaft des Barocks und des Rokoko m it ihrem un
erhörten, in keinem Verhältnis mit den gerechtfer
tigten Einkünften der Fürsten stehenden Geldaufwand 
lieferten die Throninhaber in die Hände der Geld- 
und Wucherjuden. Diese erhielten für ihre beden
kenlos aber nicht bedingungslos gegebenen Darlehen 
die Staatsmünze, Steuer-, Maut- und Zollpachtungen 
in ihre Hand und verstanden es, durch Münzver
schlechterungen und rücksichtslose Eintreibung der 
gepachteten Staatseinkünfte sich Riesenvermögen zu 
erwerben.

So finden w ir schon um die M itte des 14. Jahr
hunderts am erzbischöflichen H of zu T r i e r  unter 
Erzbischof Balduin ein sehr mächtiges Hofjuden
tum, das sich durchweg aus Pfandleihern rekrutiert, 
die es aus kleinen Anfängen durch Wuchereien zu 
großen Vermögen gebracht hatten. Isaak und Salo-
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mon Sandermann, Muskin, dessen Schwiegersohn HeSTdes*

Kardinals W e u
„ ic  den trierischen Untertanen yerhaßU aber t o n  - ^ t p I t e ^ n M e

milie. die auch in den Ade sstand er macn
C llC  U C U  u r e i » U K . u  — ----------, . .
Zugriffen entrückt sind. Diese Juden organisierten 
durch Zusammenschluß der trierischen und nieder
rheinischen Judenvermögen einen Kapitalblock von 
beherrschender, wirtschaftlicher und politischer Be- 
deutung. So zwangen beispielsweise die T iiere i 
Hofjuden unter Führung von Jakob Daniels dem 
Walram von Zweibrücken im Jahre 1344 die Feste 
Stauf und die Stadt Zabern samt der niederen und 
hohen Gerichtsbarkeit mit papiernen Wechseln ab.

Die Juden spielten sich gegenseitig die fürstlichen 
Hofkassen in die Hände und beuteten als Inhabei 
der Rheinzölle das Volk so lange aus, bis sich dieses 
durch Mord und Austreibung seiner Erpresser und 
Blutsauger zu entledigen suchte. Erst der im Jahre 
1418 zur Regierung gelangte Kurfürst Otto von Zie
genhain zieht die erbeuteten Gelder der Juden ein 
und weist diese „schlechte Rasse“  außer Landes.

Im Jahre 1430 sind zwei Hofjuden in L e i p z i g  
bezeugt namens Abraham und Jordan, die es ver
standen, durch ausgedehnte Pfand- und Wucher
geschäfte nicht nur viel' einfaches Volk, sondern 
auch den Herzog Wilhelm, ihren Beschützer, in che 
Stränge der Schuldknechtschaft einzuspannen. Im 
H a n n o v e r s c h e n  wurde beispielsweise ein Israel 
Phybus am 29. Sept. 1565 zum Münzmeister der 
braunschweigischen Staatsmünzenanstalten ernannt.
In H i l d e s h e i m  sind es die Schey, auch Schaie 
genannt, die den Ton unter den Hofjuden angeben. 
H a m b u r g ,  wenn auch Freie Hansestadt und daher 
ohne monarchische Spitze und Hofhaltung, hat por
tugiesische Juden aufgenommen und beherbergt, 
zum Beispiel im Jahre 1612 einen Hofjuden namens 
Manuel Texeira, der einer über Holland nach Ham
burg gekommenen Judenfamilie entstammte. Um 
die M itte des 17. Jahrhunderts übte ein Don Diego 
Texeira sogar die Stellung eines königlich spani
schen Ministerresidenten aus, bis er wegen seines 

Talmud-gemäßen“  Lebens abgesetzt wurde. Seinen 
Sohn hat Königin Christine von Schweden, die etwas 
exaltierte Tochter Gustav Adolfs, zu ihrem ver
trauten Hofbankier und Ministerresidenten in Ham
burg gemacht. Die Juden bauten ihien Reichtum 
auf der Unvernunft der deutschen Kleinstaaten auf, 
die zu ihrer aller Nachteil sich nicht einmal in ihren 
Währungen einigen konnten, jeder seine eigenen 
Münzen herausgab und keiner für alle mehr übrig 
hatte, als möglichst große Mengen der Währung 
des anderen an sich zu ziehen und entweder bei 
entsprechend besserer Ausprägung durch Einschmel
zung oder bei unterwertigem, edelmetallischem 
Deckungsgehalt durch Vorlegung und Einlösung 
Währungsgewinne zu erzielen. Beherrscher dieses 
destruktiven Verfahrens und Hauptnutznießer des
selben sind natürlich die Hofjuden. Das T a b a k 
m o n o p o l  und die S t e u e r v e r p a c h t u n g  waren 
diejenigen Gebiete, auf denen sich die Juden ihre 
Riesenvermögen bilden konnten. Steuerverpachtun
gen» eine typische Maßnahme fauler und morscher 
Finanzverwaltungen des 17. Jahrhunderts, boten den 
Fürstenklassen die Möglichkeit, die Steuern mühe
los in Form von kompakten Pachtsummen herein- 
zubringen, den Steuerpächtern aber brachte dieses 
System bei der Rücksichtslosigkeit der Eintreibung 
unerhörte Einzahlungsgewinne, die sie durch festeres 
Anziehen der Steuerschraube, unter dem Schutze 
des Landesherrn, aus dem Volke herauspreßten.

Im C l e v e s c h e n  sind es die Gumperts oder 
Gundberts, die sich während des Dreißigjähngen

■eht die

milie, die auch in den Adelssta Europas 
fast in allen größeren Hauptstädten 
tige Bankhäuser. ß o f

Auch am b r a n d e n b u r g i s  wie ¡n Sack 
Macht des Hofjudentums, ebens° hunderts

Unter'König Friedrich I. erhält ein Qesaiu..-- be. 
Jakob Josef, obwohl der Kon 2 steIlt ist. er 
i .— u gegenüber feindlich emS. demzuf0 0-->tum
sonder.es &Schutzgesetz des K o n ig s ^ ' ¡m ga J h  
samt seinem Stamm volle Frf ‘z“ gR Er erhie«samt seinem Stamm volle rrcu . b £r ertl e* dell 
Kurfürstentum Brandenburg gen B e lieb te r- 
noch das Recht, Sa" z " acJ„Leschäfte  u»d jjden, 
Wollhandel, Geld- und P{a” K f in offe«fnfbaI,kie>' 
haupt allen Handel und Wan p eIn Hof v0nHaupt allen na iiuc i unu —  , uem * - 
Kramläden und Buden auszuuben. Freistellui 
Salomon Israel wurde sogar -„«efcrtig*- , sich den 
der niederen Gerichtsbarkeit | gs feld bothaft des

Ein ganz besonderes Betätigung vart chat
Juden in Sachsen  durch die die K 0Jkräfte 
Kurfürsten Friedrich August • zwei T f ke*'
lens. Da den polnischen Ade t nUdie EiferSt\ „ d i f  
beherrschten, nämlich einers .Prheben da5Denerrsuucu, uaumu. — emciJ' " ' cPits daS 
nen der ihren auf den Thro ander®*? j| ftiög' 
König aufsteigen zu las^ n’didaten f ^  auf.d£  
Bestreben, ausländische Kanm Kandldatur d nlclit 
liehst auszunutzen, gehörte z ieder ° cldn ld sC,f  [ 
polnischen Thron Geld und w ie «  ^  OeW Ver- 
als Geld. Friedrich August k ^ dgr vohu de 
fen allerdings um den P.reis.. .  ,Hof
jud’ung Sachsens. Der ?w^ ralfs kostsUe ylätreSj 
polnischen Thron und die übera 
haltung des zweiten „Sonnenk j l% e isc0 i  
sen, unter ihnen diei G r ä f in ^  und
ungeheure Summen, die die n  Jihren E‘.n tfa bef 
ten, um dafür Stück für S tu c K ^ ^  d r in ^  zü 
Vorteil zu erhöhen. Da ist germann 
stadt sitzende Jude JisacI a ra p . t sein. L  
nennen, Lefmann Behrens ■ . e bedaC

Zwar muß August der sein eChtii.gt
Niederlassungsbewilhgungen erteilte “  doCh i  »
stets nur als „ausnahmsweise aber foI|e,e
„ „ „  f,-w Dienste“  zu r_arvLnauser.d^  fw*gen für treue’’Dienste“  zu
sich das Anwachsen dieser J r pres“  , sein¡einsich das Anwachsen aic~> £ jner U‘ - ' d 
dem Beispiel: Die Leitung gghneu r,? H _
übergab jisachar feineu zwei f  
Schwager Jonas Meyer, dem g dritte ^ a f t  .fl 
burger Filiale unterstand. te das - g  lag ^  
perz Behrend Lehmann jLniederfas antit ^  
Hannover. Die Wiener Z w e ig  gej8übÄ  
Händen von Mardochai_Ben f  ^ ar_docjial AsSur -

:hen J  iin° 
!oS n e.r'

•*ieb j  üai u r ö nanaen von m a iu ^ .~  -  ■ Mard°c ass^  {er
Hirschei Pösing. Ascher ^
gemeinsam mit seinem . mann-Ha'L jos Hef'
Generalvertretung der L sg.ne Nej, dff - in
essen in Halle, während f en am flrlehe ^ r -
Nathan Hirsch als ^nterag ■ SaChsen-jA{te HU yef, 
zogs Moritz Wilhelm von & o e s c ^ a s  ^  
Schleusingen «"terbrachte. deS J HaIeV> üpt-
schau aber versah der f Lehtuaf f  sSen£ ,l clie' 
Rüben Meyer. Koßmann L das bd , jud. p
in Haiberstadt zurück, urnA ^ eS 

verwalten. D 'Lb .

Ausbreitung der geldlichen A fg g
judentums. Soh„, Ko0| ürCfi

Unter August des Starken IerI,ent 
breitet sich das hofjudische

in-
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graf Heinrioin ^ 10n des Ministerpräsidenten Reichs- 
and dessen s ?0n B'ühl sehr stark aus. Gerd Levi 
wen Münz»? °k Ben Gerson trieben neben 
^chvvarzhanrfMSc . en noch einen schwunghaften 
Bold. a i i „  - mit Pfandschmuck, Altsilber und

dem r p:nn.eren Kämpfe zwischen dem Hof 
Chorden enriPZilger Magistrat und den Gewerbe- 

Dies Sjnd A  en mit dem Sieg der Juden, 
a ^Mentumc1̂  wenige aus der Geschichte des 
7  Nahmen fr rausgegr i f fene Beispiele. Es würde 

^  die weh, SCS Aufsatzes sprengen, wollte man 
'amnift , v®.rzWeigten und ineinander verfilztenatnme unrt r  '.Z.*sl '-U u u u  raem anue i v e u m -ic u  

Ab ¡ilrer der Hof juden und das Auf
2nd (J; 
itum

y'«iaClte anirr j. .,7 "'■ ‘ h u a w u ^ iw i ,
< Jahre 17̂  ‘ ^ te ilten  Einfluß der Familie des 
°orenP„ . ‘ im .... c__ m

usAüpfend e*ri ^ ^ schichte auch nur einigermaßen 
H0fiu^n tum d?rsteJlem Seine Krönung fand das 
^auptstädte aufo-o^u wötverzweigten, auf fünf

h S etl Mever T  ° ? tt0 zu Frankfurt a. M. ge
i l e r  Onnem ^ mschel Rothschild. Beim Groß- 
Hn?1* ge\voIdf,leimer’ dessen Familie mit der be- 
a “1fjuden SiiR Qeschichte des Württemberger 
J 5 hel Mever VPPenheimer verknüpft ist, ging 
errAandem die Lehre und lernte dessen von
mif^dliche jwA»rr^are Geschäftspraktiken und un- 
ße Aem Hof prüden kennen. Es gelang ihm bald, 
FjAhfUng 2U , 'Hedrichs II. von Hessen-Kassel in 
der ?zminister« m7 en..und mit H ilfe  des hessischen 
Min-üsbeutunrr i • Jüdischen Konkurrenten von 
Fi °nen des p- 1IT1 Menschenhandel erworbenen 
Söhr^inister ,, en auszustechen, indem er den 
P * f Rothsch;nm sBHen Teilhaber machte. Die 
in Hkfurt a M \r Setzten sich in London, Wien, 

J^sen StänL ,pel und Paris fest, und wie sie ^  St-ioi.. . Uten durnh rrpmpin-vT*
kr:
erS^dschen A lSf 7 eichne R 7 ‘ N7hrklitencfienst ln
"nd AdC’fn  I

antk ZWeigte v “ " ‘t gescmidert zu werden, u ic 
aiätei?t!.Usern, m i f ^ ’PPuu? mit anderen jüdischen

isse
durch einvernehmliche, gemein- 

uen und durch einen für damalige

llnd° a ‘,cllen Rp.vi ,fnedlichen Zeiten zu einem un 
1 gelanrrf1 ■ an Geld, politischer Macht 

Weg im einypi611’ zu bekannt, um hier noch 
Ra-,.erZwpw. .men geschildert zu werden. Die

S c h i e n  X X  mhen Adels-, Offiziers- und Be- 
rHt)uS den eurrw3- , n schließlich um das Juden- 

der paischen Hauptstädten einen Siche
re V er Natur vor alIen Angriffen ideeller und 
Serur, erfeihuno- , Wlrhsam zu schützen vermochte, 

mit a7iA.Pn Adelstiteln und die Verschwä-,arf>h arioi- ’■ *vu'-isiuem unu uie vcis^nw«
W k d,-er rnärlu-®611 Fiäusern öffnete ihnen die 
Pnd AnUf schobp, er! Sa!°ns und in einem ewigen 
S z W ^ fc in f l ik L Sie sich gegenseitig Geschäfte 

,^ardp„uSse ZV- fn P r e u ß e n  unter Staats-*iardenh 7  . ln  P r e u ß e n  unter btaats- 
¿ep Fi j f|et t e r n ¡ c h '~n Ö s t e r r e i c h  unter Staats- 

eines 
e*n> di 
•adion 

freier
!^8 gp1'.geschiciurie, E m a n z i p a t i o n  d e r  Ju-  
^?liV°,enlamm i^hUichen Tatsache. Als im Jahre

AroA'iHuß einlc’ 17- dem Wiener Kongreß du 
^itiistpAfnstein ^ A A J je lm  Von Humboldt,^ei

Vi
i <7e Sehheßfj^n^Baronin’ Vögeie’ Itzig-Arnstcin

durch
-Kt»'“ ‘Stein j ■; “ “ tim  von nurriuuiui, eines 

s< e7  Stadion 1s ,Jüdischen Bankiers des Staats- 
als frp- ’ durch den Salon der weniger 

0Hil;„n,r.e ien B a ro n in  r r s ™ i.  H ,;r,-Ä rm 5 te in
s

D ij s r a e l i  als Schatzkanzler in das
7 f  ^ i.Zllm' i j i l 111!01 einzog, wurde den Juden der 
% ? ‘ e eng? erha»s und damit der E i n f l u ß  

N  ¿ rDie Urn+HpA e , V 0 1 k s v e r t r e t  u n g ge- 
M tj(1 r .hferrsciviu^ des Pariser Rothschild wäh

le n  ® Kaiser« m  des Bürgerkönigs Louis Philipp 
,7 t  cA r Q S & o le o n  III. sind auch in die An- 
h er t];!S;"1dte sin j 6 ei 11 gegangen. Selbst kaiser- 
b rt. ß e Intri&pnld an den vei-schiedenen Höfen 
u?.eSszpn0llders in ^ er jüdischen Bankiers gestol- 
^ dem i, fr* der P-der überalistischen Ära der Vor- 

^fadrinn-A”  ?at tes Bürgertum zu träge war, 
§en des Judentums in Kultur, W irt

schaft und Politik Einhalt zu tun, während die Re- 
p-ieruneen und sonstigen einflußreichen Kieise dem 
fudentum zu verschuldet und verwandt waren, um 
sich seinem Einfluß zu entziehen, in einer Zeit, in 
der sich Arbeiter von den Phraseologien jüdischer 
Demagogen betören ließen, trieb der vom alten 
Hofiudentum gelegte Samen üppige Saaten. Schon 
die sogenannte Aufklärung hatte alle natürlichen 
Ahwphrstelluns'en der Volker zerbrochen, so daß 
der lid e  nich und nach alle wirtschaftlichen, kul
turellen und politischen Machtpositionen an sich 
•eißen konnte Während sich die Völker Europas im 
blutigen Ringen des Weltkrieges zerfleischten, mach
ten die luden ihre unsauberen Geschäfte und ver- 
standen es sich aus dem Osten, dem Sammel- 
becken der Ghettojuden, in Massen m die größeren 
Städte der Mittelmächte einzuschleichen und schließ
lich nach dem Zusammenbruch Deutschlands und 
der Donaumonarchie das Volk für die internationale 
Geldmacht in die Börsenrevolte des November 19 8 
zu hetzen. Leute wie Landsberg Hirsch, W olff, 
Rathenau Hilferding und eine Rosa Luxemburg 
stellten3 sich an die Spitze der durch Hunger und 
Elend auf die Barrikaden getriebenen Arbeiter;und 
opferten so das Blut deutscher Arbeiter dem Dienst 
nn der jüdischen Hochfinanz. Nun war auch die 
Blütezeit der Barmats, Sklareks, Sldarz, Kutiskers, 
Mendelsohn usw. gekommen, die Rosenzeit der 
luden deren Vorväter schon an den deutschen 
Fürstenhöfen ihre Vormachtstellungen hatten.

I I I .  Judenfrage und Judengesetzgebung 
in  Europa

M it der Machtergreifung des Nationalsozialismus 
war der goldene Traum des Judentums in Deutsah- 
Und als erstem Land Europas, ausgetraumt. Der 
Führer der als erster das Judentum richtigerkannte 
hat daher auch als erster das Judenproblem radikal 
Gelöst indem er Israel aus der Staatsverwaltung, 
der P’resse dem Wirtschafts- und Kulturkreis des 
deutschen Raumes völlig und für immer ausschal- 
fete. Durch den Aufbau der Judenfrage auf rassi
schen Grundsätzen und durch die Schaffung der 
N ü r n b e r g e r G e s e t z e wurde durch die enge und 
eindeutige ^Definition des Begriffes „Jude“  allen 
etwaigen Tarnungsversuchen ein für allemal der 
Boden entzogen. Nach der Wiedervereinigung der 
Ostmark mit dem Reich wurde auch hier die Juden
gesetzgebung nach den Reichsbestimmungen aus
gerichtet.

1 D ie  J u d e n g e s e t z g e b u n g  im G e n e r a l 
g o u v e r n e m e n t

Durch die Niederwerfung P o l e n s  g riff die deut
sche Führung mit der ihr eigenen Energie und be
herzten Kraft mitten in das Sammelbecken des euro- 
näischen Ghettojudentums hinein. Sofort ging sie 
nach der Besetzung des Landes bzw. nach der 
Schaffung des G e n e r a 1 g 0 u v e r n e m e n t s , soweit 
das ehemalige Polen in der deutschen Interessen
sphäre liegt, an die Lösung der Judenfrage wenn
gleich gerade in diesem Gebiet dieses Problem 
fußerst schwierig und tiefgreifend ist Durch die 
VO vom 23 Nov. 1939 wurde vorerst einmal die 
Kennzeichnung der Juden angeordnet, um die bei 
den luden sehr beliebten Tarnungsversuche zu un
terbinden. Wenige Tage später wurden Judenräte 
eingesetzt, um die Führer des Judentums den Re
gierungsanordnungen gegenüber verantwortlich zu 
verpflichten. In Gemeinden bis zu 10000 Einwoh
nern wurde die Mitgliederzahi der Judenräte mit
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12, in Gemeinden mit mehr als 10000 Einwohnern 
m it 24 bestimmt. Eine der ersten Anordnungen der 
deutschen Verwaltung war es, das sogenannte 
Schächten der Schlachttiere zu untersagen. Zuwider
handlungen gegen diese Anordnung wurden für 
Täter, Mittäter, Anstifter und Helfer, selbst für 
Versuche, mit schweren Zuchthausstrafen bedroht. 
Um die Masse des jüdischen Volksteiles zu erfas
sen und einer „nutzbringenden“  Betätigung zuzu
führen, wurde am 26. Okt. 1939 der Arbeitszwang 
für alle männlichen Juden eingeführt. Damit sich 
die Juden nicht durch häufigen Wohnungswechsel 
der Arbeitspflicht entziehen, wurde jede Umsiedlung 
an die behördliche Genehmigung gebunden. Zur 
Ermittlung des jüdischen Vermögens wurde eine 
Anmeldepflicht des privaten Judenvermögens und 
des Bestandes der Vermögen von Gesellschaften, 
an denen Juden beteiligt sind, eingeführt, und zwar 
mit der VO. v. 24. Jan. 1940. Selbstverständlich wur
den alle Steuerbefreiungen und Begünstigungen jü
discher Kirchengemeinden, Stiftungen und Anstalten 
schon am 23. Nov. 1939 aufgehoben. Das Benutzen 
der Eisenbahn wurde den Juden bis auf weiteres 
verboten und nur Reisen auf Grund behördlicher 
Aufforderung von dem Verbot ausgenommen. M it 
der VO. v. 24. Aug. 1940 wurde die Bestimmung 
des Begriffes „Jude“  nach reichsrechtlichen Vor
schriften ausgerichtet. Das jüdische Schulwesen 
wurde in der Weise geordnet, daß die Judenräte 
für die Erhaltung der Schulen, die von Juden be
sucht werden dürfen, zu sorgen haben. Die jüdische 
Schule ist der deutschen Schulaufsichtsbehörde un
terstellt. Auf diese Weise wurde das Zentrum des 
europäischen Judentums von der deutschen Ver
waltung straff in die Hand genommen und nicht 
nur ein weiteres Einströmen der Söhne Israels in 
das westliche Europa unterbunden, sondern auch 
die Möglichkeit gegeben, aus dem Reich, wie ins
besondere aus den eingegliederten Ostgebieten, Ju
den in starkem Maße wieder nach dort zurückzu
schieben. Neben hygienischen Maßnahmen, Schutz
impfungen usw. geht die deutsche Verwaltung nun 
auch daran, durch räumliche Trennung des Juden
tums vom deutschen und polnischen Volksteil Seu
chenherde zu beseitigen.

2. P r o t e k t o r a t  B ö h m e n  u n d  M ä h r e n  
Neben Polen ist es vor allem das Protektorat 

B ö h m e n  und M ä h r e n ,  das durch die Einord
nung in den großdeutschen Raum sich auch in 
seiner ideologischen Neuordnung an die Richtlinien 
des Reiches anpassen muß. Ein von der tschechi
schen Einheitspartei berufener Hauptausschuß be
faßt sich eben mit der Angleichung der Grundsätze 
des tschechischen Lebens im Sinne eines neuen 
Rechtsbewußtseins. Die heutige Regierung im Pro
tektorat rückt auch dem Rassenproblem mutig zu 
Leibe. Von den bisherigen Maßnahmen waren das 
Verbot des Erwerbes, der Veräußerung und Ver
pfändung von Gegenständen aus Gold, Platin, Sil
ber, Edelsteinen, Perlen, Schmuck und Kunstgegen
ständen, die mehr als 10000 Kr. wert sind, durch 
die VO. v. 21. Juni 1939, sowie die Kennzeichnung 
des jüdischen Vermögens in den Grundbüchern 
durch Erlaß des Justizministeriums v. 6. April 1940 
zu nennen. Auch werden nach der RegVO. vom
4. Juli 1939 jüdische Bedienstete des Protektorates 
und anderer öffentlicher Körperschaften, soweit sie 
einer öffentlichen Pensionsversorgung teilhaftig sind, 
in den dauernden Ruhestand versetzt. Ein Gesetz 
zum Schutze der „tschechischen Ehre und des tsche
chischen Blutes“  w ird die bisherigen Maßnahmen

[Deutsches Recht, W octu^^iL ''

auf politischem, wirtschaftlichem und hui ^  
Gebiet entscheidend ergänzen. Damit wird ,etl. 
imisch-mährischen Raum seit 200 Jahren zum e„ 
mal wieder — seit Kaiser Karl IV., der schar 
die jüdische Wucherpraxis einschritt und au ^ Q\. 
Absonderung der Juden von der arische ¡^eii 
kerung hielt — das Judenproblem vom r - ¿¡¡¡e 
Standpunkt aus in Angriff genommen, w ^ ctie* 
Forderung erfüllt wird, die von der n vvur̂ 1
duschen "Generation seit langem^ erhob die 
Unter deutschem Schutz w ird  sich nun preind- 
tschechische Nation nach zwanzigjähng Juden
liprrcrhnff vnn FncrlänrJprn. FraHZOSCflherrschaft von Engländern, Franzosen 
auf sich selbst besinnen.

3. D ie  S l o w a k e i----------------
Das den Tschechen verwandte und nu  ̂

zwanzigjährigen Staatsgemeinscliateiner 
gewesene

ifl

_ j Oflä®
Volk der S l o w a k e n ,  ein ßeg\nn 

wußtes, freiheitsliebendes Volk, er , , p-en. b L
des Jahres 1939 die ersten Judenverordn s j,egrltI 
VO. v. 18. April 1939 erläuterte den J “ ueinZebe" 
und beschränkte die Anzahl der Juden Qjjubefl 
freien Berufen. Jude ist jedoch nur u jg i8 1 
jude, auch wenn er nach dem 30. • war. >
einem christlichen Bekenntnis übergetr gSnia
Jahre 1939 wurde durch zwei VO. Ari q brach 
nahmen eingeleitet; und erst das Jan gSes. v 
eine Beschleunigung des Entjudungsp [Jnt .
grundlegende „Gesetz über die Jua mi 
nehmungen und über die in Unter................. .............. Ä «
gestellten Juden“  datiert v. 25. Apru zlir Ari= 
wurde die Regierung ermächtigt, alle 1 den Sc?r er 
rung der Wirtschaft notwendig erseht j^ffeel^Lis 
zu unternehmen. Die jüdischen O p ’,, AIR Arier 
und Schankstätten wurden geschloss • ,ej em ^

in iirtcrlipn RpQitz ilbcrßfCi^ . ApX ^ Cc
wurde die Möglichkeit gegeben, jü
dische Hände gelangt war, zur« k llIlC[ Qn , 
wurde eine Liste des jüdischen Ha ErWe.r~!£lls-
hpciDp« anfo-pstellt. um den Ariel nbesitzes aufgestellt, um den Ariern. n V'errn° f epr'
desselben zu ermöglichen. Die sons g allen.„da5
werte wurden erfaßt, das Studium ruden l̂  5\oS 
anstalten untersagt, da ja auch ke V sr, ’ füb' 
öffentliche Leben eintreten konn • - Heottentucne Lenen eintreieu en, e^'
wurde allen Juden der Paß abgei ragds^^v/afR11 
rerschein für Kraftwagen und de Jj] jChen nüi 
zogen. Die in jüdischem Besitz be . n vVUr 
mußten abgeliefert werden. Den ¿¡e s

vvur?; >

der Besuch jener Schulen ges <■ ßgrufen  ̂ A11' 
selbst errichteten. Aus den freie „i+et. DuL;t 

Juden vollkommen ausgesc ^  fprrier nj, 0st 
'es Innenminis 
H alle jüdisc 
n der fast 80° 
an Besitz war

Judenfrag iTo lIe^zw ei Städte d e a ^ ^ e ^ r e f

uic juuen vumvuiuuiLu n ^  ,
Ordnung des Innenministers m11' 1 , ..at  >n rtiel’1̂ 1

'«af*S
Jan

Slowakei, in der fast 80°/o der 
in jüdischem Besitz waren, m Reg£
führt werden. Bis zur endgu ¡n ¿er

lebenden“ 80OOOJuden (2,8 »/o 
Wohnstätte dienen, in denen sie Vefl“  eio f 
Arbeit leben können. Wie w • war, zeiS ¿efl e>
dem Lande bereits vorgeschrittenJ an d
Zahlen über die Anteile des M ßm fen ^  #
zelnen Berufszweigen. Die R| chtsanwa>b 
Wirtschaft m it 60°/o, ain R aIJl sl ^¡¡1# ^ .  
50o/o, am Ärztestand nut £ ’mjt 3,15^  ) ^ 0.
Volksvermögen zu 50°/o, na.m AnalogJf in ^  d>e 
Kronen beteiligt. Eine gewl® ^ ent lie i1 ¿„tr^uarg
regelung im Generalgouvernt j u(jen ^ r preßen

... FL r rr^Wnnir Cind J ul * . o’1wakei in der Errichtung einer j - |e 
der Kontrolle der Wirtschafh-zen def auder Konuuuc uci « fii?en 
unterliegt und der das Verm o
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dasTpen M rdne zugewiesen wurde. Wenn auch 
nicht 5 ^ °  ^Gr Entjudung in der Slowakei vielleicht 
grw. °an  ̂ den Wünschen der deutschen Volks- 
tuno-1 j en ®Prieht, so ist doch schon in der Ausrich- 
lichen pf F^judungsmaßnahmen nach reichsrecht- 
Und (, „ / l’ndsätzen eine Gewähr für eine endgültige 

ctlgreifende Regelung gegeben1).
4.

e i ne r  J u d e n g e s e t z g e b u n g  in 
arM N o r w e g e n ,  S c h w e d e n  u n d  den 

. N i e d e r l a n d e njh  _r
H rw !! !  drei nordischen Ländern D ä n e m a r k ,  
Juden an a*1 Unc* S c h w e d e n  ist der Anteil der 
Öle Bet.;,-er Volksmasse mit 1 o/o beziffert worden. 
^hniPh W *  ßer Juden an der Wirtschaft konnte 
^aßna[,n ‘es%estellt werden. Von gesetzgeberischen 
.Setzten m WUr(̂ e bisher, auch in dem von uns 

sjne Erfa<r°rwe^ en> abgesehen, allerdings ist hier 
?kht iennSUn̂  des jüdischen Vermögens in Aus- 
b°t * % * * ' * •  Schon durch das Freimaurerver- 
Mhren 2i YCgen ’la^ en ab61- die Behörden, die die 

Fre>maurerei auch in „nationaler, 
, lschen (oh1 ^ arnung *n der sogenannten „Schwe
i n  und nieht verkennen, gewisse Grund-

geSrW *oraUssetzungen für spätere Maßnah- 
h ̂ uahmr-r ei i '  Wesentlich weitgehender sind die 
tli MnfnM’ me zur straffen und durchgreifenden 
^?ten r,pß. des Judentums in den westlichen be 

P^bieten
ingen und Luxemburg von den

* 3  ElsäjT}cn>t in Holland, Belgien, Nordfrank-
M tsch e n -  ■L o t h r ”  
p ese !_:■

ähnii*(ufr yvaren> als die sogT westl. Demokra
ten p J rn ^  ’ "  - ....................................

tie:
'■uen \r “ IgLU UHU L.UAV.1UUU1 g UVU
Länri„VerwaItungschefs angeordnet wurden.

4L i. M WiirPtl »»Ir» i l / I  «/-in- Tirnefl n tn \r r  o _
ltten Ernim- Wie Bolen die Zufluchtsstätte des jüdi- 

Ia den N  te n tu rn s -
Anf^r ru n d ^ i1̂ 1111̂ 611 st ‘e£ der jüdische Anteil 
Hw11? der fvM i|Iionen starken Bevölkerung vom

’ ieb?n'ßiger Jahre von MV« seit 1933>lounatten Einwanderung aus dem Reich,q 1 etw a 2 3o - .......... ~ . .6 .................................................,
Em^tbevöil0 (nach der Glaubenszugehörigkeit der 
Spanten f rung). Es gelang insbesondere den 
Ei l i gen • Unglaublich kurzer Zeit maßgebendste 
JudÜ atld M|10-fr Presse, im Rundfunk, Theater 
So«/ smrl mwesen zu erringen. Hauptsitz dei

Votl ihnP!e - Bfovinzen Nord- und Südholland, 
esi in * 1 *eoen in den sechs Großstädten des

l j  v o n ^ i e

Ä  in â  m uen secns vjronsiauicu ucs
M l^M hen  ,s mdam allein über die Hälfte aller 
tivs)„nden » p j , . ?n- Sie vermieden es in den Nie- 
%iM!'RegM..,110̂ !  die höchsten und repräsenta- 
V r  Refe ^^stellen innezuhaben, jedoch waren
Mtr,i and fPrremenPOsten in den Ministerien in 

in a ^ ir ts c ^ L  ausscidaggebende Positionen in 
K0 ' a“ Sorganisationen, im Finanzwesen

M  al*d best munen. „Der Amsterdamer“  Börsen- 
r HandelZ' f . '  zu 50°/° aus Juden. Die Ban- 

l\ e.netJ der r, i ^ ie Piamantenschleiferei waren 
L̂Wait Pehr an ■ ,n > die freien Berufe rissen sie 
» L  stand von t lc]1- stärksten ist der Rechts
ter ¡j; bestami <3.en überschwemmt. Ähnliche Vcr- 
S  K i ^  AniCM m Rundfunk, Theater und Film. 
rRsM’mg 7 nei .an den Richterstellen in Amster- 
\  »| !r N iediM ^?/0- Präsident des Flohen 
J^5l as General I anc ê fungierte ein Jude, ein an- 
Men -n'üßte M ,staatsanwalt. Zur Ausschaltung der 
VsMht PPen rt„ej . na?R dem Einmarsch der deut
e n  M.gen nn„a. d*e niederländischen Erneuerungs- 
S z eT  deutet ‘1IC,ht genug Macht und W irkung 

dsr Bevfiiu Verwaltung Maßnahmen zum 
>) kerung ergreifen. Der Reichskom-

H .  ^°eb.Cll w

aUsßesitzUrynet durch Vfg. d. zust. WirtschA. der ges.
^-Wangsverwaltung gestellt.

missar fü r die besetzten niederländischen Gebiete 
erließ daher am 22. Okt. 1940 (VOB1. Stück 33
S. 546) eine VO., nach welcher jedes Unternehmen, 
dessen Inhaber Jude ist, und jedes Gesellschafts
unternehmen, wenn ein Gesellschafter Jude ist, oder 
wenn Juden nach Kapitalskraft oder Stimmrecht ent
scheidend beteiligt sind, anzumelden waren. Ebenso 
mußten Unternehmungen, die von einer Personen
vereinigung, Anstalten, Stiftungen oder Zweckver
mögen betrieben werden, gemeldet werden, wenn 
solche Unternehmungen tatsächlich unter dem be
herrschenden Einfluß von Juden standen. Die Be
stimmung des Begriffes „Jude“  entspricht in der 
VO. der in Deutschland geltenden Regelung. Zur 
Säuberung der öffentlichen Verwaltung von jüdi
schen Angestellten wurde im Aufträge des General
kommissars für Verwaltung und Justiz vorn General
sekretär des holländischen Innenministeriums am 
28. Nov. 1940 angeordnet, daß den niederländischen 
Behörden und öffentlich-rechtlichen Körperschaften 
keine Angestellten mehr angehören dürfen, die ganz 
oder teilweise jüdischer Abstammung sind. Das 
gleiche g ilt von allen privatrechtlichen Vereinen und 
Stiftungen, an denen der Staat, eine Provinz, eine 
Gemeinde oder eine öffentlich-rechtliche Körper
schaft beteiligt sind. Auch amtliche und ehrenamt
liche Stellungen und Funktionen dürfen von ganz 
oder teilweise jüdischen Personen nicht mehr aus
geübt werden — wobei als Begriffsbestimmung für 
„jüdisch“  oder „nichtjüdisch“  der Grundsatz an
genommen wurde, daß nur diejenigen als Nicht
juden angesehen werden, von deren Großeltern kein 
Teil M itglied oder auch nur vorübergehend M it
glied einer jüdischen Gemeinde war. Gleichzeitig 
wurde eine Erfassung der noch in Diensten der 
Provinzialverwaltung stehenden Juden angeordnet. 
Wegen der von jüdischen Beamten gegen die Be
satzungsmacht gerichteten Machenschaften wurden 
alle jüdischen Beamten entfernt, um ihnen die Mög
lichkeit zu nehmen, in ihrer Eigenschaft im öffent
lichen Dienst Maßnahmen zu durchkreuzen, die im 
Interesse der Kriegsführung notwendig sind. Zu den 
nach der deutschen Besetzung ergriffenen Behoraen- 
maßnahmen gehören auch die polizeilichen Ver
fügungen über die Meldung der in Holland sich 
aufhaltenden deutschen Emigranten, auf die die 
Behörden ein besonders scharfes Augenmerk haben 
müssen. Am 31. Juli 1940 wurde selbstverständlich 
auch ein Schächtverbot erlassen. Em Schutt von 
weittragender Bedeutung war die am d. bept. iy4ü 
erfolgte A u f l ö s u n g  a l l e r  F r e i m a u r e r l o g e n  
in  den Niederlanden. Da die Freimaureiei eng mit 
dem Judentum verknüpft ist, ist dieses Veibot der 
Logen auch ein maßgeblicher Schritt zur _ Losung 
der Judenfrage. Die freimaurerischen Geheimbunde 
in Holland waren ja geradezu Brutstätten antideut- 
scher Verschwörung. Zum Schutze des „deutschen 
Blutes“  wurde auch eine VO. erlassen, nach der es 
Juden untersagt ist, Angehörige deutschen oder 
artverwandten Blutes in ihiem Haushalte zu be- 
schattigen.

5. B e l g i e n  u n d  N o r d f r a n k r e i c h  
In B e l g i e n  und in N o r d f r a n k r e i c h  wurde 

vom Militärbefehlshaber am 28. Okt. 1940 ein be- 
sonderes Judenstatut erlassen (VOB1. v. 5. Nov. 
1940 S. 279), nach welchem der Begriff „ J u d e “  
in Analogie an die Nürnberger Gesetze bestimmt, 
die Rücklehr der aus Belgien entflohenen Juden 
untersagt, die Aufstellung einer Judenkartei angeord
net und die Anmeldung von Unternehmungen, die 
unter jüdischem Einfluß stehen, mit Vermögens-

y*
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angabe befohlen wurde. Um jedem die Möglichkeit 
zu geben, ein Handelsunternehmen als jüdisch oder 
nichtjüdisch zu erkennen, wurde die Bestimmung 
getroffen, daß jedes jüdische Handelsgeschäft durch 
eine besondere Anschrift in deutscher, flämischer 
und französischer Sprache als „jüdisches Unterneh
men“  zu bezeichnen ist. Abgesehen von der pro
zentual hohen Beteiligung der Juden am belgischen 
Wirtschaftsleben war besonders der „Antwerpener 
Diamantenmarkt“  eine Domäne jüdischen Geschäfts
geistes, was darin zum Ausdruck kommt, daß von 
re Mitgliedern des Verwaltungsrates der Diamanten
vereinigung 12 Juden waren. Nach amtlichen 
Schätzungen sollen sich von den rund 100000 in 
Belgien lebenden Juden 60000 Juden widerrechtlich, 
d. h. ohne längere Aufenthaltsbewilligung in Belgien 
aufgehalten haben. Aus der Berufsgruppe der Ärzte, 
Zahnärzte und Apotheker wurden die Juden durch 
ein Ges. v. 10. Aug. 1940 ausgeschaltet. Die Aus
schaltung der Juden aus öffentlichen Ämtern und 
Stellungen in Belgien erfolgte durch die VO. des 
Militärbefehlshabers v. 28. Okt. 1940 (VOBI. Nr. 20 
v. 5. Nov. 1940 S. 288), nach der Juden keine öffent
lichen Ämter bekleiden und keine sonstigen Stellun
gen in öffentlichen Verwaltungen oder in Vereinen, 
Stiftungen usw. besitzen dürfen, an denen der Staat, 
eine Provinz oder Gemeinde oder ähnliches betei
lig t ist. Ferner dürfen sie nicht Rechtsanwälte, Leh
rer an Schulen und Hochschulen und nicht Ge
schäftsführer, Direktoren und Schriftleiter in Presse 
und Rundfunkunternehmen sein. Sie waren aus die
sen Ämtern mit Ablauf des 31. Dez. 1940 zu ent
lassen. Als ethische Maßnahme wurde ferner am 
23. Okt. 1940 auch ein Schächtverbot erlassen.

6. L u x e m b u r g
In L u x e m b u r g  wurde mit der Entfernung des 

französischen Firnisses, mit dem das deutsche Land 
Luxemburg übertüncht war, auch schlagartig durch 
zwei VO. des Chefs der Zivilverwaltung v. 5. Sept. 
1940 mit dem unheilvollen jüdischen Einfluß, der 
besonders stark in Presse und Rundfunk war, auf
geräumt. Nach der ersten VO. über Maßnahmen 
auf dem Gebiete des Judenrechts (VOBI. f. Luxem
burg v. 24. Sept. 1940 S. 10) traten die wichtigsten 
Bestimmungen der Nürnberger Gesetze für Luxem
burg in Kraft. Eheschließungen wie auch außer
ehelicher Geschlechtsverkehr zwischen Juden und 
Staatsangehörigen deutschen und artverwandten Blu
tes wurden verboten, trotzdem geschlossene Ehen 
sind nichtig. Nach der zweiten VO. über das jü 
dische Vermögen in Luxemburg (VOBI. f. Luxem
burg v. 24. Sept. 1940 S. 11) hat jeder in Luxem
burg ansässige Jude sein gesamtes in- und aus
ländisches Vermögen anzumelden. Die Veräußerung 
oder die Verpachtung eines gewerblichen land- oder 
forstwirtschaftlichen Betriebes bedarf, wenn an dem 
Rechtsgeschäft ein Jude beteiligt ist, der Genehmi
gung des Chefs der Zivilverwaltung. Das gleiche 
g ilt für die Neueröffnung eines jüdischen Gewerbe
betriebes. Juden können ferner nach dieser VO. 
keine Grundstücke oder Rechte an Grundstücken 
erwerben. Sie hatten binnen einer Woche nach In
krafttreten der VO. ihre gesamten Aktien, Kuxe, 
Wertpapiere und desgleichen in ein Depot bei einer 
Devisenbank einzulegen, wie es ihnen auch ver
boten wurde, Gegenstände aus Gold, Platin oder 
Silber, sowie Edelsteine und Perlen, die den Wert 
von 1000 9Ut übersteigen, zu erwerben, zu verpfän
den oder freihändig zu veräußern. Schließlich konnte 
ihnen aufgegeben werden, ihren land- oder forst
wirtschaftlichen Betrieb oder Vermögen, ihr son

stiges Grundeigentum oder andere Vermog yer. 
ganz oder teilweise zu veräußern, hur ¡.^m 
mögen können Kommissare mit ausscni 
Verfügungsrecht bestellt werden. ,rPuliclie!l

Von anderen VO. in den besetzten neZ'jg 
Gebieten wäre der Ausschluß der Juden vo ¿es 
der Arbeitslosenhilfe im Elsaß laut Anord ^  £f, 
Chefs der Zivilverwaltung v. 25. Okt. 
wähnen.

7. D ie  R e g e l u n g  i m unbese tz ten
F r a n k r e i c h  Ka*Pf

Im unbesetzten F r a n k r e i c h  hat ,£ for- 
gegen die Judenschaft auch bereits ko j« vef' 
men angenommen. Ein im „Journal o 1 Laĝ  
öffentliclites Ges. v. 18. Okt. 1940 re^ . ,¡^1 übe 
der Juden in Frankreich. Es umfaßt 1 ’ . »tzefl a, 
die Judenfrage, die auf rassischen Gruii ^  Jude,
gebaut sind. Nach Artikel 1 g ilt derJe. ? mrnt, Ujp 
der von drei jüdischen Großeltern stammen“ 
der von zwei jüdischen Großelter EhePar 'Id 
Mischling, wenn er mit einem jüdiscti ,£r un 
verheiratet ist. Im Artikel 2 werden al e kein£ 
Funktionen aufgezählt, zu denen Jude negierU/ i !  
Umständen Zutritt haben (Staatschet, K fo f, %  
Staatsrat, Oberster Gerichtshof, Rec]  , Leiter ° 
richte erster Instanz, Auswärtiges A ’äfekte0>jf e 
Zentralverwaltungen, Präfekten, Unt P Off‘zhei 
neralresidenten, Gouverneure, Le/!ra tzeS s ie ^ L  
und viele andere). Artikel 3 i ? i 2 eA?snahm e n /und viele andere). Artncei j  u«  —  ,isnahnicti' u. 
bestimmten Berufsgruppen gewisse a  den pro 
Ausschlusses für solche Juden vor, . jm KWh 
kämpferausweis 1914—18 besitzen, . g£ ¡j
1914—18 ausgezeichnet haben, oder \ £t
1940 im Tagesbefehl genannt wur_ 0der 
einem militärischen Rang der Ehren b v0„
Militärmedaille ausgezeichnet sind. . e Anzan' bc. 

In den Artikeln 4, 5 und 6 eI,uden ^ ¿ ts -  
freien Berufen aufgezählt, O e fK r^freien Berufen autgezaiut, zu u a  -  U & r t fe
dingungslos Zu tritt haben 0 ^ ,
führer oder Redakteure von Zelt„ungRun d fü ^ n die 
ben, Theatern, Lichtspielhäusern, Artike> afT)teü 
nehmen, Regisseure usw.), w??fpntiichen 
Ausscheidung der jüdischen o ii
je nach ihrer Dienstzeit regelt.

fjg'ßfl
nacn inrer uiensizeu * «=«'.*■•■ mebesti1111 

Artikel 8 enthält wieder Ausn wissenl-reiĉ  
für Juden, die sich auf bter^isc c für batike1 \
lichem und künstlerischem Gebiet p ef Art uf
besondere Verdienste erworben .¡1Tiniung unö 
spricht die Ausdehnung dieser Protektorat d«!
Alo-pripn Hip Kolonien sowie dl |ê zte -ff 1,11Algerien, die Kolonien sowie 
Mandatsgebiete aus, währendMandatsgemete aus, w a u iu ~  -  Verfüj^Jsetz 
Gesetzes die Veröffentlichung ¡teS J ^ t s c ^
Journal officiel anordnet. Ein - ,er auskj11 ¿¡e$e? 
beschäftigt sich mit der La£RlsSe.
Angehörigen der jüdischen Rasse ^  ^es
Gesetz können Ausländer JudischerK ^  hj  . 
Scheidung des Bezirkspräfektc  ̂ werd rd
besonderen Lagern zusammeng_ ° f sm g e ■%

Frankreich hat mit diesen ¡j^e An ^ erW> . 
einer Tradition gebrochen, «'2 d ihrel 7s9 ^
Zeitalter der Aufklärung hatte v0„  v  m

rechten“  und von der Humam 3 ’̂  c e 
Wendung auch die letzten Macht« ,cn pfl 
Republik nicht verzichteten, e Int6  ̂ rägt. ¿ t
dische und 'nicht um f/ anz,° nStagen geP nrictl fei" 
delte, sind in jenen Sc|\r^ ^ " i ü chten >n ht ¿et U  
den, als minderwertige y ^ Ä e n  M a& ofS  
Anwendung ihrer b™tal ergrif en deS Ter
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Staatsfv-'^en Bürgerkämpfe die volle französische 
die sichUr̂ rSC*1â  ver'iehen haben. M it Recht ist 
reich ai an°a^nende staatliche Neuordnung in Frank- 

D;e o..»^aatsantisemitismus“  bezeichnet worden. 
B ra n k re 'erU-n^ sa^ ti°nen *m öffentlichen Dienst 
hat Mar f  ze'Sen bereits erfreuliche Ansätze. So
... Petain als erstes ein Dekret unter-

Fra^o ’ nach dem Kabinettsmitglieder nur solche 
Eltern ai* +Werden können, die von französischen 
StaatSbe„Ds;an,men- Ferner hat jeder französische 
Polizei ri- 5  °üer Angehörige des Heeres oder 
Abstamnf französische Staatsangehörigkeit und die 
^WeisenU von e'nem französischen Vater nach- 
Kamrtier i k die M itglieder des Senats und der 
W " aben die Aufforderung erhalten, ihre Ab- 
aaf ° nachzuweisen. In den Schreiben w ird dar- 
jjendes (-'V̂ !esen, daß ein demnächst herauskom- 
^atidatp den jüdischen Parlamentariern ihre

Die in ntziehen wird.
?ösischen et?11. êizt en 20 Jahren erworbenen fran- 
> u lliert Gatsbürgerrechte werden aufgehoben und 
I ndelt, ¡L üDWed es sich um unerwünschte Elemente 
tonzösischR u lnien e*ner Säuberungsaktion hat der 

p . Beamtß '(erkehrsminister unter anderem auch 
fassen A t r Post- und Telegrafenverwaltung 
i f ” 28 jjij.  , Grund der Judengesetzgebung wur- 
h s l ^  Dien^t Angestellte derselben Verwaltung

hör/
det

9°te ^ u ______  ___ _ _ _______
as Vni-„r„ , ''0n dieser Maßnahme betroffen. Audi

Juckten e” SL eiltiassen. Diese Dienstenthebungen 
/ rden uilciSlCn bis bi die höchsten Spitzen der Be- 
rJ  Kabinpu,, , ^ ^ n s c h a ft,  so wurde auch u. a. 
da d’or , “ ef der Präfektur vom Departement 
n i\^ ° rgelip0n dieser Maßnahme betroffen. Auch 
J? , einer ßek gegen die Freimaurer, deren Logen 

1lDr uncj Kanntmachung des Innenministers plan-
VirL^kenng-f^bodisch aufgelöst werden sollen, 
den .atnkeit r  da^ man sich der verhängnisvollen 
Fr» i’sb Freir uCr Seheimen Macht bewußt gewor- 
dere e'ch no'h w*rd die Judengesetzgebung in 
Hfioi beziipi.vi? 1 ,mancher Ergänzung, so insbeson- 
m K^ngio-m. ,i^es Arzt- und Anwaltberufes, der 

edürfeir dClUng der Namensänderungen u. a.
8. £ ).

tigfahrencj ^ d e n g e s e t z g e b u n g  i n  I t a l i e n  
hat11 -liegen ? anJ ei? nacb dem dreijähigen blu- 
gebp̂ cb mit do°Cr n'c*fr die Atempause gefunden 
tige ,'Sch zu lJ  Judenfrage eingehend und gesetz- 
ilaüM §e p-Ptr tass.^ni hat I t a l i e n  bereits eindeu- 
jn P'lierkt^aißj die Juden beschritten. Eines der 
^0rw; betner des italienischen Judentums besteht 
^aipL^end a, n®w.erten Anzahl getarnter Juden. 
Ita liens oder Gründen des bürgerlichen Zusarn- 
*Ur Pr üiid j,, ,^ a^erieller Interessen ließen in Ober- 
S spt,?, n Häifi*r c , nstaat vom Ende des 18. bis 
feien ,.e Juden ;iC d?s. Jahrhunderts viele ver- 
5athniu ben s;ru ■ Kinder taufen. Andere getarnte 

t L etl öde.- , -ln der Stille taufen, ehe sie einen 
i ienfJ1? aK K a l^ . - ^ b o lik in  heirateten. Sie gal- 
N , d^ ea öffpniid [ken> da in den Augen der 

sich ..bhchkeit die Meinung verbreitet 
pÜftc , Relio-j..,e Juden von den Italienern nur 
H cldes 1q j J1 unterscheiden. Seit der zweiten 
fi^bun Juden ,-|.,rbunderts haben ferner viele ita- 

ü §en, wi ® Nationale bei den statistischen 
¡j’U V ;d Tod niri i ebUrt von Kindern, Eheschlie- 
l^d lipu balian/«1 NngeSeben. Giovanni Preziosi, 
AuheS er als L » ÜI Z: 1Q38)> der diese Fragen 
Jd io / tarnter t,,,fendemer studierte, sagt: „Eine 
di^arcle1’ anderr> §ehört sogar der katholischen 

Scbes und n nd M itglieder der kirchlichen 
ui zurrpf” u n Italienern wurde mehr jü- 

s iuhrt als man glaubt.“  Wie stark

die Position des Judentums in Italien war, zeigen 
die von G. Preziosi im Aug. 1922, am Vorabend 
der faschistischen Machtergreifung, veröffentlichten 
Zahlen über die Juden, die sich in den Hauptzentren 
der Verwaltung festgesetzt hatten: Parlament 64, 
Außenministerium 54, Innenministerium (einschließ
lich Provinzialbehörden) 317, Finanzministerium 470, 
Justizministerium 398, Unterricht 846, Kriegsmini
sterium und Offizierskorps des Heeres 267, Marine
ministerium und Offizierskorps der Flotte 117, Post- 
und Elektrizitätswerke 532. — Das sind beredte 
Zahlen, wenn man überlegt, daß die Anzahl der 
Juden einschließlich der in den Kolonien zu jener 
Zeit nicht über 70000 betrug, gegenüber einer Be
völkerung von 38 Millionen. —

Verhältnismäßig spät wurde in Italien, wenn man 
von der Regelung des 30. Okt. 1930 absieht, die 
durch die Schaffung von Zwangsorganisationen für 
die Juden diesen doch großherzige Zugeständnisse 
machte, die Regelung der Judenfrage angebahnt. 
Erst im Zeitalter der Sanktionen stellte, und zwar 
am 16. Febr. 1938, eine amtliche Verlautbarung der 
„Informazione Diplomática“  die Tatsache fest, daß 
„d ie  Strömungen des Welt-Antifaschismus ständig 
jüdische Elemente an ihrer Spitze haben“ . — Der 
erste Schlag tra f dann am 1. Sept. 1938 die Juden 
ausländischer Herkunft. Diese mußten, soweit sie 
sich nach dem 1. Jan. 1919 im Königreich, in Ly- 
fcien und in den ägäischen Besitzungen nieder
gelassen hatten, diese Territorien innerhalb von 
sechs Monaten verlassen. Als Jude in diesem Sinne 
wurde jeder betrachtet, der jüdische Eltern hatte, 
auch wenn er zu einer anderen Religion übergetreten 
war. Am 2. Sept. 1938 wurde dann — in Erwartung 
einer umfassenden Entscheidung des faschistischen 
Großrates — ein Erlaß veröffentlicht, wonach keine 
Juden an irgendeiner öffentlichen oder privaten 
Schule als Lehrer tätig sein durften. Die italienischen 
Schulen selbst durften von Schülern jüdischer Rasse 
nicht besucht werden. Die Juden an den Akademien, 
Instituten, wissenschaftlichen und kulturellen Ver
einigungen schieden aus. Auch hier wurde als Jude 
der betrachtet, der von jüdischen Eltern stammte, 
auch wenn er „Konvertit“  war. Schließlich legte 
am 7. Okt. 1938 der faschistische Großrat die Haupt
punkte der Gesetze zur Lösung der Judenfrage in 
Italien fest. Er bestimmte das Verbot der Ehe zwi
schen Italienern und Personen nichtarischer Rasse, 
das Verbot für Angestellte und Beamte des Staates 
oder öffentlicher Körperschaften, die Ehe mit Frauen 
irgendwelcher fremder Rassen einzugehen und die 
Verstärkung der Maßnahmen gegen jeden, der das 
Prestige der Rasse in den Territorien des Imperiums 
schmälert. Der Judenbegriff wurde für Juden ita
lienischer Staatsangehörigkeit dadurch erweitert, daß 
— außer dem von jüdischen Eltern abstammenden 
auch derjenige als Jude betrachtet wird, der von 
einem Juden und einer Ausländerin abstammt, wie 
der Jude, der aus einer Mischehe stammt, sofern er 
sich zur jüdischen Religion bekennt. Unter den Ju
den italienischer Staatsangehörigkeit wurde eine 
Kategorie Begünstigter, vornehmlich wegen ihrer 
im W eltkrieg oder im Einsatz für die faschistische 
Sache erworbener Verdienste geschaffen. Alle nicht 
begünstigten Juden können weder der faschistischen 
Partei angehören, noch Militärdienste leisten, noch 
gewisse Berufe ausüben, noch Besitzer von Grund
stücken über 50 Hektar sein, noch Unternehmen 
leiten oder besitzen, die mehr als 100 Personen 
arischer Rasse beschäftigen. Nach diesen allgemei
nen Grundsätzen , trafen dann die einzelnen M ini
sterien besondere Maßnahmen, die wenigstens das
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Oro.s der Juden von den Lebenszentren Italiens aus
schieden. Nach der Mahnung des Großrates, diese 
an sich noch großherzige Verfügung je nach der 
Haltung, die das Weltjudentum gegenüber Italien 
einnehmen werde, allenfalls zu verschärfen, ist an
zunehmen, daß 'am Ende des gegenwärtigen Krieges 
auch in Italien eine radikale Lösung der Judenfrage 
durchgeführt werden wird.

9. U n g a r n
U n g a r n ,  als dem Deutschen Reich zunächst 

liegender freundschaftlich verbundener Nachbar, hat 
bereits zwei Judengesetze erlassen, die allerdings 
infolge ihrer Abweichung von streng rassischen Vor
aussetzungen nicht befriedigen können und die Er
lassung eines dritten präziser gefaßten Gesetzes 
erwarten lassen.

Das erste Gesetz zur Wiederherstellung des w irt
schaftlichen und gesellschaftlichen Gleichgewichtes 
wurde im März 1938 beschlossen. Obwohl den Ju
den durch dieses Gesetz ein 20»/oiger Anteil am 
öffentlichen Leben gewährleistet wurde, liefen sie 
Sturm gegen die neue Bestimmung. Doch die öffent
liche, nichtjüdische Meinung empfand dieses Gesetz 
schon sehr bald als unzureichend und rief nach 
einer befriedigenderen Lösung des Judenproblems.

Noch in demselben Jahr bildete die Regierungs
partei einen Sonderausschuß zur Vorbereitung einer 
neuen Regelung. Das im Mai 1939 in Kraft ge
tretene zweite Judengesetz ist zweifellos ein großer 
Fortschritt gegenüber dem ersten. Grundsätzlich 
w ird der Begriff des rassischen Judentums heraus
gestellt, doch bei der Anwendung entschloß man 
sich zu einem Ausgleich. Wer vor 1919 getauft ist 
und die Ansässigkeit seiner Ahnen in Ungarn vor 
1848 nachweisen kann, g ilt n i c h t  als Jude. Die 
zwischen 1919 und 1939 zu Christen gewordenen 
Juden werden als Juden betrachtet, deren Kinder 
aber, wenn sie sofort nach der Geburt getauft wur
den, als Magyaren aufgenommen. Dem Parlament 
bleibt es Vorbehalten, verdienstvolle Juden eventuell 
von der Judengesetzgebung auszunehmen. — Völlig  
ausgeschaltet wurden die Juden von allen öffent
lichen Amtsstellen, von der Presse, Schrifttum, 
Kunstleben und Landbesitz. In den freien akademi
schen Berufen, in der Wirtschaft und in der An
gestelltenschaft wurde der Anteil der Juden mit 
6 bzw. 12»/o festgesetzt. Da das Gesetz aber eine 
Reihe von erleichternden und aufschiebenden Be
stimmungen enthält, ist beispielsweise in mehreren 
Industriezweigen der jüdische Einfluß völlig  unge
brochen. Auch von insgesamt 500000 Katastraljoch 
Feld (1 Katastraljoch =  0.575 Hektar), die sich in 
jüdischen Händen befinden, wurden nach Zeitungs- 
meldungen bisher erst 69000 Katastraljoch enteig
net. Die Vermutung liegt nahe, daß auch dieses Ge
setz nur eine Etappe ist, die einer durchgreifenden 
Neuregelung weichen wird.

10. R u m ä n i e n
In R u m ä n i e n  verbreitet sich die antijüdische 

Bewegung seit der Machtergreifung durch die na- 
tional-Iegionäre Bewegung m it guten Voraussetzun
gen für die Zukunft. Am 8. Aug. 1940 wurde das 
Gesetz über die Rechtsstellung der Juden vom M i
nisterrat verabschiedet. Das Gesetz te ilt die Juden 
je nach der Dauer ihres Aufenthaltes im Lande in 
drei verschiedene Kategorien, denen verschiedene 
Rechte eingeräumt sind. Den Kriegsteilnehmern am 
Freiheitskampf von 1877 und deren Nachkommen, 
den vor 1918 zu Staatsbürgern gewordenen Juden 
und den im Weltkriege verdienten Juden wurden

a  die VUIalle Staatsbürgerrechte zuerkannt. Juden, H • schen 
1918 im Lande ansässig, aber keine ru n* 
Staatsbürger waren, werden wohl ment ¡¿¡¡ten 
würdig erachtet, haben aber Arbeitsdiens pen 
oder müssen sich von diesem durch Gel ¿eX
nach 1918 zugewanderten Juden saeat. öffent- 
Handel offen, dafür dürfen sie aber K je er 
liehen Funktionen ausüben, keine freien rwerben 
greifen und keinen Grund und B°denesdeienst lei 
Diese Kategorie darf auch keinen Hee gje ¡m
sten und keine Stellungen innehaben, prjngen 
öffentlichen Behörden in direkte Berühr & ^  0\\\t 
Überdies wurde die Säuberung des A r > ge voi 
ker- und Journalistenstandes und der p er un 
jüdischen Rasseangehörigen beschloss • ^  ge 
bewegliche Besitz der Juden wurde g. &defl [etzteI1 
wisse Entschädigung enteignet. Alle i kornmenen 
fünf Jahren auf illegale Weise ins Lan L ten ^ n‘ 
Juden wurden im Verlaufe von zwei pflicht*
desverwiesen. Am 22. Nov. 1940 wu> -hniachm’S
arbeit für Juden eingeführt, die K e n n ^  yo 
jüdischer Unternehmungen durch A■ & und d
Aufschriften „Jüdisches Geschäft :üdiscl'e
Beschlagnahme aller am 6. Sept. 19 «uch wur 
Besitz befindlichen Schiffe angeordn ■ eIJ( P( 
ihnen durch Gesetz die Erlaubnis onopoI 
dukte zu verkaufen, die vom Staa Roma
gestellt werden (z. B. Alkohol und..Gerung der. L n  
sierungskommissare wurden zur Forcen sßetrieb ’ 
Stellung von rumänischem Personal in ^

,rd-

stellung von rumänischem i , ¿¡e nicmR
und Unternehmungen eingesetzt, un .-¿¡sehen Aje

e rT n  Jd“e7 Spitze de r^u -‘¿ e r*-d
Regierung stehen, denen esjm c j ü d is c h e  f

unci unternenmungen eilige»^*** -  iüuiscn 
sehen Unternehmer angewiesen, al . J  en. Um 
gestellten mit 31. Dez. 1940 zu €ntl^ rde a n f ^  
Erfassung der Juden zu erleichtern, hen N?? „ 
net. daß alle jid e n , die.einen %
angenommen haben, wieder ihre ¿en au® .¡t 
Namen führen müssen. Ebenso pa de.

gestellten mit 31. Dez. 1940 zu an|e°,
Erfassung 
net, daß 
angenomi
Namen führen müssen, cdc«5"  Da
Theater beschäftigten Juden emh ‘der ’rum^sdiie;

angenommen haben, wieder direnv^rden
Mfimnn fii Krön tniicCPfl FhCflSO I”"1

energische Männer
Regierung stenen, denen cs ¡¡¡disc»'--., ^
dentlich gelungen ist, die U«rtn i .gt da«1 £f,
freimaurerischer Vereine aufzude ’ nS 
rechnen, daß die Entjudung R 
freuliche Fortschritte machen wir

11. B u l g a r i e n
In B u l g a r i e n ,  dessen JlK q 750/0, ® eitieö 

etwa 50000 Köpfe, das sind run“  ,’eichsarn ¡en, 
wohnerschaft zählt, bildete ]L' j?jnden, - ¡602'r-a-.a. t-a..a. „ I ł  u.VcnP n Gerne*“ VilO

isrwsr «

sich eflie^üg-

schaftliche Überfremdung zU f C\JeisUh^ 7

wonncrbtiidiL zaiiii, uuuviv rvpmeinücll,r * 1t 
Staat im Staate, mit eigenen Gern VoJ f 
Steuererhebungsrechten und Zc |and\virUc 
erwerbstätigen Juden sind nur un® V
beschäftigt, jedoch im Gewei der 1 s,„-
Industrie 6122. Im Handel belauft Exp0rtemca eflei 
Anteil sogar auf 510/0. Unter “ L mDorteurenit jante'
ino r.iUpn- 698 bulgarischen Imp Rap1 Levv

; gegenüber. Der jüd isch^ ,i0,e J  , 
und Handel betragt K a p e  rt-

D-D___  einem _ nationalbulg gegen c,jeß d
Höhe von 2424 Millionen. Um ¡¿¡tzen, jje^i
schaftliche Überfremdung zu ^ reiSung
Regierung bereits 1938 strenge w  2l pe 
lieh der Einreise von Judc"nje ein O g  
wurde dann von der Sob j  einZ^.a [Sse 
Schutze der Nation beraten 
auch beschlossen, das die ajs Jude ¿e \
Juden regelt und bestimmt d ef M„ t  ¿„d P

an Industrie 
gegenüber

Juden regen unu ucs*>*“ “ "> der
zu gelten hat, dessen Vaj:e^  das
Das Gesetz entzieht den Juden <̂ erbodmj ^
sive Wahlrecht, den Besitz von £f fenthc&gsd>efl
lieh das Recht, im Heer od v W
zu dienen; sie unterliegen jed
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oder i  es Juden verboten, Verwaltungs-
nanzinou+f^srat, Direktor oder Subdirektor in Fi- 
am n tlGten zu sein. Die Teilnahme der Juden 
Hu,lcl s,cllaftsleben w ird auf das Verhältnis ihres 
die g i/  , ?s beschränkt. Den Juden w ird ferner 
NicJ1tjUJSC" “ eöung oder das Zusammenleben mit 
Weiblich 611 sow'e die Verwendung von nichtjüdischen 
Versucht6" ' ^ ausangestellten untersagt. Außerdem 
Oheime SIC1 Bulgarien durch Bestimmungen über 
durch U n i^ '  internationale Organisationen sowie 
datätighg'+j'H^Hg der staatsfeindlichen Propagan-

Scbützen.
*t der Juden in  seiner staatlichen Stellung

12. J u g o s l a w i e n
«n?'ich

—W -/ü v jw tu m u v .v u u v v *  u u fe
^dschaf+rnilac^en> haben sie mächtige, insbesondere 

le> Positionen irrne. So sind nach Zei-

?UrvvenTo-1' dLe rund 70000 Juden J u g o s l a w i e n s  
Lana— smehr als 0,5% der Gesamtbevölkerung des

?% der ,z- E- 90% des Getreidehandels und
"es LebonlUnjenindustrie sowie weitere große Teile 

Eine y 0Snildelhandels in jüdischen Händen. 
i^O braohr i llg°slawischen Regierung v. 5. Okt. 
ai111 Lehen d‘e Ausschaltung des Judentums aus 

,.'eii!ie'jf.Hmi1̂ e^ robhandel. Sie besagt, daß eine 
jüdisch an., sc“ aft oder Genossenschaft dann als 
|Jngsrat n;,usehen ist, wenn entweder der Verwal- 
m tertiehm,.ei d'e Direktoren und Prokuristen des 

gelten. ns ‘n der Mehrzahl Juden sind. Als sol- 
in ^oliin,iCrŝ e.ns Personen, deren beide Eltern- 
f fischen riCn s‘nd ohne Rücksicht darauf, ob sie 
Vaf0tls*os ~-n Glauben geändert haben oder kon-
f>! er Jude^e,Worden sind; zweitens Personen, deren 
UhriS°ne,i Vl■ ereJl Mutter Ausländerin ist; drittens 
W  s‘ch z u ‘er e'ner gemischten Ehe entstammen 

r,§eWorriß Judentum bekennen oder konfessions- 
duQe?chäft Slnd‘
Unfr'eunternfuS LebensmitteIgroßhandeIs und In- 

,Jltnungen der Lebensmittelerzeugung 
" s;¡tid ’rio6" 1? s'e nach obigen Grundsätzen jü- 

e den Roi ®*aatlichen Kontrolle. Die Grenzen, 
disou SUnf? odr. , den bei der Beurteilung über die 

a Einfluß das Ausscheiden von Geschäften jü-
h..i den ,.®Ses EfelflSSPn c in rl c in rf ip H n rfi c n w p it
"ah:

%
n jü(UcuS SeDssen sind, sind jedoch so 
kauni ?“ en Geschäften durch diese

weit,
Maß-

tlfrr ZL|fhal kfC-11'1, nennenswerter Schaden entstehen 
ip .̂Jnde n 1 den unteren und mittleren Instanzenessi0

¡!l0nellen p,„” lcht nach rassischen, sondern kon- 
einer . s*c"tspunkten beurteilt wird. 

?ro?lUd'Sche Min ,ren VO. vom gleichen Tage kön- 
>H d; "M tz dn. , * .Und Hochschüler nur nach dem‘ dip » “ tz der t 1 rocnscnuier nur nacn uem
"dd ju- atrikci ,i "Uden an der Gesamtbevölkerung 

Ak dtelschnio1" jüngeren Angehörigen der Hoch- 
Poii^r aUch ir  nr emgetragen werden.
i i t i
\  i.}!nd enprrr; I“ -11 Juuen oaia einer emsicnu- 
5°H. y s auch p Scberen Auffassung weichen müs- 
‘vill 2 r°tz aller '.4, des Ebels Kern entfernt werden 
?"fo]pe .jdgosl'i« • ,rnmungen und Quertreibereien 
% di,. ‘2 abs(>kK1SC” e Regierung Pressemeldungen 
äl^ick Frage dera prZ iCit einGesetz herausbringen, 
Julie? Utld »»„J Rechtsstellung der Juden grund- 
!°rien 'V'e in t}.,111.?11.1 aufrollt. Hiernach sollen

^geniih Jll£°slawien w ird die Kompromiß- 
itiri . er den Juden bald einer einsichti-

Jua e‘ngeteiuUrnan‘en — die Juden in drei Kate- 
f c « ,  die S  VI erdcn- nämlich:
geh«? beh ein v?w  V or dem  Jahre  1918 in  den 9 e'Jlĵ j rCn; 1 WärPtl Hif» ip+7t mi Tu nmcTilWlVrrret
S Ä  die

jugoslawische

waren, die jetzt zu Jugoslawien

l"Hek!?nderte r,, j h ie lte n  und
"ben, Inden, die nicht das Heimatrecht

Die erste Gruppe soll in ihren allgemeinen staats
bürgerlichen Rechten nicht beeinträchtigt werden, 
man w ill jedoch von den betreffenden Juden ver
langen, daß sie im Falle der Namenstarnung wieder 
ihren ursprünglichen Namen annehmen. So ist be
absichtigt, ihr Vermögen genau festzustellen und 
besonders zu besteuern. Die Juden der zweiten 
Gruppe müßten ihre seinerzeitigen Gesuche um 
Gewährung der Staatsbürgerschaft erneuern. H ier
bei wäre zu prüfen, ob es bei der Naturalisierung 
mit rechten Dingen zugegangen ist. Diese Juden 
hätten ausnahmslos ihren früheren Namen wieder 
anzunehmen. Außerdem sollen ihre Kinder nach 
einer zu erlassenen Bestimmung nur jüdische Schu
len besuchen können. Die Befugnis zur Bekleidung 
öffentlicher Stellen fiele für die zweite Kategorie 
fort. Vermögensfeststellung und Sonderbesteuerung 
würden diese natürlich erst recht treffen. Die Juden 
der dritten Art, d. h. die Zugewanderten ohne Hei
matrecht, sollen des Landes verwiesen werden, es 
sei denn, sie verfügten über eine Aufenthaltsbewilli
gung oder hielten sich nur als Touristen in den 
Grenzen Jugoslawiens auf.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß sich 
die meisten der europäischen Staaten und Völker 
der von den jungen autoritären Nationen erstrebten 
und zum Gutteil auch schon erreichten Erneuerungs
bewegung mit ihren Zielen und Idealen nicht ent
ziehen konnten. N a c h  dem i m A u s l a n d  m i t  
S t a u n e n  v e r f o l g t e n  g l a t t e n  V e r l a u f  des 
E n t j u d u n g s v o r g a n g e s  i n  D e u t s c h l a n d  
r o l l t  so e i n  L a n d  n a c h  d e m  a n d e r e n  d i e  
J u d e n f r a g e  auf .

Natürlich ist von den England hörigen Regierun
gen vorläufig noch eine Einsicht und Erkenntnis 
der Kurzsichtigkeit und Gefahr der Judenbegünsti
gung nicht zu erwarten, und einige Länder Europas 
fungieren geradezu noch als klassische Judenprotek
torate, wie die Schweiz, die Türkei und Griechen
land.

13. D ie  J u d e n p a r a d i e s e  
P o r t u g a l ,  G r i e c h e n l a n d ,  T ü r k e i

Es können diese Zeilen nicht geschlossen werden, 
ohne nicht auch die Lage derjenigen Länder zu 
streifen, die noch sogenannte Judenparadiese dar
stellen.

P o r t u g a l  ist zu einem „Refugium Judaeae“  ge
worden, wenn es auch meist nur Transitland des 
Emigrantentums ist. Da die portugiesische Regie
rung eine weitere Zuwanderung jüdischer Emigran
ten als durchaus unerwünscht bezeichnet hat, ist 
damit zu rechnen, daß auch dieser bequeme Flucht
weg dem Judentum in absehbarer Zeit versperrt sein 
wird. Immerhin befinden sich in Portugal noch etwa 
10000 jüdische Emigranten, die nicht Weiterreisen 
können. Die jüdische Presse versichert immer wie
der, daß die Behandlung dieser Flüchtlinge in  Por
tugal sehr freundlich sei. Dagegen w ird in der 
portugiesischen Presse darauf hingewiesen, daß das 
fudentum und jüdische Emigrantentum die einfach
sten Gesetze der Gastfreundlichkeit nicht zu respek
tieren weiß.

Das Verhältnis der Juden in G r i e c h e n l a n d  ist 
aus den Beziehungen zwischen diesem Staat und 
England gegeben, denn es ist nicht weiter verwun
derlich, daß auch Griechenland in der Judenfrage 
dieselbe Stellung einnimmt wie Großbritannien bzw. 
dessen Machthaber, die immer wieder den Juden im 
Falle ihres Sieges die Wiedereinsetzung in ihre 
alten Rechte zusichern. Die Athener Regierung steht 
in tiefer Abhängigkeit vom kapitalistischen Juden-
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tum ; zudem gibt es in diesem Lande keine den 
Antisemitismus tragende Ideologie, wenn auch in 
den breiten Volksmassen eine instinktive Abwehr 
gegenüber dem wesens- und glaubensfremden Juden 
besteht. Eine Vermischung der Griechen mit den in 
Griechenland lebenden Juden ist daher eine Selten
heit, wenn auch die Juden in iiirem Assimilations
bestreben versuchen, sich den völkischen Gegeben
heiten der Griechen anzupassen.

Die in Griechenland lebenden Juden gehören der 
sephardischen Richtung an und leben zum größten 
Teil in den Hafenstädten, vor allem in Saloniki. Ihr 
Anteil an der Landeseinwohnerschaft beträgt nur 
11/2 o/o, die innerhalb der arischen Bevölkerung eine 
kulturelle und religiöse Bastion bilden. Die Juden 
genießen in Griechenland eine Reihe von Privilegien, 
gemeindliches Selbstverwaltungsrecht rnit eigener 
geistlicher Gerichtsbarkeit, die sich insbesondere 
auf familien- und erbrechtliche Angelegenheiten er
streckt. Schon der Umstand, daß Geschäftsbücher 
nicht in griechischer Sprache geführt werden müs
sen, gibt den Juden ein weites Feld zu ihrer finan
ziellen Verschleierungstaktik. Immerhin sind auch 
in der griechischen Bevölkerung und in der grie
chischen Presse bereits Anzeichen dafür vorhanden, 
daß das Volk nicht länger gewillt ist, sich die Macht 
und Ausbeutungspolitik der Juden weiter gefallen 
zu lassen. Solange aber die höchsten Stellen — 
unter ihnen der verstorbene Ministerpräsident M e - 
t a x a s  — Kundgebungen erlassen, die die geradezu 
übertriebene Begünstigung des jüdischen Volksteiles 
öffentlich bekunden, kann die Judenschaft in Grie
chenland bis zum Erwachen des Volkes mit für sie 
angenehmen Zuständen rechnen. Nach der_ öffent- 
lieh bekanntgegebenen Meinung hoher Kreise gibt 
es im Lande weder rassische noch nationale Vor
urteile; ebensowenig kennt das griechische S t a a t s -  
w e s e n  einen Unterschied zwischen Juden und 
Christen.

zurihren Rabbinaten aufgefar
sich dem türkischen Staat in jeder hen
Verfügung zu stellen. Die Rabbiner v ^  die

immer wieder von
es,

Verfügung zu stellen, mie wuuurc 
durcti Manifeste das türkische Wlrtsvo k' i! ’usclieI1 
wahren Ziele der Judenpolitik hinwegzu ¡ge„.

r.trißi-, oio rlip fnlcrciimsten unu „ i/i>nU
wahren zueie aer juuLiipuinnv ° r uneigc
und die Juden als die folgsamsten una ^  
nützigsten Söhne des Landes darzustellen. ^  allC)inutzesten bonne aes uanues es au^
jedoch nicht die Tatsache verschleiern, o a u ^
in der Türkei einmal zur Lösung de1 i  HaUP’ 
kommen wird. Denn in der Wirtschaft, art dfrKommen wnu. ucm i m vv , , Fio-ena^ 7-
betätigungsfeld der Juden, bricht die £ig breitefl 
jüdischen Geschäftsmethoden auch für bar Nr'_ 
Massen der türkischen Bevölkerung er

deckt, deren Urheber Juden sind. öati°'
Während also in den Ländern der J“ n* ation*1{} 

nalen Bewegungen und in den Staat ifle"
Besinnung sich allmählich die Konturen e^ge yoj 
oder weniger radikalen Lösung der J abzf,Ven 
Horizont des aufsteigenden N ationa lis t“ ^  
nen, gibt es noch immer Völker, cn n;clit Jnen, gibt es noch immer vomc,  h nicu1 
Ziele des parasitischen Judentums di(e m  (
kannt haben. Und doch wird es tu ^  a 
immer schwieriger werden, eine Heim . ^ jte
Flucht vor den ihr Leben und ihre F {¡„¿en- • 
schränkenden Maßnahmen in Europ eS[eht L e. 

Welch ein gewaltiger Unterschied dern W
sehen der Abhandlung der Judenfrag bgsung — 
..... r r ____ n tta»* 1 0 c; Tolirpn l in d  a t i  wo US

senen aer Aonanuiuiig uu  lösw*&
ner Kongreß vor 125 Jahren undl d a »  aUg,o 
Judenproblems, wie sie sich fui die Z ,-ßt.w ■-JudenproDiems, wie sie sich iu . ; nrten laim - 
bereits getroffenen Maßnahmen erkenn« kaurU 
das Ergebnis der damaligen Konfcrej ^

•___  .. .......... V o r  halftUS ZU ULli i M|e

defdas trgem ns uei uaniai gcu -----  
einem nennenswerten Verhältnis zt der ^  
beteiligten Völker stand die sich na e,*ob r. 
werfunt? Napoleons Frieden und F e n f l k - .«<■

.der'

Ähnliche Verhältnisse bestehen auch in der ebenso 
England hörigen T ü r k e i ,  die von alters her einen 
religiös getarnten jüdischen Bevölkerungsbestand
teil von etwa 90—100000 Juden bei einer Gesamt
bevölkerung von rund 15 Millionen hat. Während 
die Juden der Türkei vorwiegend Nachkömmlinge 
der im 15. Jahrhundert eingewanderten Spaniolen 
sind, haben die „ D o e n m e "  — eine eigentümliche 
Abspaltung von Judenstämmlingen — aus Oppor
tunitätsgründen die mohammedanische Religion an- 
o-enommen. Die Doenme bezeichnen sich gern als 
Türken, ohne von den rassisch bewußten nationalen 
Türken als solche anerkannt zu werden. Die Juden 
genießen aber doch in der Türkei hohe Sympathien, 
und es gibt angeblich in ihrem Wirtsstaat kein Ju
denproblem. Die Judenschaft der Türkei w ird auch

>bi»is
werfung Napoleons Frieden ;u" d Z fd e s  Pflf dV r 
so war dies nicht allein die i 0 ^Ft-.rSten i j r  ■ 
gessenen Treibens der zahlreichen daS gr 
Diplomaten, sondern vielmehr auci p0b 
jüdischer Machenschaften und nna ter d< 
Umtriebe der mächtigen Bankjuaen ^

:hef
K#'

lissen dieses Friedenstheaters. {eind der ^
Wenn der nunmehr gegen den J  

strebenden jungen Nationen — „
sich richtende Krieg der Achsenmaj« }rd> ^  
nicht wollten, siegreich beendet s die ‘f  0eW 
die Akten über die Judenemanzip dje fuf j erte

ts~____ n « . X i t t n i r n P n .  UHU xotli

Zum Grundstücksverkehrsrecht in den eingegliederten Ostgeb
jete11

Von Amtsgerichtsräten D r. B u c h h o l z  und W o ł a n y ,  Posen

satz die wichtigsten Fragen7n^cIJden.
1. Jan. dieses Jahres erörtert w -ng-Sch[rl
scher Reichsgesetze“  Nr. 220 (R° h deS R ^ nl 
M ü „  s t e r man  ̂die S

StaO1de

Dem Grundstücksverkehrsrecht kommt in den ein- 
gegliederten Ostgebieten bei dem umfassenden Neu
aufbau des Landes in völkischer und wirtschaftlicher
Hinsicht eine besondere Bedeutung zu. Da die jüYn s Ve7m I  n n > Neuoranm.^-die ^
Rechtslage bisher kaum eine geschlossene Darstel- Ostgebieten“ , Berlin 1940). Jedem M ^ ehr fl eti ,e
Iung erfahren hat»), sollen in dem folgenden Auf- rade für den g ^ S ü c S w k e h rs re c h t

Oohiptpn zur polnischen . a d >
i)  Eine Zusammenfassung der wichtigsten Bestimmun

gen, die seit Wiedereingliederung der Ostgebiete ergangen 
sind, findet sich in der „Guttentagschen Sammlung Deut-

Über das GrundstucKsvei sChen ”
preußischen Gebieten zur polnisch j b r a 
sehr gut das Büchlein von Dr. Udo Q j. 
stücksrecht in Westpolen“ , Bromberg,

assen der türkischen Bevomeru ig speK- ,
vor. Immer wieder werden Skandale aufge‘
tive Verknappungen wichtiger Lebensm

die Akten uoer aie juucuuua— , Qlc ¡je
ner Kongreß eröffnet wurden una uage ^ bte», 
als ein Jahrhundert den Volkeirn d ie ^  b £  ge- 
Entfaltung des jüdischen Machten^ _ pS Is ra e liEntfaltung des judiscnen gS i»* £)̂ >
für immer geschlossen werden. inmal ^
hingen ist, die Völker Europas noen ^  ^
blutigen Krieg zu hetzen, so wei Füjirers 1,1 
die juden nach den Worten de?. 
ligen Untergang in Europa erieD
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A p
r agen im Z u s a m m e n h a n g  m i t  dem 

7 p o l n i s c h e n  Recht * )
^ d a r f es eines Blickes auf die Rechts

te m 'r i11*1̂  der deutschen Verwaltung, 
nicht Hi, aaiahgen polnischen Recht, das zwar noch 
gesetzt rCl e‘nen formellen Gesetzesakt außer Kraft 
faktisch Bden ist> kommt im allgemeinen keine 
geht p-tiz Bedeutung mehr zu. Die Gerichtspraxis 
dies mif n° sätzlich vom deutschen Recht aus. Daß 
BI) aiior» geschieht, wird weiter unten (vgl. 
fragen §e ,lr t - Trotzdem muß aber bei einzelnen 
Werden er Inhalt des polnischen Rechts beachtet

I* Es *
PolniSCh'Spk*ar> daß in den Fällen, in denen durch 
sonders Ulesefze bestehende Rechtsverhältnisse be- 
sfaltun„  gestaltet worden sind, es bei dieser Ge- 
pentiiell ^ rUr|dsätzlich nach wie vor bleibt, bis 
r esetz(?pk'ne andere Regelung durch den deutschen 
• ng alW j. erf° lg i, unter der wichtigen Einschrän- 

nicht __ dings, dafif diese polnische Gestaltung 
5't der dpia+S in i edem Einzelfall zu prüfen ist — 
a n G r u n r i n Rechtsordnung unvereinbar is t2). 
! r ck Ges sftucksverkehr interessieren vor allem die 
j nicht „ k 6 .Berbeigeführten Rechtsänderungen, 
^  sein bn? l in^  aus dem Grundbuch ersichtlich 
d anch oli r>n’ a*so maferielle Rechtsänderungen, 
en sind, pne Grundbucheintragung wirksam gewor- 

Entschfm6* k'er au  ̂ die Aufwertungs-, Renten-

j aucn o li r > } a iöU  lU d ic i i c i i c  r v c u i ib d u u c iu H g v u ,
„en sind Fne Grundbucheintragung wirksam gewor- 

Entschfu6’ k'er au  ̂ die Aufwertungs-, Re 
] Die a * dun£sgesetzgebung hingewiesen, 
n^nd ;n 11 f w e r  t u  n gs  f r a ge n 3) sind grtind- 
V°,H V. 14, m VO. des Präsidenten der Republik 
v p chtlichp„ ^2 4  über die Aufwertung der pri- 
- ^  Ma- - eorderuncrpn in Her F assun g  der V O .Efp -  ‘viäp, Forderungen, in der Fassung der VO. 
S > l t  DiJ9v5̂ Dz- Ost. R. P. Nr. 30, Pos. 213), 
h,7rechnUTiry„ V gibt zunächst einen bestimmten 
MaS|'scher f  s? a^sj ab für die einzelnen Valuten 
in, > Poln oüu . sterr.-ungarische Krone, deutsche 
de«n̂ sätzlici1Cj e Mark) in Zloty an. Maßgebend ist 

aufzutyp,.! j  Verhältnis zur Zeit der Entstehung 
Hu« betrat „H ^en  Rechts. Von dem so errechneten 
für gesri1 , j ‘n bestimmter Prozentsatz als die 
iiecr ^ arIehenii!1dete Aufwertungssumme bestimmt. 
Pfaden pQ Hypotheken und die ihnen zugrunde 
dUfipisatz v ° erungen ist im allgemeinen ein fester 
Unterbrochen ^ eae“ en> der nur in Ausnahmefällen

sen
eidCn r erden kann. Es sind Grundstücke zu 
;tat>,0 , deren Ertrag überwiegend aus Miet-starnm+ ,- ,ua i4 u u c iw ^ c u u  aus »uu -

irn p. e,n Falln’i U,n<:! aNe anderen Grundstücke. Im 
'v ^b ie t der jH ^ä g t der Aufwertungsbetrag z. B.

detnaligen Wojewodschaft Litzmann-
Weite,*ßt. ”,'w,terpr d

, !) y.t “ eitrag zum neuen Grundstücksrecht
diesem P

r s des ri5ejbnjs kommt man bei grundsätzlicher
vn.ben Rp î!1 scken Rechts; denn es ist eine Regel 

recht °r Sich n‘ecats splKo+ u.,n ai* ii,c.
beu .

ern‘‘5n s>nt
t0r dem10'13!0 Privatrecht etwas anderes be-

J V lts se*bst> daß Vorgänge, die im Aus- 
rteim!n> grundsätzlich nach dem Auslands-Sltseh« ?eurteilen •- , -----------  —  - ----------------

'ui"-, in+»-- 1 sind, wenn nicht im Einzelfall das

!$?s'
rteni .??!*• f.939 waren aber die wieder- 
ea>einp I eblete Ausland.
,?rg ib t\i^ !n?chran,kun&sirk .......“ “ rLUUs. wie sie im Text er-
Ie besn'H aus Art.30EGBGB., bei dessen An- 

Fen Osten Verhältnisse im wieder deutsch 
„ I ) Vjj erden müssen n Vordergrund der Betrachtung

]eAebenrriechnen durch den Gesetzgeber ist

41! 
ch
\hr

ftaÜur<Jen“ nFJaxis elne besondere’ "Ausgestaltung 
hgeganii! en Problemen kann hier aber nicht

d«s°C!’ «ich? ReWh«tel|VerSC.h,iedenen Interessenten da! iÜSen, . aUs ,i,o .en erklärt worden ist. Das sch 
if/V1 di?ei nen clc„*; .e,nzelne Fragen allein auf Grund 

lren wGî richtsnr-,Cb-en Recbts, etwa des §242 BGB.,

gen werden.

stadt 25o/0 des nach §2  errechneten Zlotybetrages, 
im Gebiet der ehemaligen Wojewodschaft Krakau 
20o/0, für Posen, Westpreußen und Schlesien 15<>/o. 
Bei den anderen Grundstücken beträgt der Prozent
satz für die gleichen Gebiete 50% bzw. 33«/o bzw.
15o/o. Für Restkaufgeld-, Baugeld- und ähnliche H y
potheken ist ein die erwähnten Sätze um über
steigender Betrag vorgesehen. Auch sonstige Be
sonderheiten sind noch zu beachten, die aber in 
diesem Rahmen nicht behandelt werden können.

W ichtig ist, daß die polnische Aufwertungsgesetz
gebung im Gegensatz zur deutschen Regelung keine 
Fristen zur Durchführung der Aufwertung fest
gesetzt hat und daß man auch in Polen nicht immer 
darauf bedacht war, die erfolgten Aufwertungen im 
Grundbuch zu vermerken. So müssen auch im heu
tigen Grundstücksverkehr noch die alten Hypothe
keneintragungen beachtet werden.

2. Besondere Bedeutung kommt in den eingeglie
derten Ostgebieten den sog. „ R e n t e n g ü t e r n “  
aus deutscher Zeit zu. Auf sie bezogen sich u. a. 
das preuß. Ges. „betreffend das Anerbenrecht^ bei 
Renten- und Ansiedlungsgütern v. 8. Juni 1896“  
(GS. 1896, 124) und Art. 29 ff. PrAGBGB. vom 
20. Sept. 1899 (GS. 1899, 177). Diese Bestimmungen 
sind durch das poln. Ges. v. 14. April 1937 „über 
die Einschränkung des Verkehrs mit Grundstücken, 
die durch Parzellierung entstanden sind“  (Dz. Ust. 
R. P. Nr. 36 Pos. 272) und durch das „Ges. über die 
Umwandlung verschiedener Forderungen der ehe
maligen preuß. Behörden und Bodenkreditanstalten 
in Darlehen des Umsatzfonds der Agrarreform“  
v. 9. April 1938 (Dz. Ust. R. P. Nr. 28, Pos. 249) 
aufgehoben worden. Hier interessieren für den 
Grundstücksverkehr die wichtigsten Bestimmungen 
des zuletzt angeführten Gesetzes.

Die erwähnten Rentenschulden waren durch die 
AufwertungsVO. im allgemeinen mit 100 bzw. 75% 
des nach § 2 der VO. zu errechnenden Zlotybetrages 
auf gewertet worden. Durch das Ges. von 1938 wur
den die Renten kapitalisiert, und zwar die sog. 
„ewigen“  Renten auf den 25fachen Betrag der ein
zelnen Jahresleistung, die Amortisationsrenten eben
falls im Höchstfälle auf diesen Betrag; im übrigen 
wurde der am 1. Juni 1939 noch nicht getilgte Kapi
talsbetrag zugrunde gelegt, wenn er niedriger war 
als die 25fache Jahresleistung. Die so errechneten 
Beträge sollten als Darlehen des Umsatzfonds der 
Agrarreform gelten. Nach Art. 11 des Ges. mußten 
diese Konsolidierungsdarlehen, wie man sie nannte, 
mit 3% jährlich verzinst werden. Betrug das Dar
lehen weniger als 200 Zloty, so war es allerdings 
unverzinslich und war in acht gleichen Jahresraten 
abzuzahlen. Bei Konsolidierungsdarlehen von über 
200 Zloty war zu unterscheiden, ob ihnen eine

ewige“  oder eine Amortisationsrente zugrunde lag. 
Im ersteren Falle sollte die T ilgung in 46% Jahren 
erfolgen, im letzteren Falle in 8, 16, 31 oder 
46!/2 [ähren, je nachdem welcher dieser Zeiträume 
dem ursprünglichen -  vor der Konso ldierung be
stehenden — letzten Tilgungszeitpunkt am nach-

Den Konsolidierungsdarlehen wurde der grund
buchmäßige Rang zuerkannt, der dem umgewan
delten Anspruch zukam. Stand der Rente ein gesetz
liches Vorrecht auf Befriedigung zu, so sollte das 
Konsolidierungsdarlehen allen Belastungen in Abt. II 
und III des Grundbuchs im Range Vorgehen. In 
Höhe der erfolgten Tilgungen sollte nach einer aus
drücklichen Bestimmung des Art. 12 Abs. 5 k e i n e  
Eigentümergrundschuld an diesem Platz entstehen.

Die Umwandlung der Renten ist durch die Staat-
f 6 *
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liehe Landwirtschaftsbank durchgeführt worden. Die 
einseitige Erklärung dieser Bank an den Schuldner 
über die Umwandlung der Renten in Darlehen des 
Umsatzfonds der Agrarreform sollte das neue Schuld
verhältnis begründen, ohne die Notwendigkeit einer 
entsprechenden Grundbucheintragung. Hierdurch 
sind also die bisherigen Grundbucheintragungen 
nicht immer ganz m it der wirklichen Rechtslage in 
Übereinstimmung. In den Fällen, in denen eine 
solche Erklärung der Bank noch nicht erfolgt ist, 
w ird man annehmen müssen, daß noch die alte 
Rechtslage bestehen geblieben ist, da das Gesetz 
die Änderungen nicht unmittelbar einführt, sondern 
ähre Entstehung von der Feststellung der Bank ab
hängig macht (Art. 5). Aus dem Grundbuch selbst 
werden die Interessenten danach die wirkliche 
Rechtslage nur dann einwandfrei ersehen können, 
wenn bereits auf Grund des Feststellungsbescheides 
der Staatlichen Landwirtschaftsbank und auf ihren 
Antrag hin die Grundbuchberichtigung vorgenom
men worden ist. In den übrigen Fällen müssen 
notfalls anderweitige Nachforschungen vorgenom
men werden.

Selbstverständlich sind diese Belastungen durch 
den Wegfall des poln. Staates nicht gegenstandslos 
geworden, auch wenn von einer allgemeinen Rechts
nachfolge durch das Deutsche Reich nicht die Rede 
sein kann. Auf alle Fälle ist durch die VO. über die 
Sicherstellung des Vermögens des ehemaligen poln. 
Staates v. 15. Jan. 1940 (RGBl. I, 174) „das gesamte 
unbewegliche und bewegliche Vermögen nebst allem 
Zubehör des ehemaligen poln. Staates einschließ
lich aller Forderungen, Beteiligungen, Rechte und 
Interessen aller A rt“  sichergestellt und beschlag
nahmt worden, somit auch die hier in Frage stehen
den Ansprüche.

3. Eine große praktische Bedeutung haben auch die 
durch die poln. E n t s c h u l d u n g s g e s e t z g e b u n g  
herbeigeführtenÄnderungen der eingetragenenRechte, 
die sich kraft Gesetzes ganz außerhalb des Grund
buchs vollzogen haben. Um nur die bedeutendste 
Änderung anzudeuten, sei auf die „VO. des Staats
präsidenten v. 24. Okt. 1934 betr. die Konversion 
und Ordnung der landwirtschaftlichen Schulden“  
(Dz. Ust. R. P. Nr. 28 Pos. 221) hingewiesen. Die 
Bestimmungen dieser VO. betreffen „landwirtschaft
liche Schulden“ , die vor dem 1. Juli 1932 entstanden 
sind. Nach Art. 1 der VO. ist „eine landwirtschaft
liche Schuld“  im Sinne dieser VO. die Schuld des 
Besitzers einer Landwirtschaft, die

1. mit dem Erwerb einer solchen Wirtschaft, mit 
der Verfügung über sie oder mit ihrer Führung 
im Zusammenhang steht, oder

2. aus einem Indossament oder einer Bürgschaft 
herrührf, ohne Rücksicht darauf, in welcher 
Rechtsform diese erteilt worden ist“ .

Es w ird vermutet, daß jede Schuld, die den Be
sitzer einer Landwirtschaft belastet, dessen Haupt
beruf der Betrieb dieser Wirtschaft ist, eine land
wirtschaftliche Schuld ist (Art. 1). Auch auf solche 
Schulden, über die bereits rechtskräftige Gerichts
entscheidungen ergangen sind, finden die Bestim
mungen der VO. grundsätzlich Anwendung (Art. 10), 
so daß unter Umständen auch eine Zwangshypothek 
einen anderen Inhalt als den aus der Eintragung 
ersichtlichen zur Zeit haben kann. Die „Konversion 
der landwirtschaftlichen Schulden in langfristigen 
Pfandbriefkredit“ 4) interessiert in diesem Zusam
menhang weniger, da die Änderungen dieser Art 
aus dem Grundbuch ersichtlich sein müssen.

*) Kap. III der angef. VO. v. 24. Okt. 1934,

W ichtig dagegen sind die Bestimmungen „u]^eii 
und 42 der VO. Sie beziehen sich nur ai e A 
der Besitzer von Landwirtschaften dei , U von 
und B, d. h. von Wirtschaften bis zu 5U ed nicM 
Wirtschaften zwischen 50 und 500 ha, oröß® 
für einen einzelnen Bezirk eine Erhöhung ^  ¡¡mtrf: 
besonders zugelassen worden ist. Der a  • yof.

„D ie T ilgung der Schulden, die v , ddfj 
Schriften dieses Kapitels erfaßt w 0def
Fälligkeit entweder schon eingetre vvifd 
vor dem 1. April 1935 eintreten '  > ¡j up
28 gleiche Raten zerlegt, die am ■ gjnd, “!L 
1. Oktober eines jeden Jahres zu za 
erste dieser Raten am 1. April IW  ■ ^ f t  u£' 

Der Zerlegung in Raten unterliegen {ê  
setzes auch die Schulden, deren Z ‘ . chied
durch Verträge oder Entscheidung ^ ¿an >
ämter bestimmt worden ist, und z < April v 
wenn der Fälligkeitstermin nach de ■ 
eintritt. ’ , „i,+ cirh aU* tu

Die Zerlegung in Raten ers tred j. KoSt 
Schuldkapital sowie die Zinsen, P* schuld
und andere Nebenforderungen di n_«
dem Gläubiger am 1. Nov. 1934 • wglintetl 
Durch Art. 42 werden die Zinsen der  ̂ ^  jälV 

Schulden mit W irkung v. 1. N°y- . • ¡*s einge< f j
lieh herabgesetzt, auch wenn sie ,,.,,chträghc‘> o 
« i«  Diese Zinsen sind naem̂  Art *

’S c h i^ '

sein sollten5). uiese ¿.nia«-“  — • , den 
zahlen, und zwar gleichzeitig nu
festgesetzten Raten «S?&

orten

Die hypothekarische Sichers2 u n |ichen sie
Zinsen erlischt um den Teil, um ,
gesetzt worden sind (Art. 45 Abs. )• . best1/1 ,

In Art. 45 Abs. 3 wird dann adsdmckl.cj Er,„ctf< 
daß „die in diesem Kapitel vofg se ^  d,e 
rangen, die die Fristen der ^ ^ ¡ fk s a tn k e it Ä « .  
betreffen, von Gesetzes wegen en edans
über den Parteien und dritten ^  eingê  
auch wenn sie im Grundbuch ajjeln
sind“

Auf diese Besonderheiten werden Qrlindstü 
Erwerber von Hypotheken im heuug ^
verkehr achten müssen. . RPctirnh,lli1Tt ^¡rd 

Daß die durch die obigen . f0rtbestellt> uea 
schaffene Rechtslage grundsatz ¡n den ,n|<t
auch von den Landesbauernsc ‘jcjc},en
Östgauen angenommen. ¡„gm nicht vef°

chah
p i n 

vertritt das OLG. Danzig in c ,PQbauernsch ‘ ¿gehe11 
lichten Gutachten für die Lan zur d w-htd'
zig-Westpreußen. Ein WidersP ßenc
Rechtsordnung, die sogar we jjegt .£fl, 
dungsmaßnahmen getroffen . ’ ^ te t  Ve diesC 
Dpehnlh rrmR diese Regelung  Uriften

' 0 -
vof-

bis

gegebenenfalls neue 
Frage ergehen. ehendfa „ocho r h e r g e n - ^ e ^ n o -

a. {
tue D eson ae rn e iien  iw » . . . . - - . „  p^lied-
der Verschiedenheit des f rJJ ¡ien deruer verscmeaeniien „ n nei ^  npC
ehemals kongreßpolnischen ra|ctischer
ten Ostgebiete ergeben. Von‘ P™ j^ lle  sel ■ 
dürfte der Hinweis auf folgende

se in -

IlT Ähnlich wie in den ™ S k s « f  JJ , „  
müssen auch im heutigen G det1, die jfl d 
die Besonderheiten beaeh te t^w ^ RecJ^glied^

n Tci 
ro n  p i 
ilgenc

6) Auf Antrag des Gläubigei's^jjg deutŝ j hö^ich 
Fällen das „Schiedsamt“  — d .ngen b's ® delt vof 
tung nicht übernommen. , ehen ist’, ’¡sSes, x yiid
41/20/0 erhöhen. Soweit d,?s/cchu Idverhai^mmcn-heWiet um eine Ausgestaltung des Schu gekom be ht 
dem l.Sept. 1939 rechtsgültig zusta EinZelh« hroCn 
deshalb beachtet werden muß- diesem K 
jetzige Zinsenbehandlung kann 
eingegangen werden.



j*11 Code ^ f } ^ le^P°Jnisclien Sachenrecht (geregelt’ 
,fngesetz« Vri u,n~ *>i dem polnischen „Hypothe
se des fehlte eine Bestimmung wie

vi, ßCiB., nach der eine Vereinbarung,
der Eigentümer dem Gläubiger
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durch die sich

oubLirmnung w ie
“ GB., nach der eine Vereinbarung, 

ä!,ii"‘uuer v e r J u l f ,  Eigentümer dem Gläubiger 
n ern oder »■ i et’ ^ as Grundstück nicht zu ver- 
„ l s Qegentpii 1C1 weß:er zu belasten, nichtig ist.

hende prax; ^ ar lange Zeit hindurch die herr- 
R erst vor all Am j .  on >n russischer Zeit ließen sich 
h; n̂ en reo-oim- R-16 vorn Staat irgendwie abhängigen 

i„  £;'™.aß>g eine Beschränkung des Eigen- 
f.^ulirten n n ieiuUgUn£ Dis zur Zurückzahlung des 
D ^ ^ e is e  do,ê ns Anfragen. Man wollte auf 
be? i eß auch »- • ruudstücksverkehr kontrollieren.
üoq o en Hvnntr,0 iln ßer letzteu Zeit, und zwar fast 
tlirL . dgeb(>rc iC oßne Rücksicht auf die Art 

arischen rA c*en meisten Fällen einer hypo- 
. erWähnten V o r ” ^  wei’den sich demnach auct

die
D;

Uten Vp i ' “ “ s wc*uen sich uemnacn auch 
- Recht rtu^ Un&sEeschränkungen vorfinden. 
Qläuhfrilac^ ? ^ e Dei den in Betracht kom- 

uni„j-dien r n . in vielen Fällen nicht leicht
V f r f tüc k sverkeh ̂ ’ i ntsteht für den jetzigen 
Die U# Ungsbesrhra I die Frage, ob die erwähnten 
Sehrs >Se ist Jnl<Ungen noch zu beachten sind. 
sab i Ungenwm Verneinen. Diese Verfügungsbe- 
halK deutSnT.„ersPrechen einem tragenden Grund- 
nicht da gründe ”* RecDts und können schon des- 
l u t lmehr Geif, atzI!ch das deutsche Recht gilt, 
bei i,s?e an ihrP beanspruchen. Ein berechtigtes 
Ö ffn e rn  BetonPachtung ist im Regelfall auch 
durcj *1chen 2 iei T en vorhanden. Die politisch- 
J d’e dazu , ??? Grundstücksverkehrs werdendes
Stellt r^hmio-Unrm u v lu lt '“ ,c ii OICHCII lu iu jg c  
 ̂ben naerL GeldgfbgV̂ an^ s x hinreichend sicherge-

'vuklich berufenen Stellen infolge

Offenern,n in mnn„?den> so ist mem zu veritenncii, 
sciie;ri lche Zieh" f  1CI,‘ Fällen der Geldgeber auch 
gewogen z„  ri;” UrcII kreuzen könnte. Gerichtsent- 

st c Ü' Es Sfl:Sei Frage sind noch nicht bekannt

selbst hat mit diesen Auf
nichts zu tun. Wollte 

ist nicht zu verkennen,

die ‘ fchon jn nS5| -nVr darauf hingewiesen, daß 
% t DehandonScßer ^ e‘t  ’n den letzten Jahren 

jnehr cr,„_ Den VerfügungsbeschränkungenWacil "-»u 0*3
V ^ d e  Prux” z ,ernst genommen wurden. Eine 

gUtiggn atmi r P rundbuchbehörden ließ 
■Ur Einern ohne Einwil 
ler Abt MgUng k«mmen. 

en ^lnischenUnrg ,V  fase re
ßaß di,,„. . i r nndbuchs ist vor allem zu be-

, 26; :  f  E in h ig Un.hn,C E inw illigung  des

- .......... -  -  - ........................
^  best’1/! sind p ”  Rechtssystem Grundschulden 
t 3*°ri?pu en> Wo o 'n • Grundpfandrecht konnte m ir 

■' - le Schuiu Slc 1 .ai' f  eine zu sichernde obli- 
unm ittelbar bezog. Ist diese

neue 
Geld-

ng kommen. 
iV  (unsere Abteilung III)  des

nz oder t , “ memar bezog. Ist diese 
; dingliche GlÄweise Setilgft worden, so ist

............... . „ q 1.0 Recht damit erloschen. Zwar
>ger ^ve rb  vo n 'ly  geschützt, wenn es sich um

gute

>  p ? n d e ltc 6 ) 
N  fir'gent-- ’ ■
ÿ f die

L]em noch eingetragenen Gläu- 
Aber der Eigentümer konntemirnerm-, j er Eigentümer Komne 

" die tnaehfoI»p j  ° sc‘lu id erwerben, vielmehr
p’geutc "'ei d-a,,,,'1 , n Gläubiger ohne weiteres

..................................
gbtJ etwa f S eit kein 1 .......................H L . . ,
!eso I& 'h cn  iPh ,*0 ,Ken!.dnis der Rechtslage den

sind

■l  p-pur^ V v jit iu u iyc i unnc w e u u w
selbst ,lcfene Stelle vorgerückt. Vom ... st kntWo auch auf Grund >>gutcn

Recht erworben werden,

>%«e Degründen konnte Die durch 
d une- entstandenen Rangverhält-

' “  ‘ so(>! heutiJl p 'e vor dieselben geblieben, sc 
p: !’ ). JI uudstücksverkehr darauf acht

^rt-65 ^ '*<i'Sc*le Bedeutung hat auch die
des

angef. H ypo. von 1818.

Eigenart der Anlage des kongreßpolnischen „H ypo
thekenbuchs“  (sachlich ist die Bezeichnung „Grund
buch“  richtig) als solche. Dieses „Hypothekenbuch“  
besteht äußerlich aus einem einheitlichen Band, der 
in die „Tabelle“ , das „Vertragsbuch“  und die „D o 
kumentensammlung“  aufgeteilt ist. Das Kernstück 
ist das Vertragsbuch. In ihm sind die ganzen Grund
stücksgeschäfte niedergelegt. In der Tabelle sollte 
der wesentliche Inhalt der einzelnen Geschäfte zur 
Darstellung kommen. Da der russisch-polnische 
„Hypothekenschreiber“  (entspricht unserem Grund
buchrichter) kein Volljurist zu sein brauchte, sind 
die Eintragungen in der Tabelle nicht immer ganz 
zuverlässig. Gerade deshalb ist es wichtig, zu be
achten, daß der kongreßpolnischen Tabelle nicht 
dieselbe Bedeutung zukommt, wie unserem „Grund
buchblatt“ . Grundbuch ist vielmehr die Tabelle mit 
dem Vertragsbuch zusammen. Es wird deshalb 
jeder der sich bei jetzt stattfindenden Geschäften 
vor Anlegung eines deutschen Grundbuchs für das 
betreffende Grundstück auf guten Glauben nach 
deutschem Recht berufen will, immer auch das 
Vertragsbuch mit einsehen müssen, da nach §892 
BGB der Inhalt des „Grundbuchs“  maßgebend ist, 
wozu wie erwähnt, im Bereiche des polnischen 
HypG. von 1818 auch das Vertragsbuch gehört.

4 Diese Beachtung wird vor allem auch hinsicht
lich der Eigentumsverhältnisse am Platze sein, und 
zwar deshalb, weil dem russisch-polnischen Recht 
auch eine bedingte Eigentumsübertragung bei Grund
stücken bekannt war, im Gegensatz zu § 925 Abs 2 
BGB Ergibt sich die Bedingung aus dem Grund
buch,' so muß sie jeder spätere Erwerber gegen 
sich o-elten lassen. Besondere Aufmerksamkeit wird 
in dieser Hinsicht dort angebracht sein, wo es sich 
um Eigentumsübertragungen im Wege eherecht- 
lichcr Verträge oder im Wege der Schenkung ge
handelt hat, da in diesen Fällen z. B. auch bei Ein
tr itt eines gesetzlich vorgesehenen Widerrufs die 
Rechtsübertragung mit dinglicher W irkung hinfällig 
geworden sein kann.

II I  Weiterhin ist auf das polnische Recht in 
einiger Hinsicht auch noch bei den Grundstücks- 
o-eschäffen vor allem Grundstücksveraußerungen, 
die in polnischer Zeit nicht ganz zur Vollendung 
o-elangt sind, Rücksicht zu nehmen.
& 1 Eine größere praktische Bedeutung kommt den 
Fällen zu, in denen deutsche Volksgenossen Grund
stücke gekauft haben, aber infolge Versagung der 
notwendigen behördlichen Genehmigungen durch die 
polnischen Stellen nicht die Eintragung im Grund
buch und damit das Eigentum erhalten konnten. Ist 
in diesen Fällen auch die Auflassung schon vorge- 
noinmen worden, so fragt es sich, ob die Grund
bucheintragung nicht jetzt ohne weiteres erfolgen 
könnte Der Gedanke liegt nahe, wenigstens die 
überwiegend von politischen Gesichtspunkten dik
tierten Gültigkeitsvoraussetzungen des polnischen 
Rechts unbeachtet z:u lassen. In den meisten Fällen 
wird man tatsächlich auf dem unten aufgezeigten 
Wege zu diesem Ergebnis kommen. Im einzelnen
gilt "folgendes: . . , .

Man muß von der Rechtslage ausgehen, wie sie bei 
Übernahme der deutschen Verwaltung bestanden hat.

War damals die erforderliche Genehmigung noch 
nicht nachgesucht oder jedenfalls noch nicht rechts
kräftig versagt, so bleiben die bis dahin abgeschlos
senen Rechtsgeschäfte wirksam. Die weitere Behand
lung hat nach deutschem Recht zu erfolgen (hierzu 
vgl/unten Z iff. 2).

War dagegen die Genehmigung rechtskräftig ver
sagt, so ist nach der einheitlichen Rechtsprechung
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der polnischen Gerichte im Zeitpunkt der Rechts
kraft der Verwaltungsentscheidung über die Geneh
migung, also noch vor Übernahme der deutschen 
Verwaltung, auch der Kaufvertrag unwirksam ge
worden. Es sei auf den maßgebenden Teil der Ent
scheidung des obersten Gerichts v. 5. Dez. 193U —
III 2 C 294/30 — verwiesen: „Wenn die Genehmi
gung rechtskräftig und endgültig verweigert worden 
ist, wird die Auflassung unmöglich; der Kaui-Ver- 
kaufsvertrag w ird also unerfüllbar, es sei denn, da 
die Parteien selbst bestimmt haben, was im halle 
der Unerfüllbarkeit des Vertrages geschehen soll 
und daß ihre Bestimmung nicht dem Gesetz wider
spricht. Aus dem Vertrag über den Kauf bzw. Ver
kauf eines Grundstücks w ird im Falle der endgül
tigen Verweigerung der Auflassungsgenehmigung 
dasselbe wie mit jedem Vertrag, dessen Wirksam
keit im Sinne des § 182 BGB. von der Einwilligung 
einer dritten Person abhängt. Es treten die in §§812 
und 820 BGB. vorgesehenen Folgen ein.“

Von der Berücksichtigung dieser Rechtslage gehen 
auch der Reichsführer als Kommissar für die 
Festigung des deutschen Volkstums und die Haupt
treuhandstelle Ost aus. War jedoch der Käufer bei 
Übernahme der deutschen Verwaltung, d. h. am
1. September 1939, im Besitze des Grundstücks und 
hatte er somit die tatsächliche Verfügungsgewalt 
darüber, so soll ihm nunmehr durch die erwähnten 
Stellen das Eigentum übertragen werden Die Mög
lichkeit dazu bietet die VO. über die Behandlung 
von Vermögen der Angehörigen des ehemaligen 
polnischen Staates v. 17. Sept. 1940 (RGBl. I, 1270), 
wenn das Eigentum einem Juden oder Polen zu: 
stand. Die Anträge sind bis zum 31. Marz 1941 bei 
den „Beauftragten des Reichskommissars für die 
Festigung des deutschen Volkstums“  in Posen, Dan- 
zig, Kattowitz bzw. Königsberg zu stellen.

Ist auch der Veräußerer Deutscher oder Ange
höriger eines anderen Staates als Polen gewesen, 
so können Schwierigkeiten entstehen, weil in diesem 
Falle eine Überweisung des Eigentums nach er
folgter Beschlagnahme nicht möglich ist. Man denke 
an den Fall, daß der Veräußerer infolge der ver
änderten Verhältnisse jetzt die Veräußerung lucht 
mehr wünscht und sich deshalb auf die Nichtigkeit 
(beruft. O ft werden die Umstände des Falles so 
liegen, daß die Weigerung des Veräußerers sich als 
grobe Unbilligkeit darstellen würde, so z. B. wenn 
er schon größere Leistungen durch den Käufer er
halten hat oder wenn die Parteien längere Zeit hin
durch an dem Vertrage festgehalten haben. Dann 
kann mit der Arglisteinrede geholfen werden. Ihrer 
Anwendbarkeit dürften keine stichhaltigen Bedenken 
entgegenstehen. Da die Nichtigkeitsgründe hier nicht 
in solchen Interessen lagen, die auch im Deutschen 
Reich zu berücksichtigen wären, sondern nur in 
politischen Interessen des ehemaligen polnischen 
Staates, so besteht kein Grund, die Berulung auf 
die Nichtigkeit auszuschließen, wenn sonst eine 
tragbare Regelung nicht zu erreichen wäre.

Haben schließlich Deutsche an Polen oder Juden 
ein Grundstück veräußert, ohne daß es aus den 
oben angeführten Gründen zur Vollendung der 
Rechtsübertragung gekommen wäre, so w ird der 
heutige Grundstücksverkehr immer zu prüfen haben, 
ob nicht das Vermögen des Polen oder Juden be
schlagnahmt worden ist. Es bestehen keine Beden
ken gegen die Gültigkeit einer Beschlagnahme, die 
sich auf den Eigenbesitz und die tatsächliche Nutzung 
bezieht. Denn der Begriff des „Vermögens , das 
nach §1 der VO. über die Behandlung des Ver
mögens von Angehörigen des ehemaligen polnischen

“  ... ........... j
Staates v. 17. Sept. 1940 der Beschlagnahmenden 
liegt, ist im weitesten Sinne nacl aUSdrück
Gesichtspunkten auszulegen. Nach der Vermögef 
liehen Bestimmung des § 3 gehören „n^r Art ■
im Sinne dieser VO. auch die wa‘V
Es liegt auf der Hand, daß es }llchJ,a in Pa 
wenn der Veräußerer, der v}.elle! ^firundstück r 
nischer Zeit den Gegenwert für dstiick sel
halten hat, jetzt auch noch das Gru te> Ur
« * r io r ln , r  rvV in P  W P itp r P Q  AH  S IC Ü  Z i^ n C Hw ie d e r o m ic  w e u u ^  an ,
Schädigung der Interessen des g{{entliche 

Für den Bereich der VO. über d‘e “  ftlicher ß 
wirtschaftung land- und f ° rst^ p„ liederten ° s 
triebe und Grundstücke in den emg g h ejne Atneoe uiiu vji uuubuiotv^ m « j 11tTh
gebieten v. 12. Febr. 1940 ist jetz t  äiirung , s 
ordnung des Reichsmmisters für L j & d
Landwirtschaft v. 8. Jan. 1941, die> f  Red*
§ 13 der VO. im Einvernehmen Volkstu«1
kommissar für die Festigung deu , „ d g
erlassen worden ist, die Frage aus,interliege« jf-V  
obigen Sinne geregelt worden. ?®Han(j elten OrUhaf. 
die im vorhergehenden Absatz beh ĵ  geWÜ^o!- 
stücke grundsätzlich der o ffen the6 der R f 
tung. Nur für Landflächen, d i e . f  vo„ 
nisaien Agrarreform in den B?sdz ondere 
Juden gekommen sind, g ilt eine ¡n B&Lfc 
Jung. Soweit Deutsche als ErwejJ®1 die 
kommen, bietet schon die VO. ®elp f„zelfall aus 
keit, einen solchen Grundbesitz i m |asSen. ¡nn- 
öffentlichen Bewirtschaftung herauszu elten 

Die oben angestellten Erwägung' 
gemäß, wenn der Streit nicht de » aUf ^ e. utlg 
gang als solchen betrifft, sondern UiuS? e, 
barungen bezieht, die zum Zwec , vietfaR Ver‘ 
abgeschlossen worden sind, w i , ¡¡ae (Z ({;chen 
schehen ist, obwohl auch solche nWjderrU ^  
Pachtung des Grundstücks mit ein«211verfüguflgf0Ige'
Generalvollmacht zur vorbehaltlosen £  ̂ t e n
das Grundstück) von den polnischer h alit e. 
richtig für nichtig erklärt wurden. g ä h n te ¿ iF ' 
Fälle bezieht sich übrigens die oben e defl K ^ .  
lung, nach der den Deutschen ,eÛ schen gjgea; 
kommissar für die Festigung de , ncf das .,a
tums bzw,
tum verschafft werden soll. E1.lw‘ prage 
den Vereinbarungen der hier in . ht bei 
A rt sein, daß die bestimmende Absi ^ &{l t 
Verträgen tatsächlich die war, e . ¡sctien
Eigentumsübertragung zu s c h a ^  d£S p jg^e r- 

2. Die besonderen Voraussetzunge undstucK elfle
Rechts für die Gültigkeit a seiö, " '3
eignung werden zu berücksichtig f
Partei darauf bestehen sollte, daß a ng 0%lU>e

siticliei

Partei darauf bestehen sollte, c. {laSSung 
in polnischer Zeit erfolgten -e Und 
die Eintragung vorgenommen wur 
Einholung der nach den neuen neh r n i d
sätzlich erforderlichen Verwaltun'? an s,cL g3$) ¡sttzlich erforderlichen Verwaltungs| n s f K t f  *  

Die letztere Möglichkeit besteht ^40, ’ rS €
AV. des RJM. v,.13 .A ug i sg !
festgestellt, daß die VO. des Nr- / /  apf 3
Heeres v. 29. Sept. 1939 (VOBL nicht au b > 
„nach Inhalt und Z w e ckb e sü m m u ^^cn .
fügungen über Grundstuck „ (Aufla^VÖ ' 3
denen der rechtsgeschafthche Te der öriJ .
gung usw.) bereits vor In k^  f t t ^  g
geschlossen war, abei die „  Pe v .o
Such noch allssteht Dasse'be^oll o ,«  „ l  
gen gleichen Inhalts gelten, y 3l-
enthaften sind, wie z. B. in der VO.
(RGBl. I, 255). bei dief£ClitllC
V Die Zweifelsfrage wt die, ob eerlicIl'r 
gangen genügen soll, daß der b L



Aufsätze 687’Mahî ang 1941 Heft 13]

sonstHp11̂  erfüllt ist, oder ob überdies auch alle 
Recht8 g’f nacü dem vor dem 1. Sept. 1939 geltenden 

~derlichen Eintragungsvoraussetzungen 
Reffend mdssen7)- Das letztere muß m. E. als zu- 
deutsche ^ 1̂ ese*ien werden. Wenn nämlich der 
^cktyiri-o j  sefz2eber seinen Bestimmungen keine 
Sinn dah • C Rra^  beigelegd hat, so konnte der 
S a g e n V Ur der. sein, keine überflüssigen Be- 
Recht̂ be e'nzuführen, wo nach dem bisherigen 
geben wreds alle Gültigkeitsvoraussetzungen ge- 
^gierUn ar^ *  aber sollte irgendeine Privi-
Schaffen ,, tui  d'e vorhergehenden Vorgänge ge- 
rait den erclen. Es ist dabei zu beachten, daß auch 
S.ücksverlf hniSchen Genehmigungen beim Gründ
ete jn nekr neben den politischen Zwecken solche 
S c h a f « • . rac'1f, kommen konnten, wie allgemeine 
.er Oenoi!C • Rücksichten, die ebenso im Rahmen 

„ . ju n g e n  der deutschen Stellen berück- 
S  von h w ' r(f  dieser Entscheidung

da s.enf Pete_iIigten nichts Unzumutbares ver- 
u't die O r S iS  billigenswerte Verfügungen jeder- 
r0t*nen. Am/ j *£Un£ der deutschen Stellen erhalten 
v ¡̂Chtirrn dei anüeren Seite kann gerade die Be- 
li S ene F ^  der. Pr'vat en Interessenlage die hier 
.!• 'verdenC' j . sc'1e'cfung verlangen. Denn gewöhn- 
r|le Qenelim-le Rarteien vor der Entscheidung über 
>  verP; '^UnS) wenn im Einzelfall nichts Beson- 
rt; Sültio- !!lt !art war, die Verfügungen nicht als 
0C 1racütet haben, wie ja üblicherweise

ausdrücklich unter dem Vorbehalt der 
teßhen« K ^.geschlossen wurden. Es würde nicht 
OjSen’Qr,.11? jetzt dieser Vorbehalt ohne einen 

ncl gegenstandslos gemacht würde8).
^ /  Djg p

Di j l ^ l u t i g *®t  nicht durch § 15 der VO. über die 
den a Polnisch Vermögens von Angehörigen des ehe- 

iUa Pie Trp„n n Staates einer Lösung zugeführt wor- 
pb d̂ e(acnellrn-nail ctsteIIe nur darüber entscheiden kann,

da 'vPie pg]Ie
lebnlffäch rnPVV” dcn vermutlich nicht zu zahlreich sein, 
^ > n g e „ e A" f ' ^ ------------------  ”  ‘

alIgem̂ UnS erforderlich ist, nicht aber darüber, 
f nicht. ne Verwaltungsgenehmigung notwendig

* . ui u Lueu ineu i /.u /.unu eieii o wn,
9r~o*sen vr>rdassung erst nach Erteilung der Ge- 

hit ihn etl Zahl §enomrnen. wurde. Immerhin muß bei 
■ rkiln n gererv, , /  schwebenden Grundstücksgeschäfte 

der Vr,ne* we(den- Soweit die Auflassung vor
c' ■<t‘,ran f„rf es5:Ilr iebenen Genehmigungen erfolgt 

'vat-e ntritt de .^gehalten werden, daß diese Geschäfte 
Jplle V(/PUrch r]i,.eij ‘scken Rechts schwebend unwirksam 
pHnij n!rksamkP;t deutsche Gesetzgebung ist ihnen eine 
H ifJ 'd it bei . niangels einer diesbezüglichen Bestim- 

' dieses iSe e8t -  •And, Uleses jwVn^'i worcIen- Sie werden also zur Be- 
> * * , « « *  genehmigt werden müssen.iJechen'Kwird 

beL\ er v0kü|nilcn

I f i P

man diese Geschäfte nicht als nichtig 
-p  wenn für sie nicht die Genehmigung 

., er "?[s der Zivilverwaltung beim MiTitiir- 
n en Rechte Cr den ^ erkekr mit Grundstücken

S 2{ ?aaßCdfnelirh* w° rclen ist. Die VO.
e-> Rechtsgeschäfte, die
30;sept-i939

v. 28. Sept. V939 (VOB1. des CdZ.
..........................  bestimmte in

in der Zeit
vorgenommen waren, 

m seien und zu ihrer Wirksamkeit
h)?r di, Zum l i '. le n  u c
Ä '  Amu § 7 a u  ' zu beantragen sei. Die VU. ist 

, Us der \y/~ idef v o - Zllr Sicherung des geord-
^ S e n  ' 3.Rjan.T94oChaft in den ° c+-S S * 1«»

Die VO. ist

gliederten Ost-'-"“ U in den emgegli
‘ Kerh* " llJssen j 'n v aufgehoben worden. Man wird 
fleilen Geschäft« 3 auch die bis dahin vorgenomme- 
Pf. Ai. n Ur nacll der ripnpn Rpo-plimcr 711

Jannin9nne'lt?iSunfi des CdZ. bedürften,

- . • I ...................
M A ^ nur nach der neuen Regelung zu
kan atfl _ die R(j,.i.,®.erade dieser Gesichtspunkt spricht 
^  n-’ aicĥ evv0rdenpnV1i i (ung nur f’ir die bis dahin voll 
1, fi^ht ni at>er f,i- Rechtsgeschäfte verneint werden 
t|Ur'Jailchn^enommpnSC lvve*3end unwirksame Geschäfte,
k 4 S  PnS?lcke K i4 Wu?den kann- daß der Gesetzgeber 

lcV l, „sprechen Öahltl geltende Bestimmungen, die 
ge2«nstan^i Was er selbst für notwendig hält, 

naslos machen wollte.

Es müssen also bei einer etwaigen Behandlung 
von Grundbuchanträgen nach Z iff. 1 der im vor
hergehenden Absatz angeführten AV. des RJM. 
sämtliche Gültigkeitsvoraussetzungen des polnischen 
Rechts gegeben sein. Im allgemeinen werden danach 
vorliegen müssen:

a) Die allgemeine Genehmigung der Verwaltungs
behörde, die der Genehmigung nach der deutschen 
Grundstücksverkehrsbekanntmachung in etwa ent
spricht. Die Regelung im einzelnen ergibt sich für 
die ehemaligen preußischen Gebiete aus der VO. 
des Kommissariates des Obersten Volksrates vom 
25. Juni 1919 betreffend die Genehmigung zur Auf
lassung von Grundstücken (Tyg. Urz. Nr. 27 S. 140). 
Daneben wurde teilweise auch die Bundesratsbe
kanntmachung v. 15. März 1918 (RGBl. I, 123) als 
verbindlich angesehen. Das Oberste Gericht aller
dings hielt nur die VO. des Kommissariats für maß
gebend, da diese das gesamte Gebiet der Fragen, 
die sich auf den Grundstücksverkehr beziehen, 
regele und schon dadurch alle älteren Bestimmun
gen habe aufheben müssen (Entsch. v. 15. Okt. 1926 
— C 192/26). Die VO. des Kommissariats ist sehr 
übersichtlich; sie fordert die Genehmigung bei allen 
Grundstücken, also bei ländlichen und bei städti
schen, ohne Rücksicht auf die Grundstücksgröße. 
Die Zuständigkeiten sind besonders geregelt wor
den. Eine Ausnahme von dem Genehmigungszwang 
bestand nur bei einem „Verkauf zugunsten der 
Körperschaften des öffentlichen Rechts oder zu
gunsten von Personen, die mit dem Verkäufer in 
gerader Linie oder bis zum zweiten Grade in der 
Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind“  (Art. 2).

Für die übrigen Gebiete des ehemaligen polnischen 
Staates führte den Genehmigungszwang die vorläu
fige VO. des Ministerrats v. 1. Sept. 1919 über die 
Regelung der Besitzübertragung von Landgrund
stücken (Dz. Ust. R. P. Nr. 73 Pos. 428) ein. Nach 
dieser VO. ist die Genehmigung nur bei Landgrund
stücken erforderlich (Art. 1). Nach Art. 2 ist die Ge
nehmigung u. a. nicht notwendig bei einem Bauern
grundstück.

b) Zu dieser allgemeinen Genehmigung mußte die 
Genehmigung der Landbehörden (Siedlungsstellen) 
hinzukommen, wenn es sich um ländliche Grund
stücke handelte und keine der Ausnahmen der Art. 4 
und 5 des Ges. über die Durchführung der Agrar
reform v. 28. Dez. 1925 (Dz. Ust. R. P. v. 1926 Nr. 1 
Pos. 1) zutraf, d. h. daß im wesentlichen diese be
sondere Genehmigung erforderlich war, wenn das 
Grundstück mindestens 180 ha betrug, in Vorstadt- 
und Industriegegenden mindestens 60 ha.

c) In den Grenzzonen (grundsätzlich die Zone bis 
zu 30 km von der Grenze, daneben besonders fest- 
gestellte Einzelbezirke) mußte nach Kapitel I § 1 
der VO. des Innenministers v. 22. Jan. 1937 . . .  be
treffend die Ausführung der VO. des Staatspräsi
denten über die Staatsgrenzen (Dz. Ust. R. P. Nr. 12 
Pos. 84) die Genehmigung des Wojewoden zu jedem 
Grundstückserwerb, der sich nicht im Wege der ge
setzlichen Erbfolge vollzog, beigebracht werden.

d) Ausländer, sowohl Einzelpersonen wie auch ju 
ristische Personen, bedurften zum Grundstückser
werb der Genehmigung des Innenministers (Ges. 
v. 24. März 1924 über den Erwerb von Grundstücken 
durch Ausländer, in der Fassung der Bekannt
machung v. 4. März 1933 [Dz. Ust. R. P. Nr. 24 
Pos. 402J).

e) Die Veräußerung oder Teilung eines Grund
stücks, das durch Parzellierung entstanden war, 
mußte schließlich durch den zuständigen Starosten 
genehmigt werden (Ges. v. 14. April 1937 über die
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Einschränkung des Verkehrs mit Grundstücken, die 
durch Parzellierung entstanden sind [Dz. Ust. R. P. 
Nr. 36 Pos. 272]), und zwar nicht nur bei der ersten 
Veräußerung, sondern auch in allen späteren Fällen. 
W ichtig ist, daß bei diesen Grundstücken die unter 
a und b angeführten Vorschriften nicht zu beachten 
waren (Art. 12 des angef. Ges.). Den Einschränkun
gen des eben erwähnten Gesetzes unterlagen auch 
alle am 1. Okt. 1937 m it einer öffentlichen Rente be
lasteten Grundstücke (Art. 14 des oben unter I 
Z iff. 2 angef. KonsolidierungsG.).

f) Neben den Genehmigungserfordernissen muß 
schließlich auch noch das staatliche Vorkaufsrecht 
in den ehemaligen preußischen Gebieten beachtet 
werden. Die Rechtsgrundlage bildet — m it Aus
nahme von Oberschlesien, wo auf Grund der Genfer 
Konvention v. 1922 und später des poln. Ges. vom
7. Aug. 1937 (Dz. Ust. R. P. Nr. 60 Pos. 471) be
sondere Bestimmungen galten — die preuß. VO. 
betreffend das gesetzliche Vorkaufsrecht an land- 
und forstwirtschaftlichen Grundstücken v. 23. Dez. 
1918 (GS. 1919, 3). Sie ist durch die spätere pol- 
nische( Gesetzgebung in Kraft erhalten geblieben, 
allerdings mit der wichtigen Änderung, daß sich 
das Vorkaufsrecht nicht erst auf Grundstücke über 
20 ha erstreckte, sondern schon auf jedes Grund
stück von mindestens y 8 ba Größe (Art. 1 der VO. 
v. 18. Juni 1920 betreffend die Änderung der VO. 
des Ministers für das ehemals preußische Teilgebiet 
über das staatliche Vorkaufsrecht v. 29. Dez. 1919 
[Dz. Ust. R. P. Nr. 34 Pos. 306]).

3. In diesem Zusammenhang der „schwebenden“  
Grundstücksgeschäfte sind zuletzt noch einige Zwei
felsfragen aus der polnischen Agrarreformgesetz
gebung zu erwähnen, die schon Anlaß zu Streitig
keiten gegeben haben. Es handelt sich im wesent
lichen darum, die Rechtswirkungen der einzelnen 
Akte der sog. Parzellierung festzustellen.

Es ist hierbei zwischen der freiwilligen und der 
zwangsweisen Parzellierung zu unterscheiden. Bei 
der freiwilligen Parzellierung vollzogen sich die 
Grundstücksrechtsveränderungen im wesentlichen 
nach den allgemeinen Regeln des bürgerlichen 
Rechts. Vor Eintragung der neuen Erwerber ist der 
alte Besitzer Eigentümer geblieben und kann somit 
auch jetzt noch alle Befugnisse aus dem Eigentum 
ausüben, soweit nicht etwa eine besondere Beschlag
nahme erfolgt ist.

Bei der zwangsweisen Parzellierung war der erste 
Akt der sog. „Zwangsankauf“ . Die zu erwerbenden 
Grundstücke sind durch eine Bekanntmachung des 
Ministerrats namentlich bezeichnet worden. Nach 
etwaiger näherer Festsetzung der Grenzen, nach 
Stellung des Antrages auf Festsetzung der Entschä
digung und nach Hinterlegung der damit gleich
zeitig zu zahlenden 75<>/o des Schätzungswertes 
nahm die Siedlungsbehörde das zu besiedelnde Land 
förmlich in Besitz. M it diesem letzten Akt ist das 
Eigentum auf den Staat übergegangen. Die Eintra
gung im Grundbuch hatte nur eine deklaratorische 
W irkung. Das ist zwar nicht ganz klar in dem poln. 
AgrarreformG. v. 28. Dez. 1925 (Dz. Ust. R. P. 
1926 Nr. 1 Pos. 1) zum Ausdruck gekommen, ergibt 
sich aber beim Vergleich der einzelnen Bestimmun
gen mit hinreichender Deutlichkeit (vgl. vor allem 
Art. 21) und entsprach auch der Praxis der pol
nischen Behörden. An dieser Rechtslage hat sich 
inzwischen nichts geändert. Mag sein, daß ein spä
teres Gesetz eine besondere Regelung bringt, zu
nächst bleibt es jedenfalls bei den inzwischen ein
getretenen dinglichen Wirkungen eines schwebenden 
Parzellierungsverfahrens. Ist nach dem oben Ge-
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sagten das Grundstück von der Siedlu g OIn- 
bereits in polnischer Zeit förmlich in B °ne aHe 
men worden, so hat der etwa noch einge & das 
Eigentümer keine Befugnisse mehr, vielmen zll. 
Eigentum des ehemaligen polnischen , + das 
gunsten des Deutschen Reiches beschlag ^  yer- 
durch die im zweiten Teil genannten btei j diesc 
waltung und Verwertung vornimmt. au  . .  foe- 
Fälle muß also im heutigen GrundstueRs . ^  
sonders geachtet werden, da das Gru 
weit unrichtig sein kann9).

Gleichzeitig mit der Inbesitznahme er
stücke haben die Siedlungsbehörden g ^  ẑUng^e 
Ansiedler angesetzt und sie damit zu ., i0\ P 
Grundstücke ermächtigt (Art. 21 Ä l • ) erf0l£l 
Übertragung des Eigentums an die c;edlungsG 
durch einen förmlichen Bescheid de mit e>1 
hörden, in dem die einzelnen Bedmgui g kla 
halten waren. Hier drückt sich das G g ¿üi
aus (Art. 61), daß die Eigentumsubertrag alit
den Verwaltungsbescheid
Grund dessen dann auch dieGrundbu cf H
vorgenommen werden kann. Auch F.-niriiederU
sicht ist die Rechtslage durch die
als solche nicht geändert worden. q^ o-

IV. Schließlich seien noch Eigenheiten djjj
buchwesens in den früher russisci zvVar_nUr 
eingegliederten Ostgebiete erwähnt, doch
unmittelbar Rechtsfragen berühren. von t
den Grundstücksverkehr in diesen G ,iefl Q& . 
teresse sind. In dem ehemals ™ deS r̂iind-
fehlt es an einer vollständigen Erfass n g ^  q ,u»
besitz.es im Grundbuch. Die Anlegung ^ aC(i

.büchern ist nur in Einzelfällen enog ^ s yon i ^
ier-

buchern ist nur in cinzeirancu v - - j?  mS vu» 
Statistik des polnischen Justizminist ‘ t nur 
waren in dem ehemals russischen j hucjunä“ 1 
10o/o aller Wirtschaftseinheiten grui

— -------------  - <ren g ^ fd e r
9) Daß diese aus begrifflichen Erwagun«^ erg^^tS'

Entscheidung auch sachlich er|/ähnte %iss«f
schon in anderem Zusammenhang ved1** da/; 
punkt, daß niemand aus den verand r 
unter Schädigung von Reichsmteressen grU 
Berücksichtigt man daß der %
vor Inbesitznahme des fur die Agrair gchon, P 0 
Landes durch die polnischen Behor‘ ß das Ret\sd>e* 
Schätzungswertes erhalten hat, 50 maligei  S 
wendig zunächst das Eigentum des J , nläßige Öfd 
Staates sicherstellcn, wenn eine rech 1 , e zO
reicht werden soll. en ab f.,n SP1

Freilich sind nur die Rechtsänderu g 0inisch s 
berücksichtigen. Ist für den ehemal g cingi l i f cn f.n
nur ein Beschlagnahinevcrmerk gcW°H d^le ti
dürfte diese Eintragung gegenstai ■ aUf Or9nichörl̂ c- 
Vermögen von Juden und Polen ka 0n 
über die Behandlung des Vermog l7_ Sept-he PfL, 
des ehemaligen polnischen Staates • jeutsc ’ ^  
schlagnahmt werden. Soweit es siel y craUlassi '.¡Lj p l 
tümer handelt, wird das Reich kein ehenj pr!fför a 
sie auf Grund von Maßnahmen . eS de 
nischen Staates anders zu behandeln, efIjierlL
gültigen Recht entspricht. Pp, chlagnaK t 3 ^ V

Insbesondere sind danach die B ,„¡gehen S ,act> iU  
die zugunsten des ehemaligen p VennögenpgSgeseV  
Zugc der Liquidation des Priv.a^ ” VAusfünr<J” fdsloS
Versailler Diktat und den polnisch gegenst‘ „g
dazu eingetragen worden sind, al. k „rsfel ueO
zusehen. ... die teS Ke<’

io) Nach derVO .v 15.Jan.m 0 Sj»f‘ *tf¿1-
des Vermögens des ehemaligen P en we'fdef ¿¡e
die bisher Berechtigten das Vcrmog ig ting ° {, e n y  
walten, dürfen aber nicht oh.n^ p0 « aßnahmenhLii5ge 
treuhandstelle Ost irgendwelche. ^  ftung hl 
über die ordnungsmäßige Bewirtscn 
(§ 4), vgl. unten B V.
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Wurden V der Einzelanlegung' eines Grundbuches 
privaten j U ruudstücke gewöhnlich durch einen 
zu ¿er esser vermessen und die Unterlagen
Qrundbn i : 0kunientensammlung des betreffenden 
v“-  cfls genommen. Eine einheitliche amtlicheVe:
Waren ni bat es nicht gegeben. Katasterämter 
bei p-ninru, “ gekannt. Vielfach vollzog sich auch 

Ucbmäßig erfaßten Liegenschaften der 
% Rechtesverkehr außerhalb des Grundbuchs, da 
c‘ne dinff]^ri fC" Un? scdon dem notariellen Vertrag 
beilegte a f j - Wirkung, wenigstens inter partes, 
^ rundstiir.i d'ese Weise begegnet hier der heutige 

!edoch erheblichen Unklarheiten,
^ ‘dschaftcr durch diese unerquickliche Lage das 
?nbedincrf * n n'cbt mehr belastet werden als 
1 °kt inji? / eildig- Durch die AV. des RJM. vom 
s!ücksVeril pU (DJ- 1940, 1143) über die „Grund- 
i ln§e£liediwSUn£ Und Grundbuchanlegung in den 
\ y n Frl-jr Cri Ostgebieten“  und den darin enthal- 
"bglichicpit ^es RMdl. v. 21. Sept. 1940 ist die 

geschaffen worden, daß der Grund

stücksverkehr alsbald vor sich gehen kann. Soweit 
die allgemeinen Katasterarbeiten für einen bestimm
ten Bezirk noch nicht erledigt sind, kann eine Ver
messung im Einzelfall erfolgen oder es kann sogar 
ohne eine solche eine dauerhafte Vermarkung, durch 
die das Grundstück in der Örtlichkeit einwandfrei 
bezeichnet wird, vorgenommen werden und darauf
hin das Grundbuch angelegt werden, wenn die 
Anlegung so dringlich ist, daß die Vermessung nicht 
abgewartet werden kann. Bei der Anlegung des deut
schen Grundbuches werden allerdings auch in die
sem erleichterten Verfahren und auch beim Be
stehen eines polnischen Grundbuchs alle Erm itt
lungen anzustellen sein, um die wirklichen Rechts
verhältnisse einwandfrei festzustellen (vgl. Z iff. 2 
der oben angef. AV.). Diese gewisse Verzögerung 
muß der Grundstücksverkehr auf sich nehmen. Im 
Endergebnis kommt diese Arbeit ihm selbst zu
gute, da ihm an der Sicherheit des Rechtsverkehrs 
nicht weniger gelegen sein muß als an der Schnel
ligkeit.

2p^)n«auch das Verfahren in Ehesachen (§§606 ff. 
Prv"aüber , i r leb]ichem Umfang den Parteiwillen 

uem öffentlichen Interesse zurücktreten

Verfahrensfragen aus dem Eherecht
Von Reichsgerichtsrat Dr. F r a n t z ,  Leipzig

'aßt,all 50 crilf j inxcrcsse zurucKireitui
JSe,aeine c „ roc 1 aucß für das Eheverfahren der 
J  der von i dab der Rechtsstreit hur im Rah- 
niM , ndeln un i 1 Parteien gestellten Anträge zu 
dip rniehr entscheiden ist, der Richter also

Rarfp; i_ 0 nichts anderes zusprechen kann, alsin,. 1 artei u l " 1Lnts anderes zusprechen kann, als 
hei auf Sc & t r a g t  hat. Demgemäß kann z. B. 
$cN g  e r k - ‘dUnS der Ehe und nicht auf Auf-

S fii'
S ß r^ H lu n ^  êinem Scheidungsgrund, der eine 
der°cI leti WerdPdes Beklagten voraussetzt, ausge- 
ist ,, beidunrrc.n’ - Wcnn die Klage nur auf einen 
le’a nd Umgef i ! i nde obne Verschulden gestützt

,4Huldi!u'»— "•0We-ni£ kann im al‘ge.mei-

j jS ig  erkheid<
Wendung kp werden, wenn der Kläger nur die
Sri! '! nur rj,-p a ragt hat, und nur auf Aufhebung,
hlir.?düng anc.e . gehrt w ird ; und es kann keine UßVerf.a aus e npm ______ j

(W  ,rs *st d -ie  f  UM.sP r u c h  ohne Antrag erfolgen. 
sUnrr , den ScUÜij  lc^ in den Fällen, in denen das 
Vieun ^er uldausspruch mit dem über die Lö-

dei  S ei!ne E h c v ^ f  ! 'd c t ’ w ie  es ste ts  de r Fab is t ’Q , ‘ v- c h f» \ r «  f  , , ö lv - lö  U L I  l  a l l
für a; ,lciduno.„fYcrfe,llung des beklagten Ehegatten 
°rdnetese FäH? u Utld bildet, da § 60 Abs. 1 EheG, 
also j  „Stützt c,p Cnt, I..cbu*dausspruch zwingend an- 
vttlan • a u f K l ä g e r  sein Scheidungsbegehren 
aUch r 11 ßenrii!11 Sachverhalt, der das Scheidungs- 

Ä  § 49 EheG, rechtfertigt, so ist 
H u V  gCr,v?+der Antrag nur auf Scheidung 
Uücl, ; 4er b e k l w *  war> doch die Scheidung zur 
darf I?1 Falle , Partei auszusprechen. Daß cs 
§42’ Uartiit ein c Abhebung keines Antrags be- 
?Ü*ten ' 2 Ehr-n. CiluldanssPruch gegen den nach 
!Rq> erfoüq .; *ur schuldig anzusehenden Ehe- 

, 244\ r, vr!ni RG.' bereits entschieden 
ii evetf , Wie ii'P; j S ist an sich nicht so selbstver-
i  a5ten e1I,Ungen KdCr.J Sche'dung auf Grund ^ bei dor rToe Hp<

von
r^eidh ^ beteik l ; bei der das Verschulden des be- 

,,n£ selbst Vn notwendige Voraussetzung der 
i ' cFt dor t  e,F während das bei der Auf- 

!Stuin es Rq  ; .a * ' srt doch findet die Auf- 
vaF des 8 17 j Cr ’m Urteil angezogenen Be- 

n einem A ^ rs4€n DurcnfVO-, die —
ag zu reden — den Schuld-

ausspruch für den Fall vorschreibt, daß bei Auf
hebung der Ehe der beklagte Ehegatte im Sinne 
des §42 Abs. 2 EheG, für schuldig anzusehen ist, 
eine sichere Stütze. Hat nach diesem Urteil das 
Gericht von Amts wegen auf die Schuldfrage einzu
gehen, so kann das doch nicht dahin verstanden 
werden, daß das Gericht auch dann Untersuchungen 
zur Schuldfrage anzustellen hätte, wenn der vom 
Aufhebungskläger vorgetragene Sachverhalt nicht 
auf eine „Schuld“  des Beklagten (darüber daß es 
sich nicht um eine eigentliche Schuld handelt, vgl. 
das genannte Urteil a.a.O. S. 247) hindeutet. Der 
Aufhebungskläger dürfte aber nicht in der Lage 
sein dadurch, daß er seinen Antrag ausdrücklich 
auf ’die bloße Aufhebung der Ehe beschränkt, das 
Gericht zu zwingen, von einem Schuldausspruch 
auch dann abzusehen, wenn nach dem festgestellten 
Sachverhalt der Aufhebungsbeklagte als schuldig 
im Sinne des §42 Abs. 2 anzusehen ist.

Soweit es eines Antrags bedarf, braucht dieser 
nicht in jedem Fall ausdrücklich gestellt zu werden, 
sondern es genügt, wenn er sich aus dem sonstigen 
Vortrag ergibt. Demgemäß hat das RG. entschieden 
(RGZ. 160, 373), . daß der Widerspruch des Beklag
ten gemäß § 55 Abs. 2 EheG, im Zweifel den H ilfs 
antrag auf einen Schuldausspruch gegen den Kläger 
enthält; und andererseits kann der Hinweis des 
Klägers auf ein Verschulden des beklagten Ehe
teils in den Fällen, in denen die Scheidungsklage 
selbst nicht auf Verschulden gestützt wird, die Be
deutung eines — nach RGZ. 160, 392 Und 164, 92 
grundsätzlich zulässigen — Gegenschuldantrags 
nenenüber dem Schuldantrag der beklagten Partei 
haben (vgl. z. B. Urt. v. 17. Okt. 1940 -  IV  238/40). 
In diesem Zusammenhang erscheint der Hinweis 
angebracht, daß der aus §55 auf Scheidung ver
klagte Ehegatte dann, wenn er nach seinem Ver
halten in der Ehe auf den Gegenschuldantrag des 
Klägers hin eine Mitschuldigerklärung zu befürchten 
hat,°gut daran tut, zur Vermeidung der andernfalls 
eintretenden schweren Folgen hinsichtlich der Unter- 
haltsregelung (s. darüber RGZ. 164, 95) ausdrück
lich zu erklären, daß er mit seinem Widerspruch 
gegen die Scheidung nicht auch — hiüsweise
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einen Schuldausspruch gegen den Kläger bezwecke.• — 
Daß in dem Schuldantrag aus § 60 Abs. 3 im Zweifel 
auch der aus § 61 Abs. 2 EheG, mitenthalten ist, ist 
in RGZ. 161, 216ff. (219) ausgesprochen.

Auch im Eherechtsstreit ist es dem Kläger un
benommen, seinen Anträgen eine bestimmte Rang
ordnung in der Form von Hauptantrag und — unter 
sich weiterhin abstufbaren — Hilfsanträgen zu 
geben etwa in der Weise, daß die Scheidung in 
ersterL in ie  aus §47, in zweiter aus §49, in dritter 
aus §50 und in letzter aus §55 EheG, verlangt 
wird. Diese Reihenfolge, wie sie ja auch im Gesetz 
selbst erscheint, ist nun wohl an sich die nächst- 
liegende; denn die Scheidung aus §47 ist gegen
über der aus §49 — abgesehen davon, daß sie 
nicht den Nachweis der Ehezerrüttung erfordert — 
von Bedeutung im Hinblick auf §9  EheG.; die 
Scheidung sowohl aus § 47 wie aus § 49 hat für den 
Kläger den Vorteil des Schuldausspruchs gegen den 
beklagten Eheteil; recht zweifelhaft ist freilich das 
Rangverhältnis zwischen § 50 und § 55, doch dürfte 
immerhin im allgemeinen der Kläger mehr Wert 
darauf legen, aus einem Grunde geschieden zu wer
den, der auf der Eheuntauglichkeit des anderen Ehe
teils beruht als auf der ganz neutralen Tatsache der 
Ehezerrüttung. Muß diese Erwägung nun dahin füh
ren, den bloßen Scheidungsantrag — oder auch 
einen solchen mit dem Zusatz, er werde auf §§47, 
49 50 55 EheG, gestützt — dahin auszulegen, daß 
e r’ im ’ Zweifel den Willen des Klägers zur Heran
ziehung der verschiedenen Scheidungsgründe in be
stimmter Reihenfolge erkennen läßt und daß dem
nach der Scheidungskläger beschwert ist, wenn aus 
einem ihm minder günstigen Scheidungsgrund ge
schieden ist? Zweckmäßigerweise w ird in allen 
Zweifelsfällen natürlich das Gericht durch Befra
gung des Klägers feststellen, wie sein Antrag ver- 
standen werden soll. Natürlich muß man aber auch 
auf den Fall vorbereitet sein, daß es nicht zu einer 
Klarstellung gekommen ist. Nun ist die vorher auf
geworfene Frage, ob bei bloßer Aneinanderreihung 
von verschiedenen Scheidungsgründen — ohne aus
drückliche Abstufung — es im Zweifel doch so 
anzusehen ist, daß der Kläger die Behandlung der 
Scheidungsgründe in der Reihenfolge verlangt, wie 
sie ihm mehr oder weniger günstig sind, also Schei
dung aus § 47 vor der aus § 49, letztere wieder vor 
der aus §50 usw., in dieser Allgemeinheit sicher zu 
verneinen; denn die „Wertunterschiede“  sind viel
fach praktisch doch so gering, daß sich — zumal 
dieseWertunterschiede unter Umständen mehr als aus- 
geglichen werden können durch die 1 atsache, daß 
der dem Kläger weniger günstige Scheidungsgrund 
schneller zum Ziele zu führen verspricht o. dgl. — 
nicht ohne weiteres vermuten läßt, der Kläger ziehe 
die Scheidung aus dem einen Grunde der aus dem 
anderen vor. Das g ilt insbesondere für das Ver
hältnis der verschiedenen Scheidungsansprüche „aus 
sonstigen Gründen“  (§§50 bis 53, 55) unterein
ander, fü r das sich gewiß keine allgemeingültigen 
Regeln aufstellen lassen. Zweifelhaft kann dagegen 
die Beantwortung der Frage sein im Verhältnis von 
Scheidungsgründen aus Verschulden einerseits und 
denen aus einem sonstigen Grund andererseits, denn 
hier ist der Vorteil des Klägers im Falle einer 
Scheidung aus Verschulden ganz unverkennbar. Das 
RG. scheint aber auch hier, wie aus einem Urteil 
v. 15. Jan. 1941 — IV  279/40 — zu entnehmen ist, 
eine solche Staffelung der Scheidungsgründe nicht 
ohne weiteres anzunehmen; denn in dem Urteil 
w ird nur die Frage aufgeworfen, ob nicht der vom 
Kläger in der letzten mündlichen Verhandlung ge-

daß
gebenen Klagebegründung zu entnehmen ^ i- ^ 
er, der Scheidung aus §§ 49,55 EheG begehrt» £f. 
in erster Linie die aus § 49 erstrebt habe. _ daß
örtcrung setzt natürlich die Auffassung v E
die bloße Berufung auf beide Klagegrun

— freilich nicht näher begründeten — Standp ^
entgegenzutreten, dürfte kein Anlaß besR ¡ejninli 
jedenfalls eine Notwendigkeit, in dieser oei 
in die Klageanträge mehr hineinzulegen ais ‘ ge. 
steht, nicht anzuerkennen ist. Auch darr übet- 
deutung des Urteils für unsere Frage i ß ¿je 
schätzt werden; denn abgesehen day on>. , behaij' 
Entscheidung diese Frage nicht ausdiucKn r̂und; 
delt, läßt sich diese vielleicht überhaupt kau b doC|idelt, laßt sich diese vieueicnx uuemeuu. - g , 
sätzlich beantworten, da es bei der Auslega s ^  
letzten Endes entscheidend auf die jew pt
sting des Klagevortrags ankommen wird. Iejcn- 

wohl, daß dann, wenn der Klager sic» & . „gaber wohl, daß dann, wenn der Klager s ic n ^ ^ g  
zeitig auf Scheidungsgründe, die eine tn  ^d # 11 
voraussetzen, und andere stützt u , n<rten“  K  
„Scheidung z u r S c h u l d  des B e, , !  a ° ;cht 
antragt, er zu erkennen gibt - -  faß *, "itlung 
haupt anzunehmen ist, daß er die Sc gpetei 
einem Schuldausspruch gegen den beklag ef in 
abhängig macht, darüber s. unten . „ „ ’wünsch 
erster Linie Scheidung aus Verschulden ,£ fan?

Die Frage, ob mehrere Scheidungsgr1’ d ge 
mäßig abgestuft oder nur nebeneinander en 
macht sind, hat praktische Bedeutung. „f §4 
... c.vu in erster Linie , de
maent sind, nat pianusi-nc . • aui =,.
an, die Klage gründet sich in erster L n ist o* 
EheG, hilfsweise auf § 55 (Fall a). Qerj 
Kläger beschwert nicht nur dann wetin • t und d 
das Scheidungsbegehren aus §49 veri 1 ch dal1., 
nur aus § 55 entsprochen hat, s° ncle . r «lanur aus § SO entsproenen nai, Klag® ^
wenn es, ohne auf § 49 einzugehen, , I0a& 
§55 stattgegeben hat. Hat dagegen 
beide Klagegründe gleichrangig ne , wenn % 
setzt (Fall b), so ist er nicht 
Klage aus einem dieser Grunde stattgeg g o 
nun das selbständige Rechtsmittel ( j ^ l i c h  e. 
Revision) auch im Eheverfahren grU”  o b ^ l s  
Beschwer voraussetzt, ist es unt®f ¿es $ }L r  
nannten Voraussetzungen von seiten ^  
nur im Fall a zulässig. Schließt sic^ jegten yef 
der von dem beklagten Eheteil eing £ ßesc» |je 
rufung oder Revision an —• dazu is jeden1. ! ¡,e- 
nicht erforderlich —, so kann er , nictlVnt' 
die in der Vorinstanz abgelehnten . zUr 
rlicksichtigten Scheidungsgründe der vpj1 jef
Scheidung stellen, und zwar auch n* „ii.
gewünschten Reihenfolge, die e . .ujniTien ^et' 
»pvioinncinstanz nicht mehr neu 11, fdatiji ejji,

ihm
eingelegten Rechtsmittel an, s0 a«ĉ y j ef
Scheidungsgrund verloren Oerin g  && £0 ̂  
des Grundsatzes der Einheithchkeix ^
düng in -Ehesachen keine Rechtstenm . ¿er
Scheidung eintreten kann, so w ir j  titid f  
angefochtene Teil des Urteils > MaChpr' / ' t  =3C ; 
später nicht neu zur sachlichen N a ö j „ icht 
stellt werden. Ist der Hauptgrün z n s ^ 
lieh abgelehnt worden aber( Übergang *  ,
die Unterlassung jedes Angriffs jnl
selbständigen Rechtsmittels, sei ¿er K ^ s d 1?*,
Anschließung -  nur die Folge daß Rieses ^  f
v o r z u g s w e i s e  Berücksichtig % [can0- 
dungsgrundes nicht mehr ver langen de ^ ^  
Falle b die Klage aus § 49 für Öe
worden, so scheidet, weil nach den
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Teil biCI\entscheidung in ihrem nicht angefochtenen 
aus Wp 'encl  w ‘td, dieser Scheidungsgrund ebenfalls 
«inL, J!" s‘ch der Kläger nicht dem vom Gegner 
her ni t f i f i  Rechtsmittel anschließt. Auf einen bis- 
tend n-> berücksichtigten der nebeneinander gel
ier J j-machten Scheidungsgründe kann dagegen 

pv,tager’ wenn infolge des Rechtsmittels der 
ohn“e

Qege'n'3,er» wenn infolge des Rechtsmittels der 
ine Aute, 4er Rechtsstreit fortgesetzt wird, auch 
^ehrpp«C • jederzeit zurückgreifen.

gleichgültigob es^-e? w'r nun an, das BG. hat 
S  len
gehen rt;,TeT‘uu ‘1ö sKrunu aus i_hcvj. c itR u-
Ehetei’i lPL  ^ be aus § 55 geschieden. Der beklagte 
Revio.- — mit dem 7 ¡pI auf K'IncrenhwpisunP’ —Reviŝ  — mit dem Ziel auf Klageabweisung 
vision 1ntCl,n’. ohne daß sich der Kläger dieser Re- 
nnd erkislł L1?®*- E>as RevG. gibt der Revision statt 
hleibt (]nv, Klage aus § 55 für unbegründet. Es 
&rUnd a>u nfinach dem Vorhergesagten auf den Klage
rs hegrür i* P  einzugehen. Erweist sich nun dieser 
m Sung n , ’ .so *st nach der hier vertretenen Auf- 
j.agten .!r eine Scheidung zur S c h u l d  des Be- 
?le ReVi, ;° gl‘ch- W ird diese ausgesprochen, so hat 
Wägers n, ^es Beklagten ohne Anschließung des 
Stellt ist Ergebnis geführt, daß er schlechter 
r  Setl Wäre a S es.°hne seine Revision der Fall ge- 
y rUndSat > ,es tr itt also entgegen dem allgemeinen 
a .nt dao6lne »reformatio in peius“  ein. M ir 
rf s'cht ein ui lverrneidlich, da eben nach meiner 

Schein,f Scheidung ohne Schuldausspruch bei 
n'ngs nici , ng wegen Eheverfehlungen schlechter- 
nfiolung ,aenkbar ist und diese sachlich-rechtliche 
I,, n G r,1ne,n Vorrang vor dem verfahrensrecht
st £ des DP verdient, der eine Schlechterstel- 
d!ns ähnhvn tsmittelI<Iägers verbietet. Einen wenig
e m  SinnJi" Enll bat das RG. auch bereits in 
kn31): ¿^behande lt (RGZ. 164, 106 =  DR. 1940, 
hiti 'eise -«„f c ? e g>ng auf Aufhebung der Ehe, 
su, auf A,,,, beidung aus §49 EheG. Das BG. 
|$kęh ge„ „  fhebung der Ehe o h n e  Schuldaus- 
He;Se hatte a en. Beklagten erkannt. Nur der Be- 
Wph e die Ai,fuSi Urteil angefochten. Das RG. ver- 
W reBem, J lebbarkeit der Ehe und verwies ohne 
d J en des H;u ® hinsichtlich des Schuldausspruchs 
$C| hQ.  zurü l an*ra.Ss der Scheidung die Sache an 
Üelfn n£ derc ,  Möglicherweise ist es dann zur 
daß^men. pctbe  aus S c h u l d  des B e k l a g t e n  
des r ? Kdenfnii ann keinem Zweifel unterliegen, 
Urteil Lk’agten 3 s Praktisch eine Schlechterstellung 
die * °edenton ®eSenüber dem früheren Berufungs- 
der ¡̂u[hebUn 'vurc3e- Aber auch rein rechtlich w ird 

cbe'dun‘o . Ehe nach dem EheG, gegenüber 
& nicht als weiterreichend anzusehen

sein. Hätte das RG. auf dem Standpunkt gestanden, 
es habe hier, falls es zur Scheidung komme, zur 
Vermeidung einer Schlechterstellung des Beklagten 
trotz der Basierung der Scheidung auf § 49 EheG, 
ein Schuldausspruch zu unterbleiben, so wäre das 
sicherlich in dem Urteil zum Ausdruck gekommen.

Einen besonderen Fall von Auslegung eines Klage
antrags behandelt das Urteil RGZ. 164, 92. H ier 
hatte die Klägerin Scheidung z u r  S c h u l d  des B e 
k l a g t e n  aus §§47,  49, 55 EheG, begehrt. LG. 
und OLG. hatten das Scheidungsbegehren aus §§47 
und 49 für unbegründet angesehen, aber aus § 55 
ohne Schuldausspruch gegen den Beklagten ge
schieden. Das RG. hat einen Rechtsirrtum des Vor
derrichters auch darin gesehen, daß er eine Schei
dung ohne Schuldausspruch gegen den Beklagten 
ausgesprochen hatte, obgleich von der Klägerin nur 
Scheidung zur Schuld des Beklagten beantragt ge
wesen sei. Nach der Ansicht des RG. ließ- der An
trag der Klägerin nur eine Scheidung m it Schuldaus
spruch gegen den Kläger oder, falls die Voraus
setzungen einer solchen Scheidung nicht Vorlagen, 
die Abweisung der Klage zu. Im fraglichen Fall 
waren freilich besondere Umstände gegeben, aus 
denen sich entnehmen ließ, daß die Klägerin auf 
eine Scheidung ohne Schuldigerklärung des Klä
gers, die sie ja nach § 55 nicht erreichen konnte, 
keinen Wert legte. Man w ird nicht sagen können, 
daß diese Auslegung des Antrags auf „Scheidung 
zur Schuld des Beklagten“  allgemein gültig sei; in 
der Regel w ird m. E. vielmehr der Antrag die ihm 
oben beigelegte Bedeutung einer Zusammenfassung 
von Haupt- und Hilfsantrag haben.

Endlich sei noch auf die Entscheidung RGZ. 165, 
62 hingewiesen: Danach schließt der Umstand, daß 
die Partei m it ihrem Klagebegehren (oder W ider
klagebegehren), das sich auf eine Eheverfehlung des 
anderen Teils stützte, abgewiesen und diese Ab
weisung mangels eines dagegen gerichteten Rechts
mittels bindend geworden ist, nicht aus, daß die 
Partei auf den gleichen Sachverhalt einen M it
schuldantrag gegenüber der aus ihrem Verschulden 
hergeleiteten Widerklage (oder Klage) gründet. Das 
bedeutet, allgemeiner gesprochen, daß sich die Bin
dung nur auf die Entscheidung über den zur Ent
scheidung gestellten Antrag, nicht aber auch auf 
die Beurteilung des zur Begründung des Antrags 
vorgetragenen Sachverhalts bezieht. „Denn , so 
heißt es in dem Urteil, „dem Rechtsmittelgericht 
w ird der ganze Streitstoff zur Entscheidung unter
breitet, wenn auch eine Abänderung in bestimmter 
Richtung nicht mehr einsetzen kann/

Zur Auseinandersetzung geschiedener Eheleute 
über die gemeinschaftliche Ehewohnung1)

Von Kammergerichtsrat Dr. S c h o l t z ,  Berlinf  von ixammergencms
b fa ge  r,n

u°hn»rSleWnrr b .,&eschiedene Eheleute die Aus- 
S c h i l  Verlann-11 e*ne gemeinschaftliche Ehe- 
^ 2) * V ffP j. können, hat die Fachpresse viel 
~rb4 , / Us n e u i* r r e, Literaturangaben in J W .  1 9 2 9 , 

k . er Zeit ist auf dip umfassende Be-
4ię

d W Us neuer» I(b  • eraturangaben in JW. 1929, 
ha!nS Stn + 7/  ^ e‘t ‘st auf die umfassende Be- 

lA g e W ^ A .^R - 1939, 1358 zu verweisen.
Kl< > p 4 h „ f ntllcben Veröffentlichungen über 

Und p: zu urteilen zu der erwünschten
> '— ‘gung noch nicht geführt. In der

Q« n h c hem Si
J” j4 lf f  lrine äußert sish auch Rebmann in 

"• D. S.

gerichtlichen Praxis scheinen nach wie vor völlig 
entgegengesetzte Meinungen vertreten zu werden. 
Die dadurch bedingte Rechtsunsicherheit ist um so 
mehr zu bedauern, als es sich um einen Streitstoff 
handelt, der ständig wiederkehrt

Es geht um den typischen Fall, daß jeder der ge
schiedenen Gatten sachlich die Einweisung in den 
ausschließlichen Besitz der gemeinschaftlich ermie- 
teten Wohnung begehrt, weil er glaubt, die triftige 
ren Gründe für sich zu haben. In einem derartigen 
Falle, der jüngst das AG. Charlottenburg und in 
zweiter Instanz das KG. beschäftigt hat (58 C 350/40,
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4 U 5302/40), wurde von der Frau, die während des 
Scheidungsprozesses m it dem gememschaithchen 
kfinHe der Parteien bei Verwandten Zuflucht 
suchf hatte, geltend gemacht, daß dem Manne die 
Schuld an der Scheidung beigemessen :sei und daß 
sie die Wohnung zur Gründung e'n(rr , n^ e ¿ i i 1 
stenz benötige, während der im Reichsdienst an- 
gestellte M a in  der sich zur Zeit nur. vorübergehend 
an dem früheren Ehewohnsitz aufhalt, und im Be 
griffe war, sich wieder zu verheiraten, die Wohnung 
für den neuen Hausstand in Anspruch nahm.

Wenn bei derartigen Tatbeständen die räumliche 
und persönlichen Verhältnisse eine Teilung der 
Wohnung gestatten, ist das die natürliche Losung. 
Dabei ist allerdings auf die Wahrung der Rec 
des Vermieters Bedacht zu nehmen. Sofern die 
Regelung in zweckentsprechender Weise erfolgt und 
dem Vermieter kein Schaden erwachst, sind von 
dieser Seite m it Rücksicht auf die das Mietwesen 
beherrschenden gemeinwirtschaftlichen und sozialen 
Anschauungen Widerstände nicht zu erwarten. Je 
begehrter ehe Wohnung ist um so mehr lassen auch 
die Parteien es sich angelegen sein, s m h d e r Z u  
Stimmung des Vermieters zu versichern. P 1̂  Bedürf
nisse des Lebens erweisen sich starker als die Mög
lichkeiten formalrechtlicher Hemmungen.

Zum rechtlichen Problem gestaltet sich die Fiage, 
wenn die Teilung der Wohnung aiis räumlichen 
oder sonstigen Gründen nicht möglich ist und \o n  
beiden Teilen auch abgelehnt wird.^

Die an Hand des vorliegenden Sachverhalts ge
machten Erfahrungen haben wieder einmal gelehrt, 
daß es in dem Kampf um Rechtsanschauungen 
und -konstruktionen ein nahezu aussichtsloses Be
ginnen ist, einander zu überzeugen. Um der Sache 
willen sei es darum gestattet, die Losung nicht 
auf dem üblichen deduktiven Wege durch Bestim
mung und Anwendung der einschlägigen Geset/es- 
vorschriften zu suchen, sondern induktiv von der 
Anschauung Und W ürdigung der Wirkungen aus
zugehen, die von den verschiedenen Lehrmeinungen 
tatsächlich gezeitigt werden. Der Anschauung ge
gebener Tatsachen wohnt immerhin die nachhaltigste 
Überzeugungskraft inne. Die W ürdigung nach dem 
geltenden Gesetz mag demgegenüber in die zweit 
Linie treten. Letzten Endes dient jede 
der Verwirklichung von Zustanden, die der Ver
nunft und der Natur der Sache, oder — in der Aus
drucksweise der Bewegung gesprochen -  dem ge
sunden Volksempfinden entsprechen. Das Vernunf- 
jfige ist ein wesentlicher Bestandteil des Reclds- 
begriffs. Ein unvernünftiges Ergebnis ist immer ein 
Beweis für Fehlerhaftigkeit der Rechtsfindung, sei 
es daß die angewandten Rechtssatze auf den Fall 
nicht passen, oder daß ihr Inhalt mißverstanden is t 

Vom Standpunkt des Erfolges gesehen lassen sich 
die verschiedenen Einstellungen in zwei Gruppen 
teilen, die kurz mit den Stichworten „negativ bzw.

positiv“  zu kennzeichnen sind _ .
”  1. Die negativ ausgerichtete Meinung, zu dei sich 
in dem angeführten Prozeß das AG. Charlottenburg 
unter Berufung auf die Rechtsprechung einer Läm
mer des Berliner LG. bekennt, verneint die Mög
lichkeit einer Auseinandersetzung über die laumucn 
unteilbare Wohnung unter der Begründung, daß 
unter den vermeintlich einschlägigen Auseniandei- 
setzungsarten des BGB. über die schuldrechthche 
Gemeinschaft sich keine finde, die aut die M iet
gemeinschaft geschiedener Eheleute passe. Der Pro
zeß hat nach Versagung des Armenrechts fü r den 
Räumungsantrag der Klägerin damit geende , 
der Beklagte verurteilt worden ist, die Mitbenutzu g

der Wohnung durch die Frau zu| dÄ ch erklärt, 
hat die Begründung zwar fur irS fve"entlichen ^ 
aus tatsächlichen Erwägungen, m «  Ergeb«>s 
Rücksicht auf die Wohnungsnot aber ü
gebilligt. . m i zu J'p

Die gleiche Auffassung ist nach A> ■ Hamburg 
1929, 2g631 von einem Sena des ^  sei1929, 2631 von einem Senat des Richtet 5 
vertreten und dazu betont w o rd ^ ^ e tz  auszufuU ^ 
nicht in der Lage, eine Lucke im Gese^ Vt
das Gericht könne den Parteien Anni- zu
hat sich auch uic u w p ,v « .-B  gesagt 1 3 Mt  
JW. 30, 3256 angeschlossen, in der ' g: {ts° rundsat 
nur die Anlehnung an die G.euieinsch ^ J  fflit d jj 
eine sichere Grundlage gewahre i  Wege
\ r .....A l n .  A ' i io i i i  n o n f lp r Q P . t z U n f f  i  - P itlZ C rt

önne den waneieu Anm. zu
die Besprechung m der <

angescldossen, in decgaf t j rundsa
daß

eine sichere Grundlage gewabre i  vyege A y l 
Versuch, die Auseinanderse zung im Einzela

Zu den negativ eingestellten QunfH‘ unter ZU “ h 
Scheidungen zu zählen sein, durc ersUche, d g  
Weisung jeweilig unternommene . atT1e 
Verwertung der Wohnung- 
(Versteigerung)
faltigen Vorbehalten : tzungfaldgen Vorbehalten -  sozusagen trem ^  ^
erörtert wird, ob ^  Auseinande d.en ko« ¡,,

Wege „vielleicht“ hatte e £ Ä ]% o lc h e n  f del,rem Wege „vielleicht“  hätte erreicn lchen * de„ 
So L G . f i  Berlin: JW. 1925, 
träglichen und dazu ungewissen. K «  deITl ü 
Parteien nicht gedient Sie du rfte n * nicht c!l p auf 
der heute geltenden Prozeßordnung machtUefl 
chen. die dem Vorsitzenden zur J . hinzu
ue r ucuic gun .„uw . . - - -  pflicm “ T."„rtrkefl
dien, die dem Vorsitzenden zur: P\\ hinztfJ äge
die Stellung sachdienlicher Anuag 1<vhe An, irtCf

TT*__Ollidie Stellung sachdienlicher AnJ dfeniiche An „g 
(S 139 ZPO.). Hinwirken auf sach prozeßle 
heißt im Bereiche reclitgestaltende ^  
rechtzeitig den richtigen Weg wei "' . » e l j

2. Zu dem entgegengesetzten ^ ung, dj* 0gs- 
die als positiv gekennzemhnete R £  Ab'
' Rechtsprechung der Hambu, “  wesentlicbeuCgten 

mer ausgebildet und mit abgê  avof'kammer ausgebildet und a b g ^  tf°f'
Wandlungen von einer JW. 192 , übern0mm ?nvVet>' 
Entscheidung des LG. I Ber^ ß dR strikte >  d' 
den ist. Sie geht davon aus, Auflösun» veil 
düng der Vorschriften ubei angebe’ -¡0 n*ĉ i
rechtlicher Gemeinschaften nicht 
cromoinschaftliche Ermietung _ rn
reciitlicner uemcuihuim v,» — rheWü 
gemeinschaftliche Ermietung nCjern ri)V.
auf Grund schuldrechtlicher, der *Aativ
der familienrechthehen Beziehung d ngß v
erfolge. Der Gegensatz zwiscl t dann, A e vr

.en
von
■oruerfolnc. Der Gegensatz ZW1. f „u dann,.. ke v01' 

und der positiven Richtung gJP QeSetzesluc zel #  
der letzteren die Frage, üb die ^der letzteren die Frage, oo .fd> im 
Richter auszufüllen “ ¿ » J jÄ c h u n gtr if f t  die Ham burger Rechtspie üf scliU yetr if f t  die Hamburger
dahin, daß der im Seheidun s ^¡¿ersed S n A
klärte weichen muß, daß eren Intele ^  0
schulden das Gewicht der ‘ diesein F'1* z 
Ausschlag gibt und daß m bfin 
siegende Teil dem anderen eine *

schulden das uewicm  m ,-a. -
Ausschlag gibt und daß m Ab{indu>^
siegende Teil dem anderen „
len hat. . . .  vertrrteI1a!i §9 j

3. Daneben ist auch die Ans Anpassu|1? te ^
daß die Auseinandersetzung jviieterrech sg t  
BGB. durch Versteigerung der a di m
es unter den Eheleuten, sei es 9 ^  de

Schränkung — zU, er ^ )(inuno'
.„.¡Urpnrt andere die W ohnunt, & ^ be$i p i  {
Schränkung -  zu e i t ^  -  g r < 7 st > < #  
während andere die ™ nÄ ntingsbf  57 K i -  
Manne als dem Träger des Won ^  ^  ^
rechts zuerkennen wollen (JW Jie pra% s gicfi
MietGer. 1929, 159). Wie we t 
den einzelnen Meinungen fo lg,  t d
Kenntnis. _  . . e -pgehen, * ^

Vom Standpunkt des Erfolgs g g de 
negative Richtung auf die Versag
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^ e r s e t z

öffnp'l ^uklaPPt und den Parteien schlechthin er- 
dariiK1 u? er Hllien nicht helfen könne, oder ob er 
gatten l'" 1'naus den *n der Wohnung sitzenden Ehe-

an-eleren ^ ^ t e i l t ,  die Mitbenutzung durch den 
gerade r  211 dulden — das Urteil bewirkt das 
VermL Gegenteil einer Auseinandersetzung. Man 
dieser p1V4ar^ ^ e s*c^ die Bedeutung und Tragweite 
die s;ri scheidung! Den geschiedenen Eheleuten,
lebi
Re:

sich 
en alsgetrennt hatten, weil sie das Zusammen 

unerträglich empfanden, und die für die
^nt$ in A---  VillllUllgöliagc uic iim v. ueo
über ei • nsPruch nahmen, weil sie sich nicht dar
bte, Z n l onn!en’ . wem von beiden sie zufallen 
schiigßi^d^ gesagt, sie mögen nur weiter " :"-ein-

ppln« uagucn empianuen, uuu uic tut uiv.
richts jn̂ d e r  Wohnungsfrage die H ilfe des Ge-

inige
wird

der zweiten F ra if und der Kinder sowie

I'rnteiLJ.. So.nvstigen Anhangs — in der Enge der 
Reichen n-t Wohnung hausen, in der es kein Aus- 
dessetl nglbt> und den Menschen um sich dulden, 
tlrütserrpm^enwart S e g n e t ist, die peinlichsten Ge- 
v?n beirip n^en. wachzuhalten. Sofern nicht einer 
ächtet ireiw illig  auf die Durchführung ver- 
^e h m T X as auf ein völliges Versagen der Recht- 

s Leben 1,lnaus'i0mmt —- ist nach der Erfahrung

2ehn
einen rr  v°rauszusehen, daß das Zusammenleben 
1Tnclpt,1?^seehschen und körperlichen Kräfte ver-

. uv~n K a m n i ______ _ 1 • i n r ^ 1 ̂ailder zum- ausartet, bei dem beide Teile ein- 
?llr ^i'cckpUi d? r‘chten und der Teil den anderen 
aÜer Fänct bringt, der über die stärkeren Nerven 
7  an?eg(re,y erfügt. Den Parteien w ird  nicht nur 
-le uhte Rechtsfrieden vorenthalten, sondern

nur
t f  Werden e-b êj  Rechtsfrieden vorenthalten, som 
ft?erträD'hvr!in • n Zustand zurückgeworfen, dessen 
f unli ^Rroh die Scheidung der Ehe an- 
p'Jten verbrieft ist, und zwar unter erschwe- 
^cidunrp yu'uden, indem sie nach vollzogener 

Y^mt sind n- rne*ir durch eheliche Pflichten ge- 
Ä IU U 8 * ?’e Zumutung, unter den beengten 
s i^en Wol* der nui b*r einen Hausstand äusrei- 
iiK an PersrTI1Ung zusanrmen zu leben, würde, wenn 
w ich e n  °aitn erSinSe> die einander fremd gegen- 
hâ  n‘. be,- „  Unsozial und unmoralisch abgelehnt 

verstöi§esci1*e<̂ enen Eheleuten und deren An- 
auc it'den s,‘e vollends gegen das natürliche 
f0| ,rechtliCf,g Menschenwürde. Ob die Ablehnung

hio;
;rai kö

W Xg zur. Sache, die Betroffenen hören 
rÄ- as »nein“  heraus. Unnatur und Un-

tut 'X _n oder aus tatsächlichen Gründen er

X ChtfertXn aucb durch die Wohnungsnot nicht 
i,i ist diPWr',den-.. Z id  einer jeden Auseinander- 
lW llle*r en,! „Verführung aus einem abbaureifen 
For,i der Schnei gen Zustand der Befriedung. 
W ÖClung e;n ,Ung setzt für beide Ehegatten die 
X  zu L ra.s Leben auf einer anderen Grund-
lebei, ie die ^ ^ I t e n ,  dazu ist heutzutage mehr 
^vi^'ehtio-er r n,Ung der Wohnungsfrage von 
nehe y  Ver s c i , i deutung- ihre Klärung ins Un-
aUf,ie rle

erlustü jeben, heißt den Parteien uneinbring- 
n.- n .^eit, Kraft und sonstigen Werten 

ÜürfLoatscheifi,, Wohnungsnot, mit der das KG. 
Und -,,n3ch mpüng. .l01 wesentlichen begründet hat, 
Miipri §■ noch «• r cher Voraussicht auch in Jahr

bheleSe b -e h o b e n  s e in - S o I Ie n  d ie  -g ctiri,1Ssei1 ?p;i e, bis zu diesem fernliegenden, 
lX ng eineo^Ul1̂  'hre Zukunftspläne auf Be- 

j j e ■ getrennten Hausstandes zurück-

^gefi^niiber f^,s^ r*chtete Rechtsprechung führt 
rilfbien A n f’ .LcfoIg zu der von den Parteien 
Z; ,u a lle rX  lnandersetzung. Der unterliegende 

baR'e reinlirhßgSoSe*nes Anrechts verlustig, aber 
ß %  v 2  Scheidung w ird erreicht.

rsagung der Auseinandersetzung als

Ergebnis das Rechtsgefühl nicht befriedigt, bedarf 
keiner weiteren Ausführung. Es bleibt nur_ übrig, 
der rechtlichen Begründung nachzugehen. Die Vor
stellung, daß eine privatrechtliche Gemeinschaft un
lösbar sein könnte, steht zu den das gesamte bür
gerliche Recht beherrschenden Grundsätzen im W i
derspruch. Jede Gemeinschaft bürgerlichen Rechts 
ist äußerstenfalls beim Vorliegen wichtiger Gründe 
der Auflösung zugänglich. Jede Auflösung zieht bei 
Bedarf die Auseinandersetzung nach sich, so ins
besondere im Gesellschafts- und Gemeinschafts
recht, wie auch im ehelichen Güterrecht (vgl. 
§§730, 749, 1474, 1546 BGB.). Daß der Gesetz
geber, der die Auflösbarkeit der umfassendsten 
Lebensgemeinschaft, nämlich der Ehe selbst vor
gesehen hat, vor der ehelichen Mietgemeinschaft 
habe halimachen und sie für unlösbar halten wollen, 
wäre ein unerklärlicher Widerspruch. Ist aber der 
Auseinandersetzungsanspruch als gegeben voraus
zusetzen, so muß nach allgemein anerkanntem Kecnts- 
satz auch die Möglichkeit gegeben sein, den An
spruch — notfalls im Wege der Klage und Vo ll
streckung durchzusetzen ( E n n e c c e r u s ,  Lehrb. 11, 
§53 S. 118/119). Die Frage kann nicht sein, ob — 
sondern nur, wie die Auseinandersetzung zu er
folgen hat. .

In den Vorschriften über die schuldrechtliche Ge
meinschaft (§§ 753ff. BGB.) nach einer für dm 
eheliche Mietgemeinschaft passenden A rt der Aus
einandersetzung zu suchen,, ist ein verfehltes Be
ginnen. Allerdings sind die Eheleute hinsichtlich der 
gemeinschaftlichen Ehewohnung — wie der Name 
besagt — durch eine Art Gemeinschaft verbunden, 
es ist auch nicht zu leugnen, daß in den Anteils- 
rechten auf die Wohnung ein Vermögenswert steckt, 
über das tr i f f t  nicht das Wesen der Mietgememschaft. 
S t u t z e r  a a O. ¡und vorher schon andere haben 
darauf Angewiesen, daß die eheliche Wohngemein
schaft nicht auf dem Boden des Vermögens- und 
Schuldrechts, sondern auf dem des Elmrechts ent 
springt. Sie dient lediglich als M ittel 
lichung der vornehmsten Forderung des Eherecht 
nämlich der ehelichen Gemeinschaft (§ 1353 b u b  ), 
folgerecht unterliegen auch ihre Auswirkungen d 
Grundsätzen des Eherechts, und.es 1 t  k<un bkider 
Zufall, sondern aus der Z u g e h ö r ig k e i t  zu einem an
deren Rechtsgebiet zu erklären, daß X c h t lk ie  
liehen Vorschriften, durch die das sdiu drecht che 
Gemeinschaftsrecht hinsichtlich der Tedha^rschatt, 
des Gebrauchs und Fruchtgenusses der Venvaltung,
der Erhaltung der Substanz und Hd^ .  L c f X d n e t oder sonst in irgendeiner Hinsicnt geordnet 
L t nicht "n=  einzige nSf die eheliche Wohngemein- 
schaff paßt Wie für die Begründung und die Aus 
Übung der ehelichen Mietgemeinschaft nicht sdtuld-
und vermögensrechtliche, sondern eherechthche Be
ziehungen bestimmend sind, unterliegt auch dm Aus
einandersetzung über die anteiligen Mieterrechte kei
nen anderen Gesichtspunkten, als sie a u s hatten 
rfpr Fho und der persönlichen Stellung dei tnegatten 
zueinander abzuleiten sind. Unter diesem Oesrchts- 
Punkt dürfte sich auch sagen lassen, daß d e ehe- 
hche Mietgememschaft von vornherein nur für die 
Dauer der Ehe eingegangen w ird und daß für den 
Fall der Auflösung der Ehe auch dm Beendigung 
der Mietgemeinschaft als stillschweigend vereinbart 
o-elten kann. M i t  d e r A u f l ö s u n g  d e r  Ehe  ha t  
auch  d i e  M i e t g e m e i n s c h a f t  i h r e  D a s e i n s 
b e r e c h t i g u n g  e in g e b ü  ßt :  sie stellt nichts mehr 
dar als einen überständigen Rest einer überlebten 
Verbindung. Wenn für die Auflösung der ehelichen 
Mietgemeinschaft immer wieder die Anlehnung an
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das schuldrechtliche Gemeinschaftsrecht gesucht 
wird, so scheint sich hierin die alte Erfahrung zu 
bestätigen, daß es leicht zu Mißverständnissen fuhrt, 
wenn das Gesetz zur Kennzeichnung bestimmter 
Rechtsbegriffe Worte gebraucht, die nach allgemei
nem Sprachgebrauch in umfassenderem Sinne Get- 
tung haben. M it der schuldrechtlichen Gemeinschaft 
hat die eheliche Mietgemeinschaft _ nur die Zu
gehörigkeit zu dem weiteren Gememschaftsbegrrtt

geNun'läßt sich allerdings auch innerhalb der ehe
rechtlichen Gesetzesbestimmungen keine nachwei- 
sen die sich unmittelbar auf die Auseinandersetzung 
über die eheliche Wohngemeinschaft anwenden 
ließe. Sicher ist aber, daß das Gesetz mit der Auf
lösung (Scheidung) der Ehe grundsätzlich die Lo
sung aller persönlichen und vermögensrechtlichen 
Bande eintreten läßt. Der Weg der Veräußerung 
oder Versteigerung, der bei reinen Vermögenswerten 
die naturgegebene Auseinandersetzungsart bildet, 
ist hier nicht gangbar. Er würde leicht dazu fuhren, 
daß die Wohnung beiden Ehegatten entgeht oder 
dem Teile zufällt, der über den größeren Geld
beutel verfügt — und das würde mit eherechtlichen 
und sozialen Grundsätzen nicht vereinbar sein. Es 
würde auch nicht der Bedeutung entsprechen die 
heutzutage der Anwartschaft und dem Recht aut 
eine Mietwohnung zukommt. Seitdem unter dem 
Druck der Wohnungsnot der Gemeinschaftsgedanke 
im Mietwesen beherrschenden Einfluß gewonnen 
hat und der Bestand an Mietwohnungen der behörd
lichen Aufsicht und Verwaltung unterstellt ist, ent- 
spricht es nicht mehr der Sachlage, Mieten echte wie 
beliebige, in Geld schätzbare Verkehrswerte zu be
handeln. Anwartschaft und Mieterrecht sind nicht 
verkehrsfähige, an die Person des Inhabers ge
bundene Rechtsgüter geworden.

Wenn die Dinge so liegen, daß die Wohnung in 
Natur nicht teilbar ist und daß die Auseinander
setzung auf keine andere Weise erfolgen kann, 
wenn weiter festzustellen ist, daß die unabweis
baren Bedürfnisse der geschiedenen Eheleute nach 
einer Auseinandersetzung verlangen und daß diese 
auch den leitenden Gedanken des Gesetzes ent- 

- spricht, so bleibt n u r  d ie  M ö g l i c h k e i t ,  d i e  
W o h n u n g  dem T e i l  z u z u w e i s e n ,  de r  nach  
e h e r e c h t l i c h e n  u n d  a l l g e m e i n e n  B i l l i g -  
k e i t s g r u n d s ä t z e n  d i e  b e s s e r e n  G r u n d e  
f ü r  s i ch  hat .  Der gesteigerten Verantwortung des 
Richters entspricht seine Machtvollkommenheit, alle 
Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, mögen 
sie auf öffentlich-rechtlichen, sozialen oder privaten 
Beziehungen der Parteien beruhen. Dahin dürfte in 
erster Reihe der Schuldspruch im Ehescheidungs
prozeß gehören. Der Gedanke, daß der schuldige

Teil auch die durch die Scheidung verursachte 
nungsnot zu vertreten hat, cntspricht e hJdloshaf 
meinen Grundgedanken der Pflicht zur Veß
, ___ pim oiftill unter besonaeic; . .meinen Grundgedanken aer i on-m ^„„Heren 
tung. Ob man im Einzelfall unter i f  Teil W  
hältnissen, wenn etwa dem schuldlosen ^ e i-  
andere Wohnung zur Verfügung steht, ma ^  
chungen zulassen w ill, ist eine Frag 7ug # 
geordneter Bedeutung. Der aI!§.eme, Rdem F,al 
Zeit dürfte dem Schema abhold sein. In 1 jtl ¿ei
lst eine unterschiedliche Rechtsprechung 1 ê -  
artigen Nebenpunkten für die Rechtsweg ^  
liefe Das gleiche g ilt von der Hamtmrge nden 
bei beiderseitigem Verschulden dem o sn 
Teile eine Abfindung aufzuerlegen.. ts  Recli 
nicht verkennen, daß damit die Freiheit der ( 
gestaltung weit getrieben ist. Immer tu 
die Regelung dem Ausgleichsgedanken. ke„ -  
essenten pflegen m it konstruktiven Bede ef,; 

__i._j. j~r3 Dörviiliiner der vriwessenten piiegen mu verfl-
vorausgesetzt, daß die Regelung de a|s
fepricht -  leichter fertig zu werden, ^  eiJ_ 

, Theoretiker. Je höher der Wert der der A
geschätzt wird, um so eher w ird a u ^  eI1 D 
...a-*,,,- ™n»;rri epin emo Abfindung zu e & «foge“

der

wärter geneigt sein, eine Abfindung zu  ̂
sie einem Unbemittelten und 
nicht auferlegt werden darf, ist ^ lbf uSgleicli.sRZ e 
Gegen eine fre iw illig  übernommene AU ^  
lung dürften Bedenken nicht ' ondere« V
Bewegungsfreiheit gehört zu den 11 s ¡gt zu ( 
Zügen rech^sgestaßender^
tsewegungsueincii geuuu ¡.u - - -  ¡st ^  nUr
zügen rechtsgestaltender Tätigkeit. -
denken, daß die Parteien, die ubereindjC Z ^ L v  
mit entgegengesetztem Vorzeichen dm deS ga 
der Wohnung beantragen, das Wag11 f  „teil a« ... 
liehen Verlustes auf sich nehmen. Der eliehen Verlustes auf sich nehmen. ^  inne zu d 
Mietgemeinschaft gehört in gewissem - 
vielen Werten, die bei Begründung w e r f t  bei 
der Mietgemeinschaft aufs Spiel ges * t

Gewiß ist es ein erschwerendes M o r n ^  ef t e5
der Zuweisung der unteilbaren y 
wie bei der Teilung in Natur die sChoti .0 -
Vermieters unentbehrlich ist. Es ite irt1lu  
darauf hingewiesen, daß von dieser tiger‘ 0r
windliche Schwierigkeiten kaum zu ge 
ln  jedem Falle entspricht es den an a stelle ^  
tungsfreudigkeit des Rechtswahrei_ u f t .  ¡sse
Anforderungen, daß er seinen Hiftlsei*1'
Können für die Ausräumung etwaig die AVte
einsetzt. Zu irgendeinem Ziele nu 
andersetzung durchgeführt werden. ab z ft  ¡¡e» 
von vornherein unter der Begru dj-(
daß über die Anteilrechte ohne Zu« dür f t cl,t 
Vermieters nicht verfügt werden k Ricflters f t  
richtig verstandenen Aufgabe d ifl id
entsprechen. Die Forderung liegt . so,I1<aentsprechen. Die Forderung . --. s<
spüren möglicher Hinderungsgrunde,
der Hilfeleistung bei deren Ausräumung

Aus dem Generalgouvernement
1. Än d e r u n g  von O r t s n a m e n

Am 1. März 1941 trat eine VO. des Generalgouverneurs 
in Kraft, wonach über die Feststellung deutscher Orts
namen und Änderung von Ortsnamen im Generalgou
vernement (Umbenennung oder Änderung der Schreib
weise) die Regierung des Generalgouvernements ent
scheidet.

2. B i l d u n g  eines j ü d i sc h e n  W o h n b e z i r k e s  
in K r ak a u

Der Chef des Distrikts Krakau hat aus sanitären, 
wirtschaftlichen und polizeilichen Erwägungen die ge-

_______ __________ _____ — --------ge*u jfteii ((
schlossene Unterbringung d e s jS J d e re n  Sj» 
teiles der Stadt Krakau el" X i  anS o r d f t S  H 
Judenwohnbezirk ab 20. Marz: 1941 ange j * ,
ist das Wohnen und der Aufenthalt im ^  das ' 
bezirk verboten, wie andererseit Jbesondere 
ihres Wohnbezirkes nur mit e ner ° al<aU dc 
nigung gestattet ist. Damit folg

BÖ *

Warschaus.
Aus den Niederlande«

a l t u n g s f t  j. V1. A b b e r u f u n g  von V e r w1. A D u c 1 u 1 « .. 6 . -  “
Der Reichskommissar hat in eine ^  

1941 über außerordentliche Maßnahin
VO; > 5511
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die kßuiWa tungsrecbtl‘chem Gebiet die Gemeinderäte, 
sowie |,£len des Bürgermeisters und der Wethouder 
BeWnic e gemeindlichen Ausschüsse aufgelöst. Ihre 
gehen SSef so.wie die Funktionen des Bürgermeisters 
Unterließ* . einen Regierungskommissar über. Dieser 

j  f  der Aufsicht des Kommissars in der Provinzund
an

I riprA  AU‘Sicht des Kommissars in uer nuvuu. 
deren Sf.eneraIsekretärs im Ministerium des Innern, 

auf Weisungen er gebunden ist. Die Gemeinden, 
dam hm eSe V0- Anwendung findet (vorläufig Ams.ter- 
bestimnit CrSUm und Zaandam) werden durch Erlaß

Für2 b ' n*üh r ung  der  D i e n s t p f l i c h t  
Fiete wa. j  Bewohner der besetzten niederländischen Ge- 
dUrch eine \rrJne Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit 
^geführt n ' des Reichskommissars die Dienstpflicht 
Afbeitsami {„ana.ch können sie durch das bezirkliche 
auf einem -u eble begrenzte Zeit verpflichtet .werden, 

zugewiesenen Arbeitsplatz in den be- 
"0. enthnur}dudischen Gebieten Dienste zu leisten. Die

auf einem •ulr eble begrenzte Zeit verpflichtet werden, 
iitzRn ni0,i ,.en zugewiesenen Arbeitsplatz in den be- 
VPl enthält i ” d'scben Gebieten Dienste zu leisten. Die 

-WecW,gle!chzeitig Bestimmungen über den Arbeits- 
?es ohne 7 ’ ?j®'enrriacbtiges Verlassen des Arbeitsplat- 
Vetboten iUs“ m®ung des Arbeitsamtes wird dadurch
3. p r e.

Am olW. ' . " ' ^ er A r b e i t s d i e n s t  f ü r  Mädchen
»rkeitsriuj!!rz 1941 wurden in verschiedenen Provinzen 
>1 freiwin-ager für Mädchen eröffnet. Die Meldungen
adert sechs M0„ let Dienstzeit der 17‘ bis 25iahriSen

4. Er r .
Nach • Chtung deu t sche r  S tandesämt e r  

j?en Q e h lp t VO Blatt für die besetzten niederländi- 
Ä  ariscL5 enthaltenen VO. untersteht die Eheschlie- 
dpß!Schen deutscher Staatsangehöriger ausschließlich 
Ä chen Stß.aii desämtern- Bei der Eheschließung von 
Fr .Ae>chskn ^t^ngehörigen mit Niederländerinnen kann 

, n einp rJ.missar von der Einhaltung verschiedener 
s>  einer ‘Spens «teilen.

VO. wird die Errichtung deutscher 
sdi?tr ersonpmn . Niederlanden eingeführt, in denen 

F| Cn sefr Le?lster für Deutsche nach deutschen Vor-
getuhrt werden.

. 5. K
c ‘ ne Juden als B l u t s p e n d e r

en n6/ l a” den wurden alle Juden aus den Blut- 
zi! str.lchen. Juden dürfen nur noch bei Rasse-

^¿ hs j^de i-ian  _____  j
n°Ssei1 zu fi^J^üen. Juden dürfen nur noch bei Rasse 

utubertrasunsren herangezogen werden.

EiUlf üh

Tagungen herangezogen werden. 

Aus Belgien

Zurh ' U11 g des O r d n u n g s s t r a f r e c h t s  
ke-i-?, Wurdß r̂ e'ümg gewisser verfassungsmäßiger Be- 
% i7 fn  G e ß S  eine VO. der Generalsekretäre im 
Versor5'laiidlnm,. e‘n Ordnungsstrafverfaliren bei
|^ühilUn2> d(jrgr>n,.ald. dem Gebiete der Lebensmittel- 
ur Bei .Bie Strßtu r0n*erun2 und der Preisbildung ein- 
Peteiij'f'en ein„ „ bf,iuSnis der Verwaltungsbehörden ist 
%rp„ ,n Kreie«I° 1.®e Neuerung und verlangt von den 
Vrjtn ,ge.>Ung f:n ,n e'ne gewisse innere Umstellung. Die 

‘■Mä® !Lndet für all» V»™V,o„ A»„,»r,H,mrr Hi»mtrz
iinript t- &cwi=>se mneie Umstellung. iviv.
1941 • aPe Vergehen Anwendung, die 

ab zur Anzeige gebracht werden.

¿ in ^ S le R h " l W i r t .s c l l a f t s b e i h i l f e
Aher 2en pej von größeren Schäden durch Kriegs- 

Itllt lo Mfidwirtschaftlichen Betrieben wird die 
auf 20 Miir l°nen> b r̂’ anSesetzte Beihilfe des

Rcück

lij äugte
lh°uen bfr. erhöht.

ganS der  A r b e i t s l o s i g k e i t
aj d der ASik gf n der Arbeitslosigkeit i 
Ü̂0000.QrDeds'osen in der Woche zui' ,‘HP

im Winter
£ ‘rittei: fuuooo.n,ruslosen m der Woche zum l.März 
'jy.d da (s- Dp i»a?e bereits wieder um 7000 unter-

>lSher r,!tslebene^f„ üb«  300000 Erwerbslose in das 
i&nd F00nnngug iedert worden. Deutschland hat 
kommen bel£ische Arbeiter und Arbeiterin-

Aus Frankreich
1. B e v o l l m ä c h t i g t e r  f ü r  die d e u t s c h 

f r a n z ö s i sc h e  W i r t s c h a f t  
Für die deutsch-französischen Wirtschaftsbeziehungen 

wurde von der französischen Regierung ein Bevollmäch
tigter ernannt, der seinen Hauptsitz in Paris hat, um in 
ständiger Fühlungnahme mit den zuständigen deutschen 
Dienststellen zu bleiben. Es handelt sich insbesondere 
um die Angleichung der französischen Rohstoffbewirt
schaftung an die deutsche, sowie um Fragen der Früh
jahrsbestellung in der Landwirtschaft und um enge wirt
schaftliche Zusammenarbeit zur Leitung der französi
schen Ernährung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit.

Aus Luxemburg
1. E i n r i c h t u n g  eines S o n d e r e h r e n g e r i c h t s  

f ü r  Rech t sanwä I te
Das durch VO. des CdZ. v. 12. Febr. 1941 für in 

Luxemburg zugelassene Rechtsanwälte eingerichtete 
Sonderehrengericht ist zuständig für Verstöße, die eine 
Verletzung der durch die Einrichtung einer deutschen 
Verwaltung in Luxemburg begründeten Pflichten ent
halten. Das Sonderehrengericht, das beim CdZ. gegrün
det wird, der die Mitglieder des Gerichts ernennt, ver
hängt als Strafen die Warnung, den Verweis, eine Geld
buße bis zu 5000 MM und die Ausschließung von der 
Rechtsanwaltschaft. Unter Aufhebung der entgegenste
henden luxemburgischen Gesetzesbestimmungen finden 
auf die Sonderehrengerichtsbarkeit die Vorschriften der 
Reichs-Rechtsanwaltsordnung v. 21.Nov. 1936 und der zu 
ihr ergangenen Durchführungs- und ÄnderungsVO. ent
sprechende Anwendung.

2. V e r o r d n u n g  übe r  H e i l pe r s o n e n  
Nach einer VO. des CdZ. v. 17. Febr. 1941 bedürfen 

Ärzte, Zahnärzte, Hebammen, Dentisten, Heilpraktiker 
sowie alle übrigen Heilpersonen, die ihren Beruf nicht 
in einem Anstellungsverhältnis, sondern frei ausüben, zur 
Begründung einer Niederlassung der Zustimmung .des 
CdZ. Auch der Zu- und Wegzug sowie jede Wohnungs
änderung ist dem zuständigen Landrat anzuzeigen.

3. V e r b o t  der  B a s k e n m ü t z e n  
Das Tragen von Baskenmützen in der Öffentlichkeit 

sowie jeglicher Verkauf von diesen wurde durch eine 
VO. des CdZ. v. 18. Febr. 1941 unter Strafandrohung 
verboten.

4. E i n f ü h r u n g  eines O r d n u n g s s t r a f r e c h t s  
Verstöße gegen die auf dem Gebiet der Ernährungs

wirtschaft erlassenen Vorschriften können nach einer 
VO. v. 19. Febr. 1941 mit einer Ordnungsstrafe bis zu 
10 000 ¿WZ belegt werden. Neben der Ordnungsstrafe 
kann auf Einziehung des Gegenstandes der strafbaren 
Handlung erkannt werden.

5. Ers te M u s t e r u n g e n  zum RAD.
Nach zwei Bekanntmachungen des CdZ. fanden in der 

Zeit v. 24.—28. Febr. 1941 die ersten Musterungen zum 
Reichsarbeitsdienst auf Grund der freiwilligen Meldun
gen der Jahrgänge 1919 und 1920 statt.

Aus Lothringen
1. N e u b i l d u n g  deu t schen Bauer n t ums  

Um die für die Neubildung des deutschen Bauerntums 
lothringischen Teil des Gaues Westmark erforderliche 

es et z li c*h <f Grund lag e zu schaffen, ordnete der Gauleiter 
er Westmark als CdZ. in Lothringen das sofortige In
rafttreten der Reichs- und Preußischen Siedlungsgesetz- 
ebung an Soweit die Bestimmungen dieses Gesetzes 
icht unmittelbar angewendet werden können, gelten sie

2 A u f h e b u n g  der  s t e u e r r e c h t l i c h e n  B e g ü n 
s t i g u n g  f ü r  K i r c h e n

Der CdZ. ordnete an, daß Steuerbegünstigungen für 
Kirchen, Körperschaften und Personenvereinigungen, die 
kirchlichen Zwecken dienen, sowie für andere kirchliche 
Einrichtungen und für kirchliche Zwecke, soweit sie in
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für Lothringen anwendbar erklärten reichsrechthchen 
Steuervorschriften enthalten sind, für Lothringen nicht 
zur Anwendung kommen.

3. L o h n p f ä n d u n g s v e r o r d n u n g
Durch eine am 11. März 1941 in Kraft getretene VO. 

hat nunmehr auch in Lothringen der Piandungsschutz 
für Arbeitseinkommen eine grundlegende und einheit 
liehe Regelung erfahren.

4. U m b e n e n n u n g  vo n  O r t s n a m e n

Nach einer Anordnung des CdZ im V° B1L \ 27,} Federr 
1941 führen 738 Gemeinden Lothringens an Stelle der

Aus dem Elsaß
1. E i n f ü h r u n g  des L u f t s c h u t z r e c h t ^

..lit Wirkung v. 1. März 1941 u i^d ie^estim ffla11̂ .  
CdZ. v. 12. Febr, 1941 im wese nd.cheri j *  « ¡ . f l f t: v. 12. Febr. 1941 im weseimiu—  -- niirChfiinn 
des LuftschutzG. v. 26. Juni ^ i ^ L j i u t z b u n d  
VO.en und die VO. über den Reichs 
14. Mai 1940 in Kraft. .. hrUflg

»trf
2. A u ß e r l c u r s s e i z u n g  uc .  . ----- wo«“

In Kürze ist eine VO. des CdZ. zuerw gese
die französische Frankenwahrung außer Zukunft V

lOdVVühre'n * 738~G*ernehiden Lothringens an Stelle der ' IMesf VO.
bisherigen französischen Bezeichnung in Zukunft neue Der Umtausch der Reichskreditkassensim echnungsP 
(deutsche) Bezeichnungen. franz. Frs. hat bis 1 . Mai 1941 zum

5. B e r g -  und  S a l i n e n r e c h t  
Zur Gewährleistung der sicherheitlichen und techni

schen Entwicklung des lothringischen Bergbaus erließ 
der CdZ. mit 18. Febr. 1941 eine VO. zur vorläufigen 
Regelung des Bergrechts in Lothringen. Am gleichen 
Tage erging ferner eine BergpolizeiVO. für die Sahnen 
sowie dfe Bekanntmachung über die Ernchtung vo.n 
Bergämtern in Forbach, Metz und Dl?d.en' ^ f , ! h uC”  
obliegt die berghoheitliche und bergwirtschaftliche Be 
treuung des gesamten lothringischen Bergbaues. Bis zur 
Errichtung eines Oberbergamtes werden dessen Befig- 
nisse vom CdZ. wahrgenommen.

ei*von 1 Fr. =  0,05M i  zu erfolgen.

3. W e i t e r e r  R ü c k g a n g  d e r  Arbcjj;
Bis 28. Febr. 1941 konnten die irn A rbe ite

ämter besonders erfreuliche Fortschritt „über j ^  
satz erzielen. Die Arbeitslosenzahl g ^  g, 2) auf be- 
Februar von 17 023 (s- . D.R- 19j \ . n} ! rsChritt daT  De- 
also um rund 3000 zuruck und «nttfsc Ende o0 
reits den bisher niedrigsten Stand von amt 
zember 1940 erheblich. Bisher wurden msg 
Arbeitsstellen vermittelt. MärZ

(Abgeschlossen am

Aus Forschung und Lehre
D ie  U n iv e rs itä t K ie l1)

Die Festschrift soll mit ihren 23 Beiträgen namhafter 
Kieler Gelehrter eine künftige umfassende Geschichte 
der Christiana Albertina vorbereiten und gleichzeitig der 
Erforschung der Wissenschaftsgeschichte dienen. Sie gibt 
F T . .  S U 1...»  Wurzen Überblick über die Lei-

Hugo Grotius und Pufendorf das v k kreten ° hland 
dem Naturrecht, sondern aus der daß R cm 
der zwischenstaatlichen Verhältnisse,^ des v0ike 
ihn an anderer Stelle „den Bahn «risse11'
liehen Positivismus“  genannt hat. reChtsw ^

P “ „ Ä  Interesse vom *«8Frinrcchimp- der Wissenschaftsgeschichte dienen, bie gißt Qas größte Interesse vom a ® ejn t>el 
in ihrer Einleitung einen kurzen Überblick über die Lei- schädlichen Standpunkt beanspr rU|ff, |l6 ^
stunden der Universität als Landesuniversität, ste lt die K a r l  L a r e n z :  Johann Friedrich XLlrcchts' 0 'eleh <
Geschichte der juristischen und medizinischen Fakultäten m  seiner Theorie des Kieler ReehtSg rappel
dar und zeigt dinn das Wirken namhafter Vertreter alle, 128). N ic to
Geschichte der 
dar und zeigt d—
Wissenschaftszweige. ^ , . , ,. ..

Im Bereich der Rechts- und Staatswissenscha ten. die
den Leser hier interessieren gibt ,E H p n n iih ic h te  
te r  einen ausführlichen Uberbück über die Geschichte 
der Juristischen Fakultät, die sich seit 1913 zur_ Rechts 
und Staatswissenschaftlichen Fakultät erweitert hat (S. 48 
bis 108). Ihre Geschichte läßt sich in drei große Z e i - 
räume einteilen. Der erste reicht von der Gründung 1665 
bis zum russisch-dänischen Austauschvertrag von 1773. 
Es folgt das gesamtstaatliche oder dänische Jahrhundert 
von 1773 bis 1866 und die preußisch-reichsdeutsche Zeit

V°ülanzvolle Namen des deutschen Rechtslebens ziehen 
an uns vorüber. Thibaut, Anselm Feuerbach, Johann 
Friedrich Kierulff, Rudolf v. Jhering, Johann Julius W 
heim Planck, Paul Hinschius, Theodor Niemeyei, Hein 
rieh Triepel, Theodor Kipp wirkten als Professoren der 
Kieler Fakultät. Georg Beseler, Lorenz Stein, Theodor

' S Ä f c S A w S w W
'“ A n " l f " “ u=ßt sid. eine Abhandlung Curt  ROh- 
I a nd s  über das Leben und Wirken Samuel Rachels, des 
ersten Völkerrechtslehrers an der Universität Kiel (16T5 
bis 1691) (S. 109—115). Er gehörte zu den ersten fünf 
Kieler Professoren der Grundungszeit. Sein Lehrstuhl, 
der erste juristische Lehrstuhl dieser Art in Deutschland, 
umfaßte nicht nur das Völker-, sondern au^  das Natur
recht. Gleichwohl entwickelte Rachel im Gegensatz zu

i)  Besprechung der Festschrift zum 275jährigen Be
stehen der Christian-Albrechts-Universität Kiel, heraus- 
p-eueben im Aufträge der Wissenschaftlichen Akademie 
des NSD.-Dozentenbundes der Christian-Albrechts-Um- 
versität von P a u l  R i t t e r b u s c h ,  H a n n s  L o h r  
O t t o  S c h e e l ,  G o t t f r i e d  E r n s t  H o f f ma un -  Leip
zig 1940. Verlag von S. Hirzel. 478 S. Preis kart. \ 6 M C .

zu seiner „  l heorie aes gerne..»- Kieler Keu AheraP1
128). Nichts charakterisiert diesen K J hen Ob ¿lis 
uncí späteren Präsidenten des Hanseat ^  eigen* 
lationsgerichts in Lübeck besse dlung v0.r,aaer Dra* •’ 
spruchf den L a r e n z  seiner A b h a f l «  t der 
hat: „Die vollkommene Theorie ist. e konkret

pra
w>r¡

liat: „Die vollkommene Tbeones‘diese k°nkr^ egeri'vf'r indem sie konkret begreift, was diese ö g „ e 
macht.“  Die Bedeutung dieses Satzes^ K i ^ f Ä  
klärt sich erst, wenn man wciü, issensChaft ^utifA
„Theorie“  die praktische Rechts -t der gegredL
während er die Rechtswissenschaft konkrete g .
Rechtsphilosophie gleichsetzte. . deI1 Rec pich*■ ■
war daher die Rechtsanwendung durch de y0rbe is. 
keine praktische Rechtsgestaljng ^ng zur Rech 
sprach, sondern Schule der Rechtst! kt )SC1 RecJ 
tung, Kritik und VerbesserungI d e r j  von ¿^ffS
gestaltung. Schon diese Auff utung K
theorie läßt uns die Gegenwartsb ¡ M
lebendigen Bewußtsein werden. -erulffS au ^¡lie 

L a r e n z  führt die Rcchtslehr B bjektiver.j]e A  
zurück: Das Recht ist allgemeiner, ¡ne 
als Staat verfaßten Nation. Der a jg ^  de„  
wirklicher Wille nur, indem - dadurch ' daS 
gen der Gerichte Bonkretisier^un dahe
Das „konkrete wirkliche 
Praxis lebendige Recht

der

ls f .eC5
raxis lebendige Reclit. An„ pmeinwi,I.eIV1ng d«r 
Diese Auffassung .vom AlIgern Verb in g |  vo® bei 

erzeugender Kraft zeigt die: stark £ Vorst JJjle ‘V  
Auffassung Hegels ebenso Allgelll "eiue i f ,
Wer'tbezogenheit des Rechts. „  sling J  {e ^ J ,  Jetdieser idealistisch-organischen Aunas ^cü r ^  ^
addition und kein Z.ahlenverhgjus PJ t i g e ^ r  ^

S Ä  -  d,e
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l^ h c h e n  Urteil, insbesondere von der Rechtskraft 
in fiprnen’ denn er konkretisiert und verwirklicht sich 
Sinn-i ^sichtlichen Entscheidung, die im eigentlichen
Ist' • n .........................................
der

^  verwirklicht.
the0°ri|erichtig verlangte Kierulff von seiner Rechts- 
°̂giscbp” ' reÄe Begriffsentwicklung“ , Abkehr von der rein 

geschint.11 Deduktion der Pandektenwissenschaft, vom 
tionssctiiSer?en Begriff, vom fein geschliffenen Subsum- 
den ¡uli ohne Wertbezogenheit des Ergebnisses auf 
tdiduna n  Brehtigkeitsgedanken der konkreten Begriffs- 
Mffsfit', Damit hat er zu seiner Zeit einer neuen Be- 

den Weg gebahnt. Diese Gegenwarts
eg des Kieler Gelehrten als Gegenspieler des

ausklingenden Pandektismus hat uns L a r e n z  so nahe 
gebracht, daß man ihm hierfür restlos dankbar sein kann.

Die Rechts- und Staatswissenschaftlichen Beiträge wer
den mit einem Aufsatz F r i e d r i c h  H o f f m a n n s  „Der 
Ausg-ans der Kameralistik und der erste Einsatz der 
Volkswirtschaftslehre“  beschlossen (S. 129—163). Auch 
dieser Beitrag ist nicht nur für die Geschichte der Kieler 
Hochschule, sondern für die Entwicklung der Rechts
und Staatswissenschaftlichen Fakultäten, vor allem auch 
für die Geschichte der Volkswirtschaftslehre zu be
achten. , ,

Die Beiträge der anderen Fakultäten gehen über das 
allgemeine Interesse des Rechtswahrers hinaus und sind 
in anderen Organen zu würdigen.
LGR. Doz. Dr. jur. habil. H o r s t  B a r t h o l o m e y  czi  k ,  

z. Zt. Göttingen.

Rechtspolitik und Praxis
ptj^ iw eü lg en  Regelung der Unterhalts- 

nani f?£enüber den Kindern für die Zeit
T  Rechtskraft

i^h^Eint DurchfVO.

des Scheidungsurteils
zum EheG, hat der Gesetzgeberl  "R Finii*. v-“ *vw. zum cncu. iiai uu 

k«it Oo„n'ugung des 8 627 b in die ZPO. die Möghch- 
J‘ Unterhaltsfrage zwischen den ge- 

^esses*h,Cneieuien auc^ über die Dauer eines Ehe- 
Bei An ülaus einstweilen zu regeln.

Vbauch d;!n?rung dieser Vorschrift erhebt sich die Frage, 
„Ifhältnk Unterhaltspflicht gegenüber den Kindern im 
w,?., Urteil«- i.Bhegatten zueinander über die Rechtskraft 
ln« rend n:;JVnaUs einstweilen geregelt werden kann.
v3 dieser "!ilch § 627 ZPO. ausdrücklich auch die Rege- °n ,1*.. r VernfiiMw__  ___:«u « ao7 r nurrl

Untermal
> n e t S;,EhnG

Einspruch, der sich nach den Vor- 
für einen Ehegatten gegenüber dem 
- ’ .................... J— — er-

'Väl/cn eri>iK+ " V  ,U1 Villen LJiegauen Bv6uiuuv.
derÜ?«- Ahn,’ ohne den Unterhalt der Kinder zu 
s in d e r  „ L a,uch in § 627 a ZPO. wird der Unterhalt 
O k  daß r  ausdrücklich erwähnt, vielmehr nur be- 

der L rQle nach § 627 getroffenen Anordnungen 
^or^SUng derSc i!dr d‘e Person der Kinder im Falle der 
hat r^dschifi-o • so *ange wirksam bleiben, bis das 
auf ,araus sh .?enicht eine andere Anordnung getroffen 
Sinjaie LüS* -ßt Bau mb ach (§ 627a ZPO. A nm .l) 
stiJetnäRn ~ ' .....................  '‘äße An im besetz. Er w ill diese Lücke durch 

n im f t ndung des § 627 a ZPO. ausfüllen. Damit 
At^a 2Po. .rgebnis überein V o l k m a r  („EheG.“

14> 6 2 7 v T u n d  auch Jonas  („ZPO.“  §§627 
« d e s  , Atun. IV), wenn sie trotz der Beschrän- 
^Vs^dtiete p0 ri u^ s in § 627 a annehmen, daß die hier 
BuO dieser R *■ UnS der Wirksamkeit nach Sinn und 

Sir-ua tsPflich+eStlmmunS auch auf die Regelung der 
des haer ¡st 1 gegenüber den Kindern zu erstrecken sei. 
i ,aiipe?.etzes " ' vo.hl, daß cs nicht dem Sinn und Zweck 

U n t ,„ : ,prAc h t - wenn man annehmen wollte, die 
bcüt für 1. lads für die Kinder könne nur gemäß 

di» r für h I  i ; a.ucr des Prozesses geregelt werden, 
.... Ser Auff1co, d nach der Rechtskraft des Urteils.Aiiff ~—*fc Ivcuiisiwau uw wiiv-nc.

V u  n Vergüntt” ng wi'lrdc die durch § 627b ZPO. 
Ä^'.iusorfs! st|gung in allen den Fällen praktisch 
h könii Binder KV.erden, in denen der unterhaltsberech- 
N  füPnfe, dann iT* isich bat und auch unterhalten muß. 
kstlln td.'e Kin^Z11 .halt nur für sich beanspruchen, 

« rhaltskli^r .müßte dann in vielen Fällen doch 
Bed Crden *m ordentlichen Prozeßverfahren er-

> ir Iich’
% n ^elden suchen?1 Anwendung des“ § 627a ZPO.

mir jedoch, wenn man dieses 
f , Verm ■ ücher ‘ 8 e6 nis mit den oben genannten Er- 

.^n^e>den sucht“  r h Anwcndung des § 627a ZPO. 
E § 627 r'v®Sungen - 'egen diese Auffassung sprechen

S S  hat

^ ‘nder „h^hf die wegen der Sorge für die Per-
B .

s, Mit dif>c^erichf eine andere Anordnung ge- 
5* Ehen l eii anderen Anordnung kann nur die 
‘ lchts »eml- roffene Bestimmung des Vormund- 

eint sein. Diese betrifft aber nur die

Sorge für die Person der Kinder im eigentlichen Sinne, 
nicht aber auch die Regelung der Unterhaltspflicht gegen
über den Kindern im Verhältnis der Ehegatten zueinander, 
zu deren Regelung das Vormundschaftsgericht nicht be
rufen ist und auch keine Handhabe hat. Das legt den 
Schluß nahe, daß §627a ZPO. auch nur die Bestimmung 
über die Personensorge selbst, nicht aber die Unter
haltsregelung für die Kinder aufrechterhalten w ill.

2. 8  627 a ZPO. befaßt sich mit den Anordnungen über 
die Person der Kinder, während die Frage der Unter
haltsregelung, jedenfalls für den Anspruch des Ehegatten, 
im 8  627 b ZPO. geregelt wird. Begrifflich scheint mir 
aber auch die Unterhaltsregelung für die Kinder im Ver
hältnis der Ehegatten zueinander eher eine Frage des 
Unterhaltes als eine Frage des Sorgerechtes zu sein, wie 
ja auch die Beitragspflicht eines Ehegatten zu dem Unter
halte der Kinder gemäß §79 EheG, in dem Abschnitt 
über die Unterhaltspflicht geregelt wird. Es ist auch nicht 
ersichtlich, aus welchem Grunde der Unterhalt für den 
Ehegatten und der für die Kinder im Verhältnis der Ehe
gatten zueinander für die Zeit nach der Rechtskraft des 
Urteils verschieden behandelt werden sollte.

Hinzu kommen folgende praktische Bedenken:
3. Die Zubilligung der Unterhaltsrente gemäß § 0/ /  

ZPO. erfolgt für Ehegatten und Kinder in der Regel ein
heitlich in einem Betrage. Solange die Praxis an dieser 
Übung festhält, ergeben sich aus der Anwendung, d
8  627 a ZPO. Schwierigkeiten. Denn welche Stelle soll m 
diesen Fällen darüber entscheiden, zu welchem Bet rg 
die Unterhaltsanordnung zugunsten der Kinder gemau 
§ 627 a ZPO. wirksam bleibt und zu welchem Betrage 
sie bezüglich der Frau mit der Rechtskraft des Urteils 
gemäß § 627 ZPO. hinfällig wird?

4 8  627 a ZPO gibt auch keine Antwort auf die Frage, 
wie fange denn dfe über den Unterhalt der Kinder ge
troffene einstweilige Anordnung bestehen bieiben U. 
Der im § 627a ZPO. vorgesehene Endtermin kann m. t . 
nur für die Personensorge selbst ? ^ " > dahi aAußei-
mundschaftsgericht nur hierüber z“ .6 ^ lnd®'li „ a„  des 
dem braucht es zu einer anderweitig , wenn
Vormundschaftsgerichts überhaupt nicht zu1 komme we

Der Unterhaltsverpflichtete muß aber die Möglichkeit
P eL  ‘ Abänderung der ihm durch einstweilige An
ordnung hi einem summarischen Verfahren auferlegten 
Verpflichtung herbeizuführen. Diese Abanderungsmoghch- 
keit könnte aber wohl nur aus der Bestimmung des 
o , Abs 4 ZPO. entnommen werden, wo sie gegen
über dem Unterhaltsanspruch des Ehegatten selbst aus
drücklich vorgesehen ist.

Um alle diese Bedenken zu vermeiden, erscheint es 
richtiger, auch die Regelung der Unterhaltspflicht gegen
über den Kindern im Verhältnis der Ehegatten zueinander 
für die Zeit nach Beendigung des Prozesses nicht dem

88



698 Schrifttum

§ 627 a, sondern dem § 627 b ZPO. zu unterstellen Das 
macht zwar auch bezüglich der Kinder einen besonderen 
Beschluß notwendig. Dieser wird aber in der Regel für 
den Ehegatten ohnehin ergehen, wenn hinsichtlich der 
Kinder ein Antrag gestellt wird. Der Wortlaut des §627b 
ZPO. dürfte dieser Auffassung bei weitherziger Aus
legung ebensowenig entgegenstehen, wie die Fassung des 
§ 627 a ZPO. der Anwendung dieser Bestimmung. Bei 
einer neuen Beschlußfassung kann auch die seit Erlaß 
der einstweiligen Anordnung etwa eingetretene Verände
rung der Verhältnisse berücksichtigt werden, und es 
werden für die Zeit bis zur endgültigen Regelung der 
Unterhaltsfrage klare Verhältnisse geschaffen. Schließlich 
wird dem Unterhaltsverpflichteten auf diese Weise auch 
insoweit der Weg des § 627 b Abs. 4 ZPO. eröffnet.

Für die Praxis würden sich aus dieser Auffassung fo l
gende Schlußfolgerungen ergeben:

1. Die nach § 627 ZPO. getroffene Anordnung über 
die Unterhaltspflicht gegenüber den Kindern erlischt mit 
der rechtskräftigen Beendigung des Eheprozesses. § 627 a 
ZPO. findet insoweit keine Anwendung.

2. Für die Zeit nach der rechtskräftigen Beendigung
des Eheprozesses ist diese Frage durch Beschlußfassung 
gemäß § 627 b ZPO. neu zu regeln, wenn es beantragt 
wird. Dabei wird zweckmäßigerweise unterschieden zwi
schen den Beträgen, die dem Ehegatten selbst zugebilligt 
werden, und denen, die für die einzelnen Kinder bestimmt 
sind. O L G R . W o l f f ,  Hamm i.W .

• p eifleI) 
darf nur derjenig heI1 

. .i„, keine enr.,„ sNach §§ 1741, 1744 BGB. _
anderen an Kindes Statt annehm , , bensjahr “ '„ „¡s 
Abkömmlinge besitzt und das 50. L Alterserforde 
vollendet hat. Von dem letztgena q q q _), unp0 gi.l, 
ist jedoch Befreiung zulässig (b ¡ ß  1934 (R~| ein 
nach Nr. 8  der DurchfBest. v. 2 7 - “ »esuchsteHer 
738) in der Regel dann, wenn dei If.^ die
ärztliches Zeugnis .darüber beibu wird. AU der
Kinder voraussichtlich nicht meh ¡ndes na1 ^35
Vorlegung dieses Arztzeugnisses  ̂ v_ 25. j*®’ uijd
genannten Bestimmung scÄ f _ nüeverzichtet 
m l  s 1641 in gewissen Fallen verzw . des

dem
weirdef

Wann kann der Ehemann das uneheliche 
Kind seiner Frau an Kindes Statt annehmen ?

Wenn ein Mann die Mutter eines unehelichen Kindes 
heiratet, so legen die Beteiligten vielfach Wert darauf, 
die Unehelichkeit nach Möglichkeit nicht allzusehr be
kannt werden zu lassen.

Dies geschieht in der Regel dadurch, daß der Ehe
mann gemäß § 1706 Abs. 2 BGB. dem unehelichen Kinde 
seinen Familiennamen erteilt. Hierdurch wird aber die 
Tatsache der unehelichen Abstammung nur oberflächlich 
vertuscht, denn die Vormundschaft über das Kind wird 
dadurch nicht aufgehoben. Selbst wenn der Stiefvater 
als Vormund bestellt wird, bedarf er doch zu gewissen 
Rechtsgeschäften, sowie z. B. zum Abschluß eines Lehr
vertrages, der Genehmigung des Vormundschaftsge- 
richts. Dadurch erlangen aber auch Dritte von dem Be
stehen der Vormundschaft Kenntnis, ganz abgesehen da
von, daß häufig kurze gerichtliche Schreiben, wie z. B. 
das Ersuchen an den Vormund um Bericht, auf offener 
Postkarte übersandt werden.

Es fragt sich nun, ob und unter welchen Voraus
setzungen der Stiefvater das uneheliche Kind seiner 
Frau etwa an Kindes Statt annehmen find ihm dadurch 
die rechtliche Stellung eines ehelichen Kindes (§ 1757 
Abs. 2 BGB.) verschaffen kann.

gcuauuicu unimmiuuf. vprziCttWl
(DJ. S. 164) in gewissen Fallen ^  Kind 
zwar u. a. auch dann, wenn das ■ . . r von
Ehegatten oder eines seiner 0 ^ ‘ enommen 
deren Ehegatten an Kindes Statt ^
s n ll Aas unene ist

Die Frage, ob und wann annehmen ¡ Ä  f r
Kind seiner Frau an Kindes St< sojcher Vp,/e V 11 
also dahin zu beantworten, daß " aUS der ^  ge“ 
geschlossen werden kann,^ bervjg W&;

5 vollend
ierei 

andefe.

..... ........ .........
Kindesannahme auch dann noch ^  K i n ^ ^ ^ f t  ( j

iStem ^h lt.sich-

geschlossen weraen Kann, her
keine gemeinschaftlichen Abkom daß der t ¡u
sind. Voraussetzung ist dabei J nicht v.°) l en 
mende, der das 50. Lebensjahr n einer früh6“ be- 
haben braucht, nicht etwa schon| he 0der an qj, ein
eheliche Nachkommen hat; une gen nicht- der
reits adoptierte Kinder schaden S S  ist, vvcnerzen£’ 
Kindesannahme auch dann noch Kind zwar (v£
jetzigen Ehe ein gemeinschafthc • zWeifejJiasich &
aber noch nicht geboren wurd , efflpfiehlt e‘“ 
JFG. 12, 100 =  JW. 1935, 25J6). ts  J A  £) so ̂ h ö 
her, den Vertrag über die ^ ‘” 4 bald nach 1)11
solche beabsichtigt ist, m ö g l ic h  SctlWangersC hi1 
ratung abzuschließen. T ritt d . juß ein- 
gegen erst nach dem V e r t r a g  £

BGB- der Anne ^
Verwandten t  jhn voB^e

gegen ersr nacn uo» , v . . . - -  i e
sie die Bestätigung in keiner W ■ Annehffl®® j  

Da gemäß § 1766 Abs. 1 BGB.. a e  
Kinde vor deslen leiblichen Verwanu.--^1MI1UC vui ucsscu iciui-.—;- . , cn ist 1«» ’ „nme „I,t, 
des Unterhalts verpflichtet is^ r Kindesanna4 - 
deutung, ob etwa infolge d a  K̂ rzeugersder <  
Unterhaltspflicht der des u n e h e lic h e n ^  v0 nfi(,; rö.K 
n;p=p Fraffp ist hestritten, sie w p  i , i(46, A °J¿er 

“ :hk£■lite''S»
Diese Frage ist bestritten, sie 46, ^
sehenden Meinung verneint (vg‘- Eben«““  t  
Komm., Anm. 2 zu § 1766 BO gejnesweg® allein ter
desmutter wird also wirtschal . 0 hnehin. tzt u
gestellt. Im übrigen muß er h » n rf aber g ,et e« 
den Unterhalt des Kindes sor£ ’ und der 
Umständen bei seinem Einkommen

daß 1   ̂ ’

es

gewissen Vorteil.
Zum Schluß sei noch -  •• ..

Scheidung des KG. v. 20. Ap Butter a 
uneheliches Kind auch von se i n»„ \ \ ch, daß gl 
den kann. Es ist daher sogar Kind ang
den Ehegatten als gemeinscha ßres
wird. . Schm1“

, gut'
eifl?M ei“

Zustellung
Gegen das Bundesmitglied Nr. B 64 158, früheren Justiz

inspektor A r t h u r  M a r x ,  früher Berlin, Engeldamm 46, 
jetzt unbekannten Aufenthaltes, ist unter dem 14. Nov. 
1940 ein Urteil des Gauehrengerichts des Gaues Mark 
Brandenburg des NSRB. mit dem Antrag auf Ausschluß 
ergangen.

K1
— ——— . er tfo.clV ö:

Legt der Genannte nieBrandenburg ^
der Gaudienststelle Mark B  wjrd das 
Spichernstr. 9, Einspruch ein, so 
kräftig. h0fes t

Berlin, den 2 9 . März 1941. „ „ e n Ö ts i '0' '
Vorsitzender des t “  hen Re

des NSRB. und der D t n i
Dr. G a r d i e w

D e u t s c h e  K o 1 on i a 1 p o 1 i t i k  i n D o k u m e n t e n .  
Gedanken und Gestalten aus den letzten fünfzig Jahren. 
Von Dr. E r n s t  G e r h a r d  J a c o b .  Leipzig 1940. 
Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung. 636 S. Preis geb. 
5,50 ¡U M .

Das mit einem GeIeRw° d, 
Schnee  versehene Buch wm

J ;

O o u v*? Ä i.ÄHes GouV Vof'v> e deSi defl1 i*1
Schnee versenene duu. «*-- gjnzelbi'fê alpol’d ¡ /koloniales Sammelwerk em aus tm ^ ^ 10̂  ..«<>
gesetztes jOesamtbild^ der ̂ deuts ̂ nergangenß
ihren großen Leistungen in der
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kolr^esern e ine^^n 611 an d'e Zukunft geben, indem es

Uun#v̂ Weck hCrin!l,QJeciankenguts zugänglich macht. Zu 
Vnn̂ *̂ UszÜ£e r\ ^er ^ er *̂ in svRtpmafisrhpr Anord-
re n n te « , ¿de,r Abschnitte
haS L^e  g’e s n ä f6 , 111 der ™ ‘uniaiponuK eine iuh- 
kämiIi’J erner aus n„,°_der Umgebende Stellen bekleidet

Welche

in systematischer Anord- 
aus Schriften und Reden 

in der Kolonialpolitik eine füh-

¡̂storpi? einerakünfu“ ! I e5.Z,eit, Kundgebungen yon_Vor-

i
U' ¿2*- sind Vn.or° rd,1Vr'Sen> Verträge, Berichte oder

!i?tonscheeinPer,kütlft'-uier k inf+: . «vuuugLUUUgcu VUU V kj
e Einleiti * ®en deutschen Kolonialpolitik. Durch 
,V£rständnisg e r i J Ä  ŝ ch‘ iche, Erläuterungen© i h r " . . ......... ........

ßrjpfp den> Qesetzp1 v  er*eic*1tert. Zahlreiche einschlägige 
u cjp-l r,:.. Verordnungen. Verträge _ Rerirhte oder

vorraletn Text Ahk;??nz oder teilweise mit abgedruckt 
ter rf«i1<!er Koloni . nSenj insbesondere Bildnisse her- 
beieZ;f'zlere Uc,,. alPl°niere, der Gouverneure, verdien- 
n'aien r etl- BerürÜc-Su ^ le aucfl Karten und Tabellen 
PeWec,,, r̂ebunp-er, ¿¿¿Kt werden nacheinander die kolo- 
Iands^ n8  im u f ¿..¿'¿herer Jahrhunderte, die koloniale 
S ?  h, die Kolon ¡D iin .” ,dert bis zum Eintritt Deutsch- 
^oloniail .e>nzelnen k-°Ö! lk ’ die Vorgänge bei der Grün
es 2üiP °l‘tik untP,.Kp°'°nien> der Gang der deutschen 
?'veie.ia ^eltkriep- . Bismarck und seinen Nachfolgern 

Ein”-’ inatnentlich — ^ a!1?en und in ihren einzelnen
unrf-r?5h . hinachtHch der Rechtspflege, 
; .  ,„ r # e i t  der Zentralinstanz (Kolo-, -ie w s aes A,,— “  “  UC1 z.enrrannsxanz ^ivuio-

f°lgen w EntwicklnnWaritlgen Amts, Reichskolonialamt), 
W  d i* "  Abschn,t+n^-uder ej nzelnen Schutzgebiete. Es 

\ĵ  .Ereignisse uj )er d.ie deutsche Kolonialpolitik 
ßHg dpi i ieSes und ”0 ¿en einzelnen Kolonien während 
, cnkrip <0 l°nialnn!;f-0 di!,nn ein solcher über die Betäti
ge! dpngs,ZeH (Karn„/cken Willens Deutschlands in der 
fch(ießf K°lonialr.,,!k Kegen die koloniale Schuldlüge 
Hhter p,-.,m|t einem .durch den VV.). Der letztereLlller P;T“ C einem rik , r,cn den VV.). Der letztere 
S w rung Adolf H iP lck über die im Dritten Reich 
■SsPriieu’ wobei i'd lers einsetzende koloniale Volks- 

Eühr 2usammel,ne nichtigsten kolonialpolitischen 
C / 6*  d J ^ g e s t e l l t  werden, auch ¿in Aufrufnieder r'*o aes

u'jpk, &cben wiI-?iU gegründeten Reichskolonialbundes
^ £ idem w S r , P a^ , einem Rückblick und Aus- 
&  iochQei enwart’ z,T Kolonialpolitiker der Vergangen-

mtn- h , M
kommen, bringt ein An- 
von 1 2  der bekanntesten

hi 'ktshedie Entwi^m Und neuester Zeit, eine Über- 
^V e r^J fcha ft sowie*1®- de,^ Schutzgebiete unter der

cin Buch
l eir5gennrru ichesSt wf' l Geschick und großer Sachkunde 'ir i,L lli uho... T> Weit Verctr-»,.i„„ ___ _?»'?rSei't’p+Û rsich’tIiVkd verstreutes Material zusammen- 
•Clt hat ¿.^er Leser g?°,rdnet und zu einem Ganzen 

Vdle ein F in ri^ lrd so’ auch wenn er nicht die 
¿'ittums ¿¿!ldrmgen in die Quellen des kolo-im em '-"«ms seik “ * ult: vuenen uc» ivuiu-

üh»e der f 'e.fes Urteil ert ° r.dert, in den Stand gesetzt, 
VrJPzu higheren He, die Grundgedanken und Er- 
C .h ru i& n . Welche WChEn Kolonialpolitik sowie dar- 
¿ h  Wir^ etl hünfti(rin- ^ ege eme solche zur Vermeidung 
Up eU kein narrientlieh n e,nzuschlagen haben wird. Das 
¿ V ind Si t n> die benm-hi,Rechtswahrern gute Dienste ' 
¡¿her w 'ch aber fi;erdfllch stark in Anspruch genom- 
tipiressierlr holoniai j  fragen der Kolonialpolitik einschl.

WeM °le  £ h Vcrwaltung und Rechtspflege 
L? ®is vorrden künfi ekungen zwischen Kolonie und 
Milden ^ pdem WeitkSrir i Weife.Ilos regere und engere
b.e2e vonVv.erden d¿VLl;irie®> un(l die Verhältnisse in den 

■̂Qeh rs Îtltner steiil* ¿¡lck tür die heimische Rechts- 
° Regk. u l i  gender Bedeutung werden.

Eis?g lnR. a.D. G e r s t m e y e r ,  Berlin.

loĝ e« von^hi-mX rausoV°n Staa+c'm 6 !1 Deutsches Land. Heraus- 
h4s- Preif Berlin lQ4nS 0 t t o . M ® ' blSl reis 

¿sgeber 12 Ä«.
KdO- Verlagsanstalt Otto Stollberg.

K Vj
^ aa dieCI„^r.riIlt 1° seinem Geleitwort das Buch

C A
M1“ ZUrit T OWUCHI VJCICIlWUll uuo -
engen u kgewonnene Heimat und ein Be- 
'•  Verh"ndenheit dieser Heimat mit

Es richtet sich ebensosehr anUt,d Lothl^ 1 *' Es r,chtet _______
S^n^fhewußfgn n 'nger selbst wie an jeden seines 
i|,)i inChil(le h an d-m l u¿Chen im Großdeutschen Reich. 

’ .¿dng des p.Geleitwort des Herausgebers und 
®40 anc ¿zuges des Führers in Straßburg 

us der Feder des Reichspressechefs

28. Jui

Dr. Dietrich werden in vier Teilen von Mitarbeitern, die 
durch ihre Abstammung oder ihre Arbeit mit Elsaß und 
Lothringen verbunden sind, über Landschaft, Siedlung, 
Geschichte Volksart, Baukunst, bildende Kunst, Dich
tung und Schrifttum aufschlußreiche Beiträge gebracht.

Landschaft und Siedlung, die am Anfang der Geschichte 
des Landes stehen, haben in dem Erforscher der Ver
gangenheit der Oberrheinlande Prof. Dr. Metz ihren 
sachkundigen Darsteller gefunden. Je ein Abschnitt gibt 
Kunde von der Geschichte des Elsaß und der Geschichte 
Lothringens, die sich nicht im eigenen Raum erfüllte, 
sondern verknüpft ist mit den Geschicken des Reichs 
und Europas; der Historiker Prof. Dr. Wentzcke, dessen 
Lebensarbeit der Erforschung der Geschichte des Elsaß 
dient, und der Lothringer Ernst Mungenast, dessen Er
zählungen in Leben und Vergangenheit seiner Heimat 
wurzeln, haben sie übernommen. In zwei weiteren Ab
schnitten wird die jüngste Vergangenheit des Grenzlandcs 
erfaßt- die Geschichte von Elsaß und Lothringen als 
Reichsland 1871-1918 ist aus eigenem Erleben und Er
innern von dem H e ra u s g e b e r dargestellt; die deutsche 
HfMmafheweffung in Elsaß und Lothringen 1918—1940 hat 
in Dr Robert Ernst, den Altelsässer, der nach dem Welt- 
krieg vom Reich aus für die Erhaltung und Stärkung 
des Deutschtums in der Heimat gekämpft hat, einen be
rufenen Schilderer gefunden. .

Wie die Bewohner des Landes sind, wie sich ihre Art 
aus dem eigenen Blut und. dem Wandel der Gesch.chte 
gestaltet hat, schildern zwei weitere Abhandlungen: „Der 
Fkässer“  von Dr. Fritz Spieser, dem Vorkämpfer des 
deutschen geistigen und künstlerischen Lebens in Elsaß- 
T othrinp-en während der Franzosenzeit, und „D e r Loth- 
rinoer“ fvon der lothringischen Schriftstellerin der Volks
märchen Lothringens Frau Angelika Merkelbach-Pmck.

Prof Dr Krencker behandelt „Die Baukunst in Elsaß 
.inri 1 nthrinsen“ . Die deutschen Meister der Malerei und 
Plastik im S  sind durch den Altelsässer Prof. Dr. Hans 
Rott den bewährten Künder der Kunst und des Volks- 

Oberrhein, beschrieben, wahrend die bildende 
Kunst in Lothringen von dem lothringischen Maler und 
Dichter Prof. Pellon zur Darstellung gebracht wird Prof 
PeanT «rhiiltz' der früher den germanistischen Lehrstuhl 
1T1 Straßburg innehatte, beweist in der Abhandlung „Dich- 
t o ^ n d  Schrifttum ’in Elsaß und in. Lothringen“ , wie 
deutsch im Elsaß sowohl wie in Lothringen der Wesens
kern und der Ausdruckswille des Schrifttums gewesen 
sind. Eine Reihe von Dichtungen umrahmen die größeren 
Abhandlungen.

ner letzte Teil führt in die unmittelbare Gegenwart 
mit Aufsätzen des Gauleiters Josef Bürckel „Gau West- 
m a rk  im Kampf geformt“  und des Leiters des Reichs- 
propagandaamtes Baden Adolf Schmid „Die Lösung des

ClSD?rSwunderbare"ßilderschmuck verdient eine beson
dere Hervorhebung. ________ D- s-

n r  l o h a n n e s  L o s c h k e ,  AGR., Vorsitzender beim 
°  ArbG-Leipzig: „ A r b e i t s r e c h t . “  (Rechtspflege und

Verwaltung, Schriftenreihe für Ausbi düng und Praxis.
H Deutsche Rechtspflege, Heft 15.) Berlin-Leipzig-
Wien 1941- Deutscher Rechtsverlag. 83 S. Preis kart.
2,10 3U Ü .
Wie das Vorwort ergibt, hat sich der Verf. mit dem 

vorliegenden Grundriß die Aufgabe gestellt, seinen Le
sern in einem kurzgefaßten Überblick Klarheit über die 
arbeitsrechtlichen Grundbegriffe zu vermitteln und sie 
zu befähigen, sich auf dem weitverzweigten und schwei- 
übersehbaren Gebiete des Arbeitsrechts so zurechtzu
finden wie das der praktische Dienst für das Arbeits
leben erfordert.

Dieses Ziel hat der Verf. in überzeugender Weise er
reicht Auf engstem Raume hat er überall das Wesent
liche zutreffend dargestellt und hat gleichzeitig zu Auf
bau und Gliederung der Arbeiteverfassung, also zum 
System des Arbeitsrechts, einen wissenschaftlich und 
praktisch wertvollen Beitrag geliefert. Er behandelt sei
nen Stoff in zwei Hauptabschnitten, wobei er in dem 
ersten Abschnitt das Volk, insbesondere Partei und 
Staat, als Träger des Arbeitslebens, und in einem zwei
ten Abschnitt die Arbeitsgemeinschaften darstellt. Bei

88*
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den Arbeitsgemeinschaften unterscheidet er in besonders 
glücklicher Weise die B e t r i e b s g e m e i n s c h a f t  (Be
triebsverfassung, Arbeitsverfassung, Lehrverhältnis, Heim
arbeitsverhältnis, Kleinvertreterverhältnis, mittelbares Ar
beitsverhältnis, Arbeitsgruppe), die D i e n s t g e m e i n 
s c h a f t ,  die H a u  s g e m e i n s c h a f t  und sonstige Ar
beitsgemeinschaften. Auf diese Weise wird der Gemein
schaftsgedanke im Arbeitsrecht systematisch sehr klar 
und fruchtbar zur Geltung gebracht. Zu erwähnen 
sind noch die Einleitung über Grundwerte und die 
Rechtsquellen des Arbeitslebens sowie der Schlußteil 
über die arbeitsrechtlichen Verantwortungsformen (Buß
gewalt des Betriebsführers, Arbeitsgerichtsbarkeit und 
soziale Ehrengerichtsbarkeit). Auch «ein gutes Sachver
zeichnis fehlt7 nicht. So verdient der Grundriß volle An
erkennung und weite Verbreitung.

Prof. Dr. W o l f g a n g  S i e b e r t ,  Berlin.

S t r a f g e s e t z b u c h ,  N e b e n g e s e t z e ,  V e r o r d 
n u n g e n  und  K r i e g s s t r a f r e c h t  von RGR. Dr. 
O. S c h w a r z. 9. AufT. (Beck’sche Kurzkommentare, 
Bd. 10.) München und Berlin 1940. C. H. Beck'sche Ver
lagsbuchhandlung. XXIV, 1064 S. Preis geb. 13,80 ¡UM. 
In immer kürzeren Zeiträumen reihen sich die Auflagen 

des beliebten und in der Praxis sozusagen unentbehr
lich gewordenen strafrechtlichen Kurzkommentars von 
S c h w a r z  aneinander. Knapp zwei Monate nach der 
schon bei ihrem Erscheinen im September 1940 vergriffe
nen 8. Aufl. hat der Verf. zur Befriedigung der weiter 
bestehenden starken Nachfrage eine unveränderte 9. Aufl. 
folgen lassen. Sie erscheint mit einem nur kurzen Nach
trag, der außer der auszugsweisen Wiedergabe der VO. zur 
Ergänzung des Jugendstrafrechts v. 4. Okt. 1940 noch einige 
kleinere bis 2. Nov. 1940 aufgetretene Neuerungen enthält.

Um so wesentlicher waren die Ergänzungen der 8. Aufl. 
im Verhältnis zu der mit dem 26. Mai 1939 abgeschlosse
nen 7. Aufl. Ist doch der Krieg mit seinen viele Lebens
gebiete umgestaltenden Einwirkungen Anlaß zu einer 
größeren Zahl neuer Strafgesetze gewesen, die unter 
einem Sonderteil: „Kriegsstrafrecht“  am Schlüsse des 
Kommentars angefügt sind. Dabei hat gleichzeitig wenig
stens ein Teil des hierzu veröffentlichten Schrifttums 
und der Rechtsprechung berücksichtigt werden können. 
Es ist dies deshalb besonders zu begrüßen, weil die 
Fassung einzelner Kriegsgesetze — VolksschädIVO., 
GewVerbrVO. — neue Wege beschritten hat, die der 
Auslegung zunächst Schwierigkeiten bereiteten. Andere 
Kriegsanordnungen — VO. zur Ergänzung der Strafvor
schriften zum Schutze der Wehrkraft v. 25. Nov. 1939, VO. 
zum Schutze des Reichsarbeitsdienstes v. 11. März 1940 — 
sind bei entsprechender Stelle des RStGB. (zu §143a 
und § 112) wiedergegeben. Es würde die Übersichtlich
keit erhöhen, wenn auch diese und andere Nebengesetze 
mit ihrem Fundort in den vorangestellten alphabetischen 
Schlüssel aufgenommen würden. Auch die VO. über die 
Beschränkung des Arbeitsplatzwechsels v. 1. Sept. 1939 
(RGBl. 1,1685), über die Weiterbenutzung von Kraftfahr
zeugen v. 6. Sept. 1939 (RGBl. 1,1698) und zur Einschrän
kung des Güterverkehrs mit Kraftfahrzeugen v. 6. Dez. 
1939 (RGBl. I, 2410) können zum Abdruck empfohlen 
werden.

In den Anhangsbestimmungen Nr. 56—75 spiegeln sich 
die gewaltigen außenpolitischen Erfolge der Ausdehnung 
des deutschen Lebens- und Rechtsraumes wider. Neu 
sind insbesondere die Übergangsanordnungen für Danzig, 
die eingegliederten Ostgebiete und das Gebiet von Eupen, 
Malmedy und Moresnet.

Nicht nur in der Kriegsgesetzgebung ergeben sich täg
lich neue Auslegungsfragen. Die Zeit beschleunigt auch 
den Umbruch des überlieferten Strafrechts. So liegen aus 
letzter Zeit bedeutsame Entscheidungen vor über den 
Begriff des Tätertyps (RG. v. 27. Aug. 1940, 4 D 380/40 
und RG. v. 5. Sept. 1940, C 175/40: DJ. 1940, 1169 u. 1170), 
zum Antragsrecht parteiamtlicher Vorgesetzter nach 8 196 
StGB. (RG. v. 17. Okt. 1940, 2 D 467/40: RGSt. 74, 312), 
über den Inhalt der ärztlichen Berufspflicht (RG. vom 
4. Nov. 1940, 3 D 346/40: DJ. 1940,1395) und über die Be
trachtungsweise beim Strafvergleich nach § 73 StGB. (RG. 
v. 28. Nov. 1940, 2 D 549/40: DJ. 1941, 135). Es wäre zu 
wünschen, daß die weitere Entwicklung dem Verf. Muße 
läßt, in einer späteren Neuauflage auch diese in der ge-

[Deutsches Recht, Wochenausgâ

wohnten Zuverlässigkeit und Vollständigkeit zub^j j  
sichtigen. OStA. Dr. H e n n e r i c i ,  Brei!

Das d e u t s c h e  S t r a f r e c h t  im Reichsgau ^ ^ j er- 
land und im Protektorat Böhmen und Mahre • f j ch 
ausgegeben von Dr. M a x  L o r e n z  und HT’ ive'sche 
S c h i n n e r e r .  Prag u. Berlin 1940. J. O. ua 
Univ.-Buchhcllg. Robert Lerche, Prag. Verlag */ 
de Gruyter & Co., Berlin. 354 S. Preis geb. b ̂  ^  
M it diesem Werk wurde erstmalig eine Zusa® 

fassung der Bestimmungen des im Sudetenlana 
Protektorat Böhmen und Mähren vor den “ f.V > prfassef 
richten geltenden Strafrechts geschaffen. Die . e ¿ei 
haben sich jedoch nicht mit einer Textwiederg j erii 
in Betracht kommenden Vorschriften begnügt, • 
in zahlreichen Vorbemerkungen zu den einze en Ste}' 
schnitten Erläuterungen gegeben, zu Zweifelstrag . ¿je 
lung genommen und durch vielfache Hinweise jierge- 
Rechtsprechung die Verbindung mit der P r^ 1, aftig‘ 
stellt. Allerdings wäre angesichts der Verschie 
keit einer größeren Anzahl der in beiden Gerne Qrü^' 
tenden Vorschriften — wie übrigens auch des j en 
Problems — die Behandlung des Stoffes in 2.®!r _rüßefls' 
Ausgaben im Interesse einer größeren Klarheit Deg 
werter gewesen. ‘ pro;

Es fällt auf, daß in der Veröffentlichung daS ‘teniaiiu 
tektorat geltende nichtdeutsche und im i>u 1 ften \>v 
fortgeltende nicht aus reichsrechtlichen Vorscn .J be
stehende Strafrecht als „tschechisches“  Stratr ^  ej:i 
zeichnet wird, obwohl es — genau genomme ¡t eS 
„tschechisches“  Strafrecht nie gegeben hat. 
sich um das noch in Geltung befindliche, vor t  straf' 
der tschechoslowakischen Republik geschalte' v0n
recht handelt (insbesondere also das Strafg“  . jsChes 
27. Mai 1852) wäre die Bezeichnung »ö?teriLlowak1' 
Strafrecht“  zutreffender; das in der tsChectio . ab' 
sehen Republik geschaffene Strafrecht wäre aileü'
dann ebenfalls nicht als „tschechisches“ , som„«ofech?11' 
falls als „tschechoslowakisches“  Strafrecht anzu I weise 
Unabhängig von dieser historischen Betrachts' |srechi' 
wäre es in Anbetracht der gegenwärtigen st ezeig' 
liehen Verhältnisse im’ Protektorat jedenfalls ,?jgUische 
gewesen, von den derzeit im Protektorat für men' j,grige
Staatsangehörige oder für deutsche Staatsant g^f- 
nach §§ 6 ff. der VO. über die Ausübung “  voo1
gerichtsbarkeit im Protektorat Böhmen und Man Irt- 
14. April 1939 (RGBl. I, 754) geltenden nichtreicn befld 
liehen Strafvorschriften als Gesamtbegriff — enks*)inzeio'1' 
der vom Gesetzgeber ausdrücklich gewählten K , pro' 
nung — als „Strafrecht des Protektorats“  oder 
tektoratsstrafrecht“  zu sprechen. R<rebliclierl

Im Widerspruch zu der Auffassung der maßg Ver" 
amtlichen Stellen und der Praxis steht die vonfTprlaiinte? 
fassern vertretene Ansicht, § 25 Abs. 1 der % Je„, da1’ 
VO. v. 14. April 1939 müsse dahin ausgelegt We pr0tek' 
die Untersuchung über die Verbindlichkeit des g 1111 
toratsstrafrechts auch für deutsche Staatsangem-' t an- 
Protektorat für jede einzelne Strafdrohung Se y erfasser
zustellen sei. Die gleiche Auslegung geben die

17 Abs. 1 der VO. über die Einführung des anderfn 
Strafrechts, der deutschen Gerichtsverfassung un“ 
Gesetze in den sudetendeutschen Gebieten v. 10-J.trete1! 
(RGBl. I, 38). Dieser Auffassung muß entgegn

:lie»

werden, da sie geeignet ist, Unklarheiten u.nYmêhr ^  
hervorzurufen. Nach richtiger Ansicht kann vie» au* 
einzelne nichtreichsrechtliche Vorschrift nur “  tgrige» 
Verbindlichkeit auch für den deutschen Staatsang . Q ¡tr> 
(so im Protektorat) bzw. auf Weitergeltung, , Vebje;’ 
Sudetenland) Anspruch erheben, wenn das *>f,c uiehört’ouuv.itmauu; nnomuui CI IlCÜCn, WCI1U UÄ,V .ex 7ügCl* ■
dem die in Betracht kommende Einzelvorschrm z er- 
...............................................  "  " ‘ n

D jw idf
durch eingeführte reichsrechtliche Normen « K  
s c h ö p f e n d  geregelt ist (so auch H o y e r O  - w 
95). Da also z. B. die Verbrechen und Vergeh , eCjit- 
die Sittlichkeit im 13. Abschnitt des RStGB. re*.c ,.tschel1
lieh abschließend angeführt sind, kann die von

deutsch

Staatsangehörigen im Protektorat oder die im £ weib- 
land begangene widernatürliche Unzucht zwisch 0eger 
Iichen Personen trotz § 129 ÖstStG. von 1852 — s(UIg 
satz zu der von den Verfassern vertretenen Am 
(S. 217) — nicht bestraft werden. . präg’

EStA. Dr. N ü ß l e m ,
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Nachdruck der Entscheidungen nur auszugsweise und mit genauer Quellenangabe gestattet 
l Abdruck in der amtlichen Sammlung der Entscheidungen des Reichsgerichts. f  Anmerkung]

licrfitspolitisch besonders bedeutsame Entscheidungen:
aus dem Strafrecht S. 701 f f  N r. 1, 2, 3, 4 ,1 0 ,1 6 ; Eherecht S. 713f f  N r. 17,19, 22

Strafrecht

1. ’ Ebed r Cr' § 1 Abs- 1 KriegswirtschVO.
?.ch°n dann ^ährdung des lebenswichtigen Bedarfs liegt

abtteirrm.,!"’ ÍYenn d>e Gefährdung nur für eine örf- 
r  e Oder a!« e Yerbr aucherschaft, etwa in einem Orts- 
^iährdUn„  ,'em Gorfe, besteht. Für die Feststellung der 
j  Täters o«5ntl aucb öer Umstand, daß das Verhalten 
r  *Unit sein »«r? zur Nachahmung verlockt, mit von Be- 
^iährduno. ’ , w>rd es jedoch für die Annahme einer 
j  Entlieh (bc Menge der beiseitegschafften Ware

Meno-p ,nkommen. Die Entziehung einer unbedeuten- 
| esehen LJ!,ann höchstens noch dann als Gefährdung an- 

^eiseites n ttWenn Serade diese Ware iin Zeitpunkte
2. Bösw'ir 'a"ens besonders schwer ersetzbar war.

^ er die Bpri^ef  handeln liegt vor, wenn der Täter sich 
, und sein v U u ? UI1(1 die Tolgen seines Tuns im klaren

ausführf °Alab>en aus v®rwerflicher Gesinnung gleich-
,fer ffesrni ' Au* verwerfliche Gesinnung kann bei einem 

,lchen Rp,,,.°fse,n werden, der aus Eigennutz die staat- 
> g t .  r , !r 's.chaftungsmaßnahmen bewußt in Gefahr 
• Res tynisrh6216̂  * ‘ch nich* nur auf die schweren Fälle 
e'chtere Fäii n- Nriegsschiebertums, sondern auch auf
3. § j e e,nes kriegsschädlichen Verhaltens. 

shafvorscí  5Í1/  z“  den allgemeinen Verbrauchsregelungs-
a) p)er *lteu *m Verhältnis der Gesetzeseinheit, f )

50 An ein Schneidermeister, ist geständig,
R'üe Kund<M^{ sow'e Oberhemden und Krawatten an 
Laoen. jv  chuft ohne Punktverrechnung abgegeben zu 
„Sucher Prf , ■Sabe dieser Spinnstoffwaren ist an Ver- 

§ i  a |? Gie Abgabe an Verbraucher aber war 
r.;-.- . OS. 1 der V fl iihpr Hip Vprhr.iiirhsrpO'elunc

?»ch
‘UrV" Spituistoff*-1 ^Cr V<3>' über die Verbraixchsregelung

» iß T
®c|jeiti 
Sekl.

e.rbindunTn ^ aren v- 14- Nov. 1939 (RGBl. I, 2196) in 
e z u ^ ^ . t  der der VO. beigegebenen Anlage 1 nui 
1 zuläc ■ e (Reichskleiderkarte) oder gege 
bewiiRt'^'. Uber diese Regelung hat sich 
Qew * hmweggesetzt. Er hat damit in , 

iT^üeinim.J .. bezugsbeschränkte Erzeugni 
§naUcher ali bber die Bezugsberechtigung an Ver-

t,Qes Gew"plKUIIlweSSesefzt- Er hat damit in Ausübung 
^Scheinip.llnroes bezugsbeschränkte Erzeugnisse ohne 
’’“Ucher ali bber die Bezugsberechtigung an Vcr- 

r « f, 13 ,Segeben. Darin ist ein Vergehen gegen die 
vegelm,g ffbs. 1 Nr. 2 der VO. über die Verbrauchs- 
’ 14. Nj0v oc lebenswichtige gewerbliche Erzeugnisse 

. b) cnt 1939 (RGBl. 1, 2221) zu erblicken. 
trcter T KWeit der ---------  »■
dber
S  F?_V«b
^bc
vief

aho-0o.,<?er Angeld. Spinnstoffwaren an Handelsver- 
üe Vp k n bat, liegt ein Vergehen gegen die VO. 
Er7„ rbfauchsregelung für lebenswichtige gewerb- 

• »-oe an Smsse v. 14. Nov. 1939 nicht vor, da keine 
, e>tnehr s ,Yerbraucher erfolgt ist. Auf diese Fälle hat 

18. a. ® Abs. 1 Nr. 2 WarenverkehrsVO. i. d. Fass. 
rv̂ Jg BK f l  *?39 (RQBfl. I, 1431) i. Verb. m. der Anord- 

ebiete v o 9E.r Re‘chsstelle für Kleidung und verwandte 
d ,bnden n- ebr‘ l 949 (Reichsanz. Nr. 29) Anwendung 
„5‘Svertrp’t0Ulf  Abgabe der Spinnstoffwaren an die Han- 
t, Igefunrif lat in allen Fällen nach dem 14. Febr. 1940 
oseier jsi  ®n; Bei der Abgabe der Waren an die Ver-

\ y r  d u d i u a i v  i  l a u u i u i i g  n . j i / . u j v ' - " - - -

c) ln I  waren waren von der Beschlagnahme erfaßt, 
- '.m  der Ab: 

idelsvei
v-nen Auffn~essen darüber hinaus entgegen 'der recht-

n^HandM Abeabe von Spinnstoffwaren an Verbraucher 
.^Vertreter ohne Nachweis der Bezugsberechti-f.nng j. l  f  “vert

VChea Auffndess ----- -
I erbrechPtassunS des Vertreters der Anklagebehörde ein 
> 1609\ ,, Segen § 1 KWVO. v. 4. Sept. 1939 (RGBl. 

aa) Dir  erbRcken.
o Spinnstoffwaren zum lebenswichtigen Bedarf

der Bevölkerung gehören, unterliegt keinem Zweifel. 
Ebenso ist festzustellen, daß der Angeld, die Waren 
durch Abgabe ohne Nachweis der Bezugsberechtigung 
aus dem für die Deckung des Bedarfs der Bevölkerung 
vorgesehenen Verteilungsgang herausgenommen und da
mit beiseitegeschafft hat (vgl. RGUrt. v. 19. Sept. 1940: 
D i 1940 1219).*

bb) Die “ weiter entstehende Frage, ob der Angekl. 
durch sein Verhalten den lebenswichtigen Bedarf der 
Bevölkerung an Spinnstoffwaren gefährdet hat, ist gleich
falls zu bejahen. Die Anwendung des § 1 KWVO. setzt 
nicht voraus, daß die Gesamtbevolkerung in ihrem 
lebenswichtigen Bedarf tatsächlich beeinträchtigt wor
den ist Es genügt vielmehr eine bloße G e f ä h r d u n g  
des Bedarfs und diese Gefährdung braucht sich nur aut 
eine örtliche abgegrenzte Verbraucherschaft, etwa m 
e nem Ortsteile oder einem Dorfe, zu erstrecken (vgl. 
RGUrt ° r 2 Juli 1940: D j. 1940, 939 =  DRW. 1940, 1668 
Nr 3 mit Anm. von M i t t e l b  ach) Für die Annahme 
einer solchen Gefährdung kann auch der Umstand mit
sprechen, daß das Beiseiteschaffen lebenswichtiger Waren 
etvva m Wege des Schleichhandels andere Personen sehr 
Uirht zur Nachahmung verleiten kann (vgl. Urt. des 
SondOerT Essen v- 23 Febr. 1940: DJ. 1910 573; d ™  
F r e i s l e r :  Einige Fragen aus der I iaxis des § 1 KW 
v n  m  1040 1229 ri231f]). Immerhin wird in jedem 
Falle die Menge der beiseitegeschafften Waren für die 
Frage der Bedarfsgefährdung eine wesentliche Rolle

• ■ ; n;p Fntziehimg einer ganz unbedeutenden Menge 
Ä Ä t o M Ä S  dami nocl, ab O dährdu „E das 
Bedarfs ansehen können, wenn gerade diese Ware im

i X * ™ * * * ^ - ™  seÄ : 8o r t m

ges^ham1hat?imndeitWesreskh um e tw a ^ lf Anziige, eine 
erhebliche Menge von Stoffen sowie um Krawatten und 
Oberhemden Die Menge dieser ohne Punktverrechnung 
veräußerten Waren ist so bedeutend, daß zum mindesten 
Ln”  ortsteilmäßige Bedarfsgefährdung angenommen wer
den muß. Gerade bei Spinnstoffwaren hat die durch 
Hp i Kriegszustand verursachte Verknappung der Be- 
stände efne strenge und einschneidende: Verbrauchsrege- 
lin g  nöt g gemacht. Auch verhältnismäßig unbedeutende 
Verstöße gegen diese Regelung können schon geeignet 

den Plan der Verbrauchslenkung zu beeinträchtigen. 
Eine besonders strenge Einhaltung der Verbrauchsrege
lungsvorschriften auf dem Gebiete der Spinnstoffwirt- 

ist daher erforderlich. Dabei ist ferner zu beach
ten daß ein Verhalten, wie es der Angekl. gezeigt hat, 
«Phr leicht dazu angetan ist, andere Schneidermeister 
aus Gründen des Wettbewerbs zur Nachahmung zu ver-

le*cc) Die Kammer hat im Gegensatz zu dem Vertreter 
der Anklagebehörde schließlich auch ein böswilliges 
Handeln des Angekl. für festgestellt erachtet.

Das Tatbestandsmerkmal der Böswilligkeit l. S. des 
8 1 KWVO setzt nicht etwa voraus, daß der Täter in 
der Absicht gehandelt hat, die deutsche Volkswirtschaft 
im Kriege feindselig zu schädigen oder zu gefährden; 
denn dann würde gerade der typische Kriegsschieber und 
Schleichhändler, der ohne jeden Gedanken an die Be
lange der Volksgesamtheit nur seinem blinden Erwerbs
betrieb folgt, von der Strafbestimmung des § 1 nicht er
faßt werden (vgl. RGUrt. v. 2. Juli 1940: a. a. O.). Auf 
der anderen Seite wird man dem Sinne des Gesetzes 
nicht gerecht, wenn man das böswillige Handeln ein-
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fach dem vorsätzlichen Tun gleichsetzt. Diese Gleich
setzung hat das SondGer. Essen in einem Urt. vom 
23. Febr. 1940 (DJ. 1940, 573; vgl. dazu F r e i s l e r  am 
a. O. S. 12321) vorgenommen. Das M e r k m a l  der  
B ö s w i l l i g k e i t  e n t h ä l t  ü b e r  den B e g r i f f  des  
V o r s a t z e s  h i n a u s  e i ne  g e s i n n u n g s m ä ß i g e  
W e r t u n g  des T ä t e r w i l l e n s .  Der Täter muß sich 
also nicht nur über die Bedeutung und die Folgen sei
ner Handlung im klaren sein, sondern er muß aus einer 
verwerflichen Gesinnung heraus sein Vorhaben gleich
wohl ausführen. Diese Begriffsbestimmung der Bös
willigkeit i. S. des § 1 KWVO. kann als die herr
schende bezeichnet werden (vgl. RGUrt. v. 19. Sept. 
1940: DJ. 1940, 1219; Urt. d. SondGer. II Berlin vom 
17. Mai 1940: DJ. 1940, 736; P f u n d t n e r - N e u b  e r t ,  
„Das neue deutsche Reichsrecht“ , Anm.8 z u § l  KWVO.; 
F r e i s l e r  a. a. O.; N ü s e ,  „Zu § 1 der KWVO.“ : DJ. 
1940, 259 [261]; M i t t e l b a c h ,  „Der strafrechtliche 
Schutz in der Kriegswirtschaft“ : DRW. 1940, 553 [554]; 
d e r s e l b e :  DRW. 1940, 1669 Anm.; d e r s e l b e :  DRW. 
1940, 1940 Anm.). Die Verwerflichkeit der Gesinnung 
kann sich daraus ergeben, daß der Täter in Erkenntnis 
der kriegswirtschaftlichen Folgen seiner Handlung aus 
Gewinnsucht dennoch sein Vorhaben verwirklicht. Der 
vom RG. in einer Entsch. v. 27. Aug. 1940 (DRW. 1940, 
1939 Nr. 6 ) vertretenen Auffassung, daß es sich um eine 
besonders verwerfliche und schädliche Gewinnsucht han
deln müsse, vermag sich die Kammer nicht anzu
schließen. Die Verwerflichkeit der Gesinnung kommt be
reits darin zum Ausdruck, daß der Täter in der Zeit 
eines Entscheidungskampfes seinem Volke in den Rücken 
fä llt und aus Eigennutz den Erfolg der staatlichen Be
wirtschaftungsmaßnahmen bewußt in Gefahr bringt. Bei 
einer Prüfung in dieser Richtung wird es naturgemäß auf 
die Persönlichkeit des Täters, sein Vorstellungsvcrmögen 
und seine sonst bewiesene Haltung wesentlich ankom
men.

In Anlehnung an seine Rechtsprechung über den 
Tätertyp i. S. des § 181 a StGB, sowie der §§ 2, 4 Volks- 
schädlingsVO. hat das RG. für den § 1 KWVO. den 
Typ des Kriegsschädlings, insbesondere des Kriegsschie
bers, des Kriegswucherers, des Schleichhändlers und 
des gewissenlosen Geschäftemachers, entwickelt. Dem 
RG. ist auch darin beizustimmen, daß der Gesetzgeber 
derartige Schädlinge, gegen die in besonders schweren 
Fällen die Todesstrafe verhängt werden kann, in erster 
Linie treffen wollte. Durch diese Rechtsprechung darf 
man sich indessen, wozu namentlich die Entscheidung 
v. 27. Aug. 1940 Veranlassung bieten könnte, nicht zu 
der Annahme verleiten lassen, daß mit dem § 1 KWVO. 
a u s s c h l i e ß l i c h  die erwähnten Typen des Kriegs
schiebers getroffen werden sollten. Eine solche An
nahme verbietet bereits die Tatsache, daß das Gesetz 
als Strafe wahlweise Zuchthaus und Gefängnis in das 
Ermessen des Richters stellt und daß die Mindeststrafe 
einen Tag Gefängnis beträgt. Insofern besteht ein we
sentlicher Unterschied zum Strafrahmen der §§ 2, 4 
VolksschädlingsVO., die nur Zuchthausstrafe vorsehen. 
Hiernach hat der Gesetzgeber beim § 1 KWVO. nicht 
bloß an die Fälle typischen Kriegsschiebertutns, die re
gelmäßig mit Zuchthaus-, wenn nicht gar Todesstrafe 
zu ahnden sein werden, gedacht, sondern er hat auch 
leichtere Fälle eines kriegsschädlichen Verhaltens im 
Auge gehabt. Man wird also den § 1 KWVO. auch dann 
zur Anwendung bringen müssen, wenn zwar kein Fall 
typischen Kriegsschiebertums gegeben ist, wenn aber 
gleichwohl die tatbestandsmäßigen Voraussetzungen des 
§ 1 nach der sachlichen und persönlichen Seite hin er
fü llt sind (vgl. hierzu F r e i s l e r  a. a. O. S. 1234; M i t 
te I b a c h  a. a. O. S. 1669).

Prüft man unter Berücksichtigung dieser Leitgedanken 
den gegenwärtigen Fall, so muß man feststellen, daß in 
dem Angeld, der Typ eines Kriegsschiebers nicht zu er
blicken ist. Der Angekl., der keinerlei einschlägige Vor
strafen aufzuweisen hat, hat nicht als gewissenloser Ge
schäftemacher gehandelt, sondern ist auf Grund seiner 
erheblichen geschäftlichen Verschuldung zur Verübung 
der Straftaten gekommen. Gleichwohl ist die Kammer 
der Überzeugung, daß die Frage der verwerflichen Ge
sinnung bejaht werden muß. Nach seinem Bildungsgrad

hat der Angekl. als Inhaber eines S ü ß e r e n  ^Vorgehen8
betriebes die kriegsschädlichen Folgen sjcb aUS ge-
ohne weiteres erkannt. Trotzdem ha hinweggjä
schädlichem Eigennutz über alle B verhalten w0 

setzt. Der Umstand, daß er mit sein ccbuldenlast'■ e
in erster Linie eine Verminderun£ . L,reichen der Yu 
strebt hat, vermag der Tat das Ken Angekl- ntC 
werflichkeit nicht zu nehmen. Hatte « r  & Ge 
........ _____ d .....---- crindern aus reu»“
werflichkeit nicht zu nehmen, nauc Gewjjj®
aus diesem Beweggrund, sondern a . der ”  n
sucht gehandelt, so wäre er bei dem F . 'Y L f anges^“ 
renverschiebung als typischer Kriegs,mc+änden aber „ttf 
worden. Unter den geschilderten ., pbc|<sicht 
scheint sein Verhalten, wenngleichWirtschaft  als J.L 
die Folgen für die deutsche tGieg a|S bös'' = 
werflieh und nach der inneren T^ f eT  Lichte, g
bezeichnet werden muß, in einem zll finden
bei der Strafzumessung Berucksicli a  gcDinnstoff"'a fl 

d) Die Kammer hat die Abgabe der Sp^n 
sowohl an die Kundschaft (Yer . V fortgesetzt® 1 i eI), 
die Flandelsvertreter als eine in si £ in°zelhandlu|K jn 
lung angesehen. Der Angekl. hat gn Zeitraums,
die sich in einem verhältnismäßig ^  Begeh £.#, 
nicht unerheblicher Zahl in . s*f.Y. .lU’f Grund des 
form wiederholt haben, ersichth <„¡cejteschaffe1 1 .¡ae-
heitlichen V o ra ta s , durch f ä j  . „ i l d e r f eeitlichen Vorsatzes, durch das ,, mildern* 

pinnstoffwaren seine Schuldenlast zu |U Verbrec 
ihrt. Er muß daher wegen fortges« - 
egen § 1 KWVO. verurteilt werden ^  frage. 
Zu untersuchen bleibt mdess , verbrechen ^  ¡¡en 

elchem rechtlichen Verhältnis . tellten \ ^ / \ f e t '  
1 KWVO. zu den gleichzeitig fe s t^  über d i e g  

egen §§ 13 Abs. 1 N i.«  crewe rbliĉ ie 1 *fj\ 2
rauchsregelung für lebenswich g 2  „ Abs- 
isse v. 14. Nov. 1939 und g g ^
ZarenVerkVO. steht. -  ^  -h vo»1
Das RG. hat in der bereits erW^hnten^E ^sch^
Aug. 1940 das Vorhegen von _x , o r u

c* 1 i/’w/x/r'i nnrl dem s
itg. 1940 das voruegen w arenVerkQ-jJjie
8  1 KWVO. und dem § lt hält auch geii

• Übereinstimmung hit Stra fbes ti^cr ¡stnmen. In Übereinstimmung hierrni jbesfini® ¡st 
a.O. S.261) Tateinheit mit den * a g e g e n u *  Ar  

BewirtschaftVO. für gegeben. m für *  
i . i l .  .  l .. r» Q 1407 Uu lu » u , a H . v . ~  S 1940) ®r

t t e l b a c h  (a. a. O. S. 1497 m ^  b ver
ime von Gesetzeseinheit eing i t t e l b ^ / Ve s
Die Kammer schheßt sich d mv o^me  von Of t  vo*
enen Auffassung an Die Anmam.,> g l . UP- -  
ieit setzt nach der JRsPr- voraus, ,j n
Febr- J926: R O S t . - ^ Ä „ d Ä « »Strafgesetze denselben Tatb^stanu ~

nur dadurch unterscheiden, ng und b [ e g e l  
iffsmerkmal in engerer B g Straftat [¡f. p 
altung enthält, daß also anderen darS* dliUfl£ej! 
ige Erscheinungsform d .rtschaftungsV.e jnte^L 
Fbestimmungen der B 1 zugrunde, >^ bens e'”n der gemeinsame Gedanke ẑ rtschaftssie 
Fortführung eines g e n "  der vor" ^ 4  
mäßige und gerechte Vertei Verbräm1 Ieich*e 
irfsgiiter herbeizufuhren. n tuiter pie
n den einschlägigen Verordnung j e  0 fl
■ Androhung von Strafen ^g w

den einscmagigcii VA, ' r e g e l t .  _,e
Androhung von Strafen S d“ r einzeln® gCh«J 
itrafrechtlichen Tatbestände ^  besonder3 ,ebt# 
n hat nun der Gesetzg Gefährdung ebi’rl •'

nämlich für böswillige G 1 fflmung, ejt 
gen Bedarfs, in einer Sonciw ^  1<aUm g , 
WVO., zusammengefaßt. £ dien gege»^
ar, in dem bei elI}em.y^verstoß gegJ«rliegt- : er- 
licht aYc h Vorschri f t®« v R bt

' 'd ie / '^ r
lt"  auch zugleich ein

. Verbrauchsregelungsvor ^  g c hM
W O . ist daher, wie M U ^ pine„  Ver_m phrWVO. ist daher, wie Ve„ Z *

bt, gegenüber den n Hg „ esetz anZj pr
;-orschriften als ein zu ̂

•ehetI’
’£ liat.

Forschriften als ein
st und daher alfem Anwend t Kammer j(1 e(St 
ihrer Auffassung hat sich sondeinIaSsen- „e

iiesen rechtlichen_ErwagU g ^  Ie11enRechtsgflJe
von praktischen Gesich P Waffe der setzt g 
«/VO. soll eine scharte p aS aj>ei gefreYcj-
das Kriegsschiebertumi s ■ und der v  rUd j, 
hUnit zu klarer Handhabung P , v 0 . &
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S°H nichVr êiIsformeI eindeutigen Ausdruck finden 
h^hiedenen y u^ca Hie tateinheitliche Anführung der
S t  und 
S-1940).
, (Han

PlactüeroraUcHsregelungsvorschriften an Klar 
l,k embüßen (vgl. M i t t e  I b ac h  a. a. O.

®,°ndGer. 93^Qn̂ er‘> 2- Kammer, v. 26. Nov. 1940, [38 b] 
Anm

bt-^teils^vni-i? 6 a Umfang der nach den Feststellungen 
fJeDok'milI1geii an v f ^ I .  entgegen den Rationierungs- 

Sebenen c • ® v erbraucher und Handelsvertreter ab- 
lich«nS mit der Pstotfwaren machte eine Auseinander- 
Dü Verhalteitr r I e1d^ VorlieSens eines kriegsschäd- 

. Hierzu vom Q KWVO.) unbedingt notwendig.

ZeC T i Ch c

«a. Q u v * * \ / • y unuvuuigi nuivv v.uuig*
sich drir ?n ■ rSer‘cHt gemachten Ausführungen 

•utbestanri eine k*are Gliederung nach den ein- 
ersetzuno- unc* eine eingehende Aus'onnenien

¿ ^¡n w e is .

rifr m' l  1 . wiiVi nu.r

vkenntn^11 ^  ^ ec^tsPrechunS und Literatur

i r t , einem>’ \/ia? ,eine Gefährdung der Bedarfsdek- 
ist Kllngen ¡n s L.V’alten liegen kann, das durch seine 
stören 1n Hrfolff f t . , ™ 11 geistiger Richtung geeignet 
n«n /[ j ntsPricht dehord|icher Versorsrungsregelung zuVersorgungsregelung zu 
"'ird kUnassUnn-' ruc] Ilunmehr auch vom RG. vertrete- 
nahm» °nders r.« ' BJ. 1941, 136 und 164). Hierbei
sNichen %  ein V-nLg£hoben’ daß gesetzwidrige Maß-
?idiere

5Urcl
find

He ein V 11 U<**J gcbcl/.wiurigc iviau
Bedarfc OII<sg.enosse zur Deckung eines per-
ähnIiH,„ergi,edt’ Hie Gefahr in sich bergen, , milchen HanHliTn™.-

erschüttern und da-
n̂rch*1 -l11 die o-etÜI Handlungen anzureizen, das Ver 
1 J ( otz- und a 6. VerteilU"g zu erschüttei

'nüche F o lo p gS*.e'nHeckungen hervorzurufen. Das 
istpr6? ^rhalö-?,"’ i v‘e s'e das Sondergericht als Wir 

ncfüreiiA î ’? des Angekl. auf andere Schneider-dai Urchtet r . -
ereits vpA.-!mme.rü'n dürfte die Annahme einerl etlet!rl e' v us V n r llo  V ’-‘ u iu c  u ic  f t i i i i a m u c  c iu c i

H>ahm scin. Hier t ®e.nden_ „Gefährdung“  etwas weit- 
v oft , G'ätertvn • zeij ^  sich wieder einmal die von 

Mit r," Veite -1 l " 1 , r̂afrecht) hervorgehobene weite 
11181 t W * h e b t  d, .e,®un£ der Kriegsgesetze.
Sjhendo ?°swiHip.t.‘ Urteil hervor, daß mit dem Merk- 
" t| neu lnt,cre F,'„_k,,eme über bloßen Vorsatz hinaus-f,
G Ï S
- ->ns!

ßcsinnunrre. o'p UHU UCUI l aivuiaaii
...n S einer , g m ;>ß'ges Element zugefügt ist. Die
eid„„0cht win ,onHers verwerflichen und schädlichen 
n Riffen _• ‘ .das Ro. „ „ „ i.

Finei Ti uuer Dionen Vorsatz ninaus- 
h,,nn.teHung gemeint und dem Tatvorsatz

«ch
^ ‘̂ gen ni , -  .v

f f  « ehr^Dient. der Fra„  " u l r erheben (vgl. RG.: 
t? 1 mit ¿n den T a th f f  Böswilligkeit ist ein ’ 
\  deŝ ch t auc]i p^and aufgenommen, das

RG- offenbar nach neueren Ent- 
DJ. 1941, 

wertendes
re ues -r-;' auch “ “ ‘genommen, aas vom Ur-

m- en a raters V p ?  Hmne einer Persönlichkeitswer- 
llllmenA'isftHirun £r„standen w ird. f

ivPrUtlg i f f  zeigen r fURr ,FraSe des Tätertyps ist zuzu- 
N e n  eine® kJ ® 6 , be,m § 1 KWVO. die Einglie- 

Straf";Solche F°<wieren TatertyP nicht verlangt 
al]<5raS e n  der'^Lder“ nS scheitert daran, daß der 

die ; aierunw t Bestimmung eine Zusammenfas- 
tü^ente "• den T a th fai  en.den Täler unmöglich macht 
Ä  erc:Mln.e Solche KStand angenommenen wertenden 

io1 Krile'nen lassen ?ndere Typfeststellung auch un-
foLAnSeidgSstrafre?h+</v̂ l ;  meine Ausf-: »Der Täter-
§ f , doch ' nicht Ä - DR- ,941> 240 zu II). Obwohl 
5 zu Recht . IeSsschieber anzusehen ist, er-

verf - u - (Vg] sei" e Verurteilung auf Grund des 
azu RG.: DR. 1040. IfifiRS m. Anm.

W o  Vf,rf.) u -
fe’n- 
Mle 
e |

“den,..Falle j_ so weit gespannt. Besonders

§ * “  ' ............... .................... ..

4 i

O m 'p ; . ~ '“ ‘ "u Ku .: DR. 1940, 16683 m. Anm.
0  ” * ^11 r  ̂  ̂lSt 2
Scl̂ de ¡»VifSsschä^fil,’ da,b diese Bestimmung auch Ieich- 
C > e  ld c r s ad eben Verhaltens umfaßtfaus diesem 

alle „ “ ‘rahmen sn ______ *
Wlis,rh l 2 VerbrauchregelungsstrafVO.

j»QcfährrïT° n diesen durch die bei § 1 KWVO. « , ^nrüunp- rW « w r —^ r i llerdin 5,VjefährHn, , cn ÜUrcn die bei § l 

nald a, f  “ g gelangt, wird sich - ¡ -S i" enen

Wenn 
zu einer 

eine Grenz-Virim'' i* ^ w i i u  c
n, j7.estimmunrT>® >b erweisen. M it seinen ver- 

aicl ^ ai bat der Gesetzgeber den Wegdaigne so|J.ani
t i ^ e C  Veruieidèn ^ bErenzung vorzunehmen, m

SlVu ^USziirl î. * C*eri Begriff Hf»r HpfährHunP’ iArs sich ,,ans2Udehnpn Be2r if i  der Gefährdung 
V) sChwPaiIch p;„ ,n.n- Zu einer crerprlitpn Restra

man
im-

'"'•nwp,'"'-“  ein w /" einer gerechten Bestrafung 
>Jeht 7 er Fallt über die 8 8  1 und 2  (beson- 
"eifaii beinp a l der vo .  v *  a8„1-, mV KW-all af emes VO. V. 6 . April 1 9 4 0 . Die KW-

abs> wie das 'rv? der Zuchthausstrafe als dem 
KU. wiederholt betont hat, wenn

diese Strafe auch für typische Kriegsschieber die ange
messene Sühne sein mag.

ln der Frage der Konkurrenz folgt das Urteil den Aus
führungen des Verf. und hebt mit Recht hervor, daß 
hierfür sowohl rechtliche Erwägungen wie praktische Ge
sichtspunkte sprechen. In der Regel werden in den Ur
teilen der Sondergerichte die verletzten Rationierungs
vorschriften neben § 1 KWVO. nicht mehr erwähnt.

StA. Dr. H. M i t t e l b a c h ,  Berlin.
*

** 2. RG. — § 1 KriegswirtschVO. Das Zurückhalten 
eines lebenswichfigen Gegenstandes kann auch in der Ab
lehnung seines Verkaufs durch einen Geschäftsmann liegen.

Es besieht kein uneingeschränktes Vorrecht der Stamm
kunden derart, daß der Geschäftsmann nur an sie abzu
geben brauche. . , _  , .

Ausschluß der Böswilligkeit, wenn der Tater sein Ver
halten auf Grund von Aufklärungen des Fachverbandes 
oder der Fachzeitschrift für erlaubt gehalten hat. f )

Im Mai 1940 wollte der Mechaniker T. in dem Ge
schäft des Angekl. einen Wecker kaufen, den er, wie er 
behauotet, nötig gebrauche. Der Angekl. erklärte, er 
habe keinen Wecker. Auf den Hinweis des T „  daß im 
Schaufenster Weckeruhren ausgestellt seien, äußerte der 
Angekl es handle sich um Attrappen. Das traf nicht zu, 
wie sich später herausstellte. Zu einem Verkauf kam es 
nicht. Auf Grund dieses Sachverhalts ist der Angekl. 
wegen Verbrechens nach § 1 KWVO. v. 4. Sepi 1939 zu 
3 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Seine Rev. muß

FrNächh 8bi n KWVO. wird derjenige bestraft, der Er
zeugnisse; die zum lebenswichtigen Bedarf der Bevölke
rung gehören, zurückhält und dadurch böswillig die 
Deckung dieses Bedarfs gefährdet. Zum lebenswichtigen 
Bedarf im Sinne dieser Vorschrift gehören auch Wecker
uhren. Zwar brauchen nur Teile der Bevölkerung für die 
Ausübung ihres Berufs notwendig, einen Wecker. Da der 
Wecker aber für diese Kreise ein lebenswichtiges Er
zeugnis ist und eine Beeinträchtigung der Arbeitsleistung 
dieser Bevölkerungsteile im Kriege von der Gesamtheit 
nicht hingenommen werden Hann, gehört , «n Wecker
auch zum lebenswichtigen Bedarf der Bevölkerung

Das Zurückhalten eines lebenswichtigen Gegenstandes 
kann auch in der Ablehnung seines Verkaufs durch einen 
Geschäftsmann liegen. Eine solche Ablehnung stellt aber 
röcht in iedem Falle ein Zurückhalten dar, sondern nur 
5‘ nhn wenn sie der geregelten Wirtschaftsführung, die 
Sach’ dem Vorspruch zur KWVO. von jedem Volks
genossen gewährleistet werden muß zuwiderlauft und 
dadurch rechtswidrig wird. Das ist aber dann n.cht der 
Fall wenn der Täter durch Gesetz, Verordnung oder 
Anweisung einer zuständigen Stelle zu der Ablehnung 
des Verkaufs berechtigt ist oder wenn sein Verhalten 
aus anderen Gründen den Anforderungen einer geregel
ten Wirtschaftsführung entspricht. Es könnte deshalb in 
der Ablehnung des Verkaufs eines Weckers die Zuruck
haltung eines lebenswichtigen Erzeugnisses dann nicht 
erblickt werden, wenn die Abgabe z. B. nur deshalb ver
weigert wird, weil der Kaufhebhaber überhaupt keinen 
Wecker braucht, sondern einen solchen selbst auf die 
Gefahr hin erstehen will, daß er dadurch einem Volks
genossen der auf einen Wecker angewiesen ist, die Be
darfsdeckung unmöglich macht. Ebenso würde es sein, 
wenn z B “der angebliche Kaufliebhaber den lebens
wichtigen Gegenstand gar nicht kaufen w ill sondern die 
Kaufabsicht nur vortäuscht, um den Geschäftsmann, von 
dem er die Ablehnung des Verkaufs erwartet, der Zu
rückhaltung bezichtigen zu können. Auch dann läge kein 
Zurückhalten vor, wenn der Geschäftsmann z. B. einen 
lebenswichtigen Gegenstand, den er als Muster für 
weitere Bestellungen notwendig braucht, nicht abgibt.

In diesem Zusammenhang kommt auch der Frage 
Bedeutuno- zu, ob und inwieweit der Einzelhändler bei 
lebenswichtigen, nicht rationierten Waren berechtigte, 
vielleicht sogar dringende Ansprüche seiner Stammkun
den vor den Ansprüchen der Laufkunden befriedigen 
darf. E in  u n e i n g e s c h r ä n k t e s  V o r r e c h t  d e r  
S t a m m k u n d e n  i n dem S i n n e ,  daß d e r  G e 
s c h ä f t s m a n n  n u r  an sie a b z u g e b e n  b r a u c h e ,  
k a n n n i c h t  a n e r k a n n t w e r d e n ,  da es sonst einem
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Volksgenossen, der an einen Ort erst zugezogen, und 
deshalb in keinem Geschäft Stammkunde sein kann oder 
aus anderen Gründen in keinem Geschäft, das den le
benswichtigen Gegenstand führt, Stammkunde ist, trotz 
etwaigen dringenden Bedarfs nicht möglich wäre, einen 
solchen Gegenstand zu erwerben. Der Einzelhändler 
wird deshalb auch einem Laufkunden die Abgabe nicht 
deshalb verweigern dürfen, weil er die wenigen Sachen, 
die er habe, nur an Stammkunden abgebe. Zu einer Prü
fung der. Bedarfsfrage ist der Geschäftsmann nach dem 
Gesetz nicht verpflichtet, er wird zu einer solchen Prü
fung oft auch nicht in der Lage sein. W ill er aber eine 
Ware nicht abgeben, dann wird er, wenn er nicht sonst 
ausreichende Gründe zur Verkaufsablehnung hat, der 
Prüfung der Bedarfsfrage nicht ausweichen können, weil 
er sich sonst dem Vorwurf des Zurückhaltens aussetzt. 
Wie er sie prüfen w ill, muß ihm überlassen bleiben. 
Verweigert der Kaufliebhaber den Nachweis grundlps, 
dann hat er keinen Anspruch auf Lieferung, wenn aus
reichende Ware nicht vorhanden ist. Es würde mit der 
im Vorspruch zur KWVO. als notwendig bezeichneten 
Wirtschaftsführung nicht vereinbar sein, wenn man den 
Grundsatz aufstellen wollte, der Geschäftsmann solle 
lebenswichtige Waren, von denen er nur geringe Vorräte 
hat, ohne weiteres an jeden abgeben, der kaufen will.

Ob solche oder andere, die Annahme des Zurückhal
tens ausschließende Rechtfertigungsgründe Vorlagen, hat 
die StrK. nicht geprüft. Es ist insbesondere nicht fest
gestellt, ob die Behauptung des T., daß er einen Wecker 
nicht brauche, auf Wahrheit beruhte. Diese Frage durfte 
die StrK. auch nicht deshalb ungeprüft lassen, weil der 
Angekl., wie das Urteil feststellt, den T. nicht weiter 
nach Beruf und Bedarf gefragt habe.

Bei der Beantwortung der Frage, ob durch die Ab
lehnung die Bedarfsdeckung der Bevölkerung „gefährdet“  
wurde, hat die StrK. dem Umstande, daß es sich nur 
um die Zurückhaltung e i nes  Weckers handelte, keine 
besondere Bedeutung beigemessen, sondern ausge
führt,. daß die Gefährdung in dem schlechten Beispiel 
liege, das der Angekl. gegeben habe und das gleiche 
oder ähnliche Machenschaften anderer Täter herbei
führen konnte. In der weiteren Begründung w ird dann 
gesagt, daß in einem Ort wie W. mit großen Industrie
anlagen (usw.) beim Zurückhalten von „Weckeruhren“  
eine örtliche Gefährdung des Bedarfs sehr wohl bestehe. 
Da hier von „Weckeruhren“  gesprochen wird, kann es 
zweifelhaft sein, ob die StrK. den Umstand, daß nach 
dem Urteil nur die Abgabe e i nes  Weckers verweigert 
wurde, genügend Beachtung geschenkt hat. Allerdings 
ist dabei folgendes von Bedeutung. Wenn auch, wie der 
erk. Senat in der Entsch. RGSt. 74, 287, 288 Abs. 3 aus
gesprochen hat, für die Frage, ob die Bedarfsdeckung 
gefährdet wurde, vor allem die Menge der beiseite
geschafften oder zurückgehaltenen Ware in Betracht 
kommt, so ist es doch möglich, daß auch bei geringen 
Mengen die Gefährdung der Bedarfsdeckung in dem 
schlechten Beispiel und der Gefahr seiner Nachahmung 
durch andere Täter erblickt wird. Allein es muß dann 
dargetan sein, daß eine solche Gefahr bestand und das 
Zurückhalten wirtschaftlich nicht gerechtfertigt war.

Die StrK. wird hiernach den äußeren Tatbestand des 
§ 1 Abs. 1 KWVO. neu feststellen und gegebenenfalls 
durch Einholung von Auskünften der zuständigen Stellen 
und durch Vernehmung von Sachverständigen aufklären 
müssen, ob das Verhalten des Angekl. den Anforde
rungen der ordnungsmäßigen Kriegswirtschaft entsprach.

Gegen die Feststellungen und rechtlichen Ausführun
gen des Urteils zum inneren Tatbestand, insbesondere 
zum Begriff der „Böswilligkeit“ , bestehen folgende Be
denken. Die StrK. führt aus, daß „es zur Erfüllung des 
subjektiven Tatbestandes genüge, daß der Täter vorsätz
lich mit dem Bewußtsein gehandelt habe, daß seine Tat 
eine Gefährdung der Bedarfsdeckung mit sich bringe“ . 
Diese, auch von anderen Gerichten (vgl. z. B. DJ. 1940, 
573, 574 Spalte 1 letzter Abs., 1233 Sp.2 Abs. 5) geteilte 
Auffassung ist rechtsirrig. Sie setzt den Vorsatz der Bös
w illigkeit gleich. Diese erfordert aber mehr. Nicht nötig 
ist allerdings, daß der Täter in der „Absicht“  handelt, 
die Bedarfsdeckung zu gefährden, aber er muß trotz des 
Bewußtseins, sie zu »gefährden, mit „bösem Willen“  zur

Tat geschritten sein. Dieser böse »■ *<— . ..
Regel in dem Beweggrund des Täters und m « ..
.1 . — 1 A . - Cf     — A *  — \ T n-om PI fl

der

der sittlichen Auffassung der Volksgemeinsch 
werflichen Gesinnung zutage treten. Diese <- 
kann vornehmlich, aber nicht nur auf eigen« ' 
sucht oder auf der Förderung der Gewinnsucn

Wille wird
1

Diese öesi"n

vet-

sondern aucn aur anderen umsianuvu 
hierzu RGSt. 74, 287; RGUrt. 1 D 372/40 v. U L  pH 
DJ. 1940, 939; RGUrt. 4 D 380/40 v. 27. Aug. jch dej 
1940, 1939« =  DJ. 1940, 1170). Der Täter niu» ^
Verwerflichkeit der Gesinnung bewußt_ sel" ' /grken 
auch dann anzunehmen sein, wenn er sich a  , 
nis der Verwerflichkeit bewußt verschlösse! 
seine üble Gesinnung oder die rücksichtslose j:„ alle 
bedenklicher Ziele bei ihm den Gedanken a der
Volksgenossen auferlegte PflichtvoiKsgeriusseii auicucgic * invm s-o; ailtK»11 c. 
Kampfe stehenden Volksgemeinschaft mch" JeSch 
läßt. D e r böse W i l l e  k a n n  a be r  au g dejj 

w e n n  d e r  T ä t e r  se i n  V e rtia i,s ens e i n ,  wenn aer  l a i e r s t m  v ' " :  f ü r i  
ha l b  f ü r  e r l a u b t ,  v i e l l e i c h t  soga u r
ten  g e h a l t e n  h a t , w e i l  er  d i e A u t K  , (

r i c h t i g  u n d  v e r b i n d l i c h

ebo-

!är “ a£fcile n  g e n a n c u i i i u ,  w e n  t i  a (¡Kd ie  ihm  von se inem  F a ch ve rb a n  ü ¡„d, ^
F a c h z e i t s c h r i f t e n  e r t e i l t  w o rc le .1(.n ha1- j.

angeS,ee;neuenHaUpt 
itteln sei«-

manuimig ucsunuus öui&icihi& — - v
(RG., 2. StrSen. v. 6 . Jan. 1941, 2 D 515/4U-;

Anmerkung: Daß man den verweigerter1 
einzigen Weckers als „kriegsschädliches . Oc' £f, 
Verkäufers ansieht und hierin e.ine, ^ 0 ßeVölkerl̂ e r '

dieser Hinsicht wird der Sachverhalt in der ne _ait, 
Verhandlung besonders sorgfältig zu ermi

düng des lebenswichtigen Bedarfs der
blickt, steht mit der natürlichen Betra-.
tung dieses Lebensvorganges nicht m__ ____  _____  _ = w mein ***• den e i< cll,
eingehenden Ausführungen des Urteils_?- oi0.en je
Tatbestandsmerkmalen des §1 KWVO- g
daß bei der weiten Fassung dieser

VVO. ze,g "eine °it
.Besti.üI 01esicf'!sP^i-

trachtung des Sachverhalts unter diesem und1
möorlirh ¡<if Dieser Umstand £flbt ZU d . ' A b C & i . ' ,möglich ist. Dieser Umstand gibt zu „h td a m it^ (v
/-l.i ft iirif une KaI r i n n  k’VipfTCO'PSPtZCH .. +rP¡b̂  ..,1daß w ir uns bei den Kriegsgesetzen nie1 u treiJ^SjV 
können, sorgfältig^Tatbe^tandszerleg^ gcj,tige ,^rrbie4eK U i l U C l l a  ^  1 e il _ r  t C ll lifo  ̂
dazu F r e i s l e r :  DJ. 1939,1754). Ein jerS 
nis des Unrechtsgehalts der Tat des V „ „ ceennis des Unrechtsgehalts der Tat des ' ' “ ■ '"¿ g j, „de® 
sie mit den Maßstäben der KWVO. z £tl geg tfei! 

8  1 KWVO. soll nur ernsterei V erfeh lung^ pe■§ 1 KWVO. soll nur ernstere vei ‘« “ “. “ gen. v -  p  
geregelten Gang der Kriegswirtscha daß die ^ ¡ egs
gespannte Strafrahmen zeigt allerdi g, > sog-R 
*  1 . : . u  U or R p k ä m o fU n g  pK- Art¡k lm pfung de|o . ;  D ^A ft
sclnehers und annucner 1 ypen dient t b sC(1wej'
1G6S3 m.Anm. des Verf.). Daß nur * . beton* ,-e 
dieser Strafbestimmung unterworfen in dc

mung nicht lediglich der Bekämpfung “ ' rq .: V
Schiebers und ähnlicher Typen dif ,r  Fälle' schaff jas

dieser Strafbestimmung u n te rs t Fiiigriff 
wiederholt, wobei es einen füh ' h a ,rO4 0  1939c 
darfsdeckung verlangt (RG.: D R . 9 ’ [<riegsS5£I1 ( $ 1  
Verf.; DJ. 1941,136). Die Obcrtchnft. ^ erbreche" T j  
Verhalten“ , dic_ Charakterisierung- , die

lif

:harakterisierung -  = ,  die
DR. 1940, 206410 m. Anm. des Verf.) u“  te ( i> -ejclu«-. 
bestand eingebauten wertenden. weisen g - rt 
der Bedarfsdeckung, B ö s w il l ig e n ;^  Ver 
darauf hin. Bei der 
Verkaufs handelt es -----
keit bei der Absatzregelung, uiv "D{iegen- '¿ ¡au f.“„ji
nun einmal mit sich zu bring n ê mäßigen we5.
ernsteren Verfehlung gegen dencnroChen w fr  s  
Kriegswirtschaft ^

Willigkeit) we^er ?ungjefig
hier vorliegenden ^  S c W ^ e t
sich um el4-etrelumr, die War« je

endlich der Gesetzgeber , ^ogau1-;-  ¡„iiac*' vV11"
beschränkter Erzeugnisse trotz die n'':sSet> .Li
der Regel nicht die KWVO„ s "d wendet wy
schrift der VerbrReglStrafVÖ. • ‘pegen, d*| ^0nî  {er 
so würde eine Unbilligkeit d a rm je g  ^  Ran,,, ^
:ung ‘ von Gegenständen, b e i  d e n e n  e^ \ e c ^ ü * e<-
licht für erforderlich erachtet wur V e r h a r r e
lern Gesichtspunkt daß * *

zU if »4
dem uesicnvspuiiKi 71 aPin da» “ ■
ten. Es kann nicht zweite1 ¡‘f  Rationierung ^ 3  
eine, E™ugn,? e .J u r J  -

d»1'

V o ^ fs tie flt
messer seiner Bedeutung für die

SUl'm Anwendungsgebiet der VO.■ 4‘̂ och
ist die Praxis auf Falle f  esto^ " h [ aUte n & P j Ä  -M! 
curafhestimmunc: zwar dem woriiau ^  f,nd ^  sCha

hei den«=» j edo(ll Hilfe 
Haute naeß’ .L, M' 4 ^

Strafbestimmung zwar dem w u ^  ng find sc 
nach ihrem Sinn und Zwedc Anwe A^ßfe 
der Lehre vom Tätertyp hat man
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nithtChH-(vgI- Ausf- des Verf. DR. 1941, 235 ff.), soweit 
-m die Tatbestände eingefügten wertenden 

V̂rsaot k e'nen Ausweg boten. Die Lehre vom Tätertyp 
typ § 1 KWVO., weil es einen definierbaren Täter-
Elej.plKlr‘egswirtschaftsschädlings nicht gibt. Wertende 
aber 1; s‘e“ en uns auch hier zur Verfügung. Ich glaube 
mieden tle Auseinandersetzung mit ihnen muß dort ver- 
^ s o Ä den> wo sich nach dem gesamten Sachver- 
ier K W ^die Erkenntnis aufdrängt, daß die Bestimmung 
für an l U- auf den Fall nicht paßt und ihre Maßstäbe 
nrie2ssWi?ela.gerte Fälle gedacht sind. Es gilt, bei den 
“Cstitml, best'mmungen die Sinngebung der einzelnen 
Richter - g zu erkennen. Der Gesetzgeber hat dem 
darauf ,One,scharfe Waffe in die Hand gegeben. Es muß 
AveC[( geacutet werden, daß sie dem ihr zugedachten 
?et Erlvrn deni Schutze der Kriegswirtschaft und damit 
i enn auf der inneren Front — dienstbar bleibt. 
Hhenc dem Wege über ein Verfahren wegen Ver- 
tegelUn~ fnach § 1 KWVO. letzten Endes die Absatz- 
Heti lpir-Ui eine Weckeruhr erfolgt, so hat solches Vor- 
% AK,„‘ den Anschein des Kuriosen. Diese Fragen
'■uaUrenc Können ment lnuc iua iu  cmca ou ar

, Ilerellpn r,Seklärt werden, sondern bedürfen einer 
f'var da". Regelung. Das zeigt auch das Urteil, das sich 

' ,auseinandersetzt, aber zu keiner klaren Stel-
i° rmt

» § 1 K\Ym^ s ic *1 zu e‘ner Ablehnung der Anwendung 
to- înerVr \Y?- aus den dargelegten Erwägungen all- 
j, 15 Wir d! Nidur nicht entschließen können. Es nimmt, 
fffgen k» ls sch°u aus einer Reihe früherer Entschei- 

z. B. DR. 1940, 16683, 1939G, 206415; 
h andsmpri >4CJ1-; DJ. 1941,136), zu den einzelnen Tat- 
t J zeigen . malen eingehend Stellung. Seine Ausführun- 

kachfm ‘ lm Endergebnis, daß der aus der Gesamt- 
j uegen <r g^ onnenc Eindruck richtig ist.
(Im  lebens« ■ e reiIlung der Weckeruhren in den Kreis 
li^en. Fn(Vu d?en Erzeugnisse bestehen keine Be- 
q. die krio„Cheidend ist dic Bedeutung des Erzeugnisses 
lek Uu'gkoi+gsv<;rPflichtete Wirtschaft. Bei unserem auf 

sina vJfnd Pünktlichkeit aufgebauten Wirtschafts- 
g^utüng. "| ecReruhren unentbehrlich, vielleicht ist ihre 
9f„w ic . J n "  kriegsbedingte Ermüdungserscheinun- 

t!°de Narbt 1 Arbeitsleistung, verlängerte Arbeitszeit, 
¡A s  Sch truhe durch Luftalarm usw.) noch gestiegen. 
s t a n ^ S e n d e r  Entsch. beruht in ihren Aus- 
%M...cks Ru* da® »Zurückhalten“ . Wer einen Gegen- 
Ve!(?äftes mVieIlsw'c^Egen Bedarfs im Rahmen seines 
ck ijSuiirr zum Güterumlauf in der Wirtschaft zur 
ticlifRrückhnu’ msbes. den Verkauf ablehnt, kann sich 
Son,f Nüe d*riÜ?-s schuldig machen. M it Recht wird aber 

rtl ¡m Ablehnung diesem Begriff unterstellt,
'»¡¿Wenn sip i*Ĉ  auf den Vorspruch der KWVO. nurMdpT.̂ Cnn „ “ ■ aut den Vorspruch der k w v u . nur 
tian„ laUft. e'ner geregelten Wirtschaftsführung zu- 
% > k a ltc ne- A-nordnung derart, daß der Geschäfts- 
V m 1"! das l r ? .  iede Ware jedermann zu verkaufen, 
Wp>üng wV rte iI der KWVO. nicht. M it einer solchen 
V  iaam n-r(j>rc . eincr geregelten Wirtschaftsführung 
Vu ilpd «f ««nt, weil die unbedingte Absatzverpflich- 
C enmhren r,-.aaniit aufgestellte Kontrahierungszwang 
JUfka, Jind Ühp̂ nti te’ daR Käufer von Laden zu Laden 
i^di» n- N-»u , n bestehenden Bedarf hinaus Waren 
hs) | Able(inun der Meinung des RG. können Gründehs r| Ablehm, uer Meinung des RG. können Grunde 

Rersr,„ng, des Verkaufs in der Person des Käu- 
etl lieap, ,e,s. Verkäufers und in besonderen An- 

V  lVerhältn;I' Die gegebenen Beispiele sind klar. Dic 
Ein „;,se werden allerdings selten so klare Fälle 

H a » rndschaw ,eriSes Problem bildet die Frage der 
¡¡J4 i)h die “ J den Richtlinien über den Uhren-
k retiein7Pm -^eichsverband Deutscher Uhrmacher 
w •‘mki,na.ulzeihandler ,i,v
SO Uli ie
45Gh^UndenZeei^ .V dIer herausgegeben sind, sind die 
clRoj? der Pirvvahnt. Iin Gegensatz zu Neukunden wird!? der F i,^3?,”.!- im Gegensatz zu Neukunden wird 
r 1 V0r l,rftiiSSes z.e;händler den Nachweis eines dringen- 
pHn ¡> h t  der11«* verlangen. Daß ein uneingeschränk- 

Uchtirr c- , mmkunden nicht anerkannt werden «th .mailHl. Sichpr j:..... ,r....J.--J t!\r Up»h r'chtirr c. “ mmkunden nicht anerkannt werden 
^  V o tie r ein n  bedeutet dieser Umstand für den

h d
eil
der D ^ys tra g e  verneint, auch zugipr, uau 

1 feeht Vp,MCge! .n'cht in der Lage sein wird, so 
tandlich, wenn es andererseits bei der

v. Pln o  V oeaeutet dieser Umstand rur uta 
ri sPnich ,i Eipier, das im Rahmen der ihm nach 

PrüfS Orteil K w VO. obliegenden Pflichten liegt, 
ist n.g der nln? Verpflichtung des Geschäftsmannes 

t'icl]]U m der pedarfsfrage verneint, auch zugibt,^ daß

Ablehnung des Verkaufs solche Prüfung voraussetzt und 
ihre Durchführung dem Einzelhändler überlaßt. Da es 
nämlich auch Aufgabe des Einzelhändlers ist, für einen 
gerechten Absatz der Waren zu sorgen und mit den ihm 
gegebenen Mitteln das Hamstern knapper Artikel zu ver
hindern, kann er sich bei der z. B. hier von dem Instanz
gericht geübten weiten Auslegung der KWVO. vor die 
Notwendigkeit gestellt sehen, die Bedarfsfrage auch bei 
einem Verkauf zu prüfen, weil er sonst nicht im Rahmen 
eines geregelten Wirtschaftslebens seine Waren abgibt und 
sie damit „beiseiteschafft“ . Grundlose Weigerung des 
Bedarfsnachweises beim Kunden soll allerdings wiederum 
zur Abgabeweigerung genügen. Andererseits ust zu be
denken, daß der Einzelhändler doch regelmäßig aut die 
Erklärungen des Kunden angewiesen bleibt, deren wert 
immerhin zweifelhaft erscheint. Daß also durch diese 
Regelung die gerechte Verteilung der verknappten Waren 
irgendwie gefördert wird, kann nicht anerkannt werden. 
Wenn im vorl. Fall die Nachprüfung der Angaben des 
Käufers T. unter Zuhilfenahme der staatlichen Macht
mittel (Zeugenvernehmungen, Augenscheineinnahme usw.) 
ergibt, daß seine Behauptung über die Notwendigkeit 
einer Weckerbeschaffung richtig ist, so kann doch dem 
Verkäufer kein Vorwurf daraus gemacht werden, wenn 
er sich auf die bloße Versicherung des Kunden nicht 
verlassen hätte.

Daß die Bedarfsdeckung der Bevölkerung bei diesem 
einen verweigerten Weckerverkauf gefährdet sein sollte, 
halte ich für ausgeschlossen. Während einige Urteile des 
RG. (DR. 1940,16683 u .206415; 1941,489!) allem auf die 
Menge der in Frage kommenden Erzeugnisse abgestellt 
haben, hat z. T. die Rspr. im Anschluß an eine Entschei
dung des Sonderger. Essen (DJ. 1940, 574) auch berück
sichtigt, daß solche Handlungen zu gleichartigen Zu
widerhandlungen anreizen und diese Auswirkungen der 
Straftat zu berücksichtigen sind (vgl. RG.: DJ. 1941,130, 
DR 1941,491 2). Man wird aber diese vage Möglichkeit 
nicht schlechthin unterstellen können. Der Sachverhalt 
ergibt bisher keine Anhaltspunkte dafür, es werden sich 
insoweit auch nur sehr schwer tatsächliche Feststellun
gen treffen lassen.

Das RG. schlägt für die Feststellung des äußeren^Tat
bestandes des §1 KWVO. weitere Aufklärung durch 
Einholung von Auskünften und Vernehmung von Sach 
verständigen vor, um die Übereinstimmung 
haltens des Angekl. mit den Anforderungen der ord
nungsmäßigen Kriegswirtschaft zu überprüfen. Erg 
diese Beweisaufnahme, daß der Angekl. im E n S 
diesen Anforderungen gehandelt hat so ist die^achlag 
klar. W ird das Gegenteil festgestellt so ist damit nichts 
gewonnen. Der Angeld, ruu!i yorsatzl.ch ru“  " ; 
also dic Unvereinbarkeit seines Vorgehens ^ d d®" 
ten als Einzelhändler in seinen V?rsa| za.adfi>e5 3 r̂ tan 
haben. Kann dies durch die Beweisaufnahme dargetan 
werden? Wenn diese Frage so schwierig ist daß das 
Gericht Sachverständige und Auskünfte benötigt, so ka l 
niemand von dem Uhrenhandler emen Ube*bin*  “ be 
diese Fragen verlangen und seine Sachkunde aut cuesem 
Gebiet voraussetzen Wie schwierig diese^ Fragen smd 
zeigen die Ausführungen über /,jcht
sollte die Anforderungen an de"  'Ä Ä t e n  S e  
überspannen. Wenn man auf solche daß der Angekl 
hier stößt, ist der Schluß gerechtfertigt, daß der Anaeki.
diese Fragen nicht übersehen konnte.

Soweit sich das Urteil mit dem inneren Tatbestand 
auseinandersetzt, folgt es den ^ederho lt vom RG. ent-

wicÄ Ä
1 6 6 0  1941,2065; 1941,491 verwiesen. M it Recht w ird der 
böse Wille fü r ausgeschlossen erachtet, wenn der Tater 
den an den Uhrenhandel ergangenen Aufforderungen
seTnes Fachverbandes Folge geleistet hat. Bei der Schwic-
Hcrkeit der Problemlage enthalten diese Aufklärungen 
Ä  Richtlinien und Aufsatz im Fachblatt Heft 20: „Die 
kriegswirtschaftliche Verkaufspflicht für Uhren“ ) auch 
keine eindeutige Stellungnahme. Erst der hier zur Ab
urteilung gelangte Fall hat überhaupt eingehendere Er
örterungen veranlaßt. Es erscheint wenig angebracht, 
diese Zweifelsfragen im Strafprozeß zum Austrag zu 
bringen. Der Vorspruch zur KWVO. zeigt, daß jeder 
Volksgenosse sein Handeln unter {lern Blickpunkt einer

89
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verantwortungsbewußten Mitarbeit am Abwehrkampf ein
zurichten hat. Die Beziehung der einzelnen Handlung zu 
dieser großen Aufgabe muß aber klar zutage liegen. Ein 
innerer Zusammenhang zwischen dem einmaligen Wecker
verkauf und der großen Aufgabe der Sicherung der 
Deckung des lebenswichtigen Bedarfs der Bevölkerung 
ist nicht ohne weiteres erkennbar. Man möchte sagen, 
der Beweis des ersten Anscheins spricht dagegen, daß 
sich der Händler hierüber überhaupt Gedanken gemacht 
hat oder sich aus bösem Willen der Erkenntnis der Zu
sammenhänge bewußt verschlossen hat.

Im Endergebnis werden die Ausführungen des Urteils 
eine gerechte Beurteilung des Falles ermöglichen. Man 
kann sich aber des Eindrucks nicht erwehren, daß hier 
eine Lösung von der „Begriffsseligkeit der Tatbestands
zerlegung“  (Fre i s l e r )  am Platze gewesen wäre. Somit 
befriedigt das Urteil nicht.

StA. Dr. H. M i t t e l b a c h ,  Berlin.
*

3. SondGer. — §2 VoIksschädIVO.; §242 StGB. Wer 
während der vom Werkluftschutz eingerichteten nächt
lichen Brandwache im Bereitschaftsraum seine schlafen
den Kameraden bestiehlt, macht sich nach § 2 VoIks
schädIVO. i. Verb. m. § 242 StGB, strafbar.

Am 15. Juni 1940 wurde der Angekl., der als Motoren
schlosser bei den J.-Flugzeug- und Motorenwerken ar
beitete, der Einsatzgruppe des Werkluftschutzbundes als 
Brandwache zugeteilt. Diese Brandwachen sind seit 
Kriegsbeginn eingerichtet worden, um bei Brandschäden 
durch feindliche Fliegerangriffe sofort eingreifen zu kön
nen. Zu diesem Zwecke ist jede Brandwache, die etwa 
30 Mann stark ist, in einem gemeinsamen Unterkunfts
raum untergebracht worden, wo die Leute schlafen, die 
sich dann bei Fliegeralarm sofort auf die ihnen zugewie
senen Plätze zu begeben haben.

Als der Angekl. wieder einmal Geld brauchte (trotz 
eines monatlichen Verdienstes von 200 MM  kam er häufig 
nicht aus und borgte seine Kameraden an), kam er auf 
den Gedanken, seine Kameraden im Luftschutzdienst zu 
bestehlen. Dieser Gedanke kam ihm zum ersten Male, als 
er in der Nacht zum 16. Sept. 1940 bemerkte, daß seine 
Kameraden fest schliefen. Er entwendete dem Arbeiter K. 
aus dessen Hose, die dieser an seinem Bett aufgehängt 
hatte, eine Geldbörse. Diese steckte er ein und legte sich 
dann schlafen. Nachdem er am Morgen gegen 5.50 Uhr 
den Bereitschaftsraum verlassen hatte, überzeugte er sich 
auf dem Gelände des Werkes von dem Inhalt der Geld
börse. Den Inhalt, 5 MM, steckte er ein und verwendete 
ihn für sich. Die Geldbörse selbst warf er auf dem Werks
gelände weg.

In der gleichen Weise entwendete der Angekl. in der 
Nacht zum 4. Okt. 1940 seinem Arbeitskameraden Ku. eine 
Geldbörse mit 10 MM\ in der Nacht zum 7. Okt. 1940 sei
nem Arbeitskameraden W. 1,50 MM  und in der Nacht zum 
18. Okt. 1940 seinem Arbeitskameraden V. eine Geldbörse 
mit 30 MM  Inhalt.

In den Fällen Ku. und V. warf der Angekl. die Geld
börsen weg, nachdem er sich das Geld angeeignet hatte. 
Im Falle W. untersuchte er die Geldbörse gleich im 
Schlafraum, leerte sie und steckte die leere Geldbörse 
wieder in die Tasche der Hose des W.

Daß der Angekl. von Anfang an die Absicht gehabt 
hätte, sich bei jeder passenden Gelegenheit am Eigentum 
seiner Luftschutzkameraden zu vergreifen, konnte nicht 
festgestellt werden, da der Angekl. unwiderlegt ange
geben hat, er habe von Fall zu Fall, sobald er in Geld
verlegenheit gewesen sei, einen neuen Entschluß gefaßt, 
zu stehlen, und immer angenommen, daß dies das ietzte- 
mal sein würde, in dem er durch seine Geldverlegenheit 
zu einer derartigen Tat gezwungen würde.

Der Angekl. hat sich hiernach in allen vier Fällen des 
Diebstahlsvergehens gegen § 242 StGB, schuldig gemacht. 
Jede dieser vier Taten hat der Angekl. selbst aber auch 
als Volksschädling i. S. des § 2 VO. v. 5. Sept. 1939 be
gangen, nämlich unter Ausnutzung der zur Abwehr von 
Fliegergefahr getroffenen Maßnahmen. Die Brandwache, 
der der Angekl.-zugeteilt war, ist keine ständige Einrich
tung der J.werke, die auch bereits zu Friedenszeiten be
stand, sondern es handelt sich bei ihr um eine Einrich
tung, die erst auf Grund des LuftschutzG. geschaffen ist

[Deutsches Recht, Wochenausg^

und die lediglich den Zweck hat, etwa durch soforl 
entstehende Brandschäden auf dem Werksgel yber- 
und wirkungsvoll zu bekämpfen. Die Fatsactie, ¿¡es«) 
haupt eine Brandwache eingerichtet ist und cu gereif 
Brandwache gehörenden Mannschaften in ein ¿je 
schaftsraum zusammen schlafen müssen, is ,jea 
Maßnahme, die von den dafür zuständigen
Abwehr von Fliegergefahr getroffen ist. ., «de* 

Diese Umstände haben aber auch dem Ang 
selbst auch klar erkannt hat, die Begehung d® tlich e' 
überhaupt erst möglich gemacht und auch ”  . ¿atlleiT 
leichtert. Ermöglicht dadurch, daß diese A 
den in Friedenszeiten nicht gemeinsam in -e M
geschlafen hätten, erleichtert dadurch, da |jCue f
hörigen der Brandwache tagsüber ihre Sew.° ê i. ui“L 
beit als Arbeiter verrichteten, so dab der J? enen u; 
dingt damit rechnen konnte und n a c h  seinem ° achts 5 

ständnis auch damit gerechnet hat, daß d‘ , sj,alb 111 
müde seien, daß sie fest schlafen und es gaCjien ,
bemerken würden, wenn er sich an mr cfi oe 
schaffen machte und die Taschen ihrer Klei
börsen untersuchte. P

Der Angekl. ist auch der Typ des Volks.* s;cji au 
ist zwar bisher noch nicht bestraft und r jn ellf ef 
sonst ordentlich geführt. Seine Taten, die eii 
verhältnismäßig kurzen Zeitraum verübt h , gern 
eine starke verbrecherische Gesinnung un „ der «i 
nen Charakter erkennen. Abgesehen davoi, ¿jese 
gekl. hier Kameraden bestohlen hat, hat .führt) d., 
auch in dem Luftschutzbereitschaftsraum a g i l e r  
in einem Raum, der genau wie ein Luits „geld.i {,, 
sonders befriedet“ ist. Ein Mensch, w‘e “  , so v'el »(•
sich nicht scheut, seine Kameraden, die S , resSe “JUt# 
dienen wie er selbst, während des im m zll De5‘;(), 
gemeinheit übernommenen Luftschutzdien ^  die 
len, gehört aber zu den Volksschädling > .j
v. 5. Sept. 1939 brandmarken will. 4nfrei<l. m  

Bei Bemessung der Strafen, die den » ¡feo #  jj|] 
in allen Fällen aus § 2 VO. v. 5. Sept. 1939 1 werde»> wt 
konnte zugunsten des Angekl. berücksict K , ^
er bisher noch nicht bestraft war und 1 bleit>eI1’ ¡st 
Andererseits konnte nicht außer Betr Qetnei<fl(0  
Kameradendiebstahl stets etwas beson j en be 
daß der Angekl. hier wierderholt Kam J  ke)!ie (̂,1
hat, so daß von einer einmaligen Verl. ; (re|l. auctl 
sein kann, und daß sich schließlich der = 
in einer Notlage befand. , -pat &e«ii f

Immerhin erschien aber doch für 1 ,]Chthaus %(fi> 
liehe Mindeststrafe von einem Jahre /- r .**an .

nat, SO aan von einer einmalig'-** . ffek 
sein kann, und daß sich schließlich der » 
n einer Notlage befand. . , -pat

Immerhin erschien aber doch für 1 ichthaus “ «tr# 
liehe Mindeststrafe von einem Jatire, fr ,pte Oe^" suf  
alle Taten die gemäß § 74 StGB, geh kthaü 
von einem Jahre und sechs Monaten ^
messen und ausreichend. . gOt-81 fR.j

(SondGer. Magdeburg, Urt. v. 9. Jan.

* 1$
20. BeZi

** 4. RG. -  § 2 Abs. 2 Heimtücke0 - 
(RGBl. I, 1269). Der Tatbestand des § ^ nn(e, di« ¡„ i 
dann vor, wenn der Täter Ümstan wer
der Annahme drängten, seine Ai <ß je
Öffentlichkeit dringen, f )  *flndsmcfk?it

Das LG. hat die äußeren Tatbes ^ eg geg 
beiden Vergehen nach § 2 Abs. 2 . un(j zu tid
tückische Angriffe auf Staat und Qg[ i, l  o 
der Parteiuniformen v. 20. Dez. 1934 (KU j
lieh bedenkenfrei dargetan. jn re f"

Zur inneren Tatseite, hat das LO. ^ Reit . d e ^  
zu beanstandender Weise die . te,mng iiy r&  w
gebungen festgestellt und die V t .¿„Ute p ji,ee a 
auf die im § 2 Abs. 2 a - n 
gestützt, die — vorausg' 
die Anwendung gegeben .
schafft, daß der Angekl. dam t K d r i< uflge* ¡s- 
seine Äußerungen in die Öffenth' k EinVyend ße'Ln, 

Dagegen richten sich vor allem d e s0lcne j 
Rev. Sie meint, das Gesetz habe_ keine, naCh*

d die veruric»*-.,- ^  -
auf" die im §2 Abs. 2 a. a. O. aU | ê ie G ^ g  ^  
gestützt, die -  vorausgesetzt^ daß e Ve ll3bc- 
die Anwendung gegeben ist (rerechnct „

ne .¡jzt- r m r
Rev. Sie meint, das uesetz . .» -  • : ^  r f V
Vermutung aufgestellt; es sei dem ^ mjt g  kett V  
daß er damit gerechnet habe oder ö{{e„tlic be 
müssen, daß seine Äußerungen in die ^es 
gen würden. Die Führung dieses
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fül ei'forderlich erachtet, weil es von der Auf-*a$$Un tiiu rucrucn  eracmei, wen ca von u u  n u r
hätte V n SSegangen sei, daß der Angeld, zu widerlegen 

a er nicht „damit gerechnet habe und auch
.me, (jaR

licht dn .. Cl nl—  ..... ................ ..... ......... -----
Be«, ■ r ^abe rechnen müssen“ . Damit habe das LG. 

kann n lf f  verkannt. Dieses Vorbringen der Rev.
hie p , a s richtig anerkannt werden, 

damit reSuUng des § 2 Abs. 2 a. a. O. „wenn der Täter 
¡259 StOR £t °der damit rechnen muß“  ist der des 
Nimm« nachgebildet, wobei nur die Wendung dieser 
S  UndUnS »den Umständen nach“  als selbstverständ
lich ru. daher entbehrlich weggelassen worden ist. 
S  VU« and*gen Rspr. des RG. stellt der § 259 StGB. 
Ü̂ aiiissp« 11 ^a.s durch die Umstände bedingte Anneh- 
» not» ,,,1 ,?le*ch, wenn der Täter Umstände kannte, 

dpddrg jedem, also auch dem Täter die An- 
d-'gen, w Voraufgegangenen strafbaren Erwerbs auf-

55.

a w “ ‘ “ “ ‘gegangenen siraiDaren crwcius aui- 
Er»,°rLUS sfch die Folgerung ergibt, daß ihm 
2i5\e\v, nicht unerkannt geblieben ist (RGSt. 39, 
2 Ah, o3S für den §.259 St0B‘ S.*1*’ gilt auch fÜr^ § 2 ,'■ ■» _m  p u  . 6..., p i ___ -
daß h" ^ ¡L\.a- O- hinsichtlich des Tatbestandsmerk- 

A  WerrU r- Tater damit rechnen mußte, seine Äuße- 
i]etllt|tn i,  ,*n die Öffentlichkeit dringen. Außer der 
di, Täter i iUleses Umstandes genügt es mithin, wenn 
nagten „ .Stände kannte, die ihn zu der Annahme
S «
äb?fnüS'2 a uireKl^n vorsaiz ^uas wissen/, uu

E k ' a‘ ° -  dagegen auf den bedingten Vorsatz 
F.r, nach , ,s°wenig wie bei der Sachhehlerei reicht 
C  as%kpitet?. § 2  Abs- 2  a- a- der Nachweis der 
ii» ?a<les a, . u.r die Verwirklichung des inneren Tat- 

SG an,,’ i ergiht sich schon aus der Höhe der
II » drohu,i fr?hten Strafe und der Unterlassung der

h .as-2 a fahrlässige Zuwiderhandlungen (vgl.
liU|i An a' U*)-
Sep! 11 äuß r̂P5 Ung der Beweisregel erfordert das Vor- 
!W v ärtiSer’nVor der Tat liegender und dem Angekl.
III t lu anlasR.>nJn]stande, die notwendig jeden, also auch 
5tätiri öffentlirhi arait zu rechnen, daß die Äußerungen 
äet Vor L  dringen werden. Liegen solche Um-

O n6 eki ri wird kraft Gesetzes angenommen, daß 
O Ä e  gerechnet habe.

n t . ' “ owllue kannte, die ihn zu der Annahme 
’n,ei!n? Äußerung werde in die Öffentlichkeit 

’ StGB Deit macht es keinen Unterschied, daß der 
Abs, 2 ' aid den direkten Vorsatz (das Wissen), der

: Umst- gerechnet habe.
)e ( j l  f!.d'e hat das LG. als gegeben angesehen. 

Jor s'e erp«; de im einzelnen Falle vorhanden sind 
‘A Ä e n  s>nd, dem Angekl. die Möglichkeit
% 3 keit ^ri “ “ ren daß seine Äußerungen in die Öf- 
H  gen können, hatte der Tatrichter in freierigunrr . UUDen, natte aer i amenrer in neiei 
:5f-7Jrüft \Vpg, zu entscheiden, die vom RevG. nicht 

n t)acV°r- Uen kann- Rechtsfehler liegen insoweit

K *' 5 e geseP,1“ ^  die „Beweislast“  nicht verkannt. 
,’kt’p^gen ,i „ ■lc!le Beweisvermutung wird dem An- 
H f'rikräftün„  Sl® sich richtet, keine Beweislast zu 
&en°!?st ¡m sE. aufgebürdet, das Gericht hat hier, wie 
nVs,aufzuklärpatverfahren, den Sachverhalt von Amts 
fließt durch sr’,„Wenn aucl1 der Angekl. im eigenen 
Äsni-^ die fv ellung geeigneter Beweisanträge dem 
K V r  »rschrift u ,  gehen wird. Ausweislich der Sit- 

da* ^isant - weder der Angekl. noch der Ver- 
beWpVge nach dieser Richtung gestellt. 

trVer fris ten» 1 S1Ĉ  die rechtlich nicht zu bean- 
^ S ^ ^ r i t e i f c  des LG., der Angekl. habe nichtsH, «äCh . ’.e:rteidin-,, ”  LAJ» uer AngeKl. l ia u e  m u.o
fc%<» äre (¡¡p .ng Vorbringen können, was geeignet 

das vE0?- § 2  Ahs. 2 aufgestellte Beweisver- 
Vr 2,4 wiH0̂ r legen eines Vorsatzes nach dieser 
ffMewSe. Ein,. » gen’. hin Rechtsirrtum tr itt dabei 

,8t. bintle E heweislast in dem von der Rev. be- 
(Rq , 1 das Gericht dem Angekl. nicht auf-
a SfrSen

f l i ^ 6rku ( ‘ v‘ fö. Jan. 1941, ID  614/40.) [He.]

¿ eQ.vUofg ,,damiVrtei! Seht mit Recht davon aus, daß 
Q ä ;,29- Uez ^öL rechnen muß“  in § 2 Abs. 2 Heim- 
Si S S 6t ist Sie9 k4 i RQhl. ‘ ,1269) lern §259 StGB. 
'IkVtühEg» Soririi-hcdeutet, wie dort, keine Fahrlässig-l|«S6''[,UnirSl sori(iprE'e?.?ufef:> wie dort, keine Fahrlässig- 

Q6 ^ runds:iilrH ?^ die Beschränkung auf Vor- 
scßa Weisrggjpj1 ^ "b e rüh rt und stellt nur für

ailsgesteiif ^ ’hch diese Beweisregel im Urteil 
ts  werden hier zu ihrer Anwendung

solche „äußere, vor der Tat liegende und dem Angekl. 
gegenwärtige Umstände gefordert, die notwendig jeden, 
also auch ihn veranlassen, damit zu rechnen, daß die 
Äußerungen in die Öffentlichkeit dringen werden“ . Liegen 
solche Umstände vor, so soll kraft Gesetzes angenom
men werden, daß der Angekl. damit gerechnet hat.

Die Unklarheit liegt in den Worten: »die ihn not
wendig veranlassen, damit zu rechnen usw.“ . Soll näm
lich dieses „notwendig“  sagen, daß sie ihn nachweislich 
veranlaßt h a b e n ,  so handelt es sich nicht mehr um 
eine gesetzliche „Beweisregel“ , sondern um den er
brachten N a c h w e i s  des (unbedingten oder bedingten) 
Vorsatzes. Bedeutet aber dieses „notwendig“ , wie es an
scheinend gemeint ist, nur eine g e n e r e 11 e Notwendig
keit, von der es im e i n z e l n e n  Fall Ausnahmen geben 
kann und gibt, so ist der Gedanke der „Beweisregel 
überspannt. Es f e h l t  dann die notwendige Einschrän
kung : daß im Einzelfall der G e g e n b e w e i s  o l l e n  
bleibt. W ird in dieser Weise dargetan, daß Vorsatz 
n i c h t  Vorgelegen habe, so kann die Bestimmung des 
Gesetzes keine Anwendung finden.

Im übrigen ist dem Urteil zuzustimmen.
Prof. Dr. Edm . M e z g e r ,  München.

*
** 5. RG. — §§ 4, 5 GewaltverbrecherVO.; DurchfVO. 
v. 28. Dez. 1939 (RGBl. 1940, I, 17). Die Bekanntgabe der 
Verurteilung wegen e i n f a c h e r  Beihilfe zur Steuerhin
terziehung ist nunmehr auf Grund der §§4, 5 Gewaltver
brecherVO. und der DurchfVO. hierzu v. 28. Dez. 1939 
rechtlich möglich, wenn der StA. zustimmt.

(RG., 1. StrSen. v. 17. Dez. 1940, 1 D 323/40.) [R-]

G. RG. — §4 VO. v. 25. Nov. 1939 (RGBl. 1, 2319) 
ist auf den Verkehr mit Zivilgefangenen weder unmittel
bar noch entsprechend anwendbar (vgl. RpUrt. v. 18. Ju i 
1940, 5 D 312/40: DJ. 1940, 1013 =  DR. 1940, 1836» 
RGUrt. v. 5. Sept. 1940, 5 D 424/40; RGUrt. v. 5. Sep . 
1940, 5 D 447/40: DR. 1940, 1941 ’ ; RGUrt. v. 24-Okt. 
1940, C 227/40, 5 St S 6/40). Zu einer anderen rech‘hc“ e™ 
Beurteilung gibt auch der Umstand k«1"«" An!aß> Ea„ 
für die Provinz Ostpreußen auch eine PolVO. „über den 
Verkehr der Zivilbevölkerung mit Kn^sgefangeneii in 
der Provinz Ostpreußen“  unter dem 30. Dez 
blatt der Regierung zu Königsberg/Pr., 1940 Stiick 2) er 
gangen ist, da auch diese PolVO. nicht den Verkehr t 
Zivilgefangenen betrifft.

(RG., 5. StrSen. v. 6. Jan. 1941, C 259/40 [5Stb|L40].)

*
7. RG. — § 163 StGB. Tatbestand des fahrlässigen

Falscheides. , .
Der Tatbestand des fahrlässigen Falscheides ist er

fü llt wenn der Schwörende von der tatsächlichen Un- 
richtigkeit der eidlich bekräftigten Aussage keine Kennt- 
nis hat, die Aussage also für richtig halt, d.ese Unkennt
nis aber durch Fahrlässigkeit von ihm verschuldet ist. 
Handelt es sich, wie hier, um eine falsche Aussage über 
einen der Vergangenheit angehörenden Vorgang, so ist 
fahriässfges Verschulden des Zeugen in aller Regel nur 
nach folo-enden Richtungen cienKbsr. .

a) Das richtige Erinnerungsbild ist dem Zeugen nicht 
gegenwärtig. Aber Nachdenken hatte ohne weiteres zur 
richtigen Aussage geführt. Der Zeuge hat aber pflicht
widrig nicht nachgedacht und so den falschen Eid ver-

SCb )1DaVrkhStige4  Erinnerungsbild ist dem Zeugen völlig 
entschwunden le i  ihm hat lieh  ein Bild festgesetzt das 
mit dem tatsächlichen Ablauf des Vorganges nicht in 
Einklang steht, ln einem solchen Falle ist es erfahrungs
gemäß nicht möglich, durch Gedächtmsanspannung allein 
das verdrängte Bild wiederzugewinnen. Durch die Be
nützung äußerer Hilfsmittel oder Anhaltspunkte, wie 
Aufschreibungen, Urkunden hätte es aber wieder er
langt werden können. Solche Hilfsmittel standen dem 
Zeugen zur Verfügung. Er hat sich ihrer aber aus Gleich
gültigkeit oder Nachlässigkeit nicht bedient (RGSt. 62, 
126 129; RGUrt. 2 D 794/28 v. 25. Okt. 1928 =  JW. 1929, 
77853; RGSt. 65, 22, 27).

(RG., 2. StrSen., U. v. 6 . Jan. 1941, 2 D 603/40.) [He.l
59*
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8 . RG. — § 175 a Nr. 3 StGB. Unter Verführung i . S. 
des § 175 a Nr. 3 StGB, ist die Einwirkung des Voll
jährigen auf den Willen des Minderjährigen zu verstehen, 
die dahin gerichtet ist, diesen zur Unzucht, die er nicht 
will, geneigt zu machen, und zwar unter Ausnutzung der 
geschlechtlichen Unerfahrenheit oder geringeren Wider
standsfähigkeit des Minderjährigen (RGSt. 70, 199; 71, 47).

(RG., 1. StrSen. v. 20. Dez. 1940, 1 D 690/40.) [He.j 
*

9, RG. — §§ 183, 2 StGB. Nach dem § 183 StGB, ist 
nur strafbar, wer „ein Ärgernis gibt“ , also nicht schon 
jeder, der nur die Gefahr herbeiführt, daß ein Ärgernis 
genommen werden könnte.

Ein Ärgernis kann nicht gegeben werden, wenn nie
mand da ist, der ein Ärgernis nimmt. Es geht auch nicht 
an, in einem solchen Fall unter Berufung auf den §2 
StGB, die Strafvorschrift des § 183 StGB, entsprechend 
anzuwenden; das wäre eine Ausdehnung der Strafbarkeit 
über die Grenzen hinaus, die das Gesetz durch seine 
Strafdrohung erkennbar absichtlich gesetzt hat (vgl. 
RGSt. 73, 385, 386 über die Unzulässigkeit einer ent
sprechenden Anwendung des § 183 StGB, in anderer 
Richtung).

(RG., 1. StrSen., U. v. 7. Jan. 1941, 1 D 324/40.) [He.]
*

** 10. RG. — § 243 Nr. 2 i. Verb. m. § 2 StGB. Eine ent
sprechende Anwendung des § 243 Nr. 2 StGB, ist statthaft, 
wenn der Täter aus einem unverschlossenen Raum ein 
verschlossenes Behältnis (Kassette) entwendet und in un
mittelbarem Zusammenhang dieses außerhalb des Gebäu
des aufbricht, f )

Der Angekl. hat aus einem unverschlossenen Zim
mer seines Arbeitgebers, des Bauern S., eine verschlos
sene Kassette an sich genommen, in der sich, wie er 
wußte, Papiere und Geld befanden. Er entfernte sich mit 
der Kassette endgültig von dem Hof des S., öffnete sie 
in einiger Entfernung vom Dorf durch gewaltsames Aut- 
brechen und entnahm ihr das darin befindliche Bargeld 
von etwa 1800 M i ,  das er dann in Berlin durchbrachte. 
Die Kassette mit ihrem sonstigen Inhalt an Papieren 
und Sparkassenbüchern ließ er stehen.

Das LG. hat ersichtlich nicht verkannt, daß nach 
ständiger Rspr. des RG. der Tatbestand des § 243 Nr. 2 
StGB, nur dann gegeben ist, wenn das Erbrechen des 
Behältnisses im Inneren des Gebäudes oder umschlosse
nen Raumes stattfindet, aus dem gestohlen wird (RG^t.
7 419; 11, 208, 210/211; 30, 388, 389/390 und 40, 94, 96, 
97; RGUrt. 3 D 5577/04 v. 10. April 1905 =  JW. 190a, 
548 6). Es hat aber den Angekl. wegen schweren Dieb
stahls unter entsprechender Anwendung (§2 StGB.) des 
§ 243 Nr. 2 StGB, verurteilt.

Das ist für den hier vorliegenden besonderen Fall 
im Ergebnis rechtlich nicht zu beanstanden.

Der Strafschärfung nach § 243 Nr. 2—4 StGB, liegt 
der Gedanke zugrunde, daß der besonders betonte und 
betätigte Besitzwille stärker geschützt werden soll, in
dem schwerer bestraft wird, wer ihn überwindet (vgl. 
auch K o h l r a u s c h ,  „StGB.“ , 35. Aufl. 1940, Erl. 2 
a. E. unter IV Nr. 2 zu § 243). Einen besonderen Besitz
willen betont, wer seine bewegliche Habe vor fremdem 
Zugriff so sichert, wie ihm das nach den gegebenen 
Verhältnissen möglich ist, also die verkehrsübhchen 
Mittel zu ihrem Schutz anwendet (vgl. auch Dohna:  
Monatsschrift KrimBiol. 1935, 190, 191). Dabei ist nicht 
entscheidend, ob dieser Schutz die Sicherheit der Gegen
stände vor fremdem Zugriff wirklich wesentlich erhöht: 
ausschlaggebend ist vielmehr, daß der Bestohlene die 
verkehrsübliche Sicherung seiner Habseligkeiten vorge
nommen hat. Im § 243 Nr. 2 StGB, sind als Mittel des 
schweren Diebstahls aus einem Gebäude oder umschlos
senen Raum nebeneinander angeführt der Einbruch, das 
Einsteigen und das Erbrechen von Behältnissen. Für das 
Erbrechen eines Behältnisses ist daraus zu entnehmen, 
daß nach dem Gesetz die in einem verschlossenen Be
hältnis i. S. des § 243 Nr. 2 StGB, geborgenen Gegen
stände als in ähnlicher Weise geschützt angesehen wer
den wie die Sachen, an die der Dieb nur durch Ein
bruch oder Einsteigen in das Gebäude oder den um
schlossenen Raum gelangen kann. Durch das Behältnis

muß daher der Besitzwille etwa in gleicher 
werden wie bei den Sachen, deren Sichern £weinen wie uei uen oaeucn, ui-au — _
Einbruch oder Einsteigen überwunden wira. qe- 

Bei dem hier entwickelten Grundgedan e ^  je 
setzes besteht kein wesentlicher Gntersch > rj# 
Dieb, der in das Gebäude oder den umsch jt et 
eingedrungen ist, ein Behältnis, auf desse UijisA ,  
abgesehen hat, innerhalb des Gebäudes o . .  ^  t 
senen Raumes erbricht, oder ob er das Be a ^ ¿ 0 ’ 
im vorliegenden Falle — mit dem Vor*?  ̂ n die \ \  
es außerhalb in unmittelbarem Anschluß ] $
nahmehandlung zu erbrechen und sich fall, 
ganz oder teilweise anzueigneu. Auch in R r)ialb 
dem das Erbrechen des Behältnisses r in
Gebäudes oder umschlossenen Rritimes, ¿lung 
mittelbarem Anschluß an die Wegnahmehan g,J  
folgt, handelt es sich um einen einhatu 1 verleih, % 
Der Schutz, den das Behältnis den Sach nad> 
Hindernis, das der Täter überwinden m a a ,  ude o 
Entfernung des Behältnisses aus den vor^jV  
umschlossenen Raumes in gleicher w  des“ / «
Die Tatkraft, die der Täter zur Überwindung ^  i  
nisses aufwenden muß, ist mindestens a j eD) (Jt ¡ä( 
die Gegenstände durch das Behältnis in j en »1 j ,  
gedankcn des § 243 Nr. 2 StGB, entspreche^ 
geschützt, so macht es grundsätzlich nerhalb 
liehen Unterschied, ob das Behältnis nen ,enfl
außerhalb des Gebäudes oder umsch gelte11’ Jb
erbrochen wird. Das muß jedenfalls . £n außu 
— wie im vorliegenden Fall — das Erb g gesc'1 ei 
im unmittelbaren Anschluß an die Weg Geset,el

Der hier dargelegte Grundgedanke ö e s & h ß
schließt auch die Annahme aus, da« „nis 
etwa den Fall, in dem der Dieb das Bcü es
des Gebäudes oder umschlossenen ^ fjr. >• 
bewußt einer Bestrafung nach dem 8_ ähR
entzogen hat. 243 Nr. 2 J‘

Der entsprechenden Anwendung des 8 . 
auf einen solchen Fall steht c+nf
gegen, daß die Tat nach d e m  §242 
bestraft werden kann. Denn die A ¡n vic’ 
StGB, ist nicht auf die Fälle beschrankt, sChe#;dlifli 
Täter sonst- straflos ausgehen w u r.?.' ,bare A n ^ tc<

ung des § 2 nichL|bsJ

de« jjjf

Täter sonst- straflos ausgenen wu tw e  
mehr nur dann aus, wenn die m m « ,t

: u eid 
lC-tfnid' 
des 

eite' 
idet
vvef

( ____ ________  lie unmitteiua--der
eines Strafgesetzes eine den U.nrec^rtpfunden ßeÄ 
schöpfende angemessene —. dem jg de ^  ^  1» 
finden und der Gerechtigkeit entsp 35^. pÖs*
fung des Täters ermöglicht (RGSt. , ^  167 'f\ 
1937 702 »b; RGSt. 70, 360, 362 == 71, 8̂
71, 323, 324 =  JW. 1937, 2901' . f f a f l  
JW. 1938, 8522; RGSt. 72, 50, 52 -  ->st 73, 15tS 
RGSt. 73, 151 =  DR. 1940, 105 , R(dJ. 193s> 
RGUrt. 1 D 946/37 v. 8. Febr. 1938 -  „ iS ’
JW. 1938, 791). aber

Ob die entsprechende Anwendung geprm1 eI)(i 
muß für jeden einzelnen Fall beso nur zu, vVeimuß für jeden einzelnen rau  { zu, • ê;
Der Grundgedanke des Gesetzes 1 Ralj 
aus dem Gebäude oder ^ h l o s K n e ^ y «  pl 
nommenes Behältnis, das der Die erbrjCht, ^ l  
Schluß an die Wegnahme draußen e h£ll 5C‘ ¡eb 
n-nh^rfronpri ("iPCrPflfitänclGfl ciflCU >■ «• Atf MlK l?geborgenen Gegenständen einen o<=* ^
leiht, wie er bei Sachen besteht . « « J ,  k <  V J e 
r i M F i n K n i r l i  nflor Einstcißfcfl £  ercsttfldurch Einbruch ode“r Einsteipn gelange“
einem solchen Fall erfordert auch 0 Tat die Ajit
empfinden für den Unrechtsgehalt d ntsprecl
Strafe des § 243 Nr. 2 StGB. Dm , ge 
___ 1__ _ rieht in allen * , oSse‘ ,.s u.btrare ües X, ,llpn Fäüe1
wendung ist daher nicht in umscbji’̂ aiides (,/ 
denen ein aus einem Gebäude o deS Geb̂ c je 
wetreenommenes Behältnis auße cb def u

,eü
weggenommenes Behältnis ^ P ^ i^ 'n a c h  def .uj 
umschlossenen Raumes '“ m ittdbar n a ^  aUci> 
erbrochen wird. Es wird dabe 
Beschaffenheit des Behältnisse f a l l K- vorliegenden j

■br°ĉ e$

Bei der Art der im
, a r - “ * r
die Art der Sicherung ate hinrdq:bensitzWiHe»sde Aa c|it 
sonders betonten und betätigten Bes  ̂r

düng des §243 Nr. 2 StGB, keine 
liehen Bedenken. ctandpU0 *4

Wie von dem hier vertretenen c>
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5|> 295 u. 70, 360 behandelten Fälle zu beurteilen
"'“uchf Raucht nicht entschieden zu werden. Ebenso 
Nheia r nicht erörtert zu werden, wie der Fall zu 
Schien wärp. in rlpm Hpr Hiph pitiPR Fahrrades das
j h t  hier ........  _ _  _  _ _ _ _ _  ____________

Sch lo Ä n.vväre> 'n dem der Dieb eines Fahrrades das 
a%srhibricht, mit dem das Fahrrad in einem Hausflur niossen ist ŷgl j w  ig37) 3216« u. Anm. dazu).

•’ 2. StrSen., U. v. 9. Dez. 1940, 2 D 537/40.) [He.l
[N e ihit kung: 1. Es handelt sich um eine „entsprechende1 inp- O 0*0 XT ......U CO CfP.R n F

i. ts  Handelt sich um eine „eiubpi cciu-nut 
~«iisoip,"8 des §243 Nr. 2 StGB, nach §2 StGB. n.F. 
1242 strDnicht durch die unmittelbare Anwendung des 

auf “ ■.gehindert ist, nimmt das Urteil unter Hin- 
"aher n* ,uherc Entscheidungen mit Recht an (siehe 

II. £ U"dr‘ß 1938 S. 31).
e?Vecli,> i®e e‘ner erweiterten Auslegung oder einer 
s;ahls i„ Rnd?n Anwendung der Fälle des schweren Dieb- 
Äeiten f . StGB, hat schon früher manche Schwie- 
âsuistik Hbredet- Es ist nicht zu verkennen, daß die 

? U|,billi(i16Ses Paragraphen bei wörtlicher Anwendung 
5? a&dern o ""d unerwünschten Ergebnissen führt. Auf 
„,egsolchP c de "her hat nun einmal das Gesetz den 
vi "nbimf E'nzelumschreibung gewählt, und dieser sein 
Wen. Pu, wille darf nicht einfach beiseitegeschoben 
N N e n m ba1: die Rspr. beim Einbruch in parkende 
r  Recht -° naheliegend dies zunächst gewesen wäre, 
>  den N N  die Nr. 2 angewandt, sondern ist statt 
, ngen (Vir-migeren und zutreffenderen Weg der Nr. 4 

, Ul. * wQSt.71. 19« mit Rem. AkadZ. 1937. 311).

S b
'hatN h  die

a ĵ -̂ äüde V.aussetzun? mhhels Erbrechens usw. aus

Seho- Einreihung des v o r l i e g e n d e n  F a l 
lbeil.

J er un..
^QTb-erVor

,ä, - geveK011 früher zu mannigfachen Erörterungen 
N s  od(VCn' »Das Erbrechen muß innerhalb des Ge- 
ilpl!r dieser v mschlossenen Raumes stattfinden, weil nur

UIUICIO J .* LU ■ ■ - —  
t t 'N .  ~ür c usw- gestohlen wird“ , heißt es z. B. bei 
¿ N td \u  ^-z .S tG B .“  (18. Aufl. 1931). Der Komm. 
- "en bei, auf RGSt.7,419; 11,208 ur 

r sc"mdener Weise versucht wirc 
■aup -ucii \y/ d‘"ses als feststehend anges 
Ge,r,gerade ° rt‘aut entsprechenden Satzes zu entgehen. 

gcwäldt«r N o r U a u t  allein kann bei der vom

olvjd. uo. nun. ‘wmu..
Ver -,?uf RQSt. 7,419; 11,208 und 30,388, in
.» OH Ar \Y/nIi'r» irArcttpiif \*rirrl Hotl linliph-

d
DI

-  ui uaui allem ivauu u * ~ i »w...
^j?Ä 'ennKe" Kasuistik nicht das Entscheidende sein. 
Vh Neswn lspidsweise keine Bedenken, die Nr. 2 
Kri‘ aber ai]f£s N  bewegliche Fahrzeuge schlechtweg, 

liNhiffp , Sebäudeähnliche (wenn auch bewegliche) 
Das vn-|SW' an7-uwenden (siehe a. a. O.). 

b(Ng an f/pSende Urteil bemüht sich, ohne strenge 
i'rgpPn(1 er„N W o rtla u t des Gesetzes, den Sinn des

“ Auuizes in g zaa in r. z d. zu
p'NngenSH'angt in Abweichung von den früheren 

NNechcn f azu> wenigstens in gewi ssen Fällen 
' R e 7Utn um des Behältnisses außer ha l b  des Ge- 
iil,?eNrechenu »ren Diebstahl genügen zu lassen. „Ob 

¿Nn Fair ,le Anwendung geboten ist, muß für jeden 
tCf a.haltenU besonders E rru ft werden.“

pa11e deJCpe Einbeziehung best immt  umgrenz-  
V ri!eahiide„ Erbrechens von Behältnissen außerhalb 
I V p u"d Or„g? nd8ätzlich für r i c h t i g  und dem 

'vie udgedanken des Gesetzes entsprechend,

l H -  ° le
Von o e,,ne Ausdehnung auf a l l e  Fälle der 

SjL " ' Die D.„,ach™ im Behältnis für verfehlt halten 
"'e ri‘u,'vendi„.t'"»Sicherheit und die Stetigkeit der Ge- 

,Mn „ 5/io i?.'fordert alle "  ' i ........... * r'" " -
« S t

15 t l iN a d i i t i i  s 1 c11 crh........ -   .......... h...... —
Nero111 § 24-1 v ° rdert allerdings, daß dabei die Fälle, 
N d N  sch-;,-!'2 StGB, unterfallen sollen, eine ge- 
m N  Drteji ' ,  „ e Umschreibung erfahren. Das vor- 
h N C ' N U  mit K o h l r a u s c h  a. a. O. auf die 
?§ebh( ̂ Ulen M<es, besonders betonten und betätigten 
iN h if Wesen).,- ,des Bestohlenen ab, kommt aber im 

b N g  hinaN  <?uf die objektive Art der Schutz- 
itere G Sle alleil1 ermöglicht eine faßbare 
>abei i :Srenzung der in Betracht kommen- 
’ a m +, an.n nur die Frage entscheidend sein, 

h N N ,  Sein V 1 * der Ums t ä n d e  (die Art des 
A h " Usw \ Verschluß, die Möglichkeit cs weg- 

Wi"bruouV‘e es P- en, Zugriff zur Sache ebenso er- 
oder p-e Verwahrung tun würde, die durch 

Üs» 5ke^erden ’¡ T Ä e i i “  in  das Gebäude usw. über-
ka Bej,-’ die ^ rifft dies zu, s

p, "ittiis r-,.?ilmmung auch dann :
so bestehen keine

■ Qi-N 's Stimmung auch dann anzuwenden, wenn
JN sä tz lk l außerhalb des Gebäudes erbrochen 

lz«n ge 'a geht aucb das Urteil diesen Weg.
°mmen bedeutet daher das Urteil einen

Fortschritt. Es ist zu hoffen, daß es gelingen wird, wenn 
die Grenzfälle sich häufen, mit der Zeit zu noch fester 
geformten Kennzeichen der Grenzziehung zu gelangen.

Prof. Dr. Edm. Mezger ,  München.
*

11. RG. -  § 264 a StGB. Unter „Gegenständen“ i S. 
des § 264 a StGB, sind nur bewegliche, körperliche Sachen 
i. S. der §§ 242 und 246 StGB, zu verstehen, nicht aber 
Rechte und Forderungen. Die mietweise Gewährung einer 
Wohnung, also die Verschaffung des Gebrauchs einer un
beweglichen Sache, fällt demnach nicht unter den Begriff
„Gegenstände“ i. S. des § 264a StGB. (vgl. RGSt. 63,153 ff).

(RG., 1. StrSen., U. v. 3. Jan. 1941, ID  661/40.) ]He.l
*

** 12. RG. — § 5 Gnadenerlaß für die Wehrmacht vom 
1. Sept. 1939. Die in § 5 Abs. 2 a. a. O. angeführte Arrest
strafe ergreift nicht den einfachen oder gar den strengen 
Arrest des ÖstStGB., sondern nur den Arrest des Mii- 
StGB.

Es kann die Frage entstehen, ob dem Angekl. § 5 
Abs. 1 Ziff. 2 des Gnadenerlasses zustatten kommt. Hier 
werden als Strafen Haft, Arrest oder Festungshaft ohne 
Beschränkung auf ein bestimmtes Ausmaß genannt. Es 
ist daher zu untersuchen, ob unter dem im Gnadenerlaß 
genannten Arrest auch der strenge Arrest des OstStU. zu 
verstehen ist. ,

Diese Frage muß verneint werden. In dem Gnaden
erlaß für die Wehrmacht v. 1. Sept. 1939 ist — im Unter
schied von dem Gnadenerlaß für die Zivilbevölkerung 
v. 9. Sept. 1939 (RGBl. 1,1753) — auf das Strafensystem 
des in den Reichsgauen der Ostmark geltenden Landes
rechts kein Bedacht genommen. Unter „Arrest“  versteht 
der Gnadenerlaß für die Wehrmacht nicht den Arrest 
des ÖstStG., sondern den Arrest des MilStGB., das mit 
der VO. v. 12. Mai 1938 (RGBl. I, 517) auch in der Ost
mark eingeführt worden ist. Der Arrest, der je nach dem 
militärischen Rang des Verurteilten in Stubenarrest, ge
linden Arrest und geschärften Arrest zerfallt, ist nacn 
8 17 MilStGB. die Freiheitsstrafe, deren Dauer nicht mehr 
als 6 Wochen beträgt. Daß nicht einmal der Arrest des 
ersten Grades — der „einfache Arrest“  — des OstStG. 
bei der Anwendung des Gnadenerlasses für die Welt 
macht dem Arrest des MilStGB. gleichgehalten werden 
darf, folgt schon daraus, daß die längste Dauer des ein 
fachen Arrests nach § 247 ÖstStG in der RegeI 6 Monate 
beträgt, also das Höchstausmaß des Arrestes nach dem 
MilStGB. weit übersteigt. Um so weniger kann °er 
strenge Arrest, dessen Höchstdauer mitunter -  so&auch 
im Falle des § 337 StG. — 3 Jahre betragt, dem A rr^ t 
des MilStGB. gleichgestellt werden. Der Hochstbetrag 
der — dem MilStGB. unbekannten — Haft uät nach 1 18 
RStGB. 6 Wochen, in den Fällen des §77 Abs. 2 und § /8 
Abs. 2 RStGB. 3 Monate. Dieser Umstand¡verbietet.es, 
die Entscheidung der Frage, welche ^trafart des OstStO:
der Haft im Sinne des Gnadenerlasses fur die Wehr- 
macht entspricht, den Vorschriften des § 3 Abs. 2 btraien
alipassiingsVO. v. 8. Juli 193S (ROB1.1, ̂ tUgnerlasse^die Vielmehr muß bei Anwendung d'^es Gnadenerlasses die

Ä T f e r ä i  « Ä ' i  »  £m O«-
fängnis gleichgehalten werden.

(RG-, 6. StrSen. v. 22. Nov. 1940, 6 D 436/40.)
*

„  ,<> rg  — 8 5 DevG. 1938. Zur deviseurechtlichen 
Inländer- oder Ausländereigenschaft von Studenten sowie 
von Angehörigen fremder Botschaften, Gesandtschaften
und Konsulate, t) ... .

Der Mitangeklagte M„ ausländischer Staatsangehöri
ger hielt sich seit Sept. 1936 zu Studienzwecken in B. auf. 
her Angekl. lernte ihn durch Vermittelung des Schnei
ders R °kennen. M., der freundschaftliche Beziehungen 
zu dem ’sehen Konsul in B. unterhielt, übernahm es, für 
den Angekl. einen ’sehen Paß zu beschaffen. Zu diesem 
Zweck wurden der Angekl. und R. im Juni 1938 in das 
Konsulat bestellt. Dort übergab R. 6000 ¿RJH aus Mitteln 
des Angekl. an M., der den Betrag an den Konsul wei-
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terleitete. Dieser stellte dann einen ’sehen Paß für den 
Angeld, aus. ,, _ ,

Das LG. hat den Angekl. aui Grund dieses Sachver
halts verurteilt, weil er ohne die erforderliche Genehmi
gung als Inländer inländische Zahlungsmittel einem Aus
länder ausgehändigt habe (§11 Abs. 1 DevG. 1935). Es 
o-eht davon aus, daß M. Devisenausländer gewesen sei, 
weil er sich nur vorübergehend zu Studienzwecken in 
Deutschland aufgehalten habe. Diese Annahme ist nach 
den Feststellungen, die das LG. über den Aufenthalt des 
M. in B. im einzelnen getroffen hat, für die Zeit der la t  
(Juni 1938) rechtlich nicht zu beanstanden.

Devisenausländer sind Personen, die im Ausland, De- 
Viseninländer sind Personen, die im Inland ihren Wohn
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben (§ 6 Abs. 6 
DevG. 1935). Für den devisenrechtlichen Begriff des 
Wohnsitzes ist maßgebend, wo jemand eine Wohnung un
ter Umständen innehat, die darauf schließen lassen, daß 
sie beibehalten und benutzt werde (§13 StAnpG. vom 
16. Okt. 1934 [RGBl. I, 925]). Studenten behalten ihren 
Wohnsitz in der Regel am Wohnsitz ihrer Eltern, weil 
ihnen dort ständig eine Wohnung in dem oben bezeich- 
neten Sinne zur Verfügung stehen wird. Sie begründen 
in der Regel am Ort ihrer Studien auch keinen gewöhn
lichen Aufenthalt. Einen solchen hat jemand dort, wo er 
sich unter Umständen aufhält, die erkennen lassen, daß er 
an diesem Ort nicht nur vorübergehend verweilt (§14 
Abs. 1 S. 1 StAnpG.). Das trifft auf Studenten im all
gemeinen nicht zu. Sie werden sich vielmehr regelmäßig 
am Ort ihrer Studien in der Absicht aufhalten, dort nur 
vorübergehend zu verweilen.

Daß es bei dem Aufenthalt des M. in B. anders ge
wesen wäre, ist nicht ersichtlich. Dem steht zunächst 
nicht entgegen, daß der Aufenthalt in B. bis zur Tat
zeit (Juni 1938) etwa 13A Jahre gedauert hat. M. war 
1935 von der ausländischen Regierung zum Studium in 
Europa ausgewählt worden, hatte sich kurze Zeit in 
Madrid, dann etwa drei Monate in London aufgehalten 
und war schließlich im Sept. 1936 nach B. gekommen, wo 
er seine Studien fortsetzte. Daß sich der Zweck seines 
Aufenthalts in B. und damit seine Absicht hinsichtlich 
der Dauer seines Aufenthaltes bis zur Zeit der Tat (Juni 
1938) geändert hätte, erscheint nach den Feststellungen 
des LG. ausgeschlossen. Danach hatte er zwar im März 
1938 das Studium — angeblich wegen einer Augenerkran
kung — unterbrochen, aber doch nicht aufgegeben. Damit 
steht nicht im Widerspruch, daß er sich zeitweise durch 
Nebenbeschäftigungen Geld verdiente, besonders in der 
Zeit (Januar bis April 1938), als er durch die Ermäßigung 
und die vorübergehend unregelmäßige Zahlung des Sti
pendiums, das er von der ausländischen Regierung er
hielt, in Geldschwierigkeiten geriet. Er hatte auch bis 
zum 30. Juni 1938 den Bezug von Reichsmark aus Re- 
fosterguthaben nachgesucht und die Genehmigung dazu 
erhalten. Er wohnte bis zum l.Sept. 1938 so, wie Stu
denten zu wohnen pflegen, nämlich in möblierten Zim
mern. Erst am 1. Sept. 1938 mietete er, wie das LG. fest
stellt, eine eigene möblierte Mehrzimmerwohnung. Ob er 
um diese Zeit etwa den Entschluß gefaßt hat, seinem 
Aufenthalt keine zeitliche Grenze mehr zu setzen, kann 
dahingestellt bleiben, da hier nur von Bedeutung ist, wie 
sein Aufenthalt im Juni 1938 anzusehen war. Eine an
dere rechtliche Beurteilung seines Aufenthalts für diese 
Zeit würde sich vielleicht dann ergeben, wenn er w irt
schaftlich völlig selbständig gewesen wäre. Aber auch 
das war nach den Feststellungen des LG. nicht der Fall. 
Seine Haupteinnahme, das Stipendium der ausländischen 
Regierung, konnte seine wirtschaftliche Unabhängigkeit 
nicht begründen, was schon daraus hervorgeht, daß er 
durch die vorübergehend unregelmäßige Zahlung in Geld
schwierigkeiten geriet. Seine — zeitweise vorhandenen —• 
— Nebeneinnahmen waren verhältnismäßig gering. Daß 
er wirtschaftlich vom Elternhaus nicht unabhängig war, 
zeigt auch die vom LG. festgestellte Tatsache, daß er 
von seiner Mutter im Juni 1938 auf sein Bankkonto in 
London 3000 Dollar überwiesen erhielt, weil er damit 
umging, sich in Deutschland zu verloben.

Nach allem ist rechtlich nichts dagegen einzuwenden, 
daß das LG. den Angekl. als Devisenausländer an
gesehen hat.

Die Feststellungen des LG. über das Wisse^ njcu- 
Devisenausländereigenschaft des M. werc*e, iß., f  
beeinträchtigt durch die Hilfserwägung des ^  
Angekl. habe im übrigen genau gewußt, aan 
sul, der den Paß ausstellte und dafür den ,a" „ ;wesen5
digten Geldbetrag erhielt, Devisenauslande g t sei 
Diese Hilfserwägung würde freilich tnch 0 . = ^„ge' 
die Annahme eines vollendeten YerSeb“  zU rej* 
gegen §11 Abs. 1 DevG. 1935 auch für den 
fertigen, daß der Angekl. den M. für einen U ^ o i  
der gehalten hätte. Die Angehörigen fre ais D
(Botschaften, Gesandtschaften, Konsulate) ** itz od\ 
viseninländer anzusehen, weil sie *hren per K° t. 
gewöhnlichen Aufenthalt im Inland ha • Angekl,! ¡. 
war daher Deviseninländer. Hätte sich der A«
gestellt, die 6000 M Jl würden an M., nacn v0n in 
fassung einem Deviseninländer, zugunste aUSgehänt7er 
als Devisenausländer angesehenen Konsul habe%il 
so würde er sich einen latbestand v9rr v 'hte Ta*e5,;£!1. 
nicht vorlag, während ihm der vemirkhch den D? 5jcli 
der Aushändigung der Zahlungsmittel WÜrd̂ eVö’
ausländer M. nicht bewußt gewesen war • U3 )t
dann, da die beiden Tatbestände des 8 11 auSgeWeV  
1935 nicht ohne weiteres gegeneinander migten [(, 
werden können, nur der versuchten ui „  Isländer 
händigung von Zahlungsmitteln an einen aCht & 
¡and zugunsten eines Ausländers schuld g »
(RGSt. 72, 264, 265). 7Ü * "

Die Hilfserwägung ist daher rechtlich 
oKot- nipht Hip unabhängig VÜU 'w tf*

beaßstaI!
Ule ninsei waguug io; umi« - — _ U 

sie berührt aber nicht die unabhängig wußfe 
Überzeugung des LG., daß der Ange
Devisenausländer. . . , celbsh

Daß der Angekl. die 6000 f liJ i tü&bJLp
durch R. dem M. übermittelt hat, a ^ ^ h e r 

’ *
ichllCpevi^

daß er sich der AushändigungJ"la" ££ acht K i >).' 
mittel an einen Ausländer schuldig g n g3g 50' p? 
RGUrt. 4 D 685/37 v. 3. Dez. 1937:

Dahingestellt bleiben kann, ob jede i ejne n '/W  
händigung inländischer Zahlungsmittel < des § 1 - y  
ausländer zur Erfüllung des r atbes!.a”  nevise"^ fes1' 
DevG. 1935 genügt, selbst wenn der ■ nach de" y  
nur Bote eines Devisemnlanders ist. V g0te, SIL t f  
Stellungen des LG. war M. nicht ledighc übe r b «  
sofern er das Geschäft mit dem AngeK 1Itnacß 
Auftrag des Konsuls durchgefuhrt ha , ,
des Konsuls. „  rvnft/40.) .

(RG., 2. StrSen. v. 2. Dez. 1940, 2 D 31 AL^ vj., Z.OUOCU. v. ^  sWerje 0it<
Anmerkung: Das Urteil enthält +

führungen zur Beurteilung der devis ^n, d'jLyö. 
Ausländereigenschaft ausländischerStude^ V \ 
Studienzwecken in Deutschland au 4. FeDf-  ̂jĥ
12. Dez. 1938 erklärt ebenso wie das • .m 
Deviseninländer diejenigen Pef ° " ^ ait haben- Di ail ¡4, 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Au5ei ,  denten de[ Uwie weit dies bei ausländischen S “  ümStaß . da
kann, läßt das RG. von versch edenefl ̂ l Ä *  
hängig sein. Zunächst ist wes^ J l‘ sinne) elI1Ln "V
der Wohnsitz (im devisenrechtlichenD Eitern K,
ten in der Regel am Wohnsitz seiner W
was nach der auch im Devisenr gtAnpö- die i[tef 
Stimmung des Wohnsitzbegriffs ¡sj fern (e f lu
teres zutreffend erscheint. Beacb , ,cnt am 
merkung des Urteils, daß der - Auient,ia nie 
Studien auch keinen gewöhnlicher A weilt. ^  
weil er dort nur vorubergehen der der ¡st Ls 
entspricht der Rspr. des Rf •> Meichzuse^ deS 
liehe“ Aufenthalt dem dauernden g ^nde» ^ ^ ^  
z. B. RStBl. 1937, 1247) Aus deni W  y s
folgert das-RG., daß selbst „icht U
als anderthalb Jahren den Stud Sf' f l
inländer gemacht hat. Dem i^ - d£S rW> ¿grftf /
berücksichtigt wird, daß im Rdfc.rk EinW»»" tert 
(RStBl. 1940, 297) der die m ‘ ^  ge„ ^
sammenhängenden devisenrechtlichen Aufentb
allgemeinen“ als vorübergehend em. iei
3 Monaten angesehen wird und b® unterste y
aufenthalt ein .dauernder AufenthaU^
soll, „wenn nicht glaubhaft d a r . ^  lfll 
Aufenthalt zeitlich begrenzt ist
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-* giuoen ivienrzam uer i  anc, in denen die 
Ansässigkeit auftaucht, den tatsächlichen Ver- 

i ah n .§erecht werden; für bestimmte Einzelfälle wird 
g e h e n d e  ßeantw°rtung der Frage, die nach dem

wiM0l|^e n*cht überschreitet“ . Die Regelung des RdErl. 
Frage dedCA £.roben Mehrzahl der Fälle, rhp
¡fhsen
îdertaß''•••.*■**« ucamwox lung ucx i lagt, un. *»“ -*■ 

wie rt„„ , t Plcht etwa ausgeschlossen ist, richtiger sein, 
Das Rn j l1 « ‘gt-

der Aufo 'tl“eu*et übrigens an, unter welchen Umständen 
zirn op,--La"  e‘nes Studenten am Orte • seiner Studien 
eitl WehTnl'ehen“ i.S. des DevG. werden und damit 
Miete ein der Ansässigkeit eintreten könnte. Neben der 
v,°hnuncr u-u'Senen, wenn auch möblierten, Mehrzimmer- 

ah das Urteil die völlige wirtschaftliche Selb- für - . . . . .  ■ 1 -
en> wenn al

das Urted die -------------------------
?rite wnM ■ wesentlich. Aber selbst diese Tatsache 
den, da j“  nicht allein als entscheidend angesehen wer- 
5'eit dj us Ihr wenig dafür gewonnen werden kann, wie- 
H Inl'in,xWlrtsc'lahhche Unabhängigkeit auf die Dauer 

< '  d dSaUi?nthalts von Einfluß ist. 
etWähnonc, We.deren Darlegungen des RO. erscheint noch 
^hchiedti^l’ daß die Frage aufgeworfen, aber nicht 
i,JhlunffSl 1;.'v,Ird, ob die Aushändigung von inländischen 
41aders „„ 11 an e>nen Ausländer als Boten eines In-
v devis«„ 1̂ ‘gnngsbedürftig ist. Die Frage ist auch 
oi'htnenhr/^dfrohen Schrifttum streitig (vgl. die 
n1 e s e - im • VOn F l a d - B e r g h o l d - F a b r i c i u s ,  
p4vG. 193r\ 6 e*-a i?n und G u r s k i - S c h u l z  zu § 15 
^  V. 8 An-i  ’s* übrigens in der Entscheidung des 

Pr‘l 1940, 2 D 38/40, bejaht worden.
 ̂ RegR. Dr. H. F. S c h u l z ,  Berlin.

IPr^fheban" ! 163 RAbgO.; §413 RAbgO. n. F. Durch 
I u |. ,de.s §407 RAbgO. im Ges. v. 4. Juli 1939 

jj ?i0. ’n: . )  ¡st eine Zuwiderhandlung gegen § 163 
§413 a J straHos geworden; sie ist vielmehr jetzt 

Ä k e it  2„ k 1 Nr‘ 1 RAbgO. n. F. als Steuerordnungs- 
ätiwendi .lStra*eu- Diese Bestimmung ist jedoch dann 

WsierSeset7 r 1’ wenn die Zuwiderhandlung gegen das 
Hill?’ d(:n Tarn SOnst nach § 413 RAbgO. n. F. strafbar 

’■ 'Bestand eines anderen Steuervergehens er-

Ä M  ta t i

I\AUgV/, UU Viva. V. 1 . J m. s

eine Zuwiderhandlung gegen § 163 
"  geword«

RAbgO.
Diese Bi 

i die Zu
■ nach ^ 4 u  i \n ugw, ... * . .>.. 
eines anderen Steuervergehens er-

l]sndem inw^[Äns° iern rechtlich geirrt, als es annimmt, 
Rft) m  s lufti reten des Ges. v 4. Juli 1939 (RGBl. 1, 
tiiCL.®0. sei deiL dort verfügten Aufhebung des §407 
S> ^ h r  mltn| / uwiderhandlung gegen §163 RAbgO. 
alsV®* nunmoU ra{e bedroht. Eine solche Zuwiderhand-3lä f r , .1 nunm cU w u c u iu u i .  i_ iu e  suix-ixc x -u w iu v - i> » . «
He euerordn,m na.ch_ §413 Abs. 1 Nr. 1 RAbgO. n.F. 
% " da es „ ^Widrigkeit zu bestrafen. Das LG. hätte 
SeL^r Anwen x'lai5 § 2 a Abs. 2 StGB, das mildere Ge- 
\  d "°nten SUng brirlgen will, die Errichtung der fal
lt F ,Uchunoci1f1,,.und die Veranlassung der Vornahme 
?ieH0reesehenpd ongen mit der in §413 Abs. 2 RAbgO. 
>et H v' Zutreffp„rf ,“ tra{e belegen müssen. Hierauf weist 
»T ri-den. als o- h,ln- Illr muß auch insoweit beigepflich- 
?isehe Eitiziehr!6 daraid hinweist, daß im § 413 RAbgO.

ist, aut .?S aller d e r Vermögenswerte nicht vor- 
l' U iu !e der B-ile ?jcb die Steuerordnungswidrigkeit be- 
ms'fidfz lQrfn ,- Sen. bereits in seiner Entsch. RGUrt.

rf8esProet1I? u 64i5/1939; RGSt. 74> 132 =  DR‘ 1940’
5*rafo-n der nach hat, muß sich der Richter entscheiden,
V i r  ,Ze er 2 a Abs. II StGB, zur Wahl stehenden 
¡Ndixn Straf * enden will. Eine teilweise Anwendung 
Harti”6 des an,w ze 1 unter gleichzeitiger teilweiser Au- 
h A'ermiur.i en Strafgesetzes ist nicht möglich. Eine 

Ikdrtjpre nie),*' der Strafandrohungen ist auch in
%  fv,.1]ch del w gl] ch> daß der Strafrichter die Strafe 
N  t 'H r die ¡ alb. höher bemißt, um den Angekl. ein 

über1 i ich Ä l ™ “ , zu„  lassen, das nachrt;b.) fjK achlich lzietlung) fühlen zu lassen, das nach 
Ä n  pr ‘hn ni(-h?ewandten Gesctz (hier § 13 RAbgO. 

bpi e*der v„rn verhängt werden darf. Das LG. wird 
§4?d^ n niuß'^en’ wenn es d‘e Straffrage noch- 

o.Hla.i, 13 Ahe t
HpüHt nUrAbs- l  Nr. 1 RAbgO. n.F. ist nach seinem 

«o, anwenHu„„ sn dje Zuwiderhandiu„g
en Tatbestand eines ande- 

0kcUt ^ weier ¡Tw ?.nul‘t. Da im vor!. Fall der Angekl.
¡st, kanndl! f J  Steuerhinterziehungen ver-

erfüllt. Da
aen ist ” ?*andiger Steuerhinterziehungen vex- 

4(1 noch L 3®  die Frage aufgeworfen werden, 
F- A i  i 6 Bestrafung nach § 413 Abs. 1 Nr. 1 

h ist. Die Frage ist zu bejahen. Denn

der §413 RAbgO. n.F. scheidet nicht bereits dann aus, 
wenn überhaupt eine Bestrafung des Täters wegen eines 
anderen Steuervergehens erfolgt, sondern nur dann, wenn 
gerade die Zuwiderhandlung gegen das Steuergesetz, die 
sonst nach §413 RAbgO. n.F. strafbar wäre den Tat
bestand eines anderen Steuervergehens erfüllt. Hier ist 
kein solcher Fall gegeben; die Einrichtung und Unterhal
tung der falschen Konten H. ist jeweils an sich ohne 
Einfluß auf die unrichtige Steuerveranlagung und die da
durch vollendete Steuerhinterziehung geblieben. Nach dem 
vom LG. festgestellten Sachverhalt wollte der Angekl. 
durch die Einrichtung und durch die Unterhaltung der 
falschen Konten einen solchen Erfolg auch nicht herbei
führen. Sie sollten vielmehr dazu dienen, die Einkommens
und Vermögensteile, die der Steuerbehörde verschwiegen 
bleiben sollten, zu verbergen.

(Ra, 1. StrSen. v. 17. Dez. 1940, 1 D 323/40.) [R-l 
*

** 15. RG. — § 468 RAbgO. bindet den Strafrichter nur 
in der Beurteilung der Frage, o b ein Steueranspruch be
steht und, ob er verkürzt worden ist. Im übrigen ist de 
Strafrichter frei, den Sachverhalt nach der stj-dfrecntuenen 
Seite gemäß seiner Überzeugung zu würdigen. Das gut 
insbes. in einem Fall, in dem feststeht, daß eiae..Yerk'{r' 
zung vorliegt, für die Frage, in  w h e r  H o h e üie 
Steuerverkürzung besteht (vgl. hierzu RGSt. 66, 2ya, du ;. 

(RG., 1. StrSen. v. 17. Dez. 1940, ID  323/40.) [R-l 
*

** 16. RG. — §24 VereinfVO. Umfang des pflichtmäßigen 
Ermessens bei der Erhebung von Beweisen. 1)

Die Ablehnung eines Beweisantrages gemäß §.24 Y“ ' 
einfVO. ist ausreichend begründet, wenn das Gencht aus
spricht, daß die Erhebung des Beweises zur Erforechung
der Wahrheit nicht erforderlich ist. Das hat der erk-Sen. 
bereits in 2 D 107/40 v. 1. April 1940: RGSt. 74, 153, 155 
=  DR 1940.110410 dargelegt. ,

Gleichwohl kann die Ablehnung eines Be^ elsani?£® S 
gemäß § 24 VereinfVO. einen Rechtsverstoß enÜmltem 
Nach §24 a.a.O. ist die Entscheidung, ob -S zu
erheben ist, in das freie Ermessen des Tatrichters ge
stellt. Das Ermessen hat ein pfhchtmaßiges und nicht 
willkürliches zu sein. Es ist nur pfhchtma x g>
Pflicht zur Wahrheitserforschung beac,h7t,;rth Ä e le S e  
denn durch §24 a.a.O. ist die geset 8 . jL
Pflicht des Gerichts zur Aufklärung und zur WahrheitS- 
erforschung (§§155 Abs. 2, 244 Abs. 2 StPO.) nicht oe 
s e S  wordem Dem Gericht liegt daher gegenüber einem 
Beweisantrag die Pflicht ob, zu vvurd.gen wel he Bc- 
deutunff die angebotenen Beweistatsachen für die re. 
steUunf des zur Aburteilung stehenden Sachverhalts 
haben gkönnen/zur Durchführung dieser auf dem Gebiet 
der Beweiswlirdigung liegenden Aufgabe muß das ue 
rieht die Behauptungen des Beweisantrages, so wie sie 
vorgebracht sind, seiner Würdigung zugrunde legen und
damit befugt sein, das Bewe^ergebnis insoweit vorweg-
“ „ “ hmen Das hat der erk. Sen. bereits m RGSt. 4, lo3, 
r u  aiKaesDrochen- er befindet sich damit in Überein
stimmung‘ mit den’ übrigen Strafsenaten des RQ-. Dies 
klarzustellen, besteht Anlaß gegenüber einer abweichen
den Äußerung im Schrifttum ( N i e t hammer ,  „Neues 
Strafver ahrensrecht“ , 1940, S. 228, 229). Ob das Gericht 
bei der Ablehnung eines Beweisantrages aus Rechtsirrtum 
Sber den Umfang seiner Aufklärungspflicht geirrt und 
damit sein pflichtgemäßes Ermessen verletzt hat, wird m 
de?1 Regel nur auf Grund der Urteilsausfuhrungen ent- 
schieden werden können (RGSt. 74,155).

In dieser Richtung kann das RevG. zu einer Nach
prüfung der Ablehnung eines Beweisantrages veranlaßt 
werdeg indem eine Verletzung der Aufklarungspfl.cht 
entweder ausdrücklich gerügt wird oder indem die Rüge 
eines solchen Verstoßes dem übrigen Vorbringen der 
Rev zu entnehmen ist; in einer Rüge der Verletzung des 
§24 VereinfVO. als solcher ist sie noch nicht ohne wei
teres enthalten.

(RG., 2. StrSen. v. 2. Dez. 1940, 2 D 512/40.)

Anmerkung: I. Die Rspr. des RG. zu § 24 VereinfVO. 
(W O.) ist, jedenfalls in der entscheidenden Frage, ein
heitlich. Es besteht Einigkeit der Senate darüber, daß die
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Stelle den Gerichten die Befugnis zur Vorwegnahme der 
Beweiswürdigung gibt. Die allgemeine Ansicht teilt auch 
der 2. Senat, und zwar schon seit dem Urteil v. 1. April 
1940 (RGSt. 74, 153ff. =  DR. 1940, 1104; dazu Schwarz:  
DJ. 1940, 1287 ff.). Er hat daher recht, wenn er sich 
gegen die Ansicht von N i e t h a m m e r  wendet, der mit 
dem 2. Senat darin einig zu sein glaubte, daß auch durch 
§ 24 W O . die Vorwegnahme der Beweiswürdigung 
nicht gestattet werde.

Es ist freilich zu bedauern, daß das RG. sich mit 
einer einfachen Ablehnung der Meinung N i e t h a m 
mers begnügt, ohne inhaltlich auf sie einzugehen. 
N i e t h a m m e r s  Einwendungen gegen das neue Recht 
sind bedeutsam genug, um eine sachliche Auseinander
setzung mit ihnen angezeigt erscheinen zu lassen. Das 
muß auch der anerkennen, der sie nicht für durchgrei
fend hält. Ihre Widerlegung kann im Rahmen dieser 
Anmerkung picht unternommen werden. An anderer 
Stelle wird demnächst auf sie einzugehen sein. Andeu
tungsweise sei hervorgehoben, daß N i e t h a m m e r s  
Hauptthese nicht anerkannt werden kann. Sie lautet da
hin, daß zwischen § 244 Abs. 2 StPO, und § 24 VVO. 
ein logischer Widerspruch bestehe; es sei nicht möglich, 
dem Gericht einerseits die Wahrheitserforschung zur un
eingeschränkten Pflicht zu machen und ihm anderer
seits die Ablehnung von Beweisanträgen nach freiem 
Ermessen zu gestatten (Neues Strafverfahrensrecht, 1940, 
z. B. S. 224 ff. und anderwärts). Dem kann nicht zuge
stimmt werden. Es wäre richtig, wenn es nur einen, un
fehlbaren Weg zur Erkenntnis der Wahrheit gäbe, wenn 
also mit dem Ziel der Wahrheitserforschung notwendig 
auch zugleich die einzige dafür taugliche Methode be
zeichnet wäre. Tatsächlich aber steht keineswegs schlecht
hin und allgemein fest, was zur Erforschung der Wahr
heit wirklich nötig ist. Hierüber muß vielmehr in jedem 
einzelnen Fall erst befunden werden. Wird nun dem Ge
richt das Recht zugestanden, Beweisanträge nach freiem 
Ermessen abzulehnen, so bedeutet dies lediglich, daß die 
Entsch. darüber, was zur Wahrheitsermittlung erforder
lich ist, dem Gericht allein anvertraut wird, daß die 
Prozeßbeteiligten aber keinen Einfluß darauf haben 
sollen. Die Pflicht zur Wahrheitserforschung selbst wird 
dadurch nicht berührt. Es wird dem Gericht nur ge
stattet, die Mittel zu ihrer Erfüllung selbst zu bestim
men. Eine solche Regelung mag man für rechtspolitisch 
unerwünscht halten. Daß sie logisch unmöglich sei, kann 
nicht zugegeben werden. Denn unbedingt richtige Mittel 
zur Wahrheitsermittlung, die jeder gebrauchen müßte, 
der überhaupt die Wahrheit erforschen will, gibt es nicht. 
Übrigens ist den rechtspolitischen Bedenken gegenüber 
darauf hinzuweisen, daß das RG. in gewissem Umfang 
die Vorwegnahme der Beweiswürdigung stets zugelassen 
hat (vgl. RGSt. 54, 181 [1821; 58, 378).

Damit ist angezeigt, in welcher Richtung sich eine 
Stellungnahme zu N i e t h a m m e r s  Einwänden etwa 
bewegen könnte. Es wäre zu begrüßen, wenn das RG. 
sich einmal mit ihnen auseinandersetzen würde. Die 
Grundfrage des Strafprozesses ist eine solche Prüfung 
wohl wert.

II. Das vorliegende Urteil selbst gibt noch zu folgen
den Überlegungen Anlaß:

Dem RG. ist darin zuzustimmen, daß die Ablehnung 
eines Beweisantrages auch unter der Herrschaft der 
W O. eines mit Gründen versehenen (§34 StPO.) Ge
richtsbeschlusses bedarf (§ 245 Abs. 3 StPO.); aber nicht 
darin, daß dieser Beschluß schon dann ausreichend be
gründet ist, wenn er nur einfach die Worte des Gesetzes 
wiederholt, also lediglich ausspricht, die Erhebung des 
Beweises sei zur Erforschung der Wahrheit nicht er
forderlich.

[Deutsches Recht.

Rspr. Es genügt, also z. B. nicht die einfache r g f rKSpr. E.S g e n ü g t a isu  u .  u iu h  in{rS
lung, der Beweisantrag sei in Verschlepp peaj- 
gestellt, ja nicht einmal der Nachweis, oalgestellt, ja mein eimndi uci , vc»-.
tragte Beweiserhebung eine Verschleppung  ̂ al 
rens herbeiführen würde, „sondern es sin 0berzeU” _____ e— A*e r.pnrht seine? UMUmstände anzugeben, denen das Gericht sei versch|ep' 
gung entnimmt, der Antragsteller handle i illZuse!ie“’ 
pungsabsicht“  (RGSt. 74, 153). Es ist nie h andeItJ 
warum für Ablehnungen aus § 24 VVO. et 
gelten soll. vverde»j

Es könnte etwas anderes dann angenomme e(j 
wenn § 245 StPO, durch §24 W O . außer patin 5  
oder gegenstandslos gemacht worden war ■ m  
sich sagen, daß nunmehr das gesamte Recht z« geSg  
nung von Beweisantragen auf neuen d oeziehuW 
sei, und zwar auch in seinen formalen „ düng lj.  
so daß jetzt neue Regeln über die PeS,.a„nteii,Ju
Ablehnungsbeschlüssen angewandt werde -y 
sächlich i l t  aber durch §24 VVO. weder die ^  stpu 
Geltung noch die praktische Bedeutung v get tvedL 
berührt worden. Er muß z. B. dann ang , gfen

:," es. . . !Ä e r W Swenn das Gericht die Erhebung einestrnenung ein« -  - f -r g w - „ 
weises zur Erforschung der Wahrheit zw , j-pZulehn.g 
..................  ~ ' trag aber g le ichem  uoZulas| Belieh halt, den Beweisantrag aoei B'u  ; ' i . .« »  V V '“ ' die
sich genötigt sieht, weil die Beweiserhe geam tefl lt
ist (etwa weil dem als Zeugen benann (Vgis t  te iw a  w e n  u c iu  ai=> t-e u g w . ? ja
Aussagegenehmigung schon verweigeit / p0rtge' er- 
Schwar z  a. a. O.) So wird denn auch d‘eeinUngaIjr‘ 
des § 245 StPO, von der herrschenden J frech j 
kannt (abweichend G l e i spach,  die
1940, S. 23), und auch die Grundsätze up aus 8 v  

eise, wie Ablehnungen von Beweisantrag ^  paS ß  
begründen seien, bestehen nach w „per, 

isen RGSt. 74, 147 u. 153. Daraus folgt g 24 Ljjt

Weise
ZU 
weisenweisen Kust. 14/ u. ido. ~ aljs «
selben Grundsätze auch auf Beschluss 
angewendet werden müssen. Es betrem sei -s
-  -1 .............. Ablehnungsbeschiuuhleppiins.74, 153 ausführt, ein Ablehnungsu«--rsChJei;r alis; 
reichend begründet, soweit er sich au e nictu ^

ab.s‘chL de_S.  Ä " t:.a. i l t !Lleri i ber“ w ’PitV der B Äausicill UL’b niIUctgblUB.13 i'itlU111
reichend nachgewiesen sei, soweit . ßegrsJ,v/ofte 
aber zugleich auf § 24 VVO. stütze, s c_„- •*
genügend, denn hier brauchten nur
des Gesetzes wiederholt zu werden.

■1#
daß

beaeu i^ 't^g t
ficher Unterschied besteht. § 24 VVO.^ ^  eifî

Nun muß freilich zugegeben werden, r gru^s' 
§ 245 StPO, und §24 W O . ein bedeuts tâ et E p

sensentscheidungen, § 245 , StF ° -  daß ^
Ermessensentscheidungen ist a?e/J“ hedürfen> f.j
besonderen Begründung dann nicht ee)cherri 
schon aus ihrem Inhalt ergibt, in ^
Gericht von seinem Ermessen GebraUC s t n ,
(vgl. RGSt. 57, 44; GoltdArch. 36> *68' - s t ü ^ f V  be 
einem ausdrücklich auf § 24 VVO. S  ^1 f  M« u o . ....................... a - F. i ° ö i Snungsbeschluß allerdings der Fall. ^  geg uc§ 2) 
zweifelt werden, daß jene Lockern g den nach i  RAzweifelt werden, daß jene L0C1Vr he; den na 
zwangs, wie sie das RG. a. a. G. ujnclung 
StPO, zu treffenden Entsch. über , <res ittet neitHVestat‘ pe;StPO, zu trettenoen tntsen. “ ‘W achen ge=gilt.,V  
nung zusammenhängender ,.,ieanträgeJj
auch für die Ablehnung von Beweisan ^auch für die Ablehnung von dcw j d in w s 24 v ffd 
die beiden Arten von Beschlüssen |cj,es \ j aßeJer- 
nicht vergleichbar. Das Ermessen, d mselben ^  V . 
rlnm OprirVif pinr;ilimt. ist nicht 1U_ io i

ade < 
und

sualen) Zweckmäbigkeir trennt ^ jic^ iD
selbst dann nicht verbunden oder 8 Für

dem Gericht einräumt, ist nicht in “ ■'""¿statte};' 
wie das, welches die §§ 2, 4 « '^ ¡ „ d c  derWie uas, .wciuica u.L QrUnu, es -
bindung und Trennung sind ’’ j und
sualen) Zweckmäßigkeit maßg „¿trenn* ^

dann nicht verbunden o ^  *  t fl r
Solchy, Gründe^ wirklich a b e ^ b j j j rwenn solche Grunde . vVO

Übung des Ermessens nach s ^  zur ' det ,,ei8CC

Daß dies nicht richtig sein kann, zeigt ein Vergleich 
mit der für § 245 StPO, geltenden Regelung. Wird näm
lich die Ablehnung eines Beweisantrages auf diese Stelle 
gestützt, dann muß der Ablehnungsbeschluß so begrün
det sein, „daß der Antragsteller über die zur Ablehnung 
führenden tatsächlichen oder rechtlichen Erwägungen 
des Gerichts aufgeklärt und in die Lage versetzt wird, 
die weitere Verfolgung seiner Rechte danach einzurich
ten“  ( L ö w e - R o s e n b e r g  [Ni e thammer ] ,  Haupt
werk, 19. Aufl., Anm. 16 zu § 244). So die einhellige

-¿W  AD S. z V V»7n diese AutgaW  U fL /
forschung entscheidend. Wo d beStimiJ.te 
iipitsprmittluncr dem Gericht ein ¡jic c jst ,heitsermittlung dem Gericht eine für die jsi■ 4

hebung angezeigt erscheinen laßt, »  RaUrn. 
eines darauf gerichteten Anbraf ev v o . in v̂ |jer^h 
freie Ermessen i. S. von § z das ;111 „nd&.h v ,freie Ermessen 1. a. von » -  . daS an %  $
Maße zugleich ein gebundenes, als Ta*8;  of'e W>' 
Rn z. B in §§2, 4gStPO. eingeraumte- p0 ^
auch das RG §24 VVO. und §§ 2*mßßte - if-,§24 VVU. unu 8s ->rniißte 7, MpO' 
nicht auf eine Ebene stellen. S° n dcrnis f f n  4 5 
Schlüsse aus § 24 VVO. das Ei ^  §§ 
düng überhaupt verneinen, wie ua
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uJehen ist (nach RGSt. 57, 44 bezieht sich § 34 StPO, 
halt otüP* ?icht auf ablehnende Entsch., „aus deren In- 
das AFj, die Begründung von selbst ergibt“ )- Wenn es 
langt a wenn es vielmehr eine Begründung ver- 
BiaouV Uann muß mit dieser Forderung auch Ernst ge-

«  werden.
Meinen" ist nun freilich in RGSt. 74, 147 (150) der 
Weite,.p̂ ’ . Ablehnungen gemäß § 24 VVO. sei ohne 
auricr a ers'chtlich, „daß es sich um eine Ableh- 
Antrao- USi Sachlichen Gründen handelt“ . Werde der
Vn/*? .also aus dem" Wortlaut" oder im Sinne dieser 

*>t abgelehnt, so bedürfe es insoweit einer wei- 
^larstellung nicht. Dem kann nicht beigepilichtet 
H ^‘e Begründung muß nicht nur erkennen 
°aß,  sondern auch von we l ch e n  tatsächlichen 
“Punkten sich das Gericht bei der Ablehnung hat—v;u |ac. «•'-ii olLll Udo UCnUll UCi UC1 f \ L/ lv-1 in i-i n j-,

Kurz zuv en> ?° tler !• Senat selbst an derselben Stelle 
¡»¡t dem °\v', bhesem Erfordernis genügt eine Begründung 
^achnrr.f ''Vortlaut des Gesetzes nicht. Sie läßt keinerlei 

zu> °b das Gericht p f i c h t m ä ß i g e s  Er- 
walten lassen. Sie erfüllt also den Zweck-•■y warten lassen. Sie ertuilt also aen zw an  

p'-M, Un'| > "um die Begründung dienen soll: dem An- 
,5ndi.. sujnem Verteidiger schon in der  V e r 
ro h t a. a. O.) erkennbar zu machen, welche
5te Vertpm-Qericht zur Beweisfrage hat, damit die vei- 
§?sichts (ilcißüllg danach eingerichtet werden kann. An- 
.‘gung- ,,er. bemerkenswerten Erschwerung der Vertei- 

>  subcteJ5:lle § 24 VVO. mit sich bringt, muß auf 
besnv, i ller^  Begründung von Ablehnungsbeschlüs- 
es°nderes Gewicht gelegt werden.

r° "  Dr. B o c k e i m a n n ,  Königsberg (Pr.).

Zivilrecht

Ehegesetz
, *- i_yn ~ §§ 52 und 54 EheG.
.Ruderer i*.*aububerkulose) k a n n  bei dem Vorliegen 

cbtfer̂ - «Jmständc die Scheidung nach § 52 EheG.
2, s  n ‘

kann der selbst die Scheidung der Ehe be-
Ehe Um uCl U'rbt darauf berufen, daß die Auflösung 

p^as Lg ,°esonders hart treffen würde, f )
V»!.11 Und die Ehe der Parteien auf die Klage der 
lÄ ld e n *  Üjie widerklage des Mannes wegen alleinigen 
Jaĥ 3,1 Lnrfer ^ aSenden Frau geschieden. Der Bekl. 
k jl6 ^35 ,JrU® und war deswegen schon vor der im 

*°lgten Eheschließung in ärztlicher Behänd

er S h ln S ^ h r t  das Armenrecht für die Durchführung 
h Ussichi V?? Armenrecht ist ihm wegen mangeln- 

des r Senat t Lrk)lg versagl worden. 
digenel£l- demr  bei der Beurteilung der Erkrankung 
kunj Es ist „utachten des vernommenen Sachverstän- 

4n Lunuj  ,?.rdings richtig, daß nicht jede Erkran
ke i , , ach yiauttuberkulose) einen Grund zur Schei

eine
?UsölI°en Jah;ra" Kun§ vor» denn die schon seit mehr 
W^end bjp-®n bestehende Krankheit hat von der Stirn 
E>ies ‘'Uoin 2 yung zur Weiterentwicklung gezeigt und 
N  „ ;0lgen fjp_n?r Zerstörung der Nasenflügel geführt. 
§ilct „s hat s:rl Krankheit sind nicht mehr zu beseitigen, 
d̂<ram̂ eben - daraus ein bedauerliches entstellendes 

,lkt, 3, Ung ¡’st le es für Lupuskranke typisch ist. Die 
Üu i da!S e«el • . Wle sie sich jetzt bei dem Bekl. zeigt, 
ys a8„dem One-1!6 S e n d zu bezeichnen. Mit Rücksicht

,wer
sieb.

, Wauttuberkulose) einen Grund zur Sch 
- ■ e ^beG. gibt. Bei dem Bekl. liegt aber ei,.v. 
'«n Jahrr a" kung vor. denn die schon seit mehr

7$ a Qem OAe-Ui^ e n d zu bezeichnen. Mit Rücksicht 
°rrimpn • sicb darbietende Krankheitsbild ist

?"hhiV* Qefühk e,.nes das eheliche Zusammenleben hin- ta I Ihl! “ «1 namlkt, __________  A UnAimirwrc.
i ?1

, CIUhlQ WICIIWIC ZU&aiUincmcutu
!* mit solrV,nanJilc^ des verständlichen Abneigungs- 
r etl, veriju-1 Kjänkheitsherden in nahe Berührungr? l  ‘“den, wranl..............„ .....................

iCt Gpis,ache lpi-jHdlich. Gerade diese Abneigung, die 
'ühle hndpt Cn. Eudes in der Auslösung unlustbeton- 

k2% . 2lJstanrlo g,lbt den Anlaß, die Krankheit in ihrem 
o ^ l n 1, Schlipui® ^helerregend i. S. des §52 EheG, zu 
^ 8ehph3 S der w 10}1 ist auch in absehbarer Zeit eine 

^ ‘„ahheit n i c h t  zu e r w a r t e n .  Ab- 
’ aalJ die Krankheit schon seit mehr als

sieben Jahren besteht und bislang nicht zum Stillstand 
gekommen ist, und daß nach dem Gutachten des Sach
verständigen ein völliges Abklingen der Krankheitserschei
nungen in näherer oder fernerer Zeit kaum zu erwarten 
ist, ergibt sich aus der jetzt vorhandenen Entstellung 
durch den Narbenzug und durch die Zerstörung der 
Nasenflügel eine Veränderung, die nicht zu beseitigen und 
als solche unheilbar ist.

Der Bekl. kann sich auch nicht gemäß dem §54 EheG, 
darauf berufen, daß das Scheidungsbegehren sittlich ment 
gerechtfertigt sei. Mag die Kl. wirklich vor der Ehe
schließung im Jahre 1935 von der Erkrankung des Bekl. 
an Lupus gewußt haben, so ist ihr doch nicht zu wider
legen, daß sie sich damals der Schwere der Krankheit 
und der Gefahr ihrer weiteren Ausdehnung nicht bewußt 
geworden ist. Der Bekl. kann auch nicht geltend machen, 
daß ihn die Auflösung der Ehe besonders hart treffen
würde (8 54 Satz 2 EheG.), denn er begehrt ja selbst mit 
der (unbedingt erhobenen) Widerklage die Scheidung der 
Ehe, sieht also offenbar in der Tatsache der Auflösung 
der Ehe keine für ihn unerträgliche Härte.

(OLG. Oldenburg, 2. ZivSen., Beschl. v. 8. März 1940,
U H 46/39.)

Anmerkung: Es dürfte kein Zufall sein, daß die offizielle 
Sammlung der Entscheidungen des RG. bisher noch keinen 
Fall des §52 EheG, gebracht hat. Der Scheidungsgrund 
der ekelerregenden Krankheit wird wohl selten zu Zwei
feln r e c h t l i c h e r  Art Anlaß geben, und daher schon 
in den unteren Instanzen im Zusammenwirken zwischen 
Gutachter und Tatrichter Bejahung oder Verneinung er- 
fahren.

Von n i c h t  veröffentlichten Entscheidungen des KU- 
ist mir bisher nur RG. IV 777/39 v. 30. Mai 1940 aufgefal
len, welcher der Fall zugrunde lag, daß die Frau n i c h t  
an einer ekelerregenden Krankheit g e g e n  w a r t  ^g , 
sondern daß den Mann vor ihr ekelte, weil sie m der 
V e r g a n g e n h e i t  geschlechtskrank gewesen war. Uie 
zitierte Entsch. weist mit Recht darauf hin, daß as - 
setz den Scheidungsanspruch an ein ge gen w a r t i j g e s  
ekelerregendes Leiden des Ehegatten knupfe, daß es au 
das objektiv ekelerregende Biid der Krankheif anko ^ 
n i c h t  aber darauf, „daß bei dem Ehegatten durch d™ 
Gedanken an eine gegenwärtig nicht m*Jr bestehende 
Krankheit des anderen leiles subjektive Unlustgefuhle au
treten“ . . . „

Im v o r l i e g e n d e n  Falle haben w ir — im Gegen
satz hierzu_den typischen Fall des objektiv ekelerregen
den Bildes einer Gegenwärtigen Krankheit; denn die En - 
steVng durch eilen über das Gesicht verlaufenden Nar- 
b e n z u g  und durch die bereits eingetretene Zerstörung der 
Nasenflügel ist nicht nur für einen etwa individuell be- 
sondeÄpfindlichen Ehegatten, ~ndera woM ^  e d «  
Ehegatten unlust- und ekelerregend Und wenn auch von 
„Narben“ , d i J M  b g e h e j l t e  "Wunden^ die^ * *

den Es handelt sich also nicht etwa bloß um die ekel-
e n  e g e n d e n  Folgeerscheinungen einer überstandenen Krank 
heit (i S. der oben zjt. Entsch.) sondern um die noch 
immer i ^ e e f e n w ä r t i g e  Krankheit.

Daß die Voraussetzungen des §52 EheG, gegeben sind, 
unterliegt daher keinem Zweifel.

Die Entsch. gibt aber trotzdem Anlaß zu Bedenk e n .
Nach dem Tatbestand stand der Bekl. schon v o r  der 

Eheschließung wegen Hauttuberkulose in ärztlicher Be- 
Ehescnueisu ö « i | t  unterstellt, daß seine Frau vor
K B Ä S -  g e w u ß t  hat. Die K t hat alt 
die fahre hindurch den Zustand ertragen. Zur Klagerhe 
bung schritt sie offenbar erst, als sie i h r  e r seits -  wie 
das Afrteil des LG. besagt -  sich schwer gegen die ehe- 
l rhen Pflichten verging und wohl im Zusammenhänge 
mit ihrer Eheschuld aus der Ehe herausstrebte.

Meines Erachtens wird es in einem Falle dieser Art 
mindestens sehr fraglich sein, ob es s i t t l i c h  gerecht
fertigt erscheint, dem auf einen N i c h t  verschuldensgrund 
der allein schuldigen Frau gestützten Scheidungsbegehren 
stattzugeben; ob es nicht dem sittlichen und rechtlichen 
Volksempfinden besser entspricht, gemäß dem Urteil der 
ersten Instanz die Auflösung dieser zerrütteten Ehe nur

90
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aui die schwere Schuld der Kl. zu stützen und den Bekl. 
vor der großen Härte zu bewahren, die ich darin sehe, 
daß unnötigerweise (denn das praktische Ergebnis ist 
das gleiche!) dem von seinem tragischen Leiden schwer 
genug heimgesuchten Mann auch noch die Mitursache an 
der Ehezerrüttung im Scheidungsurteil amtlich bestätigt 
wird. Hat nicht gerade auch Fälle dieser Art der Ge
setzgeber mit seinem § 54 EheG, im Auge?

RA. Dr. G. v. S c a n z o n i , München.
*

** 18, RG. — §52 EheG. Der körperliche Zustand, der 
sich daraus' ergibt, daß wegen einer Mastdarmgeschwulst 
der untere Teil des Mastdarms entfernt und ein künst- 
licher Darmausgang an der einen Bauchseite geschaffen 
worden ist, stellt sich nach seinem äußeren Erscheinungs
bilde und infolge der Wirkung auf den Geruchssinn eines 
normal empfindenden Menschen als eine schwere ekel
erregende Krankheit dar.

M it Recht wendet sich die Rev. dagegen, daß das BG. 
auch das auf §52 EheG, gestützte Scheidungsbegehren 
des Kl. für unbegründet erklärt hat. Nach dieser Vor
schrift kann ein Ehegatte Scheidung begehren, wenn der 
andere an einer schweren ansteckenden oder ekelerregen
den Krankheit leidet und ihre Heilung oder die Besei
tigung der Ansteckungsgefahr in absehbarer Zeit nicht 
erwartet werden kann. Der jetzige körperliche Zustand 
der Bekl. stellt, wovon auch das BG. ausgeht, eine Krank
heit i.S. des §52 EheG, dar, denn durch den ärztlichen 
Eingriff ist ein für den Gesamtorganismus wichtiger Teil 
des Körpers der Bekl. mit der Folge entfernt worden, daß 
der natürliche Ablauf der Verdauungstätigkeit unmöglich 
oeworden ist. Diese Veränderung des Körpers der Bekl. 
weicht von der natürlichen Körperbeschaffenheit so sehr 
ab, daß der Zustand der Bekl. als ein s c h w e r e r  
Krankheitszustand anzusehen ist. Er ist, wie nicht weiter 
ausgeführt zu werden braucht, auch dauernder Art. Das 
Vorliegen des Scheidungstatbestandes des § 52 EheG, ver
neint das BG. lediglich deshalb, weil der Zustand der 
Bekl. nach dem Gutachten S. nicht dem einer e k e l 
e r r e g e n d e n  Krankheit gleichkomme. Darin kann dem 
BG nicht beigetreten werden. Daß die Krankheit der 
Bekl. nicht nur durch ihr äußeres Erscheinungsbild, son
dern auch durch die Wirkung auf den Geruchssinn bei 
einem normal empfindenden Menschen das Gefühl des 
Ekels hervorruft, kann nicht bezweifelt werden.

Zu einer abschließenden Entscheidung ist der Senat 
nicht in der Lage, weil noch zu prüfen bleibt, ob dem 
Scheidungsbegehren des Kl. die sittliche Rechtfertigung 
abzusprechen ist (§ 54 EheG.). Diese unter Berücksichti
gung aller Umstände des Falles, insbes. auch der Be
lange des Kl. (RGZ. 160, 240), vorzunehmende Prüfung 
steht in erster Linie dem Tatrichter zu. Nur unter diesem 
Gesichtspunkt ist die vom BG. aufgeworfene Frage von 
Bedeutung, ob es gerechtfertigt ist, den Leidenden eines 
unverschuldeten Unglücks wegen aus seiner Familie „aus
zustoßen“ . An einer erschöpfenden Erörterung der für die 
Fra^e der sittlichen Rechtfertigung des Scheidungsbegeh- 
rens nach §54 EheG, maßgebenden Gesichtspunkte fehlt 
es bisher.

(RG., IV. ZivSen., U. v. 16. Dez. 1940, IV 260/40.) [He.]
*

** 1 9 . RG. — § 53 EheG, betrifft nur die dauernde Un
fruchtbarkeit. Ist die Beseitigung der Unfruchtbarkeit 
durch Operation möglich, nach den Erfahrungen der ärzt
lichen Wissenschaft bei normalem Verlauf der Operation 
auf deren Erfolg zu rechnen und der unfruchtbare Ehe
gatte auch ernstlich bereit, die Operation an sich aus
führen zu lassen, dann ist trotz alledem doch eine dauernde 
Unfruchtbarkeit als vorhanden anzusehen, wenn dem 
Scheidungskläger mit Rücksicht auf die von ihm zur Be
hebung der Unfruchtbarkeit längere jahre hindurch ge
brachten und die von ihm noch zu bringenden Opfer 
nicht zugemutet werden kann, sich auf weitere Versuche 
zur Behebung der Unfruchtbarkeit noch einzulassen, f )  

Die Parteien, von denen der Kl. am 9. Okt. 1905, die 
Bekl. am 23. Juli 1905 geboren ist, haben am l.Nov. 
1930 die Ehe geschlossen, die kinderlos geblieben ist. 
Der letzte eheliche Verkehr hat im Aug. 1938 stattge-

[Deutsches Recht, Wochen/*^;

funden. Seit Anfang Okt. 1938 leben die Parteien £e'

trennt. , ^
Der Kl. hat in erster Linie A u f h e b u n g  der hrt, 

Grund des §37 EheG, unter der Behauptung unfrllcht' 
daß die Bekl. bereits bei Eingehung der En ^  m  
bar gewesen sei. Hilfsweise hat er beantrg,  ^  ha; 
auf Grund des § 53 EheG, zu scheiden. , men, be! 
um Abweisung der Klage gebeten. Sie hat o j, der 
Eingehung der Ehe unfruchtbar gewesen o paS ¡ß. 
Eheschließung unfruchtbar geworden zu sc - j bÜeD 
hat die Klage abgewiesen. Die Berufung o 
erfolglos. RG. hob auf. . uf das

Nach der Feststellung des BG., zur Zei
Gutachten des Prof. C. stützt, ist die BeK • ^V J lU d L lL lC U  U L S  4 ‘ U l .  „« 1  ¡ \V 0 ~
nicht befruchtungsfähig, weil beide Eileite sieht« 
von der Gebärmutter verschlossen sind. Das • ß dies 
jedoch zum mindesten nicht für erwieseni > „on 1
Beschaffenheit der Genitalorgane der Be • ^  al
Zeit der Eheschließung bestanden habe, aw ernpfan 
schon damals unfähig gewesen sei, ein wn . n lieg 
gen. Nach dem Gutachten des Sachver. punkt V?J 
hierfür, wie das BG. ausführt, kein Anha sPf ^  de 
vielmehr könnten die Verschlüsse der “■ h;edenart? 
Abgangsstellen von der Gebärmutter YTrc~che t,en
steil Ursprungs sein; z. B. könne die . ehejlCL, 
bei der Bekl. eingetretenen Störungen inMi?tein he=L 
Verkehr mit empfängnisverhütenden /  hung 0. 
der unstreitig in der ersten Zeit nachi & 3ucnp... 
Ehe stattgefunden habe. Hiernach fehle der D 
einem Anhaltspunkt dafür, daß die Bek • erSclt 
geliung der Ehe eine die Empfängnis aucn ^

2egkeä e n f t
rende Anlage gehabt habe.

Die Verfahrensrügen, die die Rev,
, i „„1__UL IrÄn

■ '• V f
Stellungnahme des BG. erhebt, können ga 
haben. (Wird ausgeführt.) Die blob,e sUChe ge.ferZu- 
mehrerc Jahre hindurch erfolglose Ve g e k b e

worden sind, die Empfängnisfähigkeit d zU ‘ .tz
stellen, konnte, wie nicht näher ausgefutm gev  
braucht, keine Grundlage dafür bilden, ^  de® u0it 
zur Auffassung des Sachverständigen • gckl- s ¡¿u 
weis dafür als erbracht anzusehen, dap gewese." ¡¡et, 
bei der Eheschließung empfängnisunfamg * begrU® -  
VT. .. .. 11 „, 1  /n<mu A\o Dpvkionsruge ” •efl'

zur Auttassung ues sacnversiauuig-» - . gcld
weis dafür als erbracht anzusehen, dap 
bei der Eheschließung empfängnisunfamg ^
Nach alledem ist auch die Revisionsrug unge®upär- 
daß die Stellungnahme des BG. aut s de®
den Würdigung des gesamten Sachvori s 
teien beruhe. gei auch “gei*

Gegenüber der Annahme des BG-, e gekl. z®j vr  
kein Anhaltspunkt gegeben, daß be> ers®' ^ ,
der Eingehung der Ehe eine die Emp f]e Rev. f p ra&e
rende Anlage bestanden habe, mach dies^rH'rende Anlage bestanden naDe, .. ̂ er eilt»
daß sich der Sachverständige Prot. eine® '"„n ®£
nicht geäußert habe, sein Gutachten ngei, kan trjfft 
gen Schluß nicht zulasse. DI es,eL V e rh e lf 
Rev. ebenfalls nicht zum Erfolg . j,t aus /  ^
zwar zu, daß der Sachverständige r eine de qf. 
zu der Frage Stellung genommen hat, Vorhang ci,te® 
fängnis auch nur erschwerende An‘ag das e 
Dem BG. ist aber darin beizutreten, Auna*!|tlii® 
keinerlei Anhaltspunkte für eme . !age tiu U 

Ist die Abweisung der Aulhebunp« ^ A  
Recht erfolgt, so ist davon auszuge t ^ \ o r f l  
fruchtbarkeit der Bekl. erst na uffl eine®;{ gücl 
eingetreten ist. Darüber, daß es ‘ndelt, kan® ^ es*elrfs- 
gen Eintritt der Unfruchtbarkeit 
licht auf das Alter der j i Z J  der S ^ e ^
Gleichwohl ist das BG. zur Abweisung 0
klage aus §53 EheG. g^pngt’.w e „de s e i, /16- 
fruchtbarkeit der Bekl. keine dauernde ^  d, 
setz voraussetze, sondern eine ’ Das ",eI1 p i.
tiven Eingriff beseitigt werden hzUführ® . 
hierzu aus, daß der Erfolg der u voraUsgesa°t prOf-£[ie 
ration zwar nicht mit Sicher 0utaChten T- u?
könne; doch bestehe nach erungen de® tter f Vund nach den gutachthchen Außerung^^ ^ut ^  0 
Möglichkeit, den verschlossenen, de hnetde» 
liegenden Teil der Eileiter h « * j» zdie q e b ^ f l f  f- 
anderen, gebärmuttei fernen utid aps
einzupflanzen, sofern dieser normal und ufld dg^ftf® 
diese Voraussetzung sei nach dem naCh 
bei der eröffneten Bauchhöhle gegeb
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daf?,r'eser Operation bestehe durchaus die Möglichkeit, 
eie Bekl. Kinder bekommen werde.

Die Rev

»ich* * 11 eine dauernde sei. nierin Kami um i\c«- 
deute ?efo'gt werden. Mit V o l k m a r - F i c k e r ,  „Groß- 
atizu« l S Eherecht“ , Anm. 2  zu § 53 EheG, ist vielmehr 
fruchtt ,en> daß diese Vorschrift nur die dauernde Un- 
^orti * eit im Auge hat. Hierfür sprechen außer dem 
rechtfp *• des Gesetzes die Erwägung, daß es sich kaum 
stanri„ertlSen ließe, eines lediglich vorübergehenden Zu- 
zcit pf WeSen die Ehe als die grundsätzlich auf Lebens- 
der v gegangene Lebensgemeinschaft zu lösen, sowie 
bloß erg]eich mit den §§51 u. 52, die ebenfalls einen 
nicht p011). ergehenden Zustand für die Lösung der Ehe 
daß d?enugen lassen. Damit ist aber noch nicht gesagt, 
keit hp Unfruchtbarkeit stets dann, wenn die Möglich
ais ein? i j.’ ®*e durch operative Eingriffe zu beheben, 
mehr k edl?bcb vorübergehende anzusehen wäre. Viel- 
a«f Qr]°mmt es in einem solchen Falle darauf an, ob 
^ndlun der zur Zeit der mündlichen Tatsachenver- 
daß (j: ? gegebenen Sachlage angenommen werden kann,

dlesem Zeitpunkt bestehende und auf anderem
...... .ivem Wege nicht zu beseitigende Unfruchtbar

tatsächlich auf diesem Wege beseitigt werden 
«aij di “ loße, selbst noch so entfernte, Möglichkeit, 
kann n;,., Fall sein wird, genügt hierfür nicht. Zwar 
Operation gefordert werden, daß sich der Erfolg der 

mit voller Sicherheit Voraussagen läßt, was 
'¡Hl in pj als möglich sein wird. Wohl aber bedarf es, 
düng 7. tletn Falle der hier vorliegenden Art die Schei- 
\i'lri)nn-pr,Vei saSen> der Feststellung, daß nach den Er- 
Verlauf j, der ärztlichen Wissenschaft bei normalem 

Für y 0perat»°n auf deren Erfolg zu rechnen ist. 
kaß die U„tBeurteilung> ob angenommen werden kann,
* Se>tiih ,,, n!clltbarkeit auf operativem Wege tatsächlich 
« °lgsau«^ufn wird> kommt es aber nicht nur auf die 
, ndern ai,lc,bten der in Betracht kommenden Operation, 
»Ur Au s f , d a r au f  an, wie sich die Ehegatten selbst 
0r allem nru,n2 dieser Operation stellen. Insoweit ist 
üblich hpCr‘.orderlich, daß der unfruchtbare Ehegatte 
m S,etl- Di* D , ist> die Operation an sich ausführen zu 
in rk Dk c bat s*cb im Rechtsstreit hierzu bereit 
hi i^eifpl ■ köstlichkeit dieser Erklärung hat der Kl.
‘Sher n- , gezögert. Das BG. hätte sich daher, was 

mü?seti . ‘ geschehen ist, ein Urteil darüber bilden 
i > t  anzuc ?le Erklärung der Bekl. als ernstlich ge- 
Zn’ bedarf p *'en *SE Aber auch wenn dies zu bejahen 
(Leuten is* n?cb der weiteren Prüfung, ob dem Kl.

Enfrurilf,’ sJcb auf weitere Versuche zur Behebung
*  ab ,, arkeit der Bekl. einzulassen. Dies hängt 

hat Un?i e Opfer er bisher schon hierfür ge
ll,!; Zweck na welche weiteren Opfer von ihm zu die-

einer gebracht werden müßten. Es hätte
tttn.^tj daß ute . ngnahme zu dem Vorbringen des Kl. 
beRpZ°Sen » , „ r,eits seit 1933 ein Arzt nach dem anderen 
fiir ed> oß ^rden.sei, um die Unfruchtbarkeit zu be- 
We;taie Beiirt a e’n Erfolg erzielt worden sei. Sowohl 
teres r-Sr Versn [U” g der Frage, ob dem Kl. noch ein 
für Hadwarten 111 d‘eser Richtung und damit ein vvei- 
grün ,e Schein, anSes°nnen werden kann, wie unter dem 
kannd* stehenri^orschrift des 8 53 EheG, im Vorder- 
ei>al,ferrier , „ eil  Bevölkerungspolitischen Gesichtspunkt?«i>a„ rner j  uevoiKerungspolitischen uesicnispum« 

Hirnen weni dem Vorbringen des Kl. nicht vorüber- 
rino-d'6 Möo-Iipll’ daß d*e Parteien immer älter und da- 
>iicur Würden "keiten, Kinder aufzuziehen, immer ge- 
!^rir.angesonnpUnd daß ihm auch aus diesem Grunde 
3 iii[etn Besta«11] 'yerden könne, nach nunmehr zehn- 
k-'rü?kn-ScJiaft L der k-be seinen Wunsch nach Nach-
. H h C  BLän§ er zurückzustellen. Ergibt sich bei
Z,,r R^geinutpr dlcser Gesichtspunkte, daß dem Kl. 
?.dlas öebiinp. ,Werden kann, sich auf weitere Versuche 
lchhpkn. so k k e r  Unfruchtbarkeit der Bekl. noch ein- 
r°tz ]> Sie a,,f dle Unfruchtbarkeit trotz der Mög- 
p',sfük er Berpil operativem Wege zu beseitigen, und 
V t z  n zu i l Chaft der Bekl., die Operation an sich 

es ann-ê pj sen> als eine dauernde im Sinne des 
gesehen werden.

Die bisherigen Feststellungen des BG. reichen hier
nach nicht aus, dem Kl. die Scheidung der Ehe nach 
8 53 EheG zu versagen. Aus diesem Grunde muß das 
BU. aufgehoben und die Sache zu neuer Verhandlung 
und Entsch. an das BG. zurückverwiesen werden Falls 
sich ergibt, daß an sich der Scheidungstatbestand des 
§53 vorliegt, so wird das BG. weiter zur Frage der 
sittlichen Rechtfertigung des Scheidungsbegehrens (§ 54 
EheG.) Stellung zu nehmen haben. Sollte sich eine Fest- 
Stellung dahin treffen lassen, daß die Unfruchtbarkeit 
der Bekl. auf die in der ersten Zeit der Ehe emverstand- 
lich angewandten empfängnisverhütenden Mittel zuruck- 
zuführen ist, so wäre dies ein Umstand, der nach § 04 
Satz 3 bei der Beurteilung der sittlichen Rechtfertigung 
des Scheidungsbegehrens zu berücksichtigen ist. Beweis- 
pflichtig wäre insoweit die Bekl.

(RG., IV. ZivSen., U. v. 16. Dez. 1040, IV 276/40.) [He.)
Anmerkung: 1. Der Standpunkt des RG., es sei — wenn 

die Abweisung der Aufhebungsklage mit Recht e g 
ist — „davon auszugehen, daß die Unfruchtbarkeit 
Bekl. erst nach der Eheschließung eingetreten ist , 
scheint mir n i ch t  ohne weiteres sch l üss i g :  Die Aut- 
hebungsklage ist nicht deshalb abgewiesen worden, weil 
die Bekl. bei der Eingehung der Ehe nicht befruchtungs
unfähig w a r oder eine die Empfängnis erschwerende 
Anlage nicht ha t t e ,  sondern weil beides n>cht 
wiesen werden konnte. Die Nichterweislichkeit schließt 
aber keineswegs aus, daß der heutige Zustand senon 
vor und bei der Eheschließung gegeben war.

Die M ö g l i c h k e i t  also, daß die Bekl. trotz fehlen
der „Anhaltspunkte“  schon bei der Eheschließung un
fruchtbar war und es n i ch t  erst  wäh r e n d  der  t n e  
g e w o r de n  i s t ,  kann bei solcher Sachlage nicht mit 
Sicherheit ausgeschlossen werden. Und damit scheidet 
der für die Anwendbarkeit des § 53 EheG, an sich n o - 
wendige B e w e i s ,  daß die Bekl. e r s t  l ni der Ehe 
„vorzeitig unfruchtbar gewo r den  ist , von selbst au .

T r o t z d e m  halte ich das Eingehen des Gerichts aut 
den hilfsweise geltend gemachten Klagegrund des | ,  
EheG, für r i c h t i g ,  weil Ja die A u f h e b u n g  der Ehe 
wegen Irrtums über die Gebarfahigkeit der 
§§ 37,40 Abs. 1, 42, 69 Abs. 2 EheG, einer Sche i dung  
der Ehe wegen vorzeitiger Unfruchtbarkeit nacl §b , 
58, 65 Abs. 2g EheG, in <fen Fristbedingungen wie insbes. 
in den Rechtsfolgen gleichkommt, ja sogaf d!e Erst 
Bedingungen des § 58 EheG, durch die zehnjährige Aus-
schlußfrist des Abs. 2 strenger sind; und weil es nicht
volksnahe und volksverständlich ware> Gmndl
einer Ehe wegen Unfruchtbarkeit nur aus dem Grund 
abzulehnen, dgaß w e d e r  die Voraussetzung der Ehe- 
au f h e b u n g  (Vorliegen der Unfruchtbarkeit schon be i 
der Eheschließung) n o c h die Voraussetzung der Ehe- 
s c he i dun g  (Entstehung der Unfruchtbarkeit erst naeil 
der Eheschließung) einwandfrei bewiesen werden kann.

Der dem modernen §2b RStGB. zugrunde liegende 
Gedanke schlägt hier sinngemäß ein: einer von beiden 
Tatbeständen liegt s i cher  vor; nur der ^  e i tp  u k 
der Entstehung kann nicht festgestellt werden, uas edlem
darf im sinne ̂ vernünftiger und für Auf-
nicht hindern, die Ehe wegen Unfruchtbarkeit zur Aut

1Ö2UnDR Klarstellung des RG., daß § 53 EheG, eine 
d a u e r n d e  Unfruchtbarkeit voraussetzt, ist zu b e 
grüßen.  Nach dieser Richtung bestanden bisher Mei- 
nungsverschiedenheiten. Man glaubte aus dem Umstand, 
^ r h ;p lis t ig e  Störung des § 50 EheG, zwar „längere 
daß, haben muß (RGZ. 161,100), aber keine
daue nd ein braucht (RGZ. 159, 315 =  DR. 1939, 383; 
PORKomm IX.AufL, Bern. 4 Abs. 2 zu §50; v. Scan- 
z? n .\ Bern"4 Abs. 2 zu §50; a. M. V o l k m a r  Bern 5 

S 501 den Schluß ziehen zu können, auch die Un
fruchtbarkeit des §53 EheG, setze nicht einen endgültigen 
7,,stand voraus. Diese Meinung war zweifellos unrichtig; 
denn nach dem Willen des Gesetzgebers, wie ihn die 
Amtl Begr. wiedergibt, soll Unfruchtbarkeit nur dann 
(und’ auch das unter gewissen Einschränkungen) Schei
dungsgrund sein, wenn „der wichtigste Zweck der Ehe 
nicht mehr erfüllbar ist“ . In dem Ausdruck „nicht mehr“  
liegt die Endgültigkeit des Zustandes.

3. Nun müssen aber auch hier — wie das RG. mit
90*
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vollem Recht ausführt -  der Forderung einer absoluten 
Gewißheit im Rahmen des Vernunftgemäßen Grenzen 
gezogen werden. Ist bereits volle sieben Jahre lang ein 
Arzt nach dem anderen zugezogen worden, um d e Un
fruchtbarkeit zu beheben, und konnte in dieser langen 
Zeit ein Erfolg nicht erzielt werden, laßt sich ferner nach 
den Erfahrungen der ärztlichen Wissenschaft bei[ nor
malem Verlauf der Operation ein s i c h e r e r  Erfolg m 
dem Sinne, daß dann eine Befruchtung zu erwarfen steht 
nicht Voraussagen, so ginge es zu weit, den seit so 
langen Jahren enttäuschten Ehemann auch noch auf da 
Ergebnis einer schwierigen Operation warten lassen, 
zumal die langjährigen, immer wiederkehrenden Fchl- 
schläge wohl b e i d e n  Ehegatten die zur Zeugung not
wendige seel i sche Bereitschaft erfahrungsgemäß rauben.

Der° reichsgerichtliche Standpunkt, daß unter so be
sonderen Umständen wie hier der Beweis einer hundert
prozentigen Gewißheit für die nicht zu beseitigende Un
fruchtbarkeit der Frau vom Kl. nicht geiordert werden 
könne, und daß den langjährigen ärztlichen Behebungs
versuchen im Interesse des Mannes, der darüber seine 
besten Jahre für eine etwaige zweite Ehe und zur t r -  
ziehungJ der aus ihr erhofften Kinder verlieren wurde, 
eine vernünftige Grenze zu ziehen sei, muß also volle 
Z u s t i m m u n g  finden.

RA. Dr. G. v. S c a n z o n i ,  München.

habe sie in ihrer Ehe nicht gebracht wenn sie^auch 
übergehend einmal für den Unterhalt tätig g { tadel 
möge. Ihre hausfraulichen Pflichten habe si daflebe»
los versorgt. Sie habe zwar drei Kinde g b ü <  alIclos versorgt. Sie habe zwar drei Kinder ge rn ;.-, aUc» 
aber zwei Fehlgeburten absichtlich herb'eigJ 'VerkeW® 
durch wiederholte Verweigerung.de*irehfijg Volksge1116'auren wicuauunc v
gezeigt, daß sie nicht bereit sei, für die 
schaft erhebliche Opfer zu bringen.•—_ . V ’ "v 1  . _ n m 1 n rtil 1 / fl 1 fl PSchaft erhebliche Opter zu Dringen. . . • tutn eH** 

Diese Darlegungen lassen keinen R e c tz u <  
„ „ .  Die Sch.iduni der Ehe , ta d e ,  i  « J o »  ?
des § 55 Abs. 1 EheG

är cne, Dei uei
i. erfüllt sind, dürfte auf de" bes0n- 
rerden, wenn ausnahrnsw qS ge-spruch nur versagt werden, wenn ausnanm» tloS 

dere Gründe für die Aufrechterhaltung der ¡e da« 
wordenen Ehe sprächen Solche Grunde f ig n ;  J
BG. näher dargelegt hat, nicht vor. Die -----, coßder

n  i • j ivv.« pimxranrl irei 2'selbst in der une mem cmwanuu^ b n 0 
durch Streitsucht, Verweigerung des ehel ^fragen, 
und Vernachlässigung des Kl. daz" b °r Versch«, i 
Unfrieden entstand. Zeitlich war sogar mr verur 
da, e ,s „; de, seiner N . , „ r
lende Treubruch

mier Natur nacu bLivvY , ‘ f ihr b*“ ,
des Kl. ist erst nachgefolj. j ahr 
iährdet. Sie ist zwar nunmehr e„«thalt ist nicht gelanruei. oie ist « a i  — :untl gem‘V

alt ober seit 12 Jahren leben die Parteien ad»» * K 
Damals, als die Bekl. erkennen mußte, d a ö ^  ¡„ eit*

20 . RG. — S 55 EheG. Die Scheidung der Ehe, bei der 
die Voraussetzungen des § 55 Abs. 1 EheG, erfüllt sin , 
darf auf den Widerspruch nur versagt werden, wenn, aus
nahmsweise besondere Gründe für die Aufrechterhaltung 
der wertlos gewordenen Ehe sprechen.

Der 1883 geborene Kl. hat die 1882 geborene Bekl. am 
28. Okt. 1905 geheiratet. Aus der Ehe sind drei Kinder 
hervorgegangen, nämlich zwei bereits verheiratete ■ ech
ter und ein in seinem dritten Lebensjahre verstorbenes 
Kind Am 11 Mai 1928 hat der Kl. die Bekl. verlassen. 
Seitdem wohnt er in einem eheähnlichen Verhältnis mit 
der S. zusammen, die am 3. Jan. 1 9 2 9  einen Sohn geboren 
hat zu dem sich der Kl. als Vater bekennt. Im Jahre 1937 
erwirkte die Bekl. ein rechtskräftiges Urteil gegen den 
Kl auf Herstellung der ehelichen Gemeinschaft, wahrend 
die damals vom Kl. erhobene Widerklage auf Eheschei
dung aus § 1568 BGB. abgewiesen wurde Nunmehr be
oehrt der K l. die Scheidung nach § 55 EheG. Das LG. 
hat diese Klage abgewiesen da es den Widerspruch der 
Bekl. als beachtlich ansah. Dagegen hat das BG. aut das 
Begehren des Kl. die Ehe geschieden, zugleich jedoch das 
Verschulden des Kl. festgestellt. Die Rev. der Bekl. war

Das BG. hat festgestellt, daß die Voraussetzungen des 
S 55 Abs. 1 EheG, für die Ehescheidung vorliegen, die 
Bekl. aber der Scheidung nach § 55 Abs. 2 widersprechen 
kann, da den Kl. die überwiegende Schuld an der Ehe
zerrüttung treffe. Er habe schon 1927 die Ehe gebrochen 
und lebe mit der S., die er heiraten wolle, seit mehr als 
12 lahren in wilder Ehe. Doch auch die Bekl. sei an der 
Zerrüttung ihrer Ehe nicht schuldlos. Aus dem Ergebnis 
der Beweisaufnahme entnimmt das BG., daß auch die 
Bekl durch Streitsucht und durch den Gebrauch von 
Schimpfworten, wiederholte grundlose Verweigerung des 
ehelichen Verkehrs sowie mangelnde Sorgfalt als Haus
frau den ehelichen Frieden gestört hat. Ibre Verfehlungen 
lägen sogar zeitlich vor dem rreubruch des KL, seien 
jedoch diesem gegenüber als weit weniger schwer anzu-

Den Widerspruch der Bekl. hat das BG. nicht beachtet. 
Es bestehe, obwohl aus der neuen Ehe des KL ebenso
wenig wie aus der alten künftiger Familienzuwachs zu 
erwarten sei, für die Allgemeinheit ein Interesse, diese 
Ehe zu ermöglichen, um das anstößige Leben in wilder 
Ehe zu beenden und dem unehelichen Sohne, der daraus 
hervorgegangen sei, die Stellung eines ehelichen Kindes 
zu geben. Daß die Bekl. die Vaterschaft des Kl. für dieses 
Kind bestreite, sei unerheblich, da der Kl. nach dem Ge
setz als Vater gelte. Belange der Bekl, die den zur Schei
dung drängenden allgemeinen entgegenstanden, seien 
nicht vorhanden. Der Unterhalt der Bekl. werde durch 
die Scheidung nicht ernstlich gefährdet. Besondere Opfer

Damals, als die Bekl. erkennen muine, in ei^
endgültig von ihr gewandt hatte war sie "  die ve>\ 
Alter, in dem sie sich wesentlich leichter: V X  pekl- >
derten Verhältnisse umstellen konnt^ . \ u ren n
lediglich anzuführen, daß sie _ drei Kmder^g oder te>lediglicli anzuiuiiren, uan °UCL J
Ob diesem Umstande seine Bedeutung gan ^  
weise durch die Abtreibungen genommen Wir ^  b a 
sich beruhen. Deshalb ist es auch unertieD gehariasich beruhen. Deshalb ist es aucn uu g
Bekl. damals im Einverständnis mit dem f i, ,aro —______ 7111 APT -M
hat“  Auch^wennjman die g g V
schränkt für die Beachtung des Wideispru ^
ist es nicht rechtsirrig, wenn df ,  B. ° \ d(f die S Ä e -  
entscheidende Gewicht beigelegt h a t dabtiotl deS v V  
eine neue Ehe des Kl. und die sich zuf
i i /^nripc prmnorlirht. Der Kl. bekennt ®S e n T i ^
l ch.ait, an_di eŝ l J 5 l^ M D^ , r i ! o h reTbietet d£  Uschalt an diesem Kinde, Das mup etet
Gründe, von dieser Regel abzuweichen; ü ^  
verhalt nicht. Deshalb war es unerheblicü, 
die Vaterschaft des K l. iri Frage Ue lte Am  . kurtt at 
taugen der Bekl über die P e rs o ^ h k e J  ^  ■
Ehetrau ües * j .  Komne u «  sie W
sie im Urteil gar nicht ^wahnt Daß <» viel*dh lte 
hätte, ist daraus aber nicht zu /  w „ nerk b l ich 
angenommen werden, daß es sie für ¿er
hat, nachdem sich das Verhältnis des K • ,
Jahre hindurch bewährt hatte. ^  n> ^ 3 /40.) lp 'iinrc uiuuuiui ------- ,

(RG., IV. ZivSen., U. v. 15. Jan. 1941, IV

* Ebele«.*e0ert
2 1 . RG. -  §55 EheG. Auch wenn bel<£ eil es 1 -

¡0

«JL. k u . — s ->j ,------- . " r ~ ~  R we'1. i,i
derselben Wohnung geblieben sind z. D- Blc#> ,, 
wegen Wohnungs- oder Geldmangels anü aUlge /  
Hch war, kann die häusliche_ Geme.nscha»u a u o u v n v  -----_ \ v Op ‘

sein; dann muß aber wenigstens in dieser bc!der
**’ g der Lebensführungov.111 , —---

vollständige Trennung 
den haben.n haben. Mroii/40-)

(RG., IV. ZivSen., U. V. 5. Dez. 1940, IV 24

[Hc.l

t d>e
. <z, g ii'

22. RG. — § 121 Abs. 1 EheG. Der Gr“ ”  j j ,  
Dispensehe die frühere t t e  auflost, ist »«jeßen; #  
derfällc des §121 Abs. 1 EheG, aus»bsc ¡ e t .  &derfälle des § 121 Abs. 1 theu . auszu- aber, 
die Dispensehe zwar dem Bande nach, «  ea 
von Tisch und Bett geschieden, so m d;e fvon Tisch und Bett geschieden, so Di5Pe
Grundsatz: die frühere Ehe ist als du 
aufgelöst anzusehen, f )  . , { e ¡le«

Die 1925 zwischen den beiden Stre it g & d U  L
griechisch-orthodoxen Pfarramt in ^ ever s Ä  £s 
erste Ehe des Mannes wurde 1 9 3 1  einv^ ^  4
richtlich von Tisch und EeK ge Ehd11 ̂  -ch'̂ aei"'
Mann auf Grund der Nachsicht v o m  L röifli^ |Clt% \  
Ehebandes 1935 eine zweite Ehe vor dem ^ -» h,ed 

n t . „ - . , „ i  Maria Taferl schloß, ° lt' , t,
Ehebandes 1935 eine zw u k  u i«, n» -  19J'
lischen Pfarramt Maria Taferl schloß, d g  E p
verständlich gerichtlich von Uscn '  ^
wurde. Noch im gleichen Jahr vereinigte &  V  
„atten der früheren Ehe wieder und z e i^  
dem Gericht an. Am 9. Jan. 1939 beantrag
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ä'io?1i^'dung seiner ersten Ehe (dem Band nach) gern, 
ist a heG. anzumerken, worüber noch nicht entschieden 
Ehe 9‘ Juni 1939 klagte die Frau auf Scheidung dieser 
$ch_.aus dera Verschulden des Mannes, der mit der 
Frai, <iunS einverstanden war, aber Schuldspruch der 
früh» Deantragte und die Zwischenfeststellung, daß diese 
Recht Ehe als geschieden gelte. Das Gericht des ersten 
iuncrs ?n£es wies das Begehren des Zwischenfeststel- 
imsinj ^es mit Zwischenurteil ab, das BG. erkannte 
gei+2ides Antrages, daß die frühere Ehe als geschieden 
richtir, age2en dichtet sich die Rev. der Frau wegen un- 
trae- V r r,echtlicher Beurteilung der Sache mit dem An- 
wiederherzusti l labzuändern und das des ersten Gerichtes

k Rev. ist unbegründet.
Wonach°?erreichisehe Recht hatte keine Bestimmung, 
Nach,, 9urch den Abschluß einer Ehe auf Grund der 
die Fh„d Vom Ehehindernis des Ehebandes (Dispensehe) 
gelöst ’ Von deren Bande Nachsicht erteilt wurde, als 
rechtesm..&eItf n i?abe- Bei Schaffung des neuen Ehe-
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ft naüe. dci scnanuiig ucs ucutu
Sahes r fn -  das Gesetz zur Aufrechterhaltung des Grund- 
könn* 7?'“  J,eder nur gültig in einer Ehe verheiratet sein 
°der riip atrd.ber Bestimmung treffen, ob die Dispensehe 
'Vürde „jähere Ehe, von deren Band Nachsicht erteilt 
die Aufr 6 u  s°h. Es entschied sich grundsätzlich für 
SenJhChterbahung der dem Bande nach bestehenden 
sollte nfp p.i§ 121 Abs. 1 EheG.). Nur ausnahmsweise 
die Di» Dispensehe der früheren Ehe weichen, wenn 
«lehr X n̂ hegatten am Stichtag des 1. April 1938 nicht 
diesem p„,, legatten miteinander gelebt hatten. Auch in 
"Sges »in aber bedurfte es eines eng befristeten An- 
<*ef früher!® der Dispensehegatten oder des Ehegatten

tren Fhp /ß io i \kn  o FKor. \ nnrl Hör niisHriick-
der
'ich
Wicn

1Pr '  j?'-4 L»ispensenegaixcn uuu ueb Ducgauv.. 
«en Ehe (§121 Abs. 2 EheG.) und der ausdrück- 
sefichtlichen Nichtigerklärung der Dispensehe.Urde «|Criclltllchen Nichtigerklärung der Dispensehe. 

ivht staHn Antrag nicht fristgerecht gestellt oder ihm 
pPensehf^e.ben, so blieb es trotz des Zerfalles der»Penschp k ocn> so Dlieb es trotz des zertaues uer 
K :s*m Fan bei, ihrer Gültigkeit. Die frühere Ehe gilt in 
W,nde nach ? i t ,der Eingehung der Dispensehe ^dem„•‘UC n a r.1 , ------U C1 C .H 1 U C I1 U M K  U U

fl geschieden (§ 122 Abs. 1 EheG.). Um diese
,as Gesetz  ̂1 außen zu zeigen und durchzuführen, hat 
iX h  gl»,, den Parteien die besondere Pflicht auferlegt, 
SiUrchführ eines entsprechenden Antrages für die 
<s; l e Ses+Riu zu sorgen und hat die Pflicht auch unter 
Stiich ^ ‘It (§ 125 EheG.). Das Gesetz hat damit er- 

e‘che Ehp e-, Klarheit darüber herbeiführen wollen, 
» Mit R„ , , S'k und welche nicht gilt, 
die p daß die n e t  das BG. keinen Anlaß, den Grund-

aUsÄ r rfä11- ...........................
naCh SKchlleßen 
schLuesteht,

** is t F ’ U '’a S ' - h v .i i u i c h  v u n  i  » u i  u u u  u c .u  & v-
W  e da?,,' t U,le derartige Erweiterung der Ausnahme 
o.i.en. ni... ,‘Uhren, die frühere Ehe fortbestehen zu

> daß das BG. keinen Anlaß, den Grund-
^onderfäii Dispensehe die frühere Ehe auflöst, über 
d!Sch[jenUe des § 121 Abs. 1 EheG. hinaus auch dann 

bestem11’ ,Wenn die Dispensehe zwar dem Bande 
len ,-»x >_aber gerichtlich von Tisch und Bett ge-

°bwoh1'fung j  ein fristgerechter Antrag auf Ungültig- 
J  War. n » , lsPensehe nach § 121 Abs. 1 nicht ge- 
Süt u ie Rlarh >>r - die vom Gesetz mit Recht
ftahelie*de dac r

arh * j mume uie vom vjobci/. um ivi-v-m 
darüber leiden, welche der beiden Ehen 

ißas i*?.8etz diesen immerhin verhältnismäßigWtirri §enden pJ]:,sctz u‘esen immernin vernairmsmamg 
Rs t , es auph u? 1 a*s weitere Ausnahme gewollt, so 
'Wh Cn aber f-r für eine volIe Klarheit gesorgt haben. 
Seit,” und di,,„i. ur diesen Fall Bestimmungen darüber, 
eiWP'Re. rv, welchen Akt die Dispensehe aufgelöst 
Wn . Weitp»,n der Gedanke, daß beide Ehen neben- 

en. Mi*bes.tunden> ist nach dem Gesetz vollends 
122 J, Pall ni,tu*einer sinngemäßen Anwendung der auf 
ein rN’cQ. “ t abgestellten Bestimmung der §§ 121, 
'Vespn!,?etisat7 e ni,cbt durchzukommen. Es würde sich 
4er p .‘chen p jU ?em iür die Klärung der Rechtslage 
disn„rist für ,1 1anken ergeben, daß mit dem Verstreichen

Bezüglich der vermögensrechtlichen Folgen der Lösung 
der früheren Ehe durch die Dispensehe stellt das Gesetz 
sogar die Fälle, daß die frühere Ehe von Tisch und Bett 
geschieden war oder nicht, einander gegenüber (§ 122 
Abs. 2 EheG.). Andererseits hat die Wiedervereinigung 
an der damals schon von Tisch und Bett geschiedenen 
Dispensehe nichts geändert. Welche Bedeutung der Wieder
vereinigung etwa in vertnögensrechtlichen Fragen der 
Ehegatten der früheren Ehe gegeneinander zukommt, 
mag hier unberührt bleiben. Da die Lösung dieser Ehe 
auf einen früheren Zeitpunkt bezogen wird, mögen 
Zweifel bestehen. Daß die Dispensehe vor dem romisch- 
katholischen Seelsorger geschlossen wurde, ist mangels 
einer Unterscheidung des Gesetzes belanglos.

(RG., IV. ZivSen., U. v. 2. Dez. 1940, IV 228/40.) [R.]
Anmerkung: Die Entsch. entspricht den gesetzlichen 

Bestimmungen der §§121 Äbs. 1, 122 Abs. 2, 125 E - 
und zweifellos auch dem Willen des Gesetzgebers; d. h. 
es ist n i c h t  zu vermuten, daß der Gesetzgeber den 
dieser Entsch. zugrunde liegenden Fall zu regeln uber
sehen hat. Gewiß scheint es auf den ersten Blick be
fremdlich, in einem Ausnahmefalle wie diesem die erste 
Ehe als geschieden gelten zu lassen, o b w o h 1 sie duren 
die Wiedervereinigung der Ehegatten am 6. Ukt.
_  also v o r dem Inkrafttreten des neuen EheG.! — wie
der in ihre vollen rechtlichen Wirkungen eingetreten war, 
und o b w o h l  die Dispensehe, gleichfalls v o r dem In
krafttreten des neuen EheG., einverstandlich gerichtlich 
von Tisch und Bett geschieden worden war.

Allein die Dispensehe bestand im vorl. Fall noch unter 
der Herrschaft des neuen EheG, dem Bande nach und 
gilt nach § 121 Abs. 1 EheG, „als eine von Anfang an 
gültige Ehe“ , weil die Partner dieser Ehe offenbar die 
gerichtliche Feststellung, „daß die Ehegatten am 1. April 
1938 nicht mehr als Ehegatten miteinander gelebt haben , 
innerhalb der gesetzlichen Frist zu beantragen unter
lassen haben.

Der Umstand, daß die Partner der Dispensehe t a t 
säch l i ch  am 1. April 1938 nicht mehr als Ehegatten 
miteinander lebten, daß vielmehr — wie aus dem lat- 
bestand der Entsch. geschlossen werden muß — an die
sem Stichtag die Partner der ers ten,  nach damalige 
Recht wiederhergestellten Ehe wie Ehegatten miteinander 
lebten, ändert daran nichts; denn der eindeutige Wort
laut der beiden §§121 Abs. 1, 122 Abs, 1 EheG, steht 
entgegen. Und es wäre auch gesetzgeberisch bei beso 
derer Berücksichtigung eines Ausnahmefal l es w 
vorliegenden wohl keine Möglichkeit gewe,ŝ  den ent 
schlossenen salomonischen Schnitt zwischen den zw 
kurrierenden Ehen anders yorzunehmcn Was an /iem
praktischen Ergebnis dieses Losung etwa b e f r “  
scheint, hat nicht das neue Gesetz und seme richterliche 
Anwendung zu verantworten, sondern der bekannte g 
radezu katastrophale Eherechtszustand m alten Osto
reich, der nur durch kühne und rücksichtslose Operation

bC¥ S  d " d°“  “ lisch, ist natürlich, daß die Dis- 
pensehe deren Nichtigerklärung durch Unterlassung des

liJeS  S Ä S Ä S / T Ä I
£ S g Fa,,en j h r / e n d i g e  g g

E i h ” d“ s zuständige B?zirksle,icht als geschieden er- 
klärt werden muß. ^  Dr v. Scanzon i ,  München.

Ä ^ h für
mr ,um‘Ken ergeben, daß mit dem Verstreichen 

;sehe X en Antrag nach § 121 Abs. 1 EheG, die 
:eitigr j , yon Anfang an gültig feststeht und«  dietig pij,“ vuu Anfang an gültig feststeht una 

Absrlii,,oU , re Ehe eines der Dispensehegatten 
;n Kilt J »der Dispensehe als im Sinn des EheG. 

b X 11 ®-37i) ' A n t o n i  in Volkmars Großdeutschem
fe» ändert

!vitclplleclerverl;!? auch nichts, daß die frühere Ehe durch 
^ar. rvln ihre v 1,?UnS der Ehegatten am 6. Okt. 1937 

clip c Abschi,?Rei  rechtlichen Wirkungen eingetreten 
E e Vrv rdbere fu der Dispensehe ist in seiner Wirkung 

n "Risch ,'e ,Unabhängig davon, ob diese frühere 
und Bett geschieden war oder nicht.

Straßenverkehrsrecht
RG — §§25, 27 RStraßVerkV. v. 28. Mai 1934. 

Vorfalirfsregelung. Geschlossene Ortschaft. § 27 findet An
wendung wenn die Geleise der Straßenbahn innerhalb 
eines Straßenzuges oder doch ohne Zwischenraum un
mittelbar neben ihm verlaufen; nicht aber, wenn sie sich 
auf einem besonderen in keinem Zusammenhang mit der 
Straße stehenden Bahnkörper befinden.

Geltungsbereich der PrPolVO. v. 20. April 1923.
Unter geschlossener Ortschaft ist ein Teil des Ge

meindebezirks zu verstehen, der in geschlossener oder 
olfener Bauweise zusammenhängend mit Wohnhäusern,
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gewerblichen oder öffentlichen Bauten bedeckt ist, wobei 
einzelne unbebaute Baustellen, zur Bebauung ungeeig
netes oder ihr entzogenes Gelände den Zusammenhang 
nicht unterbrechen, f )

Am 8. Mai 1937 nachmittags gegen 15 Uhr stieß vor 
der Ortschaft K. auf dem schienengleichen unbeschrank
ten Wegübergange der von Merseburg nach Naumburg 
führenden Landstraße über dfe auf besonderem Bahn
körper dort des weiteren verlaufende Bahnstrecke der 
Überlandbahnen AG. (Miibag) ein aus Triebwagen und 
2 Anhängern bestehender Zug mit dem aus Kraftwagen 
und Anhänger bestehenden, von dem Kl. zu 2 gelenkten, 
dem neben ihm sitzenden Kl. zu 1 gehörigen Lastkraft
zuge zusammen. Der von dem bei der Mübag angestellten 
Straßenbahnführer R. M., dem Ehemann der Bekl. zu 1 
und Vater des Bekl. zu 2, geführte Straßenbahnzug fuhr 
mit dem Vorderteil seines Triebwagens gegen den An
hänger des von links her kommenden Lastzuges, dessen 
Kraftwagen noch über das Geleise gekommen war, riß 
ihn los, nahm ihn mit und kam 46,8 m hinter der Stelle 
des Zusammenstoßes zum Halten. M. wurde so schwer 
verletzt, daß er am 13. Mai 1937 starb. Auch andere 
Mitfahrende wurden teils schwerer, teils leichter verletzt.

Die Kl., die von der Mübag und einigen anderen Ge
schädigten für den diesen entstandenen Schaden in An
spruch genommen werden, verlangen ihrerseits Schadens
ersatz von den Bekl. als den gesetzlichen Erben des M. 
Sie begehren mit der Klage die Feststellung, daß die 
Bekl. verpflichtet seien, ihnen allen Schaden zu ersetzen, 
der ihnen aus dem Unfall erwachsen sei und in Zukunft 
noch erwachsen werde, insbes. auch den Schaden, der 
sich daraus ergebe, daß die Kl. dritten bei dem Unfall 
geschädigten Personen Ersatz zu leisten haben.

Die Bekl. verlangen widerklagend Ersatz des ihnen in
folge des Todes ihres Ernährers entgangenen Unterhalts, 
und zwar eine Rente von monatlich 30 J iJ l  für die Bekl. 
zu 1 v. 8. Mai 1937 bis 1. Dez. 1944 und von monatlich 
20 J U l für den Bekl. zu 2 v. 8. Mai 1937 bis 30. Juni 1940.

Das LG. hat durch Urt. v. 10. Aug. 1939 die Klage 
abgewiesen und auf die Widerklage die Ansprüche der 
Bekl. dem Grunde nach für gerechtfertigt erklärt. Gegen 
dieses Urteil haben die Kl. Berufung eingelegt. Sie haben 
beantragt, die Bekl. zu verurteilen, an den Kl. zu 1 
730 MM  zu zahlen, ferner beide Kl. von allen Ansprüchen 
zu befreien, die infolge des Unfalls gegen sie erhoben 
seien und noch erhoben werden würden. Hilfsweise haben 
sie den in erster Instanz erhobenen Feststellungsanspruch 
geltend gemacht.

Die Kl. begründen ihre Anträge wie folgt: Die Schuld 
an dem Unfall trage der Straßenbahnführer M. Er sei mit 
größerer als der nach der Genehmigungsurkunde für die 
Straßenbahn höchstzulässigen Geschwindigkeit gefahren. 
Er habe die dem Lastkraftzug zustehende Vorfahrt ver
letzt. Die von den Kl. befahrene Straße sei eine Haupt- 
und Fernverkehrsstraße gewesen. Überdies sei der Stra
ßenbahnzug, als der Kl. zu 2 ihn gesehen habe, noch drei- 
bis viermal so weit vom Übergang entfernt gewesen wie 
der Lastzug. Der Kl. zu 2 habe daher annehmen dürfen, 
daß er noch gut vorher über die Schienen kommen werde.

Die Bekl. entgegnen: Die Schuld an dem Unfall trage 
allein der Kl. zu 2. Die Straßenbahn habe die Vorfahrt 
gehabt, da sie von rechts gekommen und die Straße keine 
Haupt- oder Fernverkehrsstraße gewesen sei. Der Last
zug hätte daher, auch gemäß § 6 PrPolVO. v. 20. April 
1933 (GS. 158), vor dem Übergang halten und die Stra
ßenbahn vorüberlassen müssen. Der Kl. zu 2 habe dies 
wohl auch zunächst gewollt, es aber, weil seine Bremsen 
nicht in Ordnung gewesen seien, nicht ausführen können.

In der Schlußverhandlung vor dem BG. haben die Kl. 
noch behauptet, die Straße sei zur Zeit des Unfalls durch 
amtliche Verkehrszeichen als Hauptverkehrsstraße ge
kennzeichnet gewesen.

Das OLG. hat die Berufung der Kl. zurückgewiesen. 
Die Rev. der Kl. war erfolglos.
Das BG. ist zu dem Ergebnis gelangt, daß der Unfall 

durch den Kl. zu 2 fahrlässig herbeigeführt worden sei, 
daß dagegen ein für den Unfall ursächliches Verschulden 
des M. nicht nachgewiesen sei. Es hat angenommen, daß 
beide Kl. nicht nur auf Grund des KraftfG., sondern auch

[Deutsches Recht, Wochen**«

gemäß den Bestimmungen des BGB. 
tig seien, und zwar der Kl. zu 2 gemäß 8 
Kl. zu 1 gemäß §831 BGB. Q darb

Die Fahrlässigkeit des Kl. zu 2 hat das "L je iÄ
erblickt, daß er das allen Verkehrsteilnehmern g 0
der Straßenbahn durch §6 PrPolVO. v. 20. AI ¡cj,t b«; 
(GS. 158) auferlegte Sicherungsgebot fahr!aS » 28. 
achtet und zugleich gegen § 25 RStraßVü. ■ un(j db 
1934 verstoßen habe, indem er, statt zu wa sei, t i i f
Straßenbahn vorüber zu lassen, weitergefanr . des 
zu hat das BG. ausgeführt: Ein Vorfahrtr g fl0c" 
§27 RStraßVerkO. komme weder für den ,rlfwrelung 
für die Straßenbahn in Frage. Die Vorfahrt »üflj uBgeii 
§27 beziehe sich nur auf Kreuzungen oder ^verkehr L, 
von „Straßen“ , d. h. für den allgemeinen^ 0
stimmten Straßen. Der in keinem Zusamtn*
einer Straße stehende besondere Bahnkorp . e Straß ’ 
ßenbahn, wie er hier vorliege, sei keine olle 
er diene nicht dem allgemeinen Verkehr, >jur we 
schließlich dem Fährbetriebe der Straßenha • gtraß 
die Geleise der Straßenbahn innerhalb -ttejbar 
zuges oder doch ohne Zwischenraum unm ^ ¿ e  8 
ihm verliefen, was hier nicht der Fall s > ■ ^eitt . 
Anwendung finden. Im vorl. Falle grci . wofl 
Preußen §6 der oben erwähnten P°|v ‘ fohrzeug 
alle Wegebenutzer, sobald sich ein Schien äurnen °, » 
Wegübergang nähere, diesen unverzüglich <-a

Strä-

Anwendung finden. Im vorl. Falle 
Preußen §6 der oben erwähnten 1 
alle Wegebenutzer, sobald sich ein Schi 
Wegübergang nähere, diesen unverzüg-- ,
so weit entfernt von der Bahn halten tn ’gelte 2
Gefährdung unbedingt ausgeschlossen sei. .-ĝ uße“1 - 
bei Straßenbahnen nur für solche Streckern^ 0icht
Gefährdung unbedingt ausgeschlossen sei. außen . 
bei Straßenbahnen nur für solche Strecke ,  . : M
geschlossener Ortsteile auf einem bes°n teIJ 
Straße gehörigen, von ihr örtlich getreR hnjj 
schließlich dem Bahnbetriebe dienenden1  ̂ y er
liefen; diese Voraussetzungen seien ab „ ab ^a,!%- 
denn der besondere Bahnkörper der 9 be= ¡,
vollständig Uber freies, mit Baulichkeit auch 0 .
denes Feld. Die PolVO. v. 20. April 19-" ,034 ihfe 0  
Inkrafttreten der RStraßVerkO. v. 28. M ^  jvlai * v. 
tung behalten (Art. III der EinfVO. v- Auslft die
[RGBl. 455] und Abs. 2 des V o r s p r u c h s 1 
v. 29. Sept. 1934 [RGBl. 869]). Hiernach komm beflU 
Behauptung der Kl. nicht an, daß die v , orrecht>= 
Straße durch amtliche Kennzeichen als u
zeichnet sei. _ , za iWUp.

Die Rev. ist der Meinung, das BG. a j^gtraß'  ̂sjch 
ein Voriahrtrecht des Kl. zu 2 gemäß 8 . wenn e' ¿\e] 
verneint. Sie macht geltend, §27 gelte, .vnenbal111 
um eine auf der Straße fahrende1 Schiene« 0  
das sei h ier' der Fall, da die Straß 
Schienen den öffentlichen Weg benutze,

Diese Rüge ist nicht begründet. Nach den gUf 
.«tsfpiinnrrpn ripc Rn fährt die Straßen ,gj. »I be.

:tieö

Feststellungen des BG. fährt die
besonderen, in keinem Zusammenhang. ^p e r 
stehenden, von ihr völlig getrennten o  s0lcheS p M etl 
rührt diese nur beim Überqueren. ß_ Reiß ■„ ße’ 
queren aber ist keine Benutzung der' jSt nßr ,\/0.
auf derselben. Eine Benutzung der Sti P r f ? , . , « »  l5_

1. a“  RenU*2“ fitiir
,,UnteLBl Qa i n O

aut derselben. eine Benutzung uw -  i * rA L,iiii < 
fahren in ihrer Längsrichtung (vgl- T ter Ben11 .z.1 seii>ei 
20. April 1933, Fußnote zu §§ 2 n. [» fie le t
nur die Inanspruchnahme des öffenthe bat ( ji
Längsrichtung zu verstehen“ ]). Das , Q f(jr n 
ohne Rechtsirrtum den §27 RStraßVerkO 
wendbar erachtet. prpolVÖ'

Vö1"

"'S
Die Rev. macht weiter geltend, ieten der 0  

20. April 1933 sei nach dem Inkran» „acnßeflv-- 
VerkO. v. 28. Mai 1934 überholt, & J 1 ¿es 
EinfVO. die ausschließliche nur'l^gg ,0
kehrs enthalte und Landesrecht daneueu naCh 8» 
des § 34 RStraßVerkO. zulässig sei. au ^  m i 
PrPolVO. über den Straßenverkehr v. überh%abe?; 
(GS. 169) sei die oben genannte 1 °1V Erf0!2 3 t

j :___r > „ . . - f f  kann keine“  -1Auch dieser Revisionsangriff kann kei fii 1 Mt 
Die Vorschrift des §6 PrPolVO. v ^  v g *  g  
auch nach dem Inkrafttreten der IG  Gel'erst fn
1934 und der RStrVO. v. 28. Mai 1934 1 betrafi¿jeb£
halten und ist, soweit sie Straßenbah e und ß« ft g 
dem Inkrafttreten der Straßenbahn-Bau ußer
v. 13. Nov. 1937, also am 1. April 1930. Al,sU 
treten (vgl. §42 der zu letzterer erJass
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A S S  N fh  Art. i l l  EinfVO. zur RStraßVerkO. 
n verkehr«; „ „ le .ausschließliche Regelung des S t r  a -

^ reuzungen ¡ln.,ndp illr  § 27 regelte die Vorfahrt r...........
er die VorsrV,^-f7lnmündunSen von S t r a ß e n .

;gelung j v n ften der RStraßVerkO. fiel dages

Kr
unter
Re

nur an
Nicht'■* uie VorsM,,-cT uuuäen von » t r au e n ,  im cm 

i 'Selutig ,je .. " ten der RStraßVerkO. fiel dagegen die 
ri!Uen eine S trJ tf u f!rsverhäI,nisse an Übergängen, an 
e?rn aui einem K bahn’ ciie ,licht auf einer Straße, son- 
i.^er Straße hii? 0 jderen und ^getrennten, keinen Teil 

euzte. ^ jer i. j ! eijder5 Bahnkörper fuhr, eine Straße 
•>na eine Recrpiim ntf  ™ er das Landesrecht eingreifen 
R;„APril I'/Vt „ B0g, Iieiie,1> wie dies in §6 PrPolVO. v. 
S ?n!frkehrsreclu“SCinheAn ist (vgL auch M ü l l e r ,  „Stra- 
» •  Auch ! ’ ^°f Aun., 1935, S. 648; 13. A u fl.,1940, 
Vn ^ *r a ß e n b ! °, V<“L v- 20. März 1934 regelte nur 

• v? 20. At>ri i ioqo l r  und setzte daher den §6 Pol- 
Die Rev w  nicht außer Kraft. 

n ' APrU i 9331S;J triier darauf hin, daß §6 PolVO. vom 
0rf ,uf Straßenhnk wenn er anwendbar wäre, doch 
iS steile auf ¿nBne\ gelte’ die „außerhalb geschlossener 
Bah|uen> von ihr ölu; uesonderen, nicht zur Straße ge- 
aufii* trieb dien£ii ebrgetrennten und ausschließlich dem 
*eMe!iUnPn seiPndetl BahnkörPer verlaufen“ ; diese Vor- 
lichi * *  Straßenhatlnabei, vorl- Falle nicht gegeben, 
hätte» ®traße benm-,In mi lllrem Schienenweg die öffent- 
seiirnn,r«liaß der Und weil die Bekl. nicht dargelegt 

, n Ortsteik , eileilweg außerhalb eines geschlos- 
Atich d. verlaufe.

und^r der Lanrif*6 dS* n’cbt begründet. Daß ein Über- 
4 n#N e,renntei“? ße durch die sonst auf besonderem 
?efiiiî eine Benntvif1̂ 6 jem Bahnkörper fahrende Straßen- 
an d» w°rden ni,ng 8traße ist, ist oben schon aus- 
daßQ r . DnfaUstpn„ e5 dle örtliche Lage der Straßenbahn 
nach ^ le der ¿! *£*?.*,das BQ. tatsächlich festgestellt, 
ließen ?  Unfall (,ft ,‘.cbe Augenschein und die alsbald 
freipo5 dje Fahret™ i tlgten Lichtbilder deutlich erkennen 
aijßf.°iit Baulichi/n-i de.r Straßenbahn vollständig über 
liehe pa L geschlnst* £n n*cbt bestandenes Feld führe und 
RevInfteststellUn„  1 etnm 9.rtsteile lieSe- Diese iatsäch- 

VorgeleD-tB„ 1 ■ f  Kev. hinzunehmen; die in der 
für di n, v°rgennir,n F-rchtbilder ergeben wegen der in- 
Begriff Daialbeit menen baulichen Veränderungen kein 
ni£lff des £ £  zutreffendes Bild. Daß das BO. dendicht 1 u.es „£e<sri,i;r'IC" enaes uud- Daß das Bü. den 
Hun/rsichtlich n°SSen5.n Ortsteils“  verkannt hätte, ist 
Rspf au* die Aiifca*S BG- Lat zu dieser Begriffsbestim- 
"  e r nUtTI Kraftfrs n»on D i 11 m a n 11 über die neuere 
Schaft. h*r die Fah£ i 93! ’ 833 (836) und von Cre-  

PAutoR windigkeit in geschlossener Ort-
■ £ jührt £ 5 , £ ’ .,243 „Bezug genommen. D i t t -dio 1 r / . J oezug genommen, D i t t -  

. ^  an, wo üh»Url ei1 R a  v- 14. Nov. 1930: DJZ. 
'J'eit L SaSt ist riß r r len Begriff des geschlossenen Orts- 

£ e die Bauhvi,L^rtsteil reiche regelmäßig nur so 
£ , Luiaus jpf1p lk®den> die Geschlossenheit verlange 
5 ken, die £ n • für die Regel eine Vielheit von 

diengehöriäi,p:?uemf nder lägen, daß ihre örtliche 
£ rade durch 1 ,.naeh außen sichtbar sei, so daß sie 

|cbie<jf»ÜZeinen ZP dl£ e"  räumlichen Zusämmenschlui: 
® 13 au Jn dem a ?u Legenden Baulichkeiten unter 
«»* ein5; 1 Satz%^ufi atz von Cr em er  ist auf die in 

‘ ge Nnd 3 der DurchfVO. zum Ges. über

<9 ’ 7f>4
Wen
C v*ie

1 5 s

7'. Delnst,we iii£  Z £ nd 3 der DurchfVO.’ zum Ges. über 
Jit 0 l. O3 4  ipp,Rleur,e5'lung des Straßenwesens vom 
S ^ 'g e n  Ausfiih' 1237) enthaltene, im wesentlichen 
}v°naCL üng der 0brilu,gen übereinstimmende Begriffs- 
, adeln es sich ,gLsctl.lossenen Ortschaft hingewiesen, 

ITll,ß> der ; 11 einen Teil eines Gemeindebezirks
f  ntlwhSaSgend mfteÄ SShener ° der
< » > C  S w s  A «  ". " S 1.! ?Sgeneo zur Upueaec wobei einzelne unbebaute
n ernaehQLlande denayUng unffeeignetes oder ihr ent- 
1 dsteii„n Lat da„ u Zusammenhang nicht unterbrechen, 
fdigij ,s nicht verhai .den Begriff des geschlossenen 

darauf abo-i11* ’nlnsbeS- nicht, wie die Rev. meint, 
[£ , volraße ü b e Z Stf  J- daß an der von den Kl. befah- 
ipSrift,. der von U"  ke'n Wohnhaus liege. Wenn das 
'CH  a stimmun„  angeiührten rechtlich einwandfreien 
p^Ut h genscheil ausSehend, auf Grund des gericht- 

rtsteij1®-.!, daß dio 'i?dt der Lichtbilder tatsächlich fest- 
(Rr, e Lege> m, T  Pnfallstelle außerhalb geschlossener 

U. v_ ’ 'Uß Slch die Rev. damit abfinden.
ez. 1 9 4 0 , v i  34/40.) [He.]

Anmerkung: Ich stimme dem Urteil in der Begründung 
und im Ergebnis zu.

1 Die PrPolVO. v. 20. April 1933 (GS. 158) ist sowohl 
neben der PrPolVO. über den Straßenverkehr v. 20. März 
1934 (GS 169) als auch neben der RStraßVerkO. vom 
28. Mai 1934 (RGBl. 1934, I, 455) in Geltung geblieben. 
Sie enthält Sonderbestimmungen für Kleinbahnen (neben
bahnähnliche Kleinbahnen und Straßenbahnen) mit Ma
schinenbetrieb. Ihr Teil I trägt die Überschrift „Bestim
mungen für den Schutz des Kleinbahnverkehrs“ . In ihrem 
8 6 ist bestimmt, daß, sobald sich ein Schienenfahrzeug 
einem Wegübergang nähert, alle Wegebenutzer und Fuß- 
o-änger den Übergang unverzüglich räumen oder so weit 
entfernt von der Bahn halten müssen, daß jede Gefähr
dung unbedingt ausgeschlossen ist; wenn Warnkreuze 
oder Haltetafeln vorhanden sind, ist vor diesen zu halten. 
Bei Straßenbahnen soll diese Bestimmung nur für solche 
Strecken gelten, die. außerhalb geschlossener Ortsteile 
m.f einem besonderen, nicht zur Straße gehörigen, von 
ihr örtlich getrennten und ausschließlich dem Bahnbetrieb

* 6̂ sieht im Unterabschnitt B, der die Überschrift trägt 
Vorschriften für die Strecken der Kleinbahnen, die öffent

liche We<*e nicht benutzen“. Hierbei ist die Fußnote zur 
Überschrift des Unterabschnitts A zu beachten in welcher 
bestimmt ist, daß unter „Benutzung“ nur die Inanspruch
nah e des öffentlichen Weges m seiner Längsrichtung 
711 verstehen ist. Auf der anderen Seite beziehen sich die 
Vorschriften der RStraßVerkO. nur auf den Straßenver- 
X  wie sich deutlich aus Art. III der EinfVO. vom 
98 Mai 1934 (RGBL 1934, I, 455) und aus Abs. 2 des 
vLsnruchs zur AusfAnw. v. 29. Sept. 1934 (RGBL 1934, 
^ 869) ergibt Das Gleiche gilt für die PrPolVO. über 
! Straßenverkehr v. 20. März 1934 (GS. 169).

Soweft die Vorschriften der PrPolVO. v. 20. April 1933 
Straßenbahnen betreffen, sind sie erst am 31. Marz 1938 
a S  Kraft getreten; sie sind jetzt ersetzt durch die ent- 
enreriienden Vorschriften der Straßenbahn-Bau- und Be- 
riebsO (BOStob.) v. 13. Nov. 1937 (RGBl 1937 I, 1247), 

insbes durch ihren §42. Dort ist m ähnlicher Weise wie 
n der' PrPolVO. V. 20. April 1933 unterschieden zwischen 

s rsüenhahnen innerhalb des Verkehrsraumes einer öffent- 
Schen Straße und solchen außerhalb desselben. Für die 
Straßenbahnen innerhalb des Verkehrsraums einer öffent
lichen Straße sollen an Straßenkreuzungen die Bestimmun
gen der StraßVerkO. maßgebend sein, wahrend an Stra- 
RpnUrpuZungen für Straßenbahnen, die außerhalb des Ver- 
S S a u m f  dner öffentlichen Straße liegen, die Wege
übergänge für herannahende Schienenfahrzeuge freizu-

m9ChWennnaber, wie sich aus den Erörterungen zu 1 er- 
aiht zu der hier in Betracht kommenden Zeit die PrPol
VO ’ v 20 April 1933 noch in Geltung war, so ist nur 
m£ii die Frage zu beantworten, ob es sich um eine 
Straßenbahnstrecke gehandelt hat, die außerhalb ge
schlossener Ortsteile auf einem besonderen, nicht zur 
8traße gehörigen, von ihr örtlich getrennten und aus
schließlich dem Bahnbetrieb dienenden Bahnkörper ver
tief Das BG. hat festgestellt, daß die Straßenbahn aut 
einem besonderen, von der Straße völlig getrennten Bahn
körper fährt und die Straße nur beim Überqueren 
berührt. Es hat auch angenommen, daß die Strecke 
außerhalb geschlossener Ortsteile und vollständig über 
freies mit Baulichkeiten nicht bestandenes Feld ver
laufe Die Ausführungen des Urteils über den Begriff 
des geschlossenen Ortsteils entsprechen der herrschenden 
Rechtslehre und Rspr, (vgl. F 1 o e g e 1 Straßenverkehrs- 
rpcht“ 7 Aufl., S. 149, Anm. 3 a; M ü l l e r ,  „Straßenver- 
kehrsreclit“ , 13.Aufl., S.791; Ge i ge l ,  „Der Haftpflicht- 
nrnzeß“ 3. Aufl., S. 179; G ü 1 d e, „Straßenverkehrsord
nung“ 2 Aufl., S. 291, Anm. 7). Hierbei möchte ich dar
auf hi’nweisen, daß der Begriff des geschlossenen Orts
teils wie er vor allem im § 55 StraßVerkZulO. vorkommt, 
gleichbedeutend ist mit dem Begriff der geschlossenen 
Ortschaft, wie ihn — allerdings nicht ausnahmslos — die 
StraßVerkO. verwendet. Wenn in dem vom RG. angeführ
ten § 13 Abs. 1 Satz 2 und 3 der DurchfVO. zum Ges. 
über die einstweilige Neuregelung des Straßenwesens vom 
7. Dez. 1934 (RGBl. 1934, I, 1237) von geschlossener Orts
lage die Rede ist, so ist auch hiermit nichts anderes
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gemeint, als mit den Begriffen des geschlossenen Orts
teils und der geschlossenen Ortschaft. In dem erwähnten 
§ 13 Abs. 1 Satz 2 und 3 der DurchfVO. v. 7. Dez. 1934 
sind die von der Rechtslehre und Rspr. im Laufe der 
vorangegangenen Jahre entwickelten Begriffsmerkmale 
des geschlossenen Ortsteils (der geschlossenen Ortschaft) 
zu einer durchaus brauchbaren, alle wesentlichen Merk
male enthaltenden gesetzlichen Begriffsbestimmung zu
sammengefaßt worden.

3. Infolgedessen ist die Anwendung des §27 RStraß- 
VerkO. auf den gegebenen Tatbestand mit Recht abgelehnt 
worden.

Dr. H e r m a n n  O ü 1 d e , z. Zt. in der Regierung des 
Generalgouvernements in Krakau.

Vergleichsordnung
24. RG. -  §77 VerglO. v. 5. Juli 1927; §23 KO.
An der zur VerglO. v. 5. Juli 1927 ergangenen Rspr. des 

RG. wird festgehalfen, wonach beim Treuhandvergleich 
der Treuhandvertrag als Geschäftsbesorgungsvertrag des 
Gemeinschuldners mit dem Treuhänder bei nachträglicher 
Eröffnung des Konkursverfahrens nach § 23 KO. uneinge
schränkt in seiner Gesamtheit erlischt.

Es bleibt unentschieden, ob dies auch noch unter der 
Herrschaft der neuen VerglO. v. 26. Febr. 1935 zu zel
ten hat.

§ 23 KO. ist jedenfalls dann nicht anwendbar, wenn das 
Vergleichsverfahren über eine OHG. und deren Gesell
schafter eröffnet war, von denen nur e i n e r  nachträglich 
in Konkurs geraten ist, demnach nur das etwaige Ausein
andersetzungsguthaben dieses einen Gesellschafters zum 
Nachlaß (zur Konkursmasse) gehört hat. f )

Die im Jahre 1922 als OHG. gegründete Erstbekl. be
trieb ein Bankgeschäft. Persönlich haftende Gesellschafter 
waren der Zweitbekl. und der nach der Klagerhebung (am 
7. Nov. 1937) verstorbene Theodor D. An der Gesellschaft 
beteiligten sich bei der Gründung achtzehn stille Gesell
schafter. Im Laufe der Zeit erhöhte sich deren Zahl, und 
sie betrug Ende 1929 vierzig. Zu dieser Zeit entfielen von 
dem Kapital der, Erstbekl. 877 750 JUL auf die stillen Ge
sellschafter und 122 250 JUL auf die persönlich haftenden 
Gesellschafter.

Ende 1929 traten bei der Erstbekl. infolge verfehlter 
Börsenspekulationen erhebliche Verluste (über 500 000 JUL) 
ein, die ungedeckt waren. Die Erstbekl. beauftragte die 
Revisions- und Treuhand-Aktiengesellschaft mit den für 
ihre Aufhilfe erforderlichen Vorarbeiten. Die genannte 
Treuhandgesellschaft erstattete durch den Bücherprüfer S. 
einen Bericht über den Vermögensstand der Erstbekl. zum 
7. Dez. 1929. S. wies darauf hin, daß bei ihr Verstöße 
gegen das Bankverwahrungsgesetz (DepG.) von ihm fest
gestellt worden seien, die behoben werden müßten.

Die von der genannten Treuhandgesellschaft gemachten 
Gesundungsvorschläge wurden angenommen und durch
geführt. Weiter wurde von einem Ausschuß der stillen 
Gesellschafter beschlossen, die Geschäftsführer sollten ihre 
bisherigen Bezüge, d. h. ihren Gehalt in Höhe von 
27 000 JUL und zugesicherte Vergütungen von 7500 JUL 
je Jahr weitererhalten, sich aber unter Beglaubigung ihrer 
Unterschriften verpflichten, von diesem Einkommen nach 
Abzug der Steuern die Hälfte an die Treuhandgesellschaft 
abzuführen, während die Prokuristen K. und Z. sich in 
gleicher Weise zu verpflichten hatten, von ihren Reinein
kommen je ein Drittel an die Treuhandgesellschaft zu 
überweisen; die Schulcjüberschüsse waren zu verzinsen. 
Auch dieser Beschluß wurde ausgeführt.

Im Sommer 1931 entstanden bei der Erstbekl. neue 
Schwierigkeiten, die am 14. Sept. 1931 zur Zahlungsein
stellung führten. Die Erstbekl. wandte sich mit Rund
schreiben vom 31. Okt. 1931 an ihre Gläubiger. Darin wies 
sie darauf hin, daß die Gründe, die zur Zahlungseinstel
lung geführt hätten, vor allem in den allgemein schlechten 
Wirtschaftsverhältnissen, in der Verminderung der frem
den Gelder infolge der Vertrauenskrise, in den zerrütteten 
Kursverhältnissen der Börse und in den Verlusten zu 
suchen seien, welche die Erstbekl. aus diesen Gründen 
erlitten habe. Ferner betonte sie, sie sei mit den — in der 
(von 85 Gläubigern besuchten) Gläubigerversammlung

i des mvom 7. Okt. 1931 bestimmten —sieben Mitgliedern des g 
bigerausschusses nach reiflicher Überlegung und 1r ^  
aller einschlägigen Verhältnisse zu dem Entschluß g ,eJ 
men, den Gläubigern den dem Rundschreiben beige VyrCh 
Vergleichsvorschlag zu machen; sie dürfe hoffen, “ nter 
eine allmähliche Verwertung ihrer VermögensstücK 
Aufsicht eines Treuhänders ihre Gläubiger voll o ^  
gen zu können. In einer dem Rundschreiben v°rn-fff[';eder 
1931 beigefügten Erklärung der sieben Ausschußnil = ^  
ist bestätigt, sie könnten "auf Grund ihrer PriLtull(̂ ejciiS' 
bester Überzeugung die Zustimmung zu dem 
Vorschlag der Firma M. & D., der bei der gegenwajs V  
Lage die günstigste Lösung darstellen dürfte, 
Dienste der Gläubiger liegend empfehlen. Der füende11 
Vorschlag der Erstbekl. vom 27. Okt. 1931 hatte t s 
Wortlaut: . •, ¡foret1

„Die OHG. in Firma M. & D. in B. macht hiernn^j. 
am gerichtlichen Vergleichsverfahren beteiligten g gept. 
gern, deren Forderungen auf den Stichtag .v5"?,A!sclM: 
1931 abgerechnet werden, folgenden Vergleichs g, ß.

1. Das gesamte heutige Vermögen der FirmaMasse zil 
und das durch den Gläubigerausschuß zur 1 cjfith 
ziehende etwaige Vermögen der Inhaber dies ¿ei 
Paul M. und Theodor D., wird zur Beiriedg »ffeii; 
Gläubiger auf einen Treuhänder übertragen- ^  aUcli 
händer wird vom Gläubigerausschuß bestellt,
alle sonstigen Einzelheiten bestimmt. ¿es Â

2. Der Treuhänder soll unter Überwachung ufl£i V-
Schusses und unter Mitwirkung der Herren 1 W1®
oder eines von ihnen die Masse verwerten utl r ks;chtiglirl° 
möglich an die Gläubiger verteilen unter Pê g 0nderul1"

ein*
m u g u u i au v.uc u ia u u ig u  v u  tu ic u  u m v * --- UcnflU1
etwaiger Vorrechte, Aussonderungs- und Ans 
ansprüche und sonstiger gesetzlicher Sonderre ß  

3. Die Gläubiger mit Forderungen bis 3U , ullg PL 
schließlich und Gläubiger, die ihre höhereijro  a.
zum Beginn der Abstimmung im ,m p nes Mo,1“1300 ,9UL ermäßigen, werden innerhalb eines - 
Bestätigung des Vergleichs vorab voll befrie ,

4. Sodann erhalten die übrigen^ b e te ilig e s t, D*P
pi«

teilt werden können oder der Ausschuß eT® .^palfor^'^.

-t. ouudim ci inuu:n uic uuugcu -----  o-pzaiu1-
anteilmäßig den Rest des Massenerlöses ausg jo°/i 
soll eine Ausschüttung jeweils erfolgen, w^.eStirnrnL 
teilt werden können oder der Ausschuß eT® “ •tajford<-..,|. 
Auszahlungen werden zunächst auf die KaP!Li
gen verrechnet. Verbleibt nach Abdeckung Kapj'‘fl5 
iorderungen ein Masseüberschuß, so w®. höc*liL(j- 
forderungen zum jeweiligen ReichsbankdisK ' naCh el , 
mit 5 °/o verzinst. Die Gläubiger verzieh . ¿en e 
gültiger Verwertung der Vermögenswerte 
verbleibenden Rest ihrer Forderung. ifl_ Qjäubig. zuf

o. Der im Vergleichsverfahren bestellte ên 
schuß bleibt als Überwachungsausschuß ß - ^

völligen Ausschüttung der Masse. _ . ¡j iibef|mi'
Der Ausschuß hat das Recht, sich Je° , ¡¿et e’!1 „er 

Stand der Abwicklung zu unterrichten. 8 s|nj  die fCli 
glied des Überwachungsausschusses aus, j,uß tüer-
bleibenden Mitglieder ermächtigt, den A |hrer « 
Hinzuwahl aus den Reihen der Gläubiger ¿es
treter zu ergänzen.“ f

Am 26. Nov. 1931 wurde der Antrag al ,er ErZL,eti- 
Vergleichsverfahrens über das Vermögen s{a{tgeg ¡¡¡r 
beim AG. gestellt. Dem Anträge wu stirnIilte(]lä̂
Im Vergleichsterinin vom 23. Jan 
den Vergleichsvorschlag vom 27. - qj;
biger mit 1 118 180,03 JUL und dagegen 
154 789.95 Ausweislich des Sitzung»

r €

154 782,25 JUL. Ausweislich des Sitzung»-- as-
dabei noch folgendes vereinbart: Glä11̂,1': Vef’

1. Ohne Genehmigung des gesam n kein^ia,#11 
Schusses sollten die Vergleichsschuld ^ (jer s
handlungen mit Schuldnern wegen 
abschließen.

sei, e nacn oer Dorsemugc auu. —7„„ fPn 
daß sie die betreffenden Effekten verka ^  ¿er
zu einem Preiskurs, der niedriger sei 

“ Ä  Abwicklung i.S. der Z M .2 * »
Verg»eif V

Schlags sollte der Zweitbekl. zusamm d Id de» 
Treuhänder bestellten Viertbekl. unter A 
bigerausschusses besorgen.
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V°m AQ i scJi!u.ß vom 29. Febr. 1932 wurde der Vergleich 
dem Vierth/fi i Ausführung des Vergleichs wurde
y°rschiap-o k "’. der zum Treuhänder i. S. des Vergleichs- 
Iĵ rtrao-pn wurde, das Vermögen der Erstbekl.
i Glauhüv*11 j er Folgezeit brachte der Treuhänder an 
lö.Nov um '' der Erstbekl. am 19. Mai 1932 10 °/o, am 
Aus2ahiung weitere 10 °/o und am 31,Okt. 1935 5°/o zur

März um d der QrStrK. des LG. in Bochum vom 
¡̂ gen Vprolu wurden der Zweibekl. und Theodor D. 
>  weiter»™ »egen §§ 1 und 10 DepG. und wegen
«„ .'"heit mb f e e,hens geSen §§ 5 und 10 DepG. in 
?nsich Verw; ,§95 Nr.2 BörsG. ein jeder an Stelle einer 
,Cn zu ejnpr l '  en Gesamtgefängnisstrafe von zwei Mona- 
i!?heren V p r^L 's*ra ê von 9000 MJl, ferner wegen eines 
n,t§95 Mr -f'n.etlŝ Segen §§8 und 9 DepG. in Tateinheit 
3 deren SteiiJ• rsP ‘. 211 e‘ner Geldstrafe von je 3000 MM, 
S 2u treten t  *?? Nichtbeitreibungsfalle 30 Tage Gefäng-

. Mit ihre n-ha £n’ verurteilt.
■)l l̂äubigpr1”] ^ePfember 1935 erhobenen Klage haben 

27; aS d,aru" ter d^  KL zu 1, 2, 3, 7, 11, 12, 21, 22, 
di«nnergleiri.’ , l " 1 der Folge kurz als Kl. bezeichnet),

Eekl. 2u j ^egen Betrugs angefochten mit dem gegen 
lün ' Zu 31 naJ uV11* 4 und gegen Theodor D. (zunächst 
hh?SiVerSleich ” ch.tet?n Antrag, den bestätigten Abwick- 
bpu raguncr a , , die in dessen Ausführung vollzogene 
C als T rlhaS Vermögens der Erstbekl. auf den Viert- 

j. 2u erklären1"*61" *dr den gegenüber rechtsunwirk-

C 5 SepTaiUQ?7nisui'tene vom 19. Dez. 1935, 29. Juli 1937 
D. n abgewip̂  Slnd die Klagen von neunzehn Gläu- 
dtirk'n°v. 1937\G" .worden- Nach dem Tode des Theodor 

r, 1 “ eschluR j  lst der Rechtsstreit, soweit er ihn betraf, 
Ria Urch Teil,, , ef  Aj. v. 13. Jan. 1938 ausgesetzt worden. 

i n ri ei1 vom 10. März 1938 hat das LG. die 
.die Beki 1 Efvteilsformel genannten dreizehn Kl. 
■ese Fi zu K .2 und 4 abge^oLd‘ese KT"v*U *’ 2 und 4 abgewiesen. Gleichzeitig 

ry n der Bp'h erurteilt worden, die außergerichtlichen 
n‘7  Kl. h Z L 2,1 h  2 und 4 zu tragen.
SchhiR? und 4 IÄ I’ê n dieses Urteil Berufung, die Bekl. 
Rollen rufun<j , aschlußberufung eingelegt. Mit der An- 
heO’ daß die t-, n d*e Bekl. zu 1, 2 und 4 erreichen 

0hg Werden a s Gesamtschuldner mit den Kosten

3q’1 * 9 3 8 ^ ^ des Mitbekl. Theodor D. wurde amder \r 7, i,ulueKi. i neouor u. wurae am 
Mir «ni 1930 ^achlaßkonkurs eröffnet. Dieser wurde 

Urtei, f  6der abgehoben.
L°- Mär der Kl 29' APnl 1940 hat das OLG. die Be- 
N es r2 1938 7, . -?en das landgerichtliche Urteil vom 
1,1 %ri Ses Urten Ckg.ewiesen- Auf die Anschlußberufung 
a ß A  im ifn.u(n,er Zurückweisung des Rechtsmittels 

p lchtlichen s3enPl|nkte dahin abgeändert, daß die 
H erÄ z u * "  ^ osten der Bekl. zu 1, 2 und 4 im 

aumni ” C> soweit über diese Kosten nicht durch•̂Se aumn, ’ .so'
N tä ’ p1937 e'rkannt V°m \9' DezV"l935,_297juli 1*937 und 
ar laQ* , ehtszmrpo111 w° rden war, und die Kosten des 

fallen, r f- 3 Tden Kl. nach bestimmten Bruchteilen
N  uer BerR . - —

, sbr^j'ungsverM'f1*, d‘e Anfechtbarkeit des Treu 
21 ■ ° kA  1931, 23. Jan.

I. n v liUten. r icu nach öestn 
’ er *̂ ev* war erfolglos.

1 V

? i
äse

^ > ö men
iS
%

^ QBl'S?X,eit noch''' v' ~a reür- 
V5 927- I n Ä e u d F a re n

"reuhand- 
1932,

o- — 77 der — gemäß 
v- 26. Febr. 1935 (RGBl. 1935, I, 321, 
' "  VerglO. v. 5. Juli 1927

'S' \ V? f a  B e - t -r u g s  "ach

£■> Vor:“ '- I,°13Qao'QK"uP ren — vergiu. V. 5. Juli 192/
li!ll(iekonUssetzunir’ 4). Er geht dabei zutreffend davon . ng der Anfpoi.t__  ___. t ..y ^ W n
8̂ nn' “
* • &

einmal das Zu-
'Limv ,*/*.*-* sein uaoei 
de k v  er ,Anfechtung sei

■>yes .'Shchlceit fiAerE, ̂ jvhs durch Betrug und weiter 
SestüF dem VPrr5i Geltendmachung des Anfechtungs- 
tuS in!lgUngsverfüeiclsverfahren selbst einschließlich 

AfS(:llliitontrafrechtlipnenSo^nter „Betrug“ sei nicht bloß 
b̂ f4  ' -S- des §h123SRrR sondern Nde „arglistige 
SätKp'ehtioP e*nes rerf,* • EGB. zu verstehen, wobei dieSärÄhtigJ» eines . BGB. zu verstehen, wobei die
seih fif 2,4 sein dsw,drigen Vermögensvorteils nicht 
C - abei r das In "  brauche; die Täuschung müsse ur- 
tenrie> der 8ei un,a.'ld,e,.°!1ltT|en des Vergleichs gewesen
,t>io°de
ieBT> der 33 sei "unltüUie?.0,r,men des Vergleichs gewesen 

"-’p^f'uldner n i^Ehph, wer die Täuschung verübt 
ein '’ndp,^Ter ein Dritter, und ob der Anfech- 

s Va fj  gef.auscht worden sei. 
dändi err'ckters w‘rd 411 d>eser Hinsicht 

U1g nebeneinanderstehende Erwägun-

gen getragen, die — jede für sich — die Klageabweisung 
zu rechtfertigen geeignet sind, nämlich:

1. daß die zur Anfechtung vorgetragenen Tatsachen, so
weit sie bewiesen seien, den Tatbestand einer arglistigen 
Täuschung nicht ergäben. Es fehle namentlich der Nach
weis, daß die Erstbekl., der Zweitbekl. und Theodor D. 
vorsätzlich gehandelt hätten, und es sei nicht dargetan, 
daß dritte Personen irgendwelche Handlungen vorgenom- 
men hätten, um die Gläubiger der Erstbekl. arglistig zu 
täuschen. Es fehle auch jeder Anhaltspunkt dafür, daß 
die — yon der Erstbekl. und deren Gesellschaftern zur 
Vorbereitung des Vergleichsverfahrens zugezogenen — 
Vertrauenspersonen, nämlich der Wirtschaftsberater S. und 
der RA. M. etwas getan hätten, um durch Irrtumserregung 
die Zustimmung der Gläubiger zu dem Vergleich zu er
langen. Die Gesellschafter der Erstbekl. hätten offensicht
lich in manchen Dingen grobfahrlässig gehandelt, ja sie 
seien sträflich leichtsinnig vorgegangen. Sie hätten unge
nügend vorgebildete Angestellte und keine Kenntnis der 
Gesetzesbestimmungen gehabt; auch seien sie aus dem 
Gefühl der Erhabenheit zu nicht billigenswerten Maß
nahmen gekommen. Es fehle aber an dem Nachweis, daß 
sie vorsätzlich gehandelt hätten, um so mittels Benutzung 
oder Erzeugung eines Irrtums ihre Gläubiger (alle oder 
teilweise) zur Zustimmung zum Vergleichsvorschlage zu 
bewegen.

2. Bei der Wirtschaftslage, wie sie sich im Krisenjahr 
1931 nach dem Bankkrach in vielen Wirtschaftszweigen 
gezeigt habe, könne jetzt nicht rückwärts festgestellt wer
den, daß die eine oder die andere Tatsache, wäre sie den 
Gläubigern damals bekannt gewesen, diese von der Zu
stimmung zum Vergleich abgehalten haben würde. Dies 
sei um so weniger der Fall, als in dem Vergleichsvor
schlage die Abwicklung und die Verteilung des Vermögens 
der Schuldnerfirma und ihrer Gesellschafter durch einen 
Treuhänder unter Mitwirkung eines Überwachungsaus
schusses vorgesehen gewesen sei und die Mehrzahl der 
Gläubiger in diesem von den Mitgliedern des Gläubiger
ausschusses befürworteten Vorschläge die zweckmäßigste 
Lösung zur baldigen Erlangung ihrer Gelder habe sehen 
müssen. Damit verneint der BerR. das Bestehen des — zur 
Anfechtung des Treuhand- und Verteilungsvergleichs er
forderlichen — u r s ä c h l i c h e n  Z u s a m m e n h a n g s  
zwischen einer auf Erregung (oder Aufrechterhaltung) 
eines Irrtums der Gläubiger (oder eines Teiles der Gläu
biger) gerichteten Täuschungshandlung und dem Zu
standekommen des Vergleichs, und er bekräftigt diese 
seine tatrichterliche Überzeugung noch durch die Aus
führung:

Nicht alle Gläubiger seien derselben Meinung gewesen 
wie die Kl.; das zeige sich darin, daß die Mehrzahl der 
ursprünglichen Kl. gegen sich Versäumnisurteile habe er
gehen lassen. Man dürfe nicht die Verhältnisse zur Zeit 
der Anfechtungserklärung (in der Klageschrift vom 
16. Sept. 1935) zugrunde legen, sondern die zur Zeit der 
Abstimmung über den Vergleich (23. Jan. 1932), also zur 
Zeit eines Wirtschaftsniedergangs, in der jeder Gläubiger 
danach drängte und hoffte, alsbald wenigstens einen Teil 
seines Geldes zu erlangen. Da der Vergleich die Vertei
lung des gesamten Vermögens der Schuldnerfirma und 
ihrer persönlich haftenden Gesellschafter vorsah, so sei er 
„die einzig richtige Lösung im Interesse der beteiligten 
Gläubiger“ gewesen.

Um die Täuschungsanfechtung zu rechtfertigen, wäre es 
deshalb — so meint der Vorderrichter schließlich — nötig, 
ohne jedoch übertriebene Forderungen zu stellen, festzu
stellen, daß unter den Verhältnissen zur Zeit des Ver
gleichstermins, die noch manche Fragen hinsichtlich der 
Verwertung der Masse, der Freigabe der Wertpapiere 
u. dgl. offengelassen hätten, wirklich die Mehrheit nicht 
erreicht worden wäre. Dies sei jedoch nicht möglich. 
Selbst die Kl. hätten nicht im einzelnen dargelegt, aus 
welchen Gründen die Mehrheit damals nicht hätte erreicht 
werden können.

Zur Frage der Ursächlichkeit macht die Rev. geltend, 
die hierauf bezüglichen Erwägungen enthielten keine aus
reichende Prüfung des Verhaltens der Gläubiger und der 
Schuldner. Bei der Prüfung der Zweckmäßigkeit des Ver
gleichs sei auch übersehen, daß mit dem Vergleich der 
Nachteil der Schuldentlassung der Schuldner und des Ver-
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zichts auf Befriedigung aus einem späteren Vermögens- 
erwerb der Schuldner verbunden gewesen sei, wie daß 
deren gegenwärtiges Vermögen den Gläubigern ohnehin 
gehaftet habe und daß der Abschluß des Vergleichs, durch 
den diese unter Verzicht auf weitere Rechte an einem spä
teren Vermögen der Schuldner sich mit dem zufrieden ge
geben hätten, was sie unter allen Umständen ohnehin zu 
beanspruchen gehabt hätten, ein wesentliches Entgegen
kommen gewesen sei. Es sei also nicht beachtet, daß die 
Gläubiger ein Entgegenkommen gezeigt hätten, von dem 
nach den Erfahrungen des Lebens nicht ohne weiteres an
genommen werden könne, daß es auch bei einer anderen 
Sachlage gewährt worden wäre.

Daß in dieser Beziehung der BerR. Wesentliches über
sehen habe, ist aber nicht ersichtlich. Dies ist um so 
weniger anzunehmen, als er sich zur Begründung seiner 
Auffassung von der Nützlichkeit des Treuhand- und Ver
teilungsvergleichs auf die Meinung des Sachverständigen 
E. stützen kann. Die Rev. geht in dieser Hinsicht, wie ihre 
Berufung auf K i e s o w  („Erläuterung der VerglO.“ ,
4. Aufl., 1932, vor § 5 Anm. 17, S. 153) deutlich werden 
läßt, von einer irrigen Voraussetzung aus. Der genannte 
Schriftsteller erwähnt, daß Treuhand- und „Liquidations“ - 
Vergleiche nicht gleichzusetzen seien, weil Treuhand und 
„Liquidation“ begrifflich verschieden seien, und führt dann 
weiter aus: Selbst wenn es Vergleiche geben sollte, bei 
denen — im Gegensatz zu den mit einem Treuhandver
hältnis verbundenen Abwicklungsvergleichen — der 
Schuldner seinen Gläubigern l e d i g l i c h  verspreche, sein 
Vermögen für sie zu „liquidieren“ , so läge darin ein Nach
geben des Schuldners; denn zu dieser Maßnahme sei 
er seinen Gläubigern nicht verpflichtet; er sei nur ge
halten, den Konkurs über sich ergehen zu lassen; darauf, 
daß er selbst für die Verteilung seines Vermögens sorge, 
hätten die Gläubiger auch im Konkurse keinen Anspruch. 
Die Rev. beachtet nicht, daß sich diese Ausführung auf 
die reinen Abwicklungs- (Verteilungs-) Vergleiche bezieht, 
während im vorl. Falle die Schuldner ihren Gläubigern 
über die reine Verteilung ihres (gegenwärtigen) Vermö
gens hinaus den beachtlichen Vorteil geboten hatten, daß 
ihre Vermögen zugunsten ihrer Gesamtgläubigerschaft 
durch Übertragung auf einen Treuhänder und durch Ein
setzung eines Überwachungsausschusses sichergestellt 
wurden, der bis zur völligen Ausschüttung der Masse 
fortbestehen sollte.

Auch der weitere in diesem Zusammenhang von der 
Rev. gerügte Mangel besteht nicht, daß die Täuschung 
nicht rechtsirrtumsfrei geprüft sei (eine Voraussetzung, 
ohne die auch die Frage der Ursächlichkeit nicht rechts
irrtumsfrei untersucht werden könne). Denn der Vorder
richter hat, abgesehen von seiner eingehenden sachlichen 
Stellungnahme zu den Behauptungen der Kl., aus denen 
sich der — die Anfechtung rechtfertigende — Täuschungs
tatbestand ergeben sollte, in der Frage des ursächlichen 
Zusammenhangs ausdrücklich unterstellt, daß die eine 
oder die andere Tatsache wahr sein könne (womit nach 
Lage der Sache nur der von den Kl. als Anfechtungsgrund 
geltend gemachte Sachverhalt gemeint sein kann); denn es 
könne nicht festgestellt werden, daß die Kenntnis solchen 
Sachverhaltes die Gläubiger damals, d. h. zur Zeit der 
Abstimmung über den Vergleichsvorschlag, davon abge
halten haben würde, dem Vergleiche zuzustimmen, und es 
ist dabei gerade auch auf den Vorteil hingewiesen wor
den, den die Einsetzung eines Treuhänders und die M it
wirkung eines Überwachungsausschusses den Gläubigern 
biete.

Danach bedarf es keines näheren Eingehens auf die An
griffe, welche die Rev. gegen die Annahme des BerR. er
hoben hat, es sei kein Sachverhalt erwiesen, welcher den 
Vorwurf der arglistigen Täuschung rechtfertigen könne.

II. Gegenstand des Klageanspruchs ist die Feststellung 
der Rechtsunwirksamkeit des Abwicklungsvergleichs ein
schließlich der Vermögensübertragung auf den Viertbekl. 
als Treuhänder, und zwar die Rechtsunwirksamkeit den 
Kl. gegenüber. Demnach war beabsichtigt, die Anfech
tungswirkung der behaupteten arglistigen Täuschung fest
stellen zu lassen (§ 77 VerglO.; § 142 BGB.). Der BerR. 
hat darüber hinaus aber auch geprüft, ob nicht der mit 
dem Viertbekl. geschlossene T r e u h a n d v e r t r a g  als 
ein auf eine Geschäftsbesorgung gerichteter Vertrag mit

der Eröffnung des Konkurses über den Nachlaß des gß, 
bekl. D. nach § 23 KO. hinfällig geworden se . u n 
verneint dies mit der Erwägung, daß der \  ie n treß' 
auf Grund eines von D. erteilten Auftrages a 
händer gewesen sei, sondern Treuhänder ae tetit- 
der Bekl. zu 1 bis 3. Die bisherige Rspr. des ku . 
unter der Herrschaft der VerglO. v. 5. Juli 1VT,
einem anderen Standpunkt; sie nimmt an, d des
vertrag erlösche als Geschäftsbesorgungsver unei°'
meinschuldners mit dem Treuhänder nach g $

be
eil1'
d®

ivvei-
meinschuldners mit dem Treuhänder nacn 9 „„tfavung 
geschränkt in seiner Gesamtheit; die Doe S|ischv- 
Schuldnervermögens auf den Treuhänder se . ^  i r 
gend in dem Sinne bedingt, daß sie ihre w i 0der se‘j 
liere, wenn über das Vermögen des Schuld eröW
nen Nachlaß doch noch das K o n k u rs v e r ta n r^  ^ 34,

werden sollte (Entsch. desJRG. v. 6. Nov. 1935, *
RGZ. 145, 253 = JW. 1935, 5158; v. 
221/35: HöchstRRspr. 1936 Nr. 284; v.

V« 
’1936,

4. Dez.J^d... ______  'et gO111
V 112/36:* HöchstRifspr. *1937 Nr. 334). Hieran ^  ußt̂  
sätzlich festzuhalten. Der Vorderrichter m ‘ * ^35 konfl 
der Herrschaft der neuen VerglO. v. 2 6 . '-halten *  
diese Rspr. um deswillen nicht mehr aufrec ,^reUhii}^ 
den, weil die Rechtsstellung des Treuhandei t die fige 
Sachwalters) gewandelt sei; er habe nun*? 9 der nei:e 
schaft einer Amtsperson (§§ 92, ^ . Ä i b e n ,  obJ  
VerglO.). Es kann jedoch dahingestellt . jtefs “ufie. 
Möglichkeit der Amtsenthebung d e s igkeit ein?r rUf- 

' '  Z 31 die Unwidfdie

_________ _ ___ . . .  ........ ,8Ü §Ab2s
Nichtanwendbarkeit des §419 BG£M§ lachwalte^ 1

schalt einer Amtsperson (&§ w, "Reiben, 0» c(,
VerglO.). Es kann jedoch dahingestellt |{ers du,.. 
Möglichkeit der Amtsenthebung des ?a . ¡t ej] 
das Gericht (§ 92 Abs. 2 das.), die Zu las g Unwidf  ¿¡e 
Stellung durch das Gericht (§ 92 Abs. 3), Abs.f)’ Ah- 
lichkeit einer Vollmacht des Schuldners IS " st 
Nichtanwendbarkeit des § 419 BGB. (§ 92 jj 
grenzung des Aufgabenkreises des ?a A 92 j, 
Abs. 1, § 39) und seiner Rechte und PA11*  /| 92Abs. 1, § 39) und seiner Rechte und Yi 92
8 40), seine Verantwortlichkeit kraft Ges ffeniibef ' o( 
§ 42) und die Regelung seiner Stf nu f̂,i-ftbestehê , ?e- 
Schuldner (§ 92 Abs. 1, § 57) N » «  § M
Aufsichtsbefugnissen des Gerichts (9 , dieser ^%n
nügende Anhaltspunkte für die Richtig ■ vorheSe^ii 
sung geben. Denn in einem Falle wie V ar sei«’ ¡c|i 
kann § 23 KO. schon deshalb nicht anw 1 orgers) ¿es 
der Auftrag des Treuhänders (Gesch _ - Machlassevied' 
nicht auf das zur Konkursmasse ae g dern ti 
Schuldners D. gehörige Vermögen bezi - nicj,t zU“ eüacnuianers u. genorige veiiiiugv... nlCfu m
bekl. übertragene Treugut gehört als s5 â thandvf  nef j. 
Konkursmasse. Es besteht aus dein G v0n sein ye(. 
der (aufgelösten) OHG. Daß D., abges s eige[i f  ¡jber' 
teiligung an diesem, überhaupt noch a ,ter mu 
mögen gehabt und dem Treuhänder-Sa nicht ¡st, 
tragen hätte, ist nach dem vorl. Sach j^ßkonk'Lj aiiS' 
stellen und nicht anzunehmen. Der ¿rbschaa!lfge-
nachdem die nächsten Angehörigen y- ,^g  wiede

• " ’ m  ■
seinander- 
1 BGB-) 2
»standen * 
fitsstelluni ^

bekl. nicht berührt worden sein. „Üae3°§ 2J? ^ e l^ i t  
Klage insoweit auch bei Anwendung ejn Fes s,eS A e 
deshalb abgewiesen werden, weil falle
begehren der vorl. Art der Viertb ( ■ jCj,t de 
hörens seiner Berechtigung jedem. ¿efl
Bekl. wäre. er geg?1} de(

III. Den Klageanspruch lehnt,■ «g*6'gerichg¿/ef
Treuhänder-Sachwalter, den Sondere«■ 1 i... __1. «ne ripm Desüuw

wiederholtelachdem die nächsten Angehörigen ^-.gog wieat \ ja 
geschlagen hatten, schon am 30- J11*1 . m(j 
hoben worden. Zum D.schen Nachlaß̂  (“ „derset? ^  M  
allenfalls nur dessen etwaiges Au p j gelIüi  
haben (§§ 145, 155 HOB.; §§ 733, 734 
nen, sofern ein solches überhaupt b tellung dfßte ¿L 
Durch § 23 KO. kann also die ReclK e n s  %  
hplfl nicht heriihrt worden sein. 03

1 reunander-öacnwaiier, um
Vorderrichter auch noch aus dem ■ die. “  uv Yen. 
daß § 92 Abs. 5 VerglO. v.
nähme des Sachwalters aus § 41 eflfalls e0 & ^ 

Grund zutrifft, kann »ndesfn J ^  L

,o-re>den
>er urunci zutnni, Kann “ ‘“ brr „.,rh 
Denn das Klagebegehren entfallt au« ^
;chon deshalb, weil die Anfechtu g nicht 
dem oben unter I erörterten rech 1cU ^  dllrc^ 
deten Entscheidungsgrunde des d u - ,fe.)
vermag. m i i70/4°-' ■«

(RG., VII. ZivSen., U. v. 6. Dez. 1940, ^  ^

Anmerkung: § 23 KO. bestimmt daß
Schuldner erteilter Auftrag erl‘*clKoiikurs^fch dß 
Auftrag sich nicht auf das zur_ Ko si
Vermögen bezieht. Diese Vorschri
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liecht zur ^?.nkurseröffnung der Gemeinschuldner das 
hoch der Verfügung über sein Vermögen verliert. Nur 
?ilI'einsrh.?ikursverwalter kann über das Vermögen des 
j k%e hklnere verfügen; hierbei soll er nicht durch 

Kon!,,, lndert werden, die der Gemeinschuldner vor
. Ä n  HSerÖifnUng 6rteilt hat-^  Grund p61" Gemeinschuldner vor der Konkurseröffnung 
t hs einp'neTmit se‘nen Gläubigern geschlossenen Ver- 
r?g überlr-,m reuhänder sein Vermögen mit dem Auf-
die;C l M i

der daß er es unter die Gläubiger verteile, so
■ »- Konkursverwalter in einer mißlichen Lage, wenn

Wiir(ip rip trotz der Konkurseröffnung aufrechterhal-
ia« . * ' * a n \A/1 rH Mditliincr rlo« G f-] TitctitriinQn'5Sen> daR*'(ian w‘rd der Meinung des KG. zustimmen 

bei gonir der dem Treuhänder erteilte Auftrag, soweitd rlnO ^̂ SCl nffniltlrr nr\r> li n nn /Yrtfßln *•! inl A*-lii*7n]-l4

, —> dan “masse herauszugeben hat. Dieses Vermö-
j^hviei ob00' ZUr Befriedigung aller Konkursgläubiger,

y  jUlTderr-r-e‘ Ahnung noch nicht ausgeführt ist, erlischt 
je l'le Konl(UrSreu!länder das dl,n übertragene Vermögen

¿hviej S ""8
,'cbt. ¿¡e , s*e vorher VergleTchsgläubiger waren oder 
Ani*etn nar-ht11!3 '^ en Vergleichsgläubiger genießen also 
bjjjtj^rseits we ®̂nden. Konkurs keine Vorzugsstellung.

v!1"! kraft

Heu,

eilicrt ' i erdcn sie durch den Vergleich auch nicht 
und’ p d‘e 'n dem Vergleich vereinbarten Stun- 

*vraft n„ °Fderungsnachlässe mit der Konkurseröff- 
er„:Febr. 19^\Zei - hini.älliff werden (§ 9 Abs. 2 VerglO. 
Reiche ?.>• Lin Absonderunnsrecht zugunsten derichSff,d ^ L  Lin Absonderungsrecht zugunsten der 

län!r Vercrif , ^er könnte nur auf dem in § 93 Abs. 1 der 
Grii . dadnr , vorSesehenen Wege begründet werden, 
tii.Bt*8tüpL._ . > daß eine SicherunnshvDothek an denSttti« 'hcken i ’ daß e‘ne Sicherungshypothek an den 
0, der Vo i .Vergleichsschuldners unmittelbar zu- 

( k > r l .  i j  ,:§t®ichsgläubiger bestellt wird, 
fil. p  der altPneV,beiaßt s*cb mit einem Vergleich, der auf 
Sleioi, freHen r i ; „ r£ fO-  von 1927 geschlossen worden ist. 
2nS(.’e> die auf % Erwägungen des RG. auch zu für Ver- 
S ln,de. konim(̂ rUt^d der neuen VerglO. v. 26. Febr. 1935 
änn... in 8 (v, ..9enn die Vorschriften über den Treu-in a oö''‘j .  L,enn die Vorschriften über den Treu- 
>cy'> daß Hp dieses Gesetzes haben nichts daran ge- 

ers ta i * reuhänder auf Grund eines Auftragsy<)rsT“?rs tätirr” ^t"lallaer aul urunü eines Auttrags des 
ft nir,if> des K oo'y'Ji! 11 nü daher von der zwingenden 
Ü b'ch auch ^9 - erfaßt wird. In diesem Sinne habe 
fjeP11- IV 2 c / l  ^m em  Erläuterungsbuch zur VerglO. 

^Hofen die « D  ausgesprochen.
‘ ,erteilte -r*eSangen des Urteils, daß der von einer 

S4.%a u über ,euhandauftrag nicht dadurch hinfällig 
teiae ¿Such dp, aAs Vermögen eines der Gesellschafter 

edenken Konkurs eröffnet w ird , bestehen m. E.

M in D ir. D r. V o g e l s ,  Berlin.

> h rÄ  Rq tn ’ Gebühren- und Kostenrecht
cP (R^i°nab |^ rQVQ-; §§ 157, 242 BGB.; § 549 ZPO.; 
« B l  I2ßi. n'r? ' 6. April 1933 i. d. Fass. v. 16. Mai 

v» rfifii!ire’n'2un’(r« es‘ hber Groß-Hamburg und andere 
> 4 f kei' Ä ? 0n ,v' 26- Jan. 1937.
J? GVo s'üd h ü . . 1! dem Erbpächter und dem Erb- 
;.ef 8o . Serliche Rechtsstreitigkeiten i. S. des

I

tMi® doni’ i 7 revbiuA81 zwar in seinem Bestand vom 
V  Ûs v. o*i i Geworden, weil mit diesem Tage 
O 1 tyJ, 01 Bezi.ü, aP* 1937 mecklenburgische Gebiets- 
S?LQes ,erb*n da«6 dea OLG. Rostock ausschieden, in 
W® P. Mär> TftoP^'hurgische Landesrecht nach 
'teil 8*nd ah«. . , Kalt. Die Voraussetzungen des 
aljJ 1diefp~en.’ das na.LlcJd fdr niecklenburgisches Landes- 

s‘eh nichi ^ ^em ^Prd 1937 erlassen wurde,

« " Ä t e h 0 e l  v *  J“ - 1537
' ib P l  l . 1, K a n o n e n , z u m  BGB. (i. d.

& § i > Ä Kn".°"ablösQ . ist in seiner Fassung vom 
l .̂ e i  ̂ 2po. . „ e8.dz’ aui dessen Verletzung die Rev. 
W lfi| io1desreclif -ui zt werden kann. Das mecklenbur- 
-i11 (lo„. V reu:„.-. l.8‘ zwar in seinem Bestand vom

«f«,,'«0 • ivaiinnnul- •-^'•»'unusivu. zum d u d . i i . u.
das .im ? i^ ')  die. Anwendung der §§ 157, 

V « r  Gnk‘e°rdnet ,.ck .enhurgische Erbpachtrecht aus- 
?ichj îesc iPgebcr |I-rd’,,S0 ist das dahin zu verstehen, 
V i  el\va .“ estimmnü1'6 Voraussetzung für die Anwen- 
^  , cl>en caI,'n. dan"^”  dadurch erst schaffen wollte, 

V/erden FrbPachfrp h*!e-Se Bestimmungen im mecklen- 
” SoHen ai ht in weiterem Umfang angewen- 

’ ls nach der zu ihnen ergangenen

höchstrichterlichen Rspr. in ihrem allgemeinen Geltungs
bereich.

Durch Erbpachtvertrag v. 24./25. Juni 1834 hat die Kl. 
einen Teil ihrer Pfarrländereien dem jeweiligen Eigen
tümer des Gutes M. in Erbpacht gegeben unter aus
drücklicher Ermächtigung, die Pachtgrundstücke „ganz 
oder teilweise anderweitig zu vererbpachten oder mit 
anderem Grundbesitze zu vereinigen“ . Der Erbpachtzins 
ist festgesetzt worden auf eine „jährliche, ewig unab
änderliche“  Abgabe von 53 Scheffel Weizen, 77 Schef
fel Roggen und 103 a/9 Scheffel Gerste, war jedoch nicht 
in Natur, sondern in Geld zu entrichten nach einer je
weils von 10 zu 10 Jahren auf Grund der Durchschnitts
preise der nächstvorhergehenden 20 Jahre vorzunehmen
den Berechnung. Unter den Parteien ist außer Streit, 
daß der jährliche Erbpachtzins hiernach zur Zeit 
1211,59 3UI betragen würde.

Von der Befugnis anderweitiger Erbverpachtung hat 
der Erbpächter Gebrauch gemacht bis auf einen Rest 
von 8734 qm, die er in eigener Bewirtschaftung behalten 
hat. Aus den weiterverpachteten Pfarrländereien sind, 
zum Teil unter Zulegung von Gutsländereien, im Laufe 
der Zeit ein Erbmühlengehöft und acht Büdnereien ge
bildet worden, wovon zwei neuerdings Erbhöfe gewor
den sind. Die Erbpachtzinse — Kanonleistungen — der 
Untererbpächter entsprachen flächenmäßig den Leistun
gen an Kanon, die der Erbverpächter an die Kl. zu ent
richten hatte. Seit dem Inkrafttreten des Meckl. Gesetzes 
über die Ablösung der bäuerlichen Lasten v. 6. April 
1933 (sog. Kanonablösungsgesetz, jetzt in der Fassung 
v. 16. Mai 1938: RegBl. 126) haben nun aber die Unter
erbpächter dem Erbverpächter nur noch die Hälfte des 
bis dahin entrichteten Kanons gezahlt. Die Kirche for
dert gleichwohl von dem Bekl. als ihrem gegenwärtigen 
Erbpächter die Zahlung des vollen Kanons nicht nur für 
die in eigener Bewirtschaftung zurückbehaltenen, son
dern auch für die in Untererbpacht weitervergebenen 
Flächen. Ob sie hierzu berechtigt ist oder ob ihr Erb
pächter die gesetzliche Herabsetzung des Kanons seiner 
Untererbpächter auf sie abwälzen darf, bildet den 
Gegenstand des Streites der Parteien.

In einem Vorprozeß hat die Kl. als Pachtrückstand 
für 1934 den Betrag von 667,11 91M nebst Zinsen gefor
dert, ist aber damit durch Urteil des OLG. v. 28. Nov. 
1939 rechtskräftig abgewiesen worden bis auf einen an
erkannten Teil von 81,61 ¡RAI. M it der vorliegenden, im 
März 1940 angestrengten neuen Klage erhebt die Kl. die 
gleiche Forderung für das Jahr 1935, wünscht aber 
darüber hinaus die Berechtigung ihres Anspruchs grund
sätzlich anerkannt zu sehen und hat daher 1. die Ver
urteilung des Bekl. zur Zahlung von 667,113UI nebst 
4o/o Zinsen seit 1. Jan. 1936, 2. die Feststellung beantragt, 
daß der Bekl. verpflichtet sei, ihr den sich aus dem 
Erbpachtvertrage v. 24./25.Juni 1834 ergebenden Kanon 
in voller Höhe zu zahlen. Der Bekl. hat um Abweisung 
der Klage gebeten, soweit sie mehr fordere als eine Ver
urteilung zu 81,619UH. Das LG. hat ihn zur Zahlung 
von 81,61 3tM verurteilt, im übrigen aber die K*age ab
gewiesen, indem es sich der Begründung des BU. aus 
dem Vorprozeß anschließt.

Hiergegen richtet sich die Sprungrevision der Kl. 
Das RG. hob das Urteil des LG. auf und verwies die 
Sache aus folgenden Gründen zurück:

Den Rechtsweg hat das LG. der Klage nicht versagt, 
indem es den für einen Ausschluß in Betracht kommen
den §8 des KanonablösungsG. v. 6. April 1933 in der 
Fassung der Bekanntmachung v. 16. Mai 1938 dahin aus
legt, daß er Streitigkeiten über die Anwendbarkeit der 
§§ 157, 242 BGB. auf Erbpachtverhältnisse nach § 1 des 
Ges. wie eine solche hier vorliege, nicht ergreife. Die 
Zulässigkeit des Rechtswegs ist an sich auch noch in 
der Revlnst. von Amts wegen nachzuprüfen. Aber die 
Nachprüfbarkeit wird im vorliegenden Falle dadurch 
beschränkt, daß es sich um eine irrevisible Norm des 
Meckl. Landesrechts handelt, welche den Ausschluß be
gründen könnte. Die Erbpacht ist ein Gebilde des bür
gerlichen Rechts, Streitigkeiten zwischen dem Erbver
pächter und dem Erbpächter sind bürgerliche Rechts
streitigkeiten i. S. des § 13 GVG., die vor die ordent
lichen Gerichte gehören, soweit nicht durch Sondervor-

91*
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schritten die Zuständigkeit von Verwaltungsbehörden 
oder Verwaltungsgerichten begründet ist oder reichs
gesetzlich besondere Gerichte bestellt oder zugelassen 
sind.

Als eine solche Sondervorschrift kann auch die Revi
sionsbeantwortung nur den § 8 des Meckl. Kanonablö- 
sungsG. in der Fassung v. 16. Mai 1938 geltend machen. 
Aber dessen Bedeutung ist nach § 562 ZPO. für das 
RevGer. durch die Auslegung des LG., welches hier i. S. 
des § 562 an der Stelle des BG. steht, bindend dahin 
festgestellt, daß er den Rechtsweg für die vorliegende 
Sache nicht verschließt. Der § 8 ist ein Gesetz, auf 
dessen Verletzung die Rev. nach § 549 ZPO. nicht ge
stützt werden könnte, weil sich sein Geltungsbereich 
nicht über den Bezirk des BG. hinaus erstreckt. Zwar 
war das Meckl. Landesrecht in seinem Bestände vom
1. April 1937 dadurch grundsätzlich revisibel geworden, 
daß mit diesem Tage nach dem Reichsgesetz (über 
Groß-Hamburg und andere Gebietsbereinigungen) vom
26. Jan. 1937 (RGBl. I, 91) meckl. Gebietsteile aus dem 
Bezirk des OLG. Rostock ausschieden (vgl. RG. IV 
316/36 v. 5. April 1937 und VII 259/39 v. 1. Okt. 1940), 
und es war auch in den früher meckl., nunmehr preuß. 
Gebietsteilen das meckl. Erbpachtrecht bis auf weiteres 
in Geltung geblieben (Reichsgesetz über die Gerichts
gliederung in Groß-Hamburg und anderen Gebietsteilen 
v. 16. März 1937 [RGBl. I, 312]; §2 Z iff.a 11 der preuß. 
RechtseinführungsVO. v. 18. März 1938 [GS. S. 40[). 
Aber die darauf beruhende Revisibilität von Normen des 
meckl. Landesrechts ergriff nur das Recht, wie es zur 
Zeit des Eintritts der Gebietsveränderung bestand. Nicht 
etwa konnten auch spätere Änderungen des Meckl. Lan
desrechts auf den ihm vorbehaltenen Rechtsgebieten 
Geltung in den nunmehr preuß. Gebietsteilen und damit 
Revisibilität erlangen. Die Revisionsbeantwortung hat 
dies allerdings zu vertreten versucht unter Berufung auf 
Art. III § 10 des Groß-Hamburg-Gesetzes v. 26. Jan. 1937. 
Aber inwiefern aus der durch Abs. 1 dieser Vorschriften 
dem Reichsminister des Innern im Einvernehmen mit 
anderen zuständigen Reichsministern beigelegten Zu
ständigkeit zur Einführung, Angleichung und Aufhebung 
von Rechts- und Verwaltungsvorschriften die Zuständig
keit des meckl. Gesetzgebers hergeleitet werden könnte, 
bestehendes meckl. Erbpachtrecht mit Wirkung auch für 
die nunmehr preuß. Gebietsteile zu ändern, ist nicht 
ersichtlich. Um späteren meckl. Rechtsänderungen auch 
in den nunmehr preuß. Gebietsteilen Geltung zu ver
schaffen, hätte es ihrer besonderen Anerkennung durch 
den preuß. Gesetzgeber bedurft.

Das Meckl. Änderungs- und ErgänzungsG. z. Kanon- 
ablösungsG., auf dem die jetzt geltende Fassung der 
Bekanntmachung v. 16. Mai 1938 beruht, ist aber erst 
am 5. Mai 1938 und also nach dem 1. April 1937, d. h. 
dem Tage, seit dem sich der mecld. Gesetzgebungsbe
reich wieder mit dem Betriebe des OLG. Rostock deckt, 
ergangen. Der §8 der Fassung v. 16. Mai 1938 ist daher 
eine irrevisible Norm, und dafür ist es auch ohne Be
deutung, daß sich das Gesetz v. 5. Mai 1938 Rückwir
kung auf den 1. April 1933 beigelegt hatte (Art. 6); denn 
auch diese Rückwirkung blieb auf Mecklenburg beschränkt. 
Aus der Irrevisibilität des § 8 ergibt sich der Ausschluß 
einer Nachprüfung seiner Auslegung in der Vorinstanz. 
Eine Untersuchung darüber aber, wie die Frage des 
Rechtswegs nach der revisiblen ursprünglichen Fassung 
des § 8 v. 6. April 1933 zu beantworten gewesen wäre, 
erübrigt sich deshalb, weil nur der § 8 in seiner heu
tigen Fassung die für die Entsch. in der vorliegenden 
Sache maßgebende Vorschrift darstellt.

In der Sache selbst hat sich das angefochtene Urteil 
im wesentlichen auf die Übernahme der Gründe des 
oberlandesgerichtlichen BU. aus dem Vorprozeß be
schränkt. Die Nachprüfung des RevG. hat sich daher 
mit diesen Gründen auseinanderzusetzen. Sie führt zu 
dem Ergebnis, daß die bisherige Abweisung der Klage 
den Revisionsangriffen nicht standhält. Da die hierbei 
in Betracht kommenden sachlich-rechtlichen Vorschriften 
dem KanonablösungsG. schon in seiner ursprünglichen 
Fassung v. 6. April 1933 angehörten und daher auch in 
nunmehr preuß. Gebietsteilen weiter gelten, ist insoweit 
die Revisibilität gegeben.

Mit Recht ist nun allerdings die Anwendbar^* par. 
§ 3 KanonablösungsG. auf das Rechtsverhältn|S j jer 
teien verneint und damit festgestellt worden, „¡clif 
vom Bekl. an die Kl. zu leistende Erbpachtkan 
Gegenstand einer gese t z l i c h e n  Ablösung 
den ist. Die hierfür gegebene Begründung j st „¿¡0^  
und da insoweit auch der Bekl. keinerlei E‘n'v 
erhoben hat, erübrigt sich näheres Eingehen. , ^  es 

Zutreffend und von der Rev. nicht beanstan 
auch, wenn das Rechtsverhältnis der Parteien ĵ^e- 
§ 1 KanonablösungsG. i. Verb. m. den dazu ¡¡et
nen Ausführungsvorschriften (Regßi. 1933, 14R ,
§§ 157, 242 BGB. unterstellt beurteilt worden 
liehen Bedenken begegnet dagegen die Aug^ ¿Jirfev
mit der in der angefochtenen Begründung d> ¡stlng f*1’ 
Stellung vorgenommen und die zur Klageabwe 
rende Folgerung daraus gezogen worden is*- ¡st (k1?

Durch den genannten § 1 Kanonablösungs^ 1 
§ 164 der Meckl. AusfVO. zum BGB. folgenQ 
hinzugefügt worden; ^\{ti

„Die Bestimmungen der §§ 157, 242 
für das Erbpachtrecht einschließlich der L [|jtgraa 
hältnisse, bei denen ein besonderes Jr
stück nicht besteht. Die Ausschließung einer - de«
der Leistungen oder ähnliche Vorschrift®® B us"'1 

-  ‘ - -  - Regula*1'Grundbriefen (Erbpachtverträgen, 
bleiben insoweit außer Betracht.“

y jj ^ . u f S

Satz 2) gesagt, es solle durch diese B,es5iün a'jsif
Dazu ist jn der 1. AusfBek. v. 6. Juni 1933 (Art; di«

Möglichkeit klargestellt werden, die EU^^ftliche11 
Erbpachtverträgen den veränderten wirtsena m 
hältnissen anzupassen. Die Rev. hat nun zu ^  N 
recht, daß auf den vorliegenden Fall von 242

n+i=>n W n re rh r iH -A ti Hoc R P iR  n l l f  OCf b S .„oi
v u iu c g c u u c u  j  8 2 **  cCF

genannten Vorschriften des BGB. nur aei |> gjCh sjgj| 
Wendung kommen kann; denn dafür, da s vO®. ses 
aus einer A u s l e g u n g  des Erbpachtvertr s achjz'er|j- 
die Berechtigung einer Herabsetzung des t  1 
im Fall einer gesetzlichen Ermäßigung ¡cjjts DU, 
pacht herleiten ließe, hat auch der ° ' -VerdfÖ 
bringen vermocht, wobei darauf hingewiese j,äjjde[ jer 
daß der Erbpachtzins dort als eine „ewig is* gs-
Abgabe“  bezeichnet worden war. Auch -jAÍ'
t\t,v. ueizuircicii, uao tue ocndiiuus ho* 
m ö g l i c h k e i t  kein grundsätzliches ^aß eiue
Rev. beizutreten, daß die Schaffung 'fL ß

“ Srfe*.

W l P
Endlich ist es unzutreffend, daß gegenuu^fsd1̂ ,  $

passung in dem Sinne bedeuten kanm da , verauej# 
gung der Untererbpacht aus dem ChUh. ^  H g je. 
wirtschaftlicher Verhältnisse in jedem r 1 ^  0v
Setzung der Obererbpacht zur Folge , r § 1 lUejiw
FnHlirh ist nri7iitrpffpnH Haß ,.̂ +cch’ . . *11—1 ll i-l llv.ll lo l v. O LI 11/-. LI LI v.1 ivl* LI j LA CA lj ¿3 Z j . r . I
ablösungsG., wie die Begründung der V,ecklZ*,sC!gf̂ :, 
"  ■  ’ '■  "  ' ™ r "  w V o Ä #die in der früheren Entsch. des OLG-:

632 (vgl. auch RG.: DJ. 1938, 1561) in de" „ u j f ,  
geriiekte Einmaligkeit der Weggabe. ° fMig'¿¿o* 
(Leibrente) ohne (alle) Bedeutung sei, yericeh*,Ml*' 
daß sie eine von Treu und Glauben ĝ aftliche v

„ d& jjcli
Wird auf dieser Grundlage an die I rll0 et$  „icjjj 

gründung der Vorentsch. herangetrete , £nt?cA'¡w. 
als ihr durchgreifender Fehler, daß sie d |edigl‘c;r K

derte Anpassung an veränderte 
nisse nicht ausschließen kann.

wir

aus im uui eilt' rciienuer 1 cmci> lau i„r
den Umständen des Einzelfalls, v rrSuch 
meinen Erwägungen entnimmt. Der Vers ^  M 
sionsbeantwortung, aus der Einfügung fl(j 
jn das Meckl. Landesrecht für den b .. 
änderung der Umstände einen ge£e , nAn* 
richterlichen Rspr. zu § 242 e r vv e i t e ef 
bereich herzuleiten, ist verfehlt; den _ 
dafür angezogenen, oben ̂ l cderDegr Zweck M

findet,‘"A i

§242 
die

1— t S
iiihrungsvorschrift keine Stütze. Der *-- j eS ¡ 
gebers, die Möglichkeit der Anwena di
haupt erst zu schaffen, ergibt nien beSteh- s v- 
diese Anwendbarkeit noch über ua tls o 
hinaus zu erweitern. Eher könnte s ic h  üa )asSe ^  
einer vorsichtigen Anwendung recht ¡cfotig®eii Ka 

Soweit aber der § 242 einer B e r ü c k t i L  
derter Umstände bei Bestimmung “  „  =übef Tc|iei 
stung die Tür öffnet, erfordert erj gf gurspriillltnisSe’ 
Grundsatz der Aufrechterhaltung oes y erhal* 
tragsinhalts durchaus die Prüfung 9er
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zwar
zclnpf ‘S Betracht kommenden Verhältnisse, des 

n r a l l s .  Deshalb kann es rechtlich nicht
ein

s r V'orenk 4,en’ weniJ die ganz allgemeine Begründung 
«242 himniU" ,,auf e*ne schematische Anwendung des 
ZUtlg der m!a? ,! solchergestalt, daß damit die Abwäl- 
n^kanon«; lc*len Ermäßigung des bäuerlichen Erb- 
r, ervern5r.ui üurch den Untererbverpächter auf seinen 
r?#ben p-phf grundsätzlich als die durch Treu und 
'¡•"e Verhau-0- 6 Anpassung an veränderte wirtschaft- 
??6esehen ss" anerkannt wird. Dies muß vielmehr, 
^ailonablösu?u 242 BQB-, schon als dem Willen des 
/""den wp!i ^S(j ' an s‘c'1 widersprechend angesehen 
rt̂ 'gunn- hÖ VVu"n 1138 Gesetz die Abwälzung der Er- 

Obererl«,S bäuerlichen Untererbpächterkanons auf 
iflren Anerho^Bachter g r u n d s ä t z l i c h  gewollt hätte, 
t^ 'ne  vn,-"nuu"g ’m Gesetze selbst durch eine all- 
tr.11 daher „ „ „  n j .  nahegelegen hätte. Deren Fehlen 
ein-VVercIen [ , „ 5  die Begründung der Vorentsch. gedeu- 
„"jS sind, ihr p .6®enteil ist aber, worüber die Parteien

.E sICb *st 
V̂ sta -

das'¿es ^^Pachtverhältnis von der Unterwerfung 
i«+ . . etz ausdrücklich ausgenommen worden.auch • r  dUbgciiuiimicii wuiucii.

erhS ande, nicnt so, daß im vorliegenden Einzelfall 
bCsVerPachtcr ®6%en e‘ne Abwälzung durch den Unter- 
vjaderc ¡H Bekl. — sei es überhaupt, sei es ins- 
bishV°rtlherein°ller ^löhe, in Betracht kommen könnten, 
Kaner nicht m;jausSeschlossen wären. Zunächst erscheint 
denn°n’ den der p ° ,^ er Sicherheit festgestellt, daß der 
iik. von ü,„. Bekl. von seinen Unterpächtern bezog.üb v°" ih ________ - ..... i - - ........ ..........=»
IeiSLS*ieg; d’p a" die Kl. zu entrichtenden Kanon nicht
°Cvee ..
sCr p;c’Pächters , - «=>
vQrto-,insicht ,” entsprachen“ , schließt Zweifel in dic- 
tir-k e"e hi„„_ d aus. Weiter hat die Kl. auf die Sonder-

îStt &> Clio T Ai u ciiuiLiucuucii m u ii
(Jntp 8en ji atbestandsfeststcllung, daß die Kanon- 
' ryerpächte, Un*erPächter flächenmäßig denen des 

¡"sich

V1'1
die fürn!i;rv?/Pachtung geboten habe. Außer der

oa * ftlarr . Zukiinff i,««.

die die Erbpacht dem Erbpächter 
-•cn - «ui- ««,„ 'chtung geboten habe. Außer der 

aber j nkunft nicht mehr in Betracht kom- 
% (,!c" sein if , „  1oc,l1 in der Vergangenheit von Wert 
Qesti" Erhn.-;,T,n> imßen sich Vorteile denken, die sichuest-,ii ‘-rbn-'l î i ’ lu-uen s 
?«* S*njr seTnhßler^ us der

sich Vorteile denken, die sich 
günstigeren wirtschaftlichen‘K Seinpc günstigeren wmscnanucnen

. bpT.Efhaltunrr .gentums durch das Erbpachtland, 
WlioBi. ■"terei-üre- " lncs ortsansässigen Arbeiterstammes 

sincl P“ chuterf.amilien u. dgl. ergeben konnten. 
Äbpf,11 bisher ^‘e persönlichen Verhältnisse der 
«"tscl, Oabej mgänzlich außer Berücksichtigung ge- 
Xprstpii des Vnrri® dahingestellt bleiben, inwieweit die 
'"ekn u"g einer ^["‘"bters auch durch die unrichtige 
h Di« , , eeinfluru a°PPelten Belastung des Erbpächters

5?.”
tüC|{^uftebun^ mstä:

M;eis"n | ""Sefochtenen Entsch. und zur Zu- 
ti, 5Jreffjbei ¡st 1ufs weiterer tatsächlicher Aufklä- 

. erjeni c“ . keine Einschränkung zu machen 
ien, ri.-l ° lsherigen Pfarr- und Erbverpach-

der Uni’c+̂ 6j  §242 BGB. durch ungenügende 
ebim,v , ande des Einzelfalls nötigt hiernach

S V »«"W orden

A  > “
die Erbverpach- 

neuerdings Bestandteile von Erb-
*s Einern^ damit nach der Erbhofgesetz 
inu v  tUm der nunmehrigen ErbhofbauernSnVe,en i S|"d. pi ' l“  ?er nunmehrigen hrbhofba 

s«, a"ge der \y/ f/ lr. cias Erbpachtverhältnis der 
N e J  n'cht als ii,; 6S{a11 des Obereigentums der Kt.
. ’ Al$ , ren KännnancnriirVi x’rirnirTwfpnHnicht Kanonanspruch vernichtend ent- 

,„Uc ’ Elf den Bekl. als Untererbver-'n, Eeistunr.UC ’ . den Bekl. als Untererbver-
^"aiehr fr®-en Ps.e,ncr bisherigen Untererbpäch- 
f,. d'es der Eigentümer wurden, weggefallen 
V i f § 45 Run,, sei> ist aber bisher nicht fest- 
V 2C|ErbhAus?o V‘ 21. Dez. 1936 [RGBl. 1,1079 
V-2lvSen "  fQ-.vk 5- Mai 1938 tReSBL s- 128D

U‘ v- 14. Nov. 1940, V 47/40.) [W.]
VS  ¿ 0. . .
A i « » .  i ' . r,v ! ; , ; ,v " ,|vo - v- '-s e p t.» » .  d ic u »-
V H e  \d e s  Ah  i lr?,ls t r it t  ein, sobald eines der 

ob°a e Vertr , Abs. 2 a. a. O. gegeben und der 
5" N b i l > r B e tro tt"  ( A r t  1 Abs- 3 Satz 1 a. a. O.) ist. 
üi« t,lcSer t?('n Nacht«,u6 auc!' ° i ,ne den Schutz der VO. 
die ,eMei|., Hstand i,, e erie‘den würde, kommt es nicht 

3 (v"sset>n^ e'nes V nur  bei der Entscheidung über 
h0 ') b e > g  des v trIeters (A G -2 a. a. O.) und über 

Kl . Ucksicht;„tVerfal,rens (A rt. 1 Abs. 3 Satz 2 
• Bat getr lgt werden.

en den Bekl. einen Zahlungsbefehl er

wirkt. RA. K. in G. hat namens des Bekl. gegen diesen 
Zahlungsbefehl Widerspruch erhoben und zugleich be
antragt, das Verfahren für unterbrochen zu erklären, da 
der 'Bekl. zum Dienst in der Wehrmacht eingezogen, 
zum mindesten zu ständigen Dienstleistungen außerhalb 
seines regelmäßigen Wohnorts herangezogen sei. Er 
selbst sei nur zur Einlegung des Widerspruchs bevoll
mächtigt, aber nicht zum Prozeßbevollmächtigten be
stellt. Der Kl. sei zuzumuten, mit der Durchsetzung ihres 
Anspruchs, der an sich anerkannt werde, bis zur Ent
lassung des Bekl. aus dem Dienste der Wehrmacht zu 
warten.

Kl. hat beantragt, den Rechtsstreit fortzusetzen, da der 
Bekl. nur wenige Kilometer von seinem Wohnort ent
fernt Dienst tue. Es sei ihm daher möglich, zum Vor
bringen der KI. Stellung zu nehmen. Außerdem habe er 
bereits einen Rechtsanwalt mit seiner Vertretung beauf
tragt und könne durch ihn seine Interessen im Prozeß 
wahrnehmen lassen. Es liege also kein Anlaß vor, das 
Verfahren auszusefzen, zumal der Bekl. die Höhe der 
Forderung nicht bestreite, sondern es ihm nur darum zu 
tun sei, Zahlungsausstand zu erhalten.

Das AG. hat durch Beschluß festgestellt, daß der 
Rechtsstreit nicht unterbrochen ist. Zur Begründung hat 
es ausgeführt, der Bekl. sei zwar als Gendarmeriewacht
meister der Reserve einberufen worden und außerhalb 
seines Wohnortes tätig. Da aber der Beschäftigungsort 
in der Nähe seines Wohnortes liege, sei er in keiner 
Weise behindert, sich entweder selbst zu vertreten oder 
einen Vertreter zu bestellen und diesen über seine Ein
lassung aufzuklären.

Die Beschwerde des Bekl. ist begründet.
Es kann dahingestellt bleiben, ob der Bekl. als Gen

darmeriewachtmeister der Reserve Wehrmachtsangehöri
ger ist; jedenfalls ist er insofern durch die in Art. 1 Abs. 1 
VerfVO. erwähnten besonderen Verhältnisse, nämlich den 
gegenwärtigen Krieg, betroffen, als er in der oben 
angeführten Eigenschaft zu ständigen Dienstleistungen 
außerhalb seines regelmäßigen Aufenthaltsorts heran
gezogen ist. Er ist weiter auch nicht durch einen Prozeß
bevollmächtigten vertreten. RA. K. in G. war, wie die 
eingereichte Vollmachtsurkunde ergibt, ursprünglich nur 
zur Einlegung des Widerspruchs bevollmächtigt und hat 
jetzt nur Sondervollmacht zur Einlegung der Beschwerde 
gegen den Beschluß des AG., der die Unterbrechung des 
Verfahrens ablehnt.

Danach sind die Voraussetzungen für die Unterbrechung 
des Verfahrens nach Art. 1 Abs. 2 und 3 VerfVO. gegeben. 
Darauf, ob der Bekl. durch seinen jetzigen Dienst in 
der Wahrnehmung seiner Rechte wirklich behindert ist, 
kommt es nicht an. Diese Behinderung wird vom Gesetz
geber unterstellt, ohne daß im Einzelfall der Gegen
beweis zulässig wäre, daß der Betroffene ohne den 
Schutz der VO. keine unbilligen Rechtsnachteile erleiden 
würde (vgl. Fechner :  DR. 1939,1732ff. [1736]). Die Aus
führungen des angefochtenen Beschlusses, die sich darauf 
beziehen, sind ebenso wie die diesbezüglichen Ausführun
gen der KI. nur bei der Entscheidung über einem Aus
setzungsantrag (Art. 1 Abs. 3 Satz 2 VerfVO.) von Be
deutung, nicht aber bei der Feststellung, ob das Ver
fahren unterbrochen ist.

Die Interessen der KI. sind durch Art. 2 VerfVO. ge
nügend gewahrt. Ob der Bekl. allerdings trotz seiner 
ständigen Dienstleistung außerhalb seines Wohnorts und 
auch fern vom Sitze des Prozeßgerichts sich selbst ver
treten kann, muß zweifelhaft erscheinen. Er kann aber 
jedenfalls einen Prozeßbevollmächtigten bestellen, wie er 
bisher schon RA. K. mitseiner Vertretung im Widerspruchs
und Beschwerdeverfahren betraut hat, und ihm auch ge
nügende Information erteilen, zumal diese sich, da der 
Anspruch nach Grund und Höhe unstreitig ist, nur darauf 
zu erstrecken braucht, in welcher Weise die Forderung 
der KI. getilgt werden soll.

Unter diesen Umständen steht nichts im Wege, daß 
das Prozeßgericht auf Antrag der KI. oder auch von 
Amts wegen dem Bekl. einen Vertreter bestellt — als 
solcher kann auch RA. K. bestellt werden —, da die KI. 
ein berechtigtes Interesse daran hat, alsbald einen voll
streckbaren Titel zu erlangen. Eine Aussetzung des Ver
fahrens auf Antrag des Vertreters oder des Vertretenen 
(Art. 1 Abs. 3 Satz 2 VerfVO.) käme nicht in Frage, da
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sie im Interesse des Bekl. nach den obigen Ausführungen 
nicht geboten ist und den Interessen der KI. zuwider
laufen würde.

(LO. Münster [Westf.], 6. ZK., Beschl. v. 18. Jan. 1941,
4 T 2/41.)

*

27. KG. — §§ 104, 576, 567 ZPO.; §8 VereinfVO. vom 
1. Sept. 1939.

Im Kostenfestseizungsverfahren können sowohl die be
fristeten wie die unbefristeten Rechtsmittel zur Anwen
dung gelangen. Befristete Erinnerung findet statt, wenn 
die Entsch. des UrkB. sich als „Festsetzungsbeschluß“ 
darstellt. Das ist der Fall, wenn sie nach sachlicher Prü
fung der geltend gemachten Ansätze ergeht. Bei Zurück
weisung des Festsetzungsantrages aus förmlichen Grün
den liegt kein Festsetzungsbeschluß vor. Flier greift die 
fristlose Erinnerung des § 576 ZPO. Platz.

Ob einfache oder sofortige Beschw. gegen den Erinne
rungsbeschluß stattfindet, richtet sich lediglich nach dem 
Beschluß des UrkB.

Die Wertgrenze (von zur Zeit 200 M M )  für die Zu
lässigkeit der Beschw. (§ 567 Abs. 2 ZPO.) findet nur auf 
die sofortige Beschw. Anwendung, f )

Gegen den Kostenfestsetzungsbeschluß des UrkB., durch 
den die von der Antragstellerin dem Antragsgegner zu 
erstattenden Kosten auf 72,90 M M  festgesetzt worden 
sind, hat die Antragstellerin Erinnerung mit der Begrün
dung eingelegt, es könne zur Zeit eine Kostenfestsetzung 
noch nicht stattfinden, denn der Vergleich, auf Grund 
dessen sie vorzunehmen sei, sehe vor, daß die Kosten 
der Entsch. des Hauptprozesses folgen sollten. Eine Ent
scheidung im Hauptprozeß i. S. dieses Vergleichs sei aber 
bisher nicht ergangen. LG. hat sich dieser Auffassung 
angeschlossen und deshalb den angefochtenen Kostenfest
setzungsbeschluß aufgehoben.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die vorl. Beschw. 
Ihre Zulässigkeit hängt davon ab, ob hier das gegebene 
Rechtsmittel die sofortige Beschw. im Kostenfestsetzungs
verfahren gemäß § 104 Abs. 3 ZPO. i. Verb. m. §§ 567 
Abs. 2, 577 ZPO-, § 8 VereinfVO. v. 1. Sept. 1939 (RGBl. 
I, 1658) oder ob hier der landgerichtliche Beschluß nur 
mit der einfachen Beschw. gemäß § 567 Abs. 1 i. Verb. m. 
§ 576 ZPO. zu bekämpfen ist. Denn wenn hier eine so
fortige Beschw. im erstgenannten Sinne zur Entsch. steht, 
so ist sie unzulässig, weil die nach § 8 VereinfVO. vor
gesehene Beschwerdesumme von 200 M M  nicht über
schritten wird. Handelt es sich dagegen nicht um eine 
Beschw. im Kostenfestsetzungsverfahren, dann fehlt es an 
dem Erfordernis einer besonderen Beschwerdesumme, so 
daß unter diesem rechtlichen Gesichtspunkt hier Bedenken 
nicht zu erheben waren.

Diese Unterscheidung ergibt sich aus folgenden Er
wägungen: § 8 VereinfVO. unterwirft Beschw. gemäß 
§ 567 Abs. 2 ZPO. einer 200 M M  (vordem 50 J I M )  über
steigenden Beschwerdesumme. § 567 Abs. 2 nennt aber — 
außer den Beschw. gemäß § 99 Abs. 3 ZPO. — nur Be
schwerden aus § 104 ZPO. gegen die Entsch. über eine 
Erinnerung gegen einen Kostenfestsetzungsbeschluß, trifft 
damit also ausschließlich die Sonderfälle des § 104 Abs. 3 
Satz 5 ZPO., d. h. die sofortigen Beschw. gegen die 
Entsch. des Gerichts über eine befristete Erinnerung ge
gen den Festsetzungsbeschluß. Andere Beschw. innerhalb 
des Kostenfestsetzungsverfahrens — sofern man von der 
Zulässigkeit einfacher Beschw. auch in diesem Verfahren 
für bestimmte Fälle ausgeht — fallen somit nicht unter 
die Vorschrift des § 567 Abs. 2 ZPO. und unterliegen da
her keiner Wertgrenze, so also auch nicht der erhöhten 
Wertgrenze von 200 J I M  in § 8 VereinfVO. (so auch 
B a u m b a c h ,  „Kriegsvorschriften“ , 1 zu § 8). Eine aus
dehnende Auslegung durch Einbeziehung von Rechtsmit
teln, welche ausdrücklich weder in der ursprünglichen 
NotVO. v. 14. Juni 1932 (betr. die Wertgrenze von 50 J I M )  
noch in der jetzigen KriegsVO. v. 1. Sept. 1939 (Wert
grenze über 200 J I M )  aufgeführt sind, würde sich als 
unzulässige Ausdehnung einer Ausnahmevorschrift dar
stellen und ist daher abzulehnen.

In der Tat ist nicht jede innerhalb eines Kostenfest
setzungsverfahrens zu erhebende Beschw. eine solche i. S. 
des § 104 Abs. 3 Satz 5 ZPO., weil nicht in allen Fällen

[Deutsches Recht,
Pt-iuiie'

es auch schon des Rechtsbehelfs der befristeten .¡¿i 
rung gemäß § 104 Abs. 3 Satz 1 und 2 beda • , g et 
sieht für die Fälle der Beanstandung einer vom .e|] 0 
lassenen Entsch. § 576 Abs. 1 ZPO. das Nach . efl ¡J> 
Entsch. des Prozeßgerichts vor, welches Nacn t¡ch-
licherweise als Rechtsbehelf der E r i n n e r u n g  sje ¡st 
net wird ( B a u m b a c h ,  1 zu § 576 ZPO.). vCr f  
eine besondere Form und insbes. eine Frist n . erutil 
sehen. Dagegen stellt sich die b e f r i s t e t e  ^  ,
aus § 104 Abs. 3 ZPO. als Sonderfall des § fts 
ZPO. dar, welcher auf Erinerungen gegen r/ jn i i /  
Setzungsbeschluß“ beschränkt ist ( F ö r s t e r -  
zu § 104).

Wochena«sg^

Die Beantwortung der zur Erörterung stehendc^^
hängt daher davon”  ab, was unter einem ¿P kt 
beschluß“  i. S. des § 104 Abs. 3 ZPO. zu ta(Sic» 
Ein solcher liegt nicht etwa nur dann vor, w tse(Zuiir 
lieh Kosten festgesetzt sind, d. h. wenn dem positiv 
antrage — mindestens zum Teil — auir l ergêf 
Sinne entsprochen ist. Vielmehr stellt sich Q vveriii alüo im ic  c m ö jy iu u n c n  io i . v P>

Entsch. als Festsetzungsbeschluß auch dann a ¿iin(jet 
geltend gemachten Kostenansätze als unD "t, nien* * 
strichen sind und dem Festsetzungsantrag i aUcli J 
irgendeinem Teile entsprochen worden isU - 
n a s , V 1 zu § 104 ZPO.). .

Andererseits bildet nicht ein jeder aut ,ejinende >  
festsetzungsantrag hin ergehende, auch a pa®
Schluß des UrkB. einen „Festsetzungsbesen» ^  a>..
scheidende Merkmal ist vielmehr mit J .. c g e f 150 
darin zu finden, ob die Entsch. nach s a c erge„n \1
fung der Ansätze auf ihre Begründetheit ,sCg. ¡, 
hat denn auch der Senat bereits in seine * 'j.e \jt> 
636/39 v. 4. März 1939 ausgesprochen, MD zp0- O . 
s t e t e  Erinnerung aus § 104 Abs. 
falls immer dann stattfindet, wenn die a b i g er Pf 
des UrkB. der Geschäftsstelle nach sac .
der einzelnen Ansätze ergangen ist. 0ffeflie! „\cV

Die in jenem Beschluß des Senats noch og„e so „ 
Frage, ob in denjenigen Fällen, in de “  .¡cg $°‘ ¡t 
sachliche Prüfung aus anderen Gründen» . g «reil 
formeller Art (so also z. B. und hauptsac da5 
einem zur Festsetzung geeigneten 1 zurückÄ
setzungsgesuch — ganz oder zum Teil J- erg^'lierf 
ist, die einfache oder sofortige Beschw. - 
wird nunmehr vom Senat dahin beantw 0 > ti U A f
das Rechtsmittel b e f r i s t e t e r  Erinn °0f die 
Frage kommt. In diesen Fällen ist vielm -tic f̂-he ^ 
meine Regelung in § 576 Abs. 1 ZPO. iV^eif
Es findet also nur die formlose Erinn all? 6*
keine Frist gebunden ist, statt (so au . e r . Ka # 
Ansicht; zu vgl. Jona s  a.a.O.; F e r s t e  
zu § 104 ZPO.; B a u m b a c h , ^  n\ .§¿“ 376;
Rspr. des RG.; zu vgl. RGZ. 6, 391 
335 <).

Folgerichtig hat die Anfechtung angenen
form- und fristlose Erinnerung hin £  deV A  % 
liehen Beschlusses, der sich als die L,r t (eilt, d“ § . 
gerichts i.S. des § 576 Abs. 1 ZPO. dars £
Rechtsmittel der e i n f a c h e n  Bes m  L
Abs. 2 ZPO. zu erfolgen, für welch ^  /•Lp. 1° 
obigen Darlegungen eine Beschweret y ereinI ilt,
setzlichen Bestimmungen, so auch in s oe
1. Sept. 1939, nicht vorgesehen ist. ffeSaih‘e,>e 

Dabei ist indes für den Charakter t 7cgem  ̂
ittelverfahrens nicht maßgebend, in pro

aus welchen Gründen die Entsch. de- ̂  X^yieKls 
r i c h t s ergeht. Bestimmend für dl.e, lzUges !5 e 
und dabei des gesamten Rechtsmittel^,, d,ef o()
ausschließlich "die Entsch. des U r k B .  ^ 5,3 
Festsetzungsbeschluß i. S. des ,§ 1 .jd  
er oben erläutert ist) dar, dann ist „  ¡n z 
zug aus § 104 Abs. 3 ZPO. als der ah* 
öffnet. Stellt sich dagegen die Entsch ^  a,,  e j «A e  
derartiger Festsetzungsbeschluß, sondhleil0ende,f 
Setzung aus förmlichen Gründen abl u° V fe<V i' 
dar, dann ist dagegen das zutreff n der■ A pesy 
Rechtsmittel die formlose ErinnerunV meiniaĉ  /  /
der dann ergehenden Entsch. mit der „g , 5C)i
des § 576 Abs. 2 ZPO. D.e Be g r u def 
eher jeweils die anzufechtende tntsen.
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ten par* .
{Mittels na(,,ekämPft w ird, spielt für die Wahl des Rechts- 
DkB- und rtgernäß keine Rolle- Nur die Entsch- des
kedltsmittelverfah ° Ee»rdndun2 bestimmen das gesamte
gen
s :
die
und 
Ab:

die auf6 st der allein zulässige Rechtsbehelf ge- 
des r t ? oen • Kostentestsetzungsantrag ergangene 
'Pn Ul'1<ß- die b e f r i s t e t e  Erinnerung aus § 104■ vj x— i  muv.1 uu^- n u n  x

daraufhin ann stedt das zulässige Rechtsmittel gegen 
ausschliome-r?etlende Entsch. des Prozeßgerichts stets 

?os-3 ZPO i  1C“  nur die s o f o r t i g e  Beschw. aus § 104 
b5n nach «-?!•’' ,a*so auch dann, wenn etwa das Gericht 
in sfsetzunpSh 1, r Prüfung der Ansätze ergangenen« ”—A * »uiuug uci .rvuöaiz.c cigdugcucn
rtnelletl i? e®cbluß aufhebt und nunmehr seinerseits aus 
, Eehlen= ' / aSun8'en den Festsetzungsantrag, z. B. we- 

. *fat dao-„ lnes geeigneten Titels, zurückweist, 
i ]  liehe Prfitn, der i-irkB. den Festsetzungsantrag ohne 
jvellnt Unc[ ,ai'g der Ansätze aus formellen Gründen ab- 
Un> n g hjn arui die dagegen erhobene formlose Er
st*. SeinerseHcaS ,̂rozeßgericht diese Entsch. aufgehoben 
Ä  so io* j ack sachlicher Prüfung der Ansätze ent- 

i stets nm- ,*as Se8en diese Entsch. gegebene Rechts- 
(jrit! e*Wa ,iao 1̂r>̂ in âcBe Beschw. Dies gilt selbst dann, 
sollt Selbst fiio rozeßgericht nunmehr an Stelle des 
trea®- Denn KostenFestsetzung vorgenommen haben 
üchpnde Entsrh 0Z,eß o r d n u n g s m ä ß i g  darf die zu 

! B«denkPn‘ des, Prozeßgerichts, falls es die förm- 
iitr .ier angefoH *des ^ rkB. nicht teilt, nur dahin lauten, 
sen ?,achlichen p5Pe Beschluß aufgehoben und der UrkB. 
se,?„w'rd, (ja rulung des Festsetzungsantrags angewie- 
(Jr|tr,ngsantra,i ® Sa,c h 1 i c h e Entsch. über‘ einen Fest-

7ll - ? ^̂ ndCnSt lltlfAr illloil I TmotÖtlflön fim-oli A  r i nZu erfr>ilUnac,kst un(er allen Umständen durch den 
ti »  hat. Nur

V,
.. ----  von dieser richtigen ver

tage kann und muß ausgegangen wer-

es sich um einen Fall der erstge-Art* kandelt
DaPu'- E,|kB. hat dem Festsetzungsantrag ent 

°b (j;„behelf Up 1,®r8egen gegebene Rechtsmittel war dei 
L'lien A sich ge * * V -  S ‘ 6 ten  Erinnerung, gleichgültig, 

nsätze od n i - ie sachliche Berechtigung der ein-4ht f. j 7  v «Hvnnun. UC1 Cill”
stete7|estset2u “ er die Berechtigung zur Vornahme einer 
' >  s o Ä  überhaupt wandte * 1 -  —  ’ ‘ ’
^ a> t  d^^dässige -  Erinner 
kaHtn gehoben ®eJ?unSsbeschluß aus formellen Grün-

«eri befri- 
das Pro-

Ik J * '-  Das ?dr eine Kostenfestsetzung noch kein 
1,1 L « *  Erinnoassige Rechtsmittel gegen diese Entsch.,i Orr* Crinnov & ‘«-'■“ »«‘“ « i yegeu wiese ciiiscu.,

Solche .£fin io* gegen einen Festsetzungsbeschluß 
, h. rtoil'dhin (]„’n '®t somit nur die sofortige Beschw., 
ScS r  Erf0rci„ rn. 1estimmungen über eine Wertgrenze, 
Din„_’ anterljggj nis einer 200 übersteigenden Be-
s?'>w Eri°rdem'
V  ¡,-5 s unzu^!:i sl  hier nicht gewahrt, so daß diev0n . 15 Uiw.u - . “ ‘er nicm g 

lH eheiner Kok aSSlg zu verwerfen 
g* Von bei ritntSch,e‘dun8 aus § 102 ZPO. war ab- 
ts des' »e‘ner ,)Tf*ieser Bisher noch ungeklärten Rechts- 
<Ko oAntra g s ^ en Nachlässigkeit des Prozeßvertre- 

'• 20. Zivgp. bllers nicht gesprochen werden kann.
r n > BeSChL V> 2’ Dez- 1940> 20 W 3448/40.)

h  Zu!-allgemein tritt mit der vorstehenden Entsch. 
Ä s tJ fchen ejnP '? der Praxis gemachten Unterschei- 
Ä  ZyZUtlgsverfaahrBer iind befristeter Beschw. im Ko-
Ä r t i l  Sagen, die Un*61' P ^ u ware an sich nichts hn ^ t si ‘ Es sin,* i Unterscheidung ist sicherlich ge- 

' näher 0n^er, 2wei Momente, weshalb ich auf 
ein£rehpn möchte. Sie betreffen deren

Inlett. pfWische^Pini6 konsequente Durchführung der 
"ich^nz,!6 Entsch i ack>r und befristeter Beschw., die 

-?4^es, die FnfSuUr,kB- bestimmt die Art des 
Vi^tert , eHos eine i f ck’ des Prozeßgerichts dagegen 

\  ‘'Hem „p lareA und reinliche Scheidung. Sie 
^ eisFi i^üft dan„fmt,Anwalt die notwendige Örien-

hinaus, da ft dpr pinmal /'in rirh-
4 r ... . * i ............ 1 1 u m
Vk.^n Begonnene11 Poi?fus’- daß der einrnai ' ( in rich- 
0<ler ln InnerlniK Re^chtsmittelzug konsequent durch- 
bU/otn l*weder vr*n selben gibt es kein Hinüber- 

i ahobefristetpn n dern einfachen zum befristeten 
Nt] bederi,r d°ch (|.,r.2U[m, einfachen Rechtsmittel. Ich 

5zten A?l°s ist n u hinweisen, daß das nicht so 
^bsatz_ <s’r.,Ta1s zeigt schon die Erörterung im 

11 denn wirklich, wenn das Prozeß

gericht auf einfache Beschw. hin die vom UrkB. abge- 
lehnte Festsetzung selbst vornimmt, dieser Ansatz mit 
der einfachen Beschw. bekämpft werden? Denn jetzt liegt 
doch ein regelrechter Festsetzungsbeschluß vor. Also 
müßte doch die sofortige Beschw. Platz greifen. Der 
Hinweis auf das r i c h t i g e  Verfahren, nämlich den 
UrkB. nur anzuweisen, nunmehr seinerseits die sachliche 
Prüfung vorzunehmen, ist ein schwacher Trost. Der An
weisungsbeschluß, der ja in Wirklichkeit nur die Be
denken des UrkB. ausräumt und noch keine Festsetzung 
enthält, mag mit der einfachen Beschw. anfechtbar sein. 
Nicht aber, wenn das Gericht doch schon selbst festsetzt 
und diese Entsch. aus sachlichen Gründen, die die Richtig
keit der Festsetzung betreffen, angefochten wird.

Noch zweifelhafter der umgekehrte Fall: Der UrkB. 
setzt fest, das Gericht hebt aus formellen Gründen auf. 
Hier ist doch kein Festsetzungsbeschluß mehr zu be
kämpfen.

2. Man könnte ja nun sagen, daß praktisch diese Unter
scheidung keine große Rolle spielt. Denn die Partei oder 
ihr Anwalt kann, wenn sie Zweifel haben, vorsichtshalber 
innerhalb der zweiwöchigen Frist Erinnerung oder Be
schwerde einlegen, also auf jeden Fall die Zulässigkeit des 
Rechtsmittels sichern. Die Schwierigkeit steckt aber an
derswo, nämlich in der B e s c h w e r d e s u m m e .  Die 
Feststellung des KG., daß die einfache Beschw. nicht von 
der Erreichung der (viel zu hoch gegriffenen!) Be
schwerdesumme von 200 ¿RjH oder überhaupt von einer Be
schwerdesumme abhängt, ist mit Genugtuung zu begrüßen. 
Vielleicht liegt diese Unterscheidung gar nicht mal in der 
Absicht des Gesetzgebers. Aber so, wie § 567 Abs. 2 ZPO. 
lautet, müßte man schon gewaltsam die einfache Beschw. 
in diese Bestimmung hineinpressen, wenn man auch für 
sie die Beschwerdesumme erfordern will.

Gerade unter diesem Gesichtspunkt ist es also wichtig, 
ob einfache, ob sofortige Beschwerde. Es hängt davon für 
die Rechte der Partei unter Umständen alles ab. Das zeigt 
ja am besten der oben entschiedene Fall. M. E. ist dieser 
nicht richtig entschieden. Die Beschw. hätte nicht als un
zulässig verworfen werden dürfen. Denn nach meinen 
vorstehenden Ausführungen wäre die einfache Beschw. das 
richtige Rechtsmittel gewesen.

RA. K u b i s c h ,  Lübben i. Spreew.
*

28. RG. -  §§176, 244, 249, 519, 519 b ZPO.
Eine Frist kann nicht nur in der Weise gesetzt werden, 

daß sie einen mit einem bestimmten Zeitpunkt beginnen
den Zeitraum umfaßt (Zeitraumfrist), sondern auch in der 
Weise, daß der Endtag festgesetzt wird, bis zu dem die 
betreffende Handlung vorgenommen sein muß (Endtags
frist). Ist eine Mindestdauer für die Frist im Gesetz vor
geschrieben und diese Mindestdauer bei der Setzung einer 
Endtagsfrist nicht eingehalten worden, so ist die Frist
setzung unwirksam.

Ist der Lauf einer Frist zunächst gehemmt und später 
aus einem anderen Grunde unterbrochen worden, so muß 
nach Beendigung der Unterbrechung der Fristlauf von 
neuem beginnen; die zur Zeit des Eintritts der Unter
brechung bestehende Hemmung des Fristlaufs steht dieser 
Wirkung der Unterbrechung nicht entgegen. Eine End- 
tagstrist fällt mit der Unterbrechung des Fristlaufs völlig 
weg, und es bedarf deshalb nach Beendigung der Unter
brechung einer neuen Fristsetzung.

Durch Urteil des LG. A. v. 23. Dez. 1938 ist der Kl. mit 
seiner Klage abgewiesen worden, mit der er Versorgungs
rechte in Höhe von 8400 für die Jahre 1934 und 1935 
geltend gemacht und weiter die Feststellung begehrt hatte, 
daß ihm auch für die Folgezeit bestimmte Versorgungs
rechte zustehen. Gegen dieses am 9. Febr. 1939 zugestellte 
Urteil hat der Kl. durch JR. K. in A. am 7. März 1939 
Berufung eingelegt. Der Vorsitzende des BG. bestimmte 
durch Verfügung vom 7. März 1939 die Frist zur Erbrin
gung des Nachweises über Bezahlung der Prozeßgebühr 
bis einschließlich 8. April 1939; diese Verfügung wurde 
dem gemäß § 174 ZPO. bestellten Zustellungsbevollmäch
tigten des JR. K. ausweislich der Akten am 9. März 1939 
zugestellt. Der Betrag für die zu zahlende Prozeßgebühr 
wurde nach dem Streitwert von 33 075 ¿RjH, der der auf 
§ 9 DGKG. i. Verb. m. § 9 ZPO. beruhenden Wertfest
setzung des LG. für den Feststellungsantrag entsprach,
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auf 375 JIM  berechnet und dem JR. K. am 20. März 1939 
mitgeteilt. Auf die Beschw. des Kl. gegen den landgericht
lichen Wertfestsetzungsbeschluß wurde durch Beschluß 
des OLG. v. 8. Mai 1939 der Streitwert für den Feststel
lungsantrag auf 15 000 JUL herabgesetzt, indem § 3 ZPO. 
für maßgebend erachtet wurde. Inzwischen war am 
22. März 1939 ein Armenrechtsgesuch des erstinstanz
lichen Prozeßbevollmächtigten des Kl., des JR. B., das 
sich auf den Feststellungsantrag beschränkte, eingegangen 
und hatte JR. K. in der am 30. März 1939 eingegangenen 
Berufungsbegründung erklärt, daß er die Klage wegen 
Bezahlung des Gehalts im Betrage von 8400 JUL zurück
ziehe und die Berufung demgemäß lediglich wegen des 
Feststellungsantrages aufrechterhalte. Nach Anstellung von 
Ermittlungen über die Aussichten der Berufung wurde das 
Armenrechtsgesuch des Kl. durch Beschl. des OLG. vom 
17. Jan. 1940 zurückgewiesen. Dieser Beschluß konnte 
jedoch dem Prozeßbevollmächtigten des Kl., dem JR. K., 
nicht mehr zugestellt werden, weil dieser am 27. Jan. 1940 
verstarb. Nach einer längeren hierdurch herbeigeführten 
Unterbrechung des Verfahrens (§ 244 ZPO.) forderte der 
Prozeßbevollmächtigte der Bekl. durch Schriftsatz vom
3. Sept. 1940, der dem Kl. persönlich am 16. Sept. 1940 zu
gestellt worden ist, diesen auf, innerhalb der vom Vor
sitzenden bestimmten Frist von zwei Wochen einen beim 
OLG. München zugelassenen Rechtsanwalt zu seiner Ver
tretung zu bestellen. Da der Kl. dieser Aufforderung nicht 
nachkam, wurde nunmehr der sein Armenrechtsgesuch ab
lehnende Beschluß vom 17. Jan. 1940 ihm persönlich durch 
Aufgabe zur Post am 5. Okt. 1940 zugestellt. Demnächst 
wurde, da eine Zahlung der Prozeßgebühr nicht nachge
wiesen war, die Berufung des Kl. durch Beschluß vom 
15. Nov. 1940 auf Grund der §§ 519 Abs. 6, 519 b ZPO. 
als unzulässig verworfen. In diesem Beschluß wird ausge
führt: Bei Einreichung des Armenrechtsgesuchs am 
22. März 1939 seien noch 18 Tage der bis zum 8. April
1939 gesetzten Gebührenfrist offen gewesen; infolge der 
während der Hemmung dieser Gebührenfrist eingetrete
nen Unterbrechung des Verfahrens sei diese Frist zunächst 
unerledigt geblieben; mit dem Ablauf der zweiwöchigen 
Frist zur Bestellung eines neuen Anwalts, also mit dem 
30. Sept. 1940, habe die Unterbrechung kraft Gesetzes ihr 
Ende gefunden; nunmehr habe daher dem Kl. der sein Ar
menrechtsgesuch ablehnende Beschluß rechtswirksam zu
gestellt werden können; da diese Zustellung am 5. Okt.
1940 erfolgt sei, sei diese Gebührenfrist unter Einbe
ziehung der weiteren zweiwöchigen Hemmung gemäß 
§ 519 Abs. 6 Satz 4 ZPO., am 6. Nov. 1940 abgelaufen ge
wesen.

Gegen diesen Verwerfungsbeschluß hat der Kl. form
gerecht und rechtzeitig sofortige Beschw. eingelegt. Dieser 
Beschw. ist der Erfolg nicht zu versagen.

Allerdings kann der Beschwerdebegründung darin nicht 
beigestimmt werden, daß schon die Fristsetzung für den 
Nachweis der Entrichtung der Prozeßgebühr unwirksam 
sei, weil sie nicht einen mit der Zustellung der Verfügung 
beginnenden Zeitraum, sondern einen vom Zeitpunkt die
ser Zustellung unabhängigen bestimmten Endtermin (End
tag) festsetze. Die Beschw. verweist in dieser Hinsicht auf 
einen Aufsatz des RA. vo n  d e r T r e n c k :  JW. 1938, 
1091 (vgl. auch JW. 1939, 395), der solche mit einem kalen
dermäßig bestimmten Tage endigenden Fristen überhaupt 
für ungültig hält, weil der Fristsetzer vor Zustellung der 
Fristsetzung nicht wissen könne, wie lang die Frist nun 
eigentlich bemessen sei. Es ist jedoch selbstverständlich, 
daß eine Frist nicht nur in der Weise gesetzt werden 
kann, daß sie einen mit einem bestimmten Zeitpunkt be
ginnenden Zeitraum umfaßt (Zeitraumfrist), sondern auch 
in der Weise, daß der Endtag festgesetzt wird, bis zu dem 
die betreffende Handlung vorgenommen sein muß (End
tagsfrist). Der erwähnte Aufsatz unterstellt ohne weiteres, 
daß der Fristsetzer die Dauer der von ihm zu setzenden 
Frist genau müsse übersehen können; diese Annahme 
findet jedoch im Gesetz keine Grundlage. Vielmehr ist die 
Bemessung der Frist völlig in das Ermessen des Vor
sitzenden gestellt, wenn auch eine Fristsetzung, die sich 
demnächst als den Umständen nach zu kurz bemessen her
ausstellt, unwirksam ist (vgl. RG.-: JW. 1939, 24941 = 
RGWarn. 1939 Nr. 54, 127). Die Endtagsfrist wird vielfach 
deshalb vorgezogen, weil sie der Partei von vornherein

anschaulich macht, mit welchem Tage die ^S at 
während eine Frist, die nach einem von der ¿u 
laufenden Zeitraum bemessen ist, erst eine d 
des Endtermins erfordert, die leicht Irrtümern ui (¿ari«
ist. Mag auch ein gewisser Nachteil der Endta„ f  
liegen, daß der Vorsitzende die Dauer der v ^  ¡st e> 
setzten Frist noch nicht genau übersehen kan ■a c u - ic u  m a l  n u L i i  i f lC f f l  ,  a e  d ie  ■
doch aus seiner Erfahrung heraus in der 1 vVird : 
aussichtliche Dauer annähernd zu sehätzen, « ßejtf* 
den Endtermin in der Regel so wählen, da« u , pie 
einer zu kurzen Bemessung der Frist nicht jrjSt# , 
muß um so mehr genügen, als ja auch die Zeitra jn u 
weiteres mit der Zustellung dieser Fristsetzung ¡orije 
gesetzt wird, obwohl diese erst durch die h. oetraP 
rung, die ziffernmäßig bestimmte Mitteilung,. b ainkeitS 
ihren bestimmenden Inhalt und damit ihre W „ r.7 1 1
hält (vgl. RG.: HöchstRRspr. 1935 aû>; ...
210 =  JW. 1938, 369 >). Demzufolge hat das K% eifdJ' 
mals die Zulässigkeit einer Endtagsfrist in j  jh 
zogen (vgl. insbes. Beschl. der VereinZivo • ung v 
1928: RGZ. 120, 1 ff.) und liegt keine Veranlas 
von dieser ständigen Rspr. abzugehen. ^  K

Im vorl. Falle ist nun, entgegen der Annahme A jo 
schwerdeschrift, die die Fristsetzung zum • i \.t. 
enthaltende Verfügung des Vorsitzendeni vom■ ' ’ 0  'Li 
ordnungsmäßig an JR. K. am 9. März 1939 z ^  t,este,jes 
den, indem sie dem von ihm gemäß §174 z . Z nistj,V 
Zustelluugsbevollmächtigten ausgehändigt w J  K;¡. 
ergibt dessen Zustellungsbescheinigung; .a ^ ten So’ x 
kennt in seinem der Beschwerdeschrift beig " „  als 
ben an JR. B. vom 21. März 1939 die Zustehun^paC 
nungsmäßig erfolgt an, so daß an der Zusie .  ̂ "*

Nr. 1248U R 0^ nie;

an, so da» an aer m
des Empfängers zu zweifeln kein Anlaß bes „ {'oZeMe%)
auch die betragsmäßige Anforderung der s0 ver%£.
von 375 JUL erst am 20. März 1939 erfolgt u’¿üTcWfJtl 
doch für den Zahlungspflichtigen n° c“  J 'nct„nan!om;V 
nügende Frist von vollen 19Tagen. Fliese K° jhr, e!!;, Jet
wird auch nicht etwa dadurch unwirksam, iß - j l  f  
chend der ursprünglichen Wertfestsetzung „„75 Sg 
Fpc+cif»l]iin<TQnntra(T f»in Streitwert VC>n - . , „ a A  H‘ Jp

k eSI
de«A"'

gründe geiegi wuiuen im , uuwum V tinficrsan11- 
hierbei allein berücksichtigten Feststellung ^  
träglich auf Beschw. des Kl. auf 15 000 Jl en, f  
worden ist; denn dem BerKl. blieb unben 
satz nachzuprüfen, und er wäre seiner c de11 ge
recht geworden, wenn er innerhalb de * jcht f  jW 
tigen Betrag eingezahlt und das dem 
wiesen hätte (vgl. RGZ. 115, 26; 143, *
11737). Ebensowenig ist die Kostenam s(,;Be 
unwirksam geworden, daß derdaß derU l i  W 11 Iv ö c ll1 1 J 'C  W U 1  U C l l j  ViCllJ “ U * 1111(1 d H  .1 Uji
nachträglich teilweise zurückgenommen . . gestern" 
Stellungsantrag beschränkt hat, wobei
kann, ob und wann die Rechtsmittelruckn^ Rö. . .
rechtlich wirksam geworden ist (vgl- „¿¡ßiißg8' tf. 
1939, 24840); abgesehen davon, daß die ___ &Ä i

¿ 4 0  ™ ) y  d U g C Ö C U C I l  u a v u u ,  1 a r a \ n

ihrer Kostenanforderung von vornner »„trag1 
versehentlich — nur den Feststellung . t u 
geiegt hatte, gilt hier dasselbe wie b f :ciitlicL hp- 
Berechnung der Prozeßgebühr. Eme'■ %,endcn ^¿¡e \ \  
lung der Nachweisfrist und des zu z wje sie # 
betrages auch an die Partei personh '.  G ^L jlt^  
schwerdeschrift weiterhin vermißt, Vofsj t A \
vorgeschrieben; vielmehr gilt auch m ¡f 
§ 176 ZPO. Demgemäß geht das BO-. I" esuctf 4 C  
aus, daß bei Eingang des Armenr ^  S*j?ge 
am 22. März 1939, der gemäß J  51« Ab zur 
eine Hemmung des weiteren Fnstl die f A
noch eine Restfrist von 18 Tagen o ,s0 für .«/eiter.noch eine Resttrist von 18 tagen y als0 tui ^¡e 
Endtagsfrist hatte sich aut diese We ¿eren . 
zeit iS eine Zeitraumfrist v e rw a n d e lt,^  120, *
allerdings noch unbestimmt war ( S 4fat f

nmung de,
maß § 244 ZPO^eine^Unterbrechung^^,

Während dieser Hemmung des 
e Unterbrecl 
K. am 27. Jan.durch ein, daß JR 

hatte nicht nur zur 
Unterbrechung der

K. am 27. Jan. ^  D ^ t  >  
Folge, daß währen ^ eBre i((( 1

Unterbrechung der das nachgesucht j
sacende Beschluß des BG. nicht me ßerdel11 
konnte (§ 249 Abs. 2 ZPO.), sondern 
der Lauf einer jeden Frist aufhorte und na ^  ,auf 
Unterbrechung die volle Frist von neu
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heiflimt

hie n,!lunicht einfach.

auf H t '* A>LU1 rcum nc u ic  u ie iu u u g  a u c i-
frühen ¡1 ^auf deF Frist insofern keinen Einfluß mehr 

'wa • er noc"  infolge des Armenrechtsgesuchs ge- 
ar: aber nach Beendigung der Unterbrechung

bisher“ 1 e'niaciij wie das BG. rechtsirrig annimmt, 
her Fristln f‘e‘lernrnte Frist weiterlaufen, sondern mußte 
pitta der it ,von neuem beginnen; die zur Zeit des Ein- 
buts steht r rbrechunii bestehende Hemmung des Frist- 
ĝen, j  dl.eser Wirkung der Unterbrechung nicht ent- 

y.0rgeht, D e n  e ,der bloßen Hemmung eines Fristlaufs 
i irnvori eines neuen Fristlaufs war nun frei-

h hie fri-|L1- “ alle insofern nicht ohne weiteres möglich, 
dUrch eineneii  f rist nicht durch einen Zeitraum, sondern 
!0rhber Kalendertag begrenzt war, der schon längst 
^bleibende’ U,od als auch die bei Beginn der Hemmung 
teigen p.:.1? ld bage nur einen restlichen Teil der bis- 
c°Jge, (¡a(! ' ausmachten. Dies hatte aber lediglich zur 
äde ren  r ‘ der Unterbrechung des Verfahrens die 

daß P= ~,au‘ bisher nur gehemmt war, völlig wegfiel, 
vm fe (vgl der Setzung einer neuen Frist be-
P- auch Rqt 2; 0:141 - 16S: 151- 281 f. =  JW. 1936, 2S02 19;
be[ ^eeilhi(-un~ - ’ Diese neue Frist konnte erst nach 

■
ifri der Unterbrechung gesetzt werden; hier

an, Frist Pr t - Zu. berücksichtigen, daß der Lauf der 
zu, & des f-:?,, 1eginnen konnte, nachdem auch die Hem- 
5a»1 ^°chen • ,u 3 behoben war, d. h. nach Ablauf von 
dj?fnhen Rp»ii der Zustellung des das Armenrecht ver- 
J W  einer „  usses- Die hiernach bestehende Notwen- 
Stm l mit lin611?  Fristsetzung hat das BG. übersehen; 
(v°bl der i i +ec, angenommen, daß nach Beendigung 
„e> u n,  .i pte.rbrechung des Verfahrens als auch der 
FrL°bne fc„ : , lstlaufs die bisherige Restfrist von 18 Ta- 
Saü̂ tzunp, i - teres weitergelaufen sei. Mangels neuer 
lieht ^P(3 d'e Voraussetzungen des § 519 Abs. 6
Wi,DUnmilä’Sej„ vor und ist die Berufung daher bisher

r, aUs dipü &eworden, so daß der angefochtene Be- 
fah, maß s oq V? Grunde aufzuheben ist.
¡HiL3 m der r '?  DGKG. sind Gebühren für das Ver- 

r^richtliePp1̂bwlnst. nicht zu erheben. Ober die 
_ G. im n-ip1 Kosten des Beschwerdeverfahrens hatrUfu,litt Rahmen seiner neuen Entsch. über die Be-

(HqV J  2j fitlden- '
lvSen., Beschl. v. 21. Dez. 1940, II B 6/40.)

IN.]

< 1: 
l  T

s
Kg.

J §  614
'• Ö i^ f iö  bH b01
:1f  li d i8eFrpür^na!>me

a, 627 ZPO.; §§81, 80, 79 Z iff.3

aus § 614 a ZPO. steht kosten- 
en Urteils

-uN.pi — uaitunn. .....  uua Erlöschen
U. p,. EntscliSjaus diesem Urteil ohne anderweite ge- a„.u'e v  ':c“.eidun£. 6

V  R0u.nd bewTrl,Ci,t!.iehan Aufhebung des ersten U 
Htü^Knhaftu, kt damit ausnahmsweise das Erlö

u'e Ueit*uOfschiiR i
Tätiger Vf Kosten d p " !  da,nit endgültige Haftung des 

rn L  der Frau endet nicht nur mit rechts-
M b

dei

J ll. 'p f kraft Gpc' "'folge Zurücknahme der Klage oder 
»J1* durch Ih fi2?8 endgültig fesfsfeht.

a„ . "erurtpii,, aer Frau endet nicht nur m it rechfs- 
ilip'“ . Weiln nV"S der Frau zur Kostentragung, son- 
ui. ’ der F-„ diesbezüglichen Ausspruch die Ko-uJ'g u .c  Tau mfoio-o _i__ izi______

fedidy § 627 /pm  lm einstweiligen Anordnungsverfah- 
Kosteni.„rV- ergangene Kostenentscheidung be- 

ii, • Bi ®eheidUn, UII£ w'rd durch die Rücknahme der 
& dielt dürclip^fProzeß nicht berührt. 
t il'cW¿?e Antr‘ „"Rechtsanwalt nicht vertretene Partei, 

mihre., ostenscliMii r°t°kollabschnften gefertigt werden, 
Pt'11 de™ 8e'v°rdcn d°er der hierfür erwachsenen Schreib

e t1' r Pc lteien war auf dic Klage deri ( S a  Sesproci k dm' Ehe aus alleiniger Schuld des 
dgpŜ ine'^?rden. p ,,” 11"  waren die Kosten dem Bekl.
s0n,!VJetrp-.einstweii;„T"'7‘ vvuluc im Lauie aes verian- 
C u  die ni"ebens L?i:pAnv rdnung dber die Gestattung0-r.i *1 9 QIC Zahllincr oinor I In+prholtcrpntp

Ferlner wurde im Laufe des Verfah-

SaKp1 Wei^ahlunp. • -- - “ " “ “ 'S einer umernaiisrenic
8eJ, von ‘Aren Bec-m6« Anwaltskostenvorschusses und 
öeti lüssp^genstnnJud e‘ne solche über die Heraus- 
<  AifpÜ, Wurden"6," 3,1 die Kl. erlassen, in beiden 

Ein - d l6  Kosten des Verfahrens dem

Zahlung einer Unterhaltsrente

•Qetre 
die 

> i

eufc
'‘eTr,5 e iHge 1 t''Ä „ vederer Antrag der Kl. auf Erlaß 

°rden. nordnung ist auf ihre Kosten zurtick-

Vor Rechtskraft des — noch nicht zugestellten — 
Urteils nahm die Kl. mit Zustimmung des Bekl. die 
Klage zurück, da die Parteien sich wieder ausgesöhnt 
hätten. Mit der beanstandeten Kostenrechnung sind dar
auf die Kosten des ersten Rechtszuges gegen den Bekl. 
angesetzt worden. Gegen diesen Kostenansatz hat Bekl. 
Erinnerung mit der Begründung erhoben, daß er nicht 
Kostenschuldner sei, weil das Urteil durch die Zurück
nahme der Klage gegenstandslos geworden, daher auch 
die darin enthaltene Kostenentscheidung beseitigt sei. 
Der angefochtene Beschluß hat die Erinnerung als un
begründet zurückgewiesen, weil die Voraussetzungen 
des § 81 DGKG. nicht vorlägen.

Die zur Entsch. stehende Beschwerde des Bekl. ist 
im wesentlichen auch begründet. Da die angegriffene 
Kostenrechnung den gesamten Umfang der ersten In
stanz einschließlich der Nebenverfahren zum Gegen
stände hat, bedarf es jedoch einer Trennung bei der 
Nachprüfung nach den einzelnen Verfahrensabschnitten.

I. D ie  Haupt sache.
Durch die Kostenentsch. im Urteil war Bekl. Kosten

schuldner gemäß § 79 Nr. 1 GKG. geworden. Diese 
Zahlungspflicht erlischt gemäß § 81 GKG., soweit die 
Entsch. aufgehoben oder abgeändert wird, was nach der 
feststehenden Rspr. des Senats und der herrschenden 
Meinung nur durch eine anderweite gerichtliche Entsch., 
nicht durch bloße Vereinbarung der Parteien geschehen 
kann. Es blieb zu prüfen, ob in dieser Rechtslage eine 
Änderung dadurch eingetreten ist, daß die Vorschrift 
des §614a ZPO. erstmalig eine Außerkraftsetzung des 
gerichtlichen Urteils im Eheprozeß auch ohne neue ge
richtliche Entsch., durch bloße nachträgliche Klagerück
nahme, eingeführt hat. Der Senat hat diese Frage bejaht.

Der mit DurchfVO. v. 27. Juli 1938 eingeführte § 614a 
ZPO. bestimmt, daß in Ehesachen die Klage bis zur 
Rechtskraft des Urteils mit der Folge zurückgenommen 
werden kann, daß ein bereits ergangenes Urteil w ir
kungslos wird, ohne daß es seiner ausdrücklichen Auf
hebung bedarf. Diese gesetzliche Regelung wurde ge
troffen, nachdem ein Teil der landgerichtlichen und 
oberlandesgerichtlichen Rspr. der Klagerücknahme auch 
früher schon diese Wirkung beigelegt hatte, obwohl die 
höchstrichterliche Rspr., welcher auch der Senat stets 
gefolgt war, im Statusprozeß die formelle Aufhebung 
des ersten Urteils durch eine Entsch. der Berlnst. er
forderte (vgl. RGZ. 157, 41; RG.: Warn. 1916 Nr. 143; 
Gaedeke :  JW. 1937, 1934, 2019, 2753; Weber :  JW. 
1937, 2755; S c he r l i ng :  DJ. 1937, 1382 u. 1842). So 
bestand die Gefahr, daß Ehen, wenn infolge Unterlas
sens der Berufungseinlegung dajs Scheidungsurteil for
mell in Rechtskraft erwuchs, verfahrensrechtlich geschie
den waren, während sie nach dem Willen und der Mei
nung der Ehegatten fortbestehen sollten. Diese Rechts
unsicherheit ist offenbar der Anlaß gewesen, daß der 
Gesetzgeber nicht nur die neue Vorschrift des §614a 
schuf, sondern ihr gleichzeitig auch rückwirkende Kraft 
beilegte (§87 Abs. 2 DurchfVO. v. 27. Juli 1938). Wort
laut und Entstehungsgeschichte ergeben somit als Sinn 
der neuen Vorschrift, daß die Wirkung des ersten Ur
teils in demselben Umfange aufgehoben werden sollte, 
als ob dieses Urteil wegen der Klagerücknahme durch 
Urteil der höheren Instanz aufgehoben worden wäre.

Die gesetzliche Wirkung der Zurücknahme der Klage, 
der ein solches Urteil Ausdruck geben mußte, wäre 
neben der Beseitigung der Rechtshängigkeit, und als 
deren Folge der Klageabweisung, kostenrechtlich die 
Kostenpflicht der klagenden Partei gewesen. Es ist nicht 
ersichtlich und nicht anzunehmen, daß für den Tat
bestand des § 614 a ZPO. etwas anderes gelten, ins
besondere die Kostenhaftung des Bekl. aus dem ersteil 
Urteil trotzdem weiterbestehen sollte. Denn anderen
falls wäre der Bekl. gezwungen, allein um diese Kosten
haftung zu beseitigen, doch noch Berufung einzulegen, 
die zu vermeiden gerade der Sinn des §614a ist. Die 
Folgerung ist unabweisbar, daß im Eheprozeß die Zu
rücknahme der Klage gemäß §614a ZPO. ausnahms
weise auch die Aufhebung der Kostenentsch. i. S. des 
§ 81 DGKG. bedeutet oder ihr gleichgestellt ist. Insoweit 
geht daher die Vorschrift des §614a Abs. 1 über die

92
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damit beabsichtigte bloße Klarstellung des bestehenden 
Rechtszustandes ( V o l k m a r ,  „Großdeutsches Ehe- 
recht“  Anm. 1 zu §614a ZPO.) hinaus und schafft tur 
den Eheprozeß ebenso wie § 614 a Abs. 2 neues 
Recht. Damit ist aber auch für den vorliegenden ra ll 
die Kostenhaftung des Bekl. aus § 79 Nr. 1 DGKG. er
loschen.

II Eine sonstige Kostenhaftung des Bekl. besteht für 
die Posten des Gebührenansatzes der Hauptsache nicht. 
Gemäß § 79 Nr. 3 DGKG., auf den der Kostenbeamte 
des LG. hingewiesen hat, haftet der Ehemann im gesetz- 
liehen Güterstande der Verwaltung und Nutznießung mit 
Rücksicht auf die Vorschriften der §§ 1387 Nr. 1, 1416 
Abs. 1, 1388 BGB. der Gerichtskasse als Gesamtschuld
ner neben der Frau für deren Kostenschuld und ist ihr 
gegenüber gegebenenfalls auch vorschußpflichtig in 
demselben Umfange wie die Frau; doch gilt das nur 
während des Schwebens des Rechtsstreits, da die Vor
schußpflicht und die Kostenhaftung des Mannes er
lischt, sobald endgültig feststeht daß die: Kostenlast 
die Frau und damit deren Vorbehaltsgut trifft (§§138/, 
1416 BGB.). Nach feststehender Rspr., an der der Senat 
festhält, kann daher der Mann für die Kostenschuld der 
Frau nicht mehr herangezogen werden, sobald durch 
rechtskräftige Kostenentsch. die Kosten der Frau aul
erlegt worden sind (Beschl. v. 8. Nov. 1928 bei Ciae- 
deke,  „KostRspr.“  Nr. 70; JW. 1929, 142; Baum-  
bach 4 A a zu § 79 DGKG.). Nichts anderes gilt, wie der 
Senat ebenfalls bereits ausgesprochen hat, dann, wenn 
die endgültige Kostenpflicht der Frau statt durch rechts- 
kräftiges Urteil kraft Gesetzes feststeht, z. B. intolge 
Zurücknahme ihrer Berufung (Beschl. v. 25, März 1933, 
20 Wa 81/83). Das ist auch im vorliegenden Fall der 
Klagerücknahme rechtens. Durch die Zurücknahme der 
Klage ist der Rechtsstreit der Parteien gemäß § 271 wie 
§ 614a ZPO. endgültig erledigt, auch wenn der Bekl. 
keine Entsch. gemäß §271 Abs. 3 ZPO. erwirkt hat. 
Da die gesetzliche Pflicht der Frau zur Kostentragung 
endgültig feststeht, ist also im Innenverhältnis unter den 
Parteien genau so wie im Falle einer Kostenentsch. z.u 
Lasten der Frau die Rechtslage dahin geklärt, daß die 
Kosten dem Vorbehaltsgute zur Last fallen (ebenso 
schon KG., 4. ZivSen. v. 22. März 1939: DR. 1939, 1013 
Nr. 33). Damit ist die gesamtschuldnerische Kostenhaf
tung des Mannes gegenüber der Gerichtskasse erlo
schen.

III. Einen Antrag auf Erteilung von Abschriften der 
Protokolle hat der Bekl. nicht gestellt. Da er durch 
einen Rechtsanwalt nicht vertreten war, kann auch der 
auf frühere Vereinbarungen zwischen Gericht oder Ju
stizverwaltung und Anwaltschaft und auf langjährige 
Übung zurückzuführende Gerichtsgebrauch in Anwalts
prozessen, wonach den beteiligten Rechtsanwälten auch 
ohne jedesmaligen Antrag Abschriften des Sitzungspro
tokolls erteilt werden, hier nicht zur Begründung dieses 
Kostenansatzes herangezogen werden. Auf seiten einer 
Partei, die sich nicht durch einen Rechtsanwalt ver
treten läßt, und dadurch zu erkennen gibt, daß sie sich 
am Rechtsstreite nicht beteiligen will, kann der Wunsch 
nach Erteilung von Protokollabschriften nicht vermutet, 
daher ein Antrag in dieser Richtung nicht unterstellt 
werden. Somit erweist sich auch hinsichtlich der Aus
lagen die Beschwerde als begründet.

IV. Die einstweiligen Anordnungen.
Für die Kosten der Beschlüsse über die Erlassung der 

einstweiligen Anordnungen ist die Rechtslage einfacher, 
da in jedem dieser Beschlüsse eine Entsch. über die 
Kosten des betreffenden Anordnungsverfahrens getroffen 
worden ist. Für jedes dieser Verfahren ist daher ein 
Kostenschuldner gemäß § 79 Nr. 1 DGKG. vorhanden. 
Auf die in Schrifttum und Rspr. bestehende Meinungs
verschiedenheit über die Frage, ob in derartigen Be
schlüssen eine besondere Kostenentsch. zu treffen sei, 
kommt es dabei nicht an. Solange sie besteht und nicht 
aufgehoben worden ist, bleibt sie für den Kostenansatz 
maßgebend (§ 79 Nr. 1 DGKG.).

Die Zurücknahme der Klage hat diese Kostenentsch. 
nicht beseitigt. Sie hat gemäß §614a ZPO. das Urten 
in der Hauptsache wirkungslos gemacht und damit auch

nur s e i ne  Kostenentsch. beseitigt, die * ,. ewrare” 
Anordnungen aber unberührt gelassen. Denn cu 
nur bestimmt, für die Dauer der Hauptsache u d; 
Rücksicht darauf, wie dort die Entsch. ß'________  _____, __  e cntscn.
eine einstweilige Regelung zu treffen, dieJ^teres v?”
endigung des Scheidungsprozesses ohne vv {s^  ¡m
selbst außer Kraft trat. Sowenig die Kos ¿en ein
Urteil vom 25. Jan. 1940 die Kostenentsc • ^ ib
/.einen Beschlüssen beseitigte, geschah das Klage
Außerkraftsetzung mittels der Zurucknah |(0st

Demzufolge ist in den Verfahren, in denen KoSten 
dem Bekl. auferlegt worden1 sind, der Auch > 
Schuldner aus §79 Nr. 1 DGKG g eb lieben i.^  £ t 
Innenverhältnis der Parteien steht, nach bzV- 
Scheidungen nicht angefochten worden i<ostenenL  
Beschwerde des Bekl. zur Änderung der Kosten
nicht geführt hat, damit zugleich fest, daß ^  
last den Mann und nicht das VoI,beh^iifcÄe die KosL  

Dagegen war in dem letzten Beschl Ansatz derLr 
entsch. zu Lasten der KI. ergangen. De war da
sten für dieses Verfahren zu Lasten des ¡¿nerin 
von Anfang an unzutreffend. Kostensc: u ^  pGjW 
hier sowohl nach §79 Nr. 1_ als auch n s ^aß |  ̂
(Antragstellerhaftung) lediglich die Kl. 1 gei<l. u 
Nr. 3 DGKG. kam eine Kostenhaftung de Kos 
in Betracht, da gemäß §§ 1387, 1410„/Villen. „an,)
dem Vorbehaltsgut der Frau zur Last ^  i f f f

(KG., 20. ZivSen., Beschl. v. 19. Juli 1940,

*

30. KG. -  §§ 627 b ZPO.; §§33a, 36 ^ eioe,• £
1. Das Verfahren aus § 627 b ZPO- e , vie,n?ä|llig 

driicklichen Antragstellung. Der Antrag |  gere)tw , 
reits in der dem Gericht gegenüber erklärten^
keit, einen Unterhaltsvergleich für die Z dem Verg 
der Ehe zu Protokoll zu geben, wenn s
kommt. oKö- ^ '

2. Die Verfahrensgebühr aus § 33 a !c|ji
Verfahren erwächst auch dann, wenn . IlUr c 
Ordnung in ihm weder ergeht noen yer-
sondern nur ein Vergleich geschlosse „ erichtlid>eoV,rif

3. Neben der Verfahrensgebühr ist die und 13 nac» 
gleichsgebühr in Ansatz zu bringe , ^ sregrelu
der Vergleich über die vorläufige U ^
Scheidung der Ehe hinausgeht. „„  den di

Die Erinnerung wendet sich geg ,̂ ^ q KÖ-
gerichtlichen Vergleichsgebühr aus 8 L per
Begründung, daß sie zu hoch berechnet j
ist jedoch gerechtfertigt. webende» Ehe%  ( f

ln dem zwischen den Parteien sc; jgrschrift j,eid*
haben die Parteien gemäß Sitzungsnicd ^
BG. unter der Voraussetzungi  da1̂ CTpndern__VêBG. unter der Voraussetzung, u* ™
seitigem Verschulden, aber uberw S g() Ehe 3it 
* S .  geschieden werde, gemäß 8 ltf

In f  dieunternaitsverirag -- ■ ¡e tue - >
die Überlassung der Ehewohnung, jt hat- 
Verhältnisse unter den Parteien g " rg3ngen, £he ¿¡e 
rem Termin ist dann Urteil d • , 'sei, d teien ¡(1,
Widerklage durch Rücknahme e I ¿es ^
die Klage geschieden werde - die Schu “ êßr 
Schuld an der Scheidung trüg , hat latll
aber überwiege. Der Kostenbe t berct je
Gebühren für diesen Vertrag w - ° QK&

a) Verfahrensgebühr aus §§ f^onatsbetrag) pl
Streitwert von 6X 175 JIM  I u
mit 1 6 « ;  cs 8 36 ÖKO-^Qe53'1’b) Vergleichsgebühr aus §|°> ert des 
(2625 XM _ festgesetzter Streit
gleich,- ‘iiSs s t s  s r a *  f r

1938 (RGBl. I, 1323) -  a . ¿ » » V  Zwar ist von keiner Seite ein a a ^  d(e Z e ^ jf ^  
eine vorläufige Unterhaltsreg ng ¿pO- 
Scheidung der Ehe gemäß § 62/ o unbe ^  
den, doch bedarf es eines solchen n ^  d, p 
nach ständiger Rspr. des Senats (
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beid''n Vergleich der Ehegatten über die endgültigen 
dtm Jörgen Unterhaltsänsprüche in Verbindung mit 
§627u'fl£Prozeß ausschließlich in einem Verfahren aus 
Erst j- pG- verfahrensrechtlich möglich und zulässig. 
VhtcleSer verfahrensrechtliche Rahmen schafft die 
Weit'S^nd'age dafür, dann unter Einbeziehung auch 
bloß/. ,.Vermögensrechtlicher Ansprüche eine über die 
W ;  ^nterhaltsansprüche der Parteien hinausgehende 
tBtnsvlriS-?ei.se Regelung, so also hier über die Eigen- 
hresla, la‘tn'sse der Parteien zu treffen (ebenso OLG. 
Tatsart V‘ 1 1  Dez. 1939: DR. 1940, 465). Allein in der 
rieht t C! die Parteien die Bereitwilligkeit dem Ge- 
hotot!iicndher erklären, einen derartigen Vergleich zu 
Schluß H zu geben, und daß ein derartiger Vergleichs- 
'ensrepL r̂i auch erfolgt, liegt aber bereits der verfah- 
Sttchp, - . ! 0*1 notwendige Antrag aus § 627b ZPO. (so 
, t W  t.m a n n - W c n z  3 zu § 33 a GKG.).
/Hi? aber die Gebühr aus §33a Ziff. 2 GKG.
62?b 7 n l^en’ welche für Anträge'auf Anordnung aus 

Suitier i erhoben wird. Ob es in diesem Verfahren 
besieh? 0 C'1et! Anordnung kommt oder eine solche mit 
v»ti \ nt. auf eine vergleichsweise Regelung entbehrlich, 
^rd : ,anS an auch von den Parteien nicht angestrebt
Ä “?h 

v* < f »
3 h

em | r “ ‘ auf beschränkt, den Parteien Gelegenheit 
ti , -rderhaltsvergleich zu geben, und es nur zu 
irpn e.r.bnitsvergleich kommt, gleichwohl für dieses 

„■"oöju die Verfahrensgebühr des §33a Ziff. 2 GKG. 
,0|,%pn ir en> welche hier zutreffend nach dem sechs- 
f Dnterhaltsbetrag berechnet ist.
(Äülti^r, *SJ> soweit der Vergleich über die in der 
i>i • rhaltcr Dnterhaltsregelung einbegriffene vorläufige 
ehlc!lsRehiU,ge U n 8  hinausgeht, die gerichtliche Ver
f a l ls  ,  * aus §36 GKG. erwachsen, welche hier 
3  demUtreffend nach dem Unterschiedsbetrag zwi- 
salejuap i,„ jSe?hsmonatigen Streitwert der Unterhalts- 

^R eitw A  dem vom Prozeßgericht festgestellten Ge- 
(Kq „ rt des Vergleichs berechnet ist.

> ^.ZivSen., Beschl. v. 2 2 . Jan. 1941, 20Wa.4/41.)

*
Kg

V -  § 627 k i 627 b ZPO.; §§20 Ziff. 1, 33 a, 36 GKG.
Z p 9- 's< die vergleichsweise Erledigung 

Locht, k  nsrechtlichen Ansprüchen im Eheprozeß er- 
t6; > i t , elv Vergleich ist, auch wenn er erst nach 

F rzi cht  beurkundet ist, noch zum Rahmen 
4ti, Vebührp f ses gehöriger Prozeßakt. Es finden daher 
S n 0s(enanw SC.llrifien des GKG. Anwendung, die für 
<ner,n,das Ger: ,z "n  übrigen auch dann maßgebend sind, 
,fHs Rro7i>R e'ne unzulässige Verbindung vorgenom- 
e'nan̂ Us §6 2 7 ugä i iilr  des Eheprozesses und des Verfah- 

j zu be”  ZPG. sind verschiedenartig und neben-

Ä

Jn

'•er tidlUn 01'• Ehescheidungsstreit war nach streitiger 
f ü n f  mit »n Beweisaufnahme Urteil auf Scheidung 
f  e pV Nach , lnscbuld und Kostenlast des Bekl. er- 
Jje P-, e‘en a„, L Verkündung des Urteils verzichteten
V̂j. > u P ö l i t z l i i - i  i ____ T's ___„L 01*1/1 ö i4ot1tien äni n verkundung des Urteils verzicnieien 

;ien a*,. Rechtsmittel dagegen. Danach erklärten 
runr, 'Weislich der Sitzunnsniederschrift folgende

Unterhalt 500 M J l ,  Bankguthaben 200& J t ,  Schlafzim
mer 800 ¿W , Bar 1000 M ,  zusammen 2500 ¿R JL .

Der Bekl. hat gegen diesen Kostenansatz Erinnerung 
mit der Begründung erhoben, daß ein Prozeß über den 
Unterhalt nicht anhängig gewesen und eine Prozeßgebuhr 
nicht entstanden sei. LG. hat die Erinnerung mit der Be
gründung zurückgewiesen, daß das auf Veranlassung der 
Parteien geschehene gerichtliche Protokollieren des Un
terhaltsvergleiches nach eingetretener Rechtskraft des 
Scheidungsurteils in gleicher Weise gebührenpflichtig sei, 
als wenn der Unterhaltsvertrag notariell geschlossen wor
den wäre. Die Beschw. hält den Ansatz der Prozeßgebuhr 
für unbegründet, da es sich nicht um einen I rozeßver- 
gleich, sondern nur um eine Protokollierung handele. Ui 
Kosten dafür seien gemäß §§ 29, 26 Abs. 2 KostO, zu be
rechnen. , . . . .

Die Beschw. ist im wesentlichen unbegründet.
Sachlich ist der Ansatz einer Gebühr nach dem DUKU- 

grundsätzlich berechtigt. Die Vorgänge, die zu denn strei
tigen Ansatz führten, bildeten einen 1 eil der Verhandlung 
im Ehescheidungsstreit. Es handelte sich also dabei um 
eine vor die ordentlichen Gerichte gehörige Rechtssache, 
auf welche die ZPO. Anwendung findet (§ 1 DGKU.J. 
Die gerichtlichen Gebühren und Auslagen sind daher nacn 
dem DGKG. zu berechnen. Die Vorschriften der KostO, 
finden dagegen auf die Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit und der Zwangsvollstreckung in das un
bewegliche Vermögen Anwendung (§ 1 KostO.), a e w a i -  
verständlich sind Fälle denkbar, wo die Gebiete sich uber
schneiden; das w ird immer dort der Fall sein, wo die 
Parteien aus dem Streit zur gütlichen Vereinbarung über 
gehen. Bei jedem Prozeßvergleich ist es möglich, ent
weder einen gerichtlichen Vergleich zu schließen oder 
den außergerichtlich geschlossenen notariell beurkunden 
zu lassen. Die Wahl steht den Parteien frei, vom W ie n  
der Parteien hängt es daher ab, ob sie einen A lk ihren 
freiwilligen Gerichtsbarkeit vornehmen lassen 'oder mre 
Streit auch im Rahmen der streitigen Gerichtsbarkeit zum 
friedlichen Ende führen wollen. Dann l v e ^ n  P i o z * ß a K  
vor, der kostenrechtlich nach den Vorschriften d 
zu behandeln ist (ebenso G a e d e k e , „Uiiterha e
gleich im Eheprozeß“ , Abschn. IV: D R .19», 6Cß). Hier 
haben die Parteien letzteren Weg gewählt. Dem 
len gemäß müssen dann auch d*e Gebühren des Gerichts 
auf Grund der Vorschriften des DGKG. berechn t

, i * f » kJ™  ergebe» Im ¿ Ä

düng und Anfechtung, jetzt Aufhebung, unzuläs-
sen Klagen verbietet, dem
sigerweise verbundenes er Schwierigkeit nicht,
zustehen, ln Wirkhchkeit besteht diese : Prozeßgericht die
Die erwähnte Vorschrift gibt f u r ^ i r o ^ g ^  ^  ^
Verfahrensnorm, nach der r a v  g  Kostenansatz
befolgt oder ihr zuwiderhandelt^st ^  gnt.

nebensächlich. Für denKOn^andlungen seitens des Ge-
scheidend, welche Ver Beteiligten vorgenommen und 
richts oder der am Pr?zf s^ „ f  Rücksicht darauf, ob und
wTeeie T tesieWnn emzdien richtig waren oder nicht wie wie weit sie in mte keinen Einfluß darauf hat,
denn auch der Ko Je Nur besteht bei unrichtiger

d m der Sache die Möglichkeit der Niederschla- Behandlung d QSa wenn unzulässigerweise ein ver-
gUng ifrerhthcher Streit mit dem Ehescheidungsprozeß 
B Ä  *  sollte hätte der Ko.tenbe.mt. 
dfe dadurch entstehenden Gebühren und Auslagen anzu- 
sdzen und ¿ “ Entscheidung, ob eine Niedersch agung m 
Betracht käme, dem Prozeßgericht und der Justizverwal
tung zu überlassen. . . , ...

In Fällen der vorl. A rt handelt es sich indessen über
haupt nicht um eine unzulässige Verbindung Das Prinzip 
des §615 Abs.2 ZPO. ist durch die neue Vorschrift des 
8 627 b ZPO. durchbrochen, die die Regelung der Unter
haltsansprüche für die Zeit nach Rechtskraft der Schei
dung bereits im Scheidungsprozeß zusammen mit dem

92*

el?Iarun5u®Weislich der Sitzungsniederschrift folgende 
T lL ,hemann , Serichthchem Protokoll:
!er*irt!!an£e fip.Ve/Ptlichtet sich, seiner Ehefrau Unterhalt
S t r ' ü i e t h  J 6 8  EheQ- ™  ^hlen. Darüber hinaus Behandlung der Sache die Möglichkeit aer iMeaerscma- 

D tung- Ehefrau auf künftigen Unterhalt und Kosten- (s 6  DGKG.). Auch wenn unzulässigerweise ein ver-
E)-r 6  gung ts u r .p  lJ  C(«;t mit dem Ehescheidungsprozeß

EhefrailS Eaakguthabens verbleibt der Ehefrau.
10 Iqqo J'hält ein neues Schlafzimmer. Sie erhält

V h i^ s t e K ^ -
h änd \v/:ien. Gerichtskosten trägt der Ehemann,
>  S  den bT p, Che werde"  geteilt. 
v A i Pr£ze8  ^ “ rde — außer der Prozeßgebühr für 
V1 Ä a ?eine Weitere Prozeßgebühr gemäß §§8 ,
N̂ fite iu’i t UKc^en Vergleich nach dem Streitwerte
etkte; l ,e Ber„„, ^3 ,J Ij i  angesetzt, wobei der Kosten- 

hnung des Streitwerts, wie folgt, ver-
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Urteil zuläßt. Wie stets, kann auch hier die gerichtliche 
Entscheidung durch eine vergleichsweise Regelung, d. h. 
durch eine Vereinbarung der Parteien, ersetzt werden (vgl. 
G a e d e k e a. a. O. Ziff. II). Das Bedürfnis der Praxis 
hat, wie die tägliche Erfahrung lehrt, die engen Grenzen 
der Ausnahmevorschrift des § 627 b ZPO. alsbald in dop
pelter Hinsicht ausgeweitet: einmal werden Vergleiche 
dieser A rt im Anschluß an das Scheidungsurteil auch ohne 
vorgängigen ausdrücklichen Antrag auf Erlaß einer einst
weiligen Anordnung geschlossen, zum andern werden 
sachlich noch weitere Ansprüche als lediglich die im 
§ 627 b ZPO. begrenzten Unterhaltsfragen in die ver
gleichsweise Regelung einbezogen. Die Rspr. hat solche 
Praxis gutgeheißen. Nachdem die Gerichte dem Wunsche 
der Parteien zur Entgegennahme und Verlautbarung ihrer 
Abmachungen entsprochen hatten, sind diese Vergleiche 
als rechtswirksam und als geeignete Vollstreckungstitel 
anerkannt und auch kostenrechtlich dementsprechend be
handelt worden.

In der Rspr. des hier entscheidenden Kostensenats wurde 
daher bereits ausgesprochen, daß in dem einstweiligen 
Anordnungsverfahren aus § 627 b ZPO. auch der e n d 
g ü l t i g e  Unterhaltsanspruch der geschiedenen Ehegat
ten vergleichsweise zur Erledigung gebracht werden kann, 
und in diesem Falle die Rechtslage dieselbe ist wie sonst 
bei Einbeziehung nicht rechtshängiger Ansprüche in einen 
gerichtlichen Vergleich, sowie daß der Streitwert eines 
derartigen Vergleiches sich gemäß § 10 Abs. 2 DGKG. 
nach dem einjährigen Betrage der streitigen Unterhalts
forderung bemißt; ferner daß den beteiligten Prozeßbevoll
mächtigten die Vergleichsgebühr von diesem Streitwerte 
erwächst, und auch die Prozeßgebühr in Höhe von 6/io 
des Gebührenunterschiedes nach dem sechsmonatigen und 
dem einjährigen Betrage; und daß bei Bewilligung des 
Armenrechts für den Vergleich dem beigeordneten Arm- 
Anw. der entsprechende Ersatzanspruch an die Staats
kasse zusteht (Entsch. v. 12. A pril 1939: DR. 1939, 669). 
Anerkannt wurde ferner die Möglichkeit, durch einen Ge
samtvergleich sowohl die Unterhaltsansprüche als auch 
den Eheprozeß selbst durch vergleichsweise Rücknahme 
der Rechtsmittel zu erledigen (Entsch. v. 19. Aug. 1939). 
Weiter hat der Senat ausgesprochen, daß es rechtlich ohne 
Belang ist, ob der Vergleich vor oder nach der Verkün
dung des Urteils auf Scheidung geschlossen w ird (20 W 
3366/39 v. 25. Aug. 1939), sowie daß bei Bewilligung des 
Armenrechts der ArmAnw. auch für den Unterhaltsver
gleich eine Vergleichsgebühr mit der Maßgabe erhält, daß 
die Höchstgebühr bei Streitwerten über 2000 J I M  mit 
42 (54,60) J I M  für Eheprozeß und Unterhaltsansprüche zu
sammen nicht überschritten werden darf (Entsch. v. 9. Sept. 
1939).

Auch für den vorl. Fall muß nach alledem für die ein
bezogenen vermögensrechtlichen Ansprüche die gericht
liche Gebühr angesetzt werden. Es kann aber nicht die 
volle, Prozeßgebühr zum Ansatz kommen. Da die Ein
beziehung vermögensrechtlicher Ansprüche nur auf dem 
Wege des § 627 b ZPO. möglich ist, muß nach § 33 a 
DGKG. (§ 1 der 2. DurchfVO. z. EheG. v. 28. Sept. 1938) 
von dem Streitwerte dieses Verfahrens die Hälfte der Ge
bühr neben der Prozeßgebühr nach dem festgesetzten 
Streitwert von 3500 J I M  für den Scheidungsprozeß in An
satz gebracht werden. Diese Gebühr des § 33 a DGKG. 
ist nicht die Prozeßgebühr des § 20 Nr. 1 DGKG. Viel
mehr handelt es sich hierbei ebenso wie im Arrestverfah
ren (§32 GKG.; vgl. KG.: JW. 1936, 2822; G a e d e k e ,  
„KostRspr.“  Nr. 173, 174) um eine selbständige Verfah
rensgebühr eigener Art. Eine Zusammenrechnung der 
Streitwerte, die vom Standpunkte der beanstandeten 
Kostenrechnung notwendig gewesen wäre, findet nicht 
statt, da zwei verschiedenartige Gebühren erhoben 
werden.

Dieser Beurteilung steht nicht entgegen, daß der Ver
gleich der Parteien erst nach dem beiderseitigen Rechts
mittelverzicht beurkundet wurde. Ob die Regelung vor 
oder nach dem Eintritt der Rechtskraft getroffen war, der 
den Beginn ihrer Wirksamkeit bedeutete, ist nebensäch
lich (vgl. den vorerwähnten Beschluß v. 25. Aug. 1939). 
Entscheidend ist, daß der Vergleich noch in der münd
lichen Verhandlung geschlossen und von den Parteien dem 
Gerichte erklärt, von diesem aber auch — trotz der be

stehenden, erst nachträglich vom Vorsitzenden , 
dig gemachten Bedenken — entgegengenommen “ rei»' 
urkundet wurde. Denn damit ist er nach dem ge. 
stimmenden Parteiwillen und mit Zustimmung ejo- 
richts in den Rahmen des Ehescheidungsproz iiriften 
bezogen und gemäß § 1 DGKG. den Gebiihrenv 
dieses Gesetzes unterworfen worden. daraus hef’

Ebensowenig können begründete Bedenken jjinaU5
geleitet werden, daß über den Unterhaltsansp ^  yer- 
noch weitere vermögensrechtliche Forderungen ^  vof 
gleich einbezogen wurden. Zwar ist es na (wa am
gemäß §615 Abs. 2 ZPO. unzulässig, eine Klage 
Lieferung des Schlafzimmers, Belastung d ' feila11» 
habens, Zahlung eines weiteren Kapitalbetra,,■ V]age f  
von Wäsche und Geschirr mit der Ehescheid S J j g  iti 
verbinden. Nachdem gleichwohl alle diese t  müsst 
den gerichtlichen Vergleich einbezogen wu ’ 0 '
auch die kostenrechtlichen Folgerungen^ aus

r' !‘  bedeutuß
„Nichts“ , sondern die Schaffung eines vollst _

aucn uie Kusieuiecuuieiicu x uigi-> u..6— ,jer dieŜ
schehen gezogen werden. Die Beurkundu"2deutungslo5 
Parteierklärungen war nicht ein rechtlich b’ .streckbaß
„Nichts“ , sondern die Schaffung eines 
Titels im Verlaufe der mündlichen Verhan » 
äußeren Rahmen des Zivilprozesses. „  , .ihrenansaf?.he 

Für den danach neu vorzunehmenden Geb Verglelllltl 
zu beachten: Maßgebend sind nicht die aus a  
sich ergebenden Forderungen, sondern die i njcht n 
die die Parteien gestritten haben. Da es des t
um die vorübergehende Regelung für die ua der j.

*8 8 5  «'«¿ES«,gültige gesetzncne umernausiuiap^» scn^^gt
dig geschiedenen Ehefrau gegen den a ,gt ¡nso% 
Mann in den Ehestreit einbezogen wui ’ zugrß|1bjs- 
der einjährige Betrag des Unterhaltsbezug cll der j 
legen (§10 Abs. 2 DGKG.). Weiterhin darf ¿ ^ j s  u 
her unberücksichtigt gebliebene Wert ci 
der Wäsche nicht übersehen werden. ^  3955/ ^

(KG., 20. ZivSen., Beschl. v. 21. Okt. 1939, i

* WerfPaPieren
3,2. LG. -  § 8 8 6  ZPO. Pfändung von 

die sich in einem Banksafe befinden. ^  dje 0 r
Der Schuldner ist verurteilt, W ertpapiere^,^ ist ^  

bigerin herauszugeben. Zwischen den . ern M
streitig, daß sich diese Wertpapiere 1 defl, D‘e ntfs
Drittschuldnerin, der Deutschen Bank, { ßetr^Ltifli 
bigerin hat den Anspruch des Schuldn . de(- 0  pje 
Saferaumes und auf Mitwirkung der Ba 
des Safes gepfändet und sich ube* \hoben. Sie. ee sjch 
Bank hat Erinnerung und Beschw. e j en pap'erß M  
daß sie nicht wisse, ob die herauszug aie aUs, d . a/tf'
in dem säte oennaen. vor dixcm nzUiässij 
derartige Pfändung und Überweisung 
sie im Gesetz nicht vorgesehen sei. |{U(i
banktechnische Gründe gegen die v des 
Gläubigerin überwiesenen Anspru

S T e  £ s S i . Br S , f e eg!et
,dz , , „ l  G r -  dessen d e r - u i f t  « *

aan sie mein wisse, 0 0  uic nu»“ “ --?, , ie au»> \Ve.a 
in dem Safe befinden. Vor allem iu“ ,irizulässig se!j,t f  
derartige Pfändung und Überweisung iflä g je
sie im Gesetz nicht v ° rSese^en,foel'y0 j istreckuß^c|ialdil£ 5

Qt-

setz, am uruna dessen uu  HaS vox>=-.rtjtt
gangen ist, ist § 8 8 6  ZPO. Nun is 3  Absckjj 
recht zwar formales Recht, und %

U i a u v i ^ u i n  UL-C.I W iv o v u w .  - -  V

Abs
-echt zwar formales Kecni, uxxu Vors^.eI1

8 . Buches ZPO. enthält außer § 8 8 6  ke‘"  v o l ls ^ L  <
über, wie ein Herausgabeanspruch Ge'va^? G & L
wenn die herauszugebende Sache sic p a d#L g iA  
Mitgewahrsam eines Dritten befindet S f f
keinen Unterschied zwischen Gew' y orSch r $  ¡¡¡i 

in diesem Falle macht,satn in diesem l alle maem, s “ 1 “  . gain 
sowohl für unbeschrankten Gewa r aUSgabe 
gewahrsam. Es ist ferner nicht der « 
des Schuldners gegen die Bank g P̂ a ruCh aß wi s. 
§ 8 8 6  ZPO. vorsieht, sondern der A ]̂  paß* diitjf. 
des Saferaumes und auf Mitwirkung den I i ^ ß { 
Öffnung des Safes. Es liegt dar um « J '> ¡1  .fla ^  
und Überweisungsbeschluß au^ llk,fe oläub‘g,eaiteß-^af 
malen Recht widerspricht, und die zU n z 
n i verweisen, sich genau an das U - 0 « Ä < *» , V  

Der Fall liegt aber doch so, daß die öeSei 
nichtf  den ih r'du rc li den Wortlaut d g ,  d o c ^ ,  
geschriebenen Weg beschritten > schu ti 
Vollstreckung wesentlichen p“ nktan|;egebeß

nicht den ihr durch den woru aber 
geschriebenen Weg beschrittei <■ > des schu t, i  
- -  llstreckung wesentlichen Pl)nkt® eeg 

§ 886 genannten Anspruchs ang b
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den Sai'p der Schuldner selbst das Recht, als Bankkunde 
bei 4 L  rl f fm zu betreten und die Mitwirkung der Bank 
wiircje °"nung des Safes zu verlangen. Dieses Recht 
PaPiere p )veP1?. er s‘c"  zur freiwilligen Herausgabe der 
ist notwpßr !össe> ausüben. Die Ausübung des Rechtes 
Papjerp , damit die Gläubigerin in den Besitz der
P'äubmp?6 auf die sie Anspruch hat. Wenn der 
Überweis *n d‘e Recbte> wie sie in dem Pfändungs- und 
^erden unt>sbeschlusse angegeben sind, überwiesen 
'leraugLif damit der „Anspruch des Schuldners aut 

Sieht n?.6 der ^ae" e“  ~  Worte des § 886 — überwiesen, 
des Sah.“ "  den Anspruch des Schuldners auf Betreten 
einen Teil Um?s und auf M itwirkung der Bank nur als 

so ist ^e!nes Anspruchs auf Herausgabe der Sache 
gerin ,lnniC.h.ts dagegen zu sagen, wenn sich die Gläu- 

die i? , s en  Teil des schuldnerischen Anspruchs 
e ,an'c überweisen läßt. Sollte es zu wenig sein,Wasy  O J ^  l ,  n |  vX O  V. XX X CI I  f  X • CXC/1 X X v  v O  X-* LX VV v i i  X ̂  w **

Sehen, wi erlai}gh.so muß es ihr überlassen bleiben, zu 
Senen Am.. We"  s*e mit dem ihr antragsgemäß überwie- 
hD»«b2 M .  kommt.
« Qläubioo • .‘sf aber der Meinung, daß der Antrag 

des h m  s*nngemäß nur der Antrag auf Überwei- 
T.raus(?abpn̂ ruc" s des Schuldners gegen die Bank auf 
■ d dieses d®r_Wertpapiere sein kann. Der wesentliche
’jeten
derst L f̂fnuniT Y ■"****« unu aui ivuiwirKung uer oaiiK uci
d» daßS- Y. ,?afes- Wollte das Gericht darauf be-

(lgoSo^tnsPruchs des Schuldners ist ja der 
ifniin?, , auirles und auf Mitwirkung der I

auf Be- 
Bank bei

des
aUsL
«cit

=n, daß d- o  aales- Wollte das uerictit darauf oe- 
^nsDri.ri,16 yfüubigerin den Antrag auf Überweisung
’ilhn des SrlmMna»*!' o'Qiroti Ronl/ oiif Hpr.;gabe

SS®W u sdle des enU,:«.

Wnrir i es Schuldners gegen die Bank auf Her- 
-  r'Uch genau nach § 886 ZPO. stellte und sich 

°egnügen, daß der Antrag die wesentlichen 
es überweisenden schuldnerischen An-zu

So- ware das eine Rspr., die dem gesunden 
jj^d aß  diPrt^^.rsprechen würde. Die Hauptsachen < Jan ri;p n ::.,“ '-.‘ BlJ,ecnen wurue. xxie rraupisacne ist 

>;S zurrpo,,- ,aubigerin das ihr durch das gerichtliche 
die L-0cbene Recht verwirklicht. 
u,.n .uiwenduno-pn rW  Bank betrifft, so ist zu 

Schlag ins Wasser war,

as
daß d eWpfldU?gen der die Voiw " landung ein s<

QT die t y j ^ « ckung_ deshalb nicht zum Ziele führt,|5 7 ie
be'i“a.u so, „.¡PaP'eee sich nicht in dem Safe befinden. 
stellt r Pfand. CS e'.n Schlag ins Wasser ist, wenn sich 
steil!1 daß h;„ Ung einer Geldforderung nachher heraus- 

- • gepfändete angebliche Forderung nicht be-Bezij ^

ranBt*ierin, in !k „k anktechnischen Bedenken der D ritt-
°liiip des Banb.^vf'- we.gen der Notwendigkeit der Wah- 
strepl Weiteres f elleimnisses, ist zu sagen, daß sich nicht 
^firtu’S durchr\Y/arten faßt, daß sich der mit der Voll- 
Wird n*svoiiz;e] Wegnahme der Papiere zu beauftragende 
^e'r e die r , er d‘e Rücksichtnahme hinwegsetzen 
dochr h a rte n  v berechtigterweise vom Gerichtsvoll- 
di ü’kS-° *st dip p nn' Tut der Gerichtsvollzieher es den- 
§ep(;“ßgen mu„  “ mnerung gemäß § 766 ZPO. gegeben. 
Ja v le,nd pral<ticaü^eiJonirnen werden, daß die Bank über 
ri'keit dern ,i„c,7e Erfahrungen und Mittel verfügt, um 
Cs L 1* gegeb’en J..anderen Kunden der Bank eine Mög- 
^era, e I)eis„:,i llrde. das Bankgeheimnis zu verletzen. 
S t S 111 VorüVp Sw,eise während der Vollstreckung der 

(rr  1 Lrgehend für andere Kunden gesperrt
M-ki. r„_,.

’ 6 6 -2K ., Beschl. v. 25. Jan. 1941, 266 T

t i f t l Q  *

Ijd isfc Qebifte8- / 0 - v- 26- Mai 1933 über Maßnahmen 
5|He « ^ehnijn„ aer. Zwangsvollstreckung. Zugunsten 
IV,, . WenüünB- r mden die erwähnten Vorschriften 

Aq | “ »•
Ä *  gegen einen jüdischen Grund- 

ih , ein« den An+1. Webenden Zwangsversteigerungs- 
fja*1 §5 w'di’Ke p?£ des Schuldners und Eigentümers 
T W  ,v 0. v -Einstellung der Zwangsversteigerung 

er , Bp ^erfiih" ^ a' 1933 abgelehnt und die Durch- 
4 als f i cW err£ h^ ns angeordnet.

sim ue nicht * Schuldners ist unbegründet, weil 
,n, Ansntnr-i? ^ cbutz des § 5 der genannten VO. 

, nicht ?e..hmen kann. Das ist zwar in der 
t .Ung derSr j C" i ‘cb bestimmt, muß aber aus 
Einsatz iüd' Gesetzgebung, insbes. derVO.

ühpEntwi, dicht „  , ehmen k
r de^.ddg üerSf riHCklich

dsat2 ...Jydengesetzgebung,-----
jüdischen Vermögens v. 3. Dez. 1938.

geschlossen werden. Gemäß §7 dieser VO. können Juden 
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Rechte an 
Grundstücken nicht mehr erwerben. Ebenso sollen sich 
Juden dieser ihrer Rechte baldigst entäußern (§6 VO.). 
Der Zweck dieser, eine alsbaldige Liquidierung des jüdi
schen Grundvermögens erstrebenden VO. würde aber ver
eitelt, zum mindesten gehemmt werden, wenn dem jüd i
schen Schuldner Vollstreckungsschutz gewährt und er 
damit der Wohltat eines Gesetzes teilhaftig würde, das 
dem Schuldner seinen Grundbesitz nach Möglichkeit er
halten w ill.

Aus ähnlichen Erwägungen heraus hat das KG. jüdi- • 
sehen Grundstückseigentümern den Schutz der VO. zur 
Regelung der Fälligkeit alter Hypotheken v. 22. Dez. 1938 
regelmäßig versagt, obwohl auch in ihr nicht ausdrück
lich vorgesehen ist, daß ihre Bestimmungen auf Juden 
keine Anwendung finden (vgl. DR. 1939, 2110 ’ )•

Wenn der Schuldner vorbringt, er gehe damit um, das 
Grundstück freihändig zu verkaufen, wozu übrigens die 
Genehmigung der zuständigen Behörde erforderlich wäre 
(§ 8 Abs. 1 VO. v. 3. Dez. 1938), so vermag auch das nicht 
zu einem anderen Ergebnis zu führen. Die Gefahr einer 
Verschleuderung des Grundbesitzes im Zwangsversteige
rungsverfahren besteht bei der zeitigen wirtschaftlichen 
Lage nicht. Sie könnte auch dadurch verhütet werden, 
daß die auch zu einem Gebot in der Zwangsversteige
rung notwendige behördliche Genehmigung (§ 8 Abs. 4 
VO.) mit der Maßgabe erteilt wird, daß ein Mindestpreis 
erzielt wird (vgl. KG. a. a. O.). Dem Schuldner kann es 
also gleich sein, ob das Grundstück freihändig oder im 
Wege der Zwangsversteigerung veräußert wird, zumal 
die gleiche Behörde den freihändigen Verkauf wie auch 
die Abgabe von Geboten in der Zwangsversteigerung zu 
genehmigen hat und daher anzunehmen ist, daß die 
erstere Genehmigung nicht zu günstigeren Bedingungen 
erteilt wird als die letztere.

(LG. Münster [Westf.J, 6. ZK., Beschl. v. 8. Jan. 1941, 
4 T 395/40.)

*

34. LG. — § 10 Abs. 2 GKG. ist auch beim Streit über 
einen Vertrag anwendbar, der den Anspruch auf Erfüllung 
einer auf gesetzlicher Vorschrift beruhenden Unterhalts
pflicht regelt.

Das AG. hat den Streitwert auf 3240 ¡U M  und den 
Vergleichswert auf 6800 3 1 M  festgesetzt. Der Anwalt der 
Bekl. verlangt Heraufsetzung auf 40 5009 1 M  und 56 700 3 t M .  
Seine Beschwerde ist zulässig. Ihr kann aber nicht statt
gegeben werden.

Nach, rechtskräftiger Scheidung ihrer Ehe haben die 
Parteien am 5. März 1932 vereinbart, daß der Kl. an die 
Bekl. als Unterhalt monatlich 370 M l  zahlt; ferner haben 
die Parteien Abmachungen über eine LebensveiSicherung 
zugunsten der Bekl. getroffen.

Der Kl hat auf Feststellung geklagt, daß die Bekl. 
ab Klagezustellung aus dem Vergleich v. 5 Marz 1932 
lediglich noch in Höhe von 100 M i  monatlich Unter
haltsansprüche gegen ihn geltend machen könne. Spater 
hat er einen weiteren Antrag dahin angekundigt, daß er 
die ln  diesem Vergleich vereinbarte Lebensversicherungs
zahlung einstellen könne. ,,

Die Parteien haben dann folgenden gerichtlichen Ver
gleich geschlossen:

Zum Ausgleich der Klageforderung und aller gegen
wärtigen, künftigen Unterhaltsforderungen und zur 
Erledigung des einstweiligen Verfügungsverfahrens 
zahlt der Antragsteller an die Antragsgegnerin 
3540 S U t  sofort sowie 3260 M M  1 Jahr nach Beendi
gung des Krieges. Über die Zahlungsweise dieses 
Betrages, insbesondere über die Höhe der Ratenzah
lungen werden sich die Parteien einigen.

Der letztgenannte Betrag ist nicht zu zahlen, falls 
der Antragsteller während des Krieges ableben oder 
fallen sollte. Die Antragsgegnerin geht einer Teilfor
derung von 1800 M i  verlustig im Falle ihrer Wieder-
v p r h p ir a tn n c r .

Die Antragsgegnerin w illig t in die Aushändigung 
des Lebensversicherungsscheines an den Antragsteller 
ein. Sollte der Antragsteller während des Krieges fa l
len oder ableben, so steht der Versicherungsbetrag
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aus dieser Police bis zur Höhe von 3260 ¡U M  bzw. im
Falle ihrer Wiederverheiratung bis zur Höhe von
1460 ¡U M  der Antragsgegnerin zu.

Der Antragsteller übernimmt die Gerichtskosten,
trägt seine eigenen Kosten und übernimmt die Hälfte
der Kosten der Antragsgegnerin.

Das RG. (vgl. JW. 1937, 143339; W i l l e n b ü c h e r ,  
„Kostenfestsetzungsverfahren“  12 § 10 RAGebO. Anm. 74
S. 279) hat bei einem Leibrentenanspruch aus einem Ver
trage, der die Unterhaltspflicht ein für allemal in gleich
bleibender Höhe und ohne Rücksicht auf das Fortbeste
hen des Unterhaltsbedürfnisses festlegt, nicht nach § 10 
Abs. 2 GKG., sondern nach § 9 ZPO. den Streitwert be
messen (vgl. auch OLG. Stuttgart: WürttZ. 1939 SprB. 
6). Dagegen berechnet OLG. Hamburg: JW. 1937, 82013 
den Streitwert über die Gültigkeit eines vor der Ehe
scheidung abgeschlossenen Unterhaltsvertrages gemäß 
§ 10 Abs. 2 GKG. auf den Jahresbetrag. Die BeschwK. 
hat im Beschl. v. 27. Sept. 1935, 227 X 11273/35 (vgl. 
B r e u e r :  JW. 1937, 2435I I 7) den §10 Abs. 2 GKG. 
angewandt, wenn eine Unterhaltsklage auf einen Vertrag 
gestützt wird, durch den ein gesetzlicher Unterhalts
anspruch anerkannt und der Höhe nach geregelt worden 
ist. ln einer neueren Entsch. hat das RG.: DR. 1940, 
2267" (ohne Gründe) ausgesprochen, bei einem Rechts
streit über die Ansprüche aus einem Vertrage über 
Unterhaltsleistungen, die über den gesetzlichen Umfang 
hinausgingen, sei insoweit, als diese Grenzen über
schritten seien, der Streitwert nach § 9 ZPO. zu be
stimmen, während im übrigen § 10 Abs. 2 GKG. maß
gebend bleibe. Einer solchen zweifachen Streitwert
berechnung kann sich die BeschwK. nicht anschließen.

Zwar bezieht sich der § 10 Abs. 2 GKG. seinem W ort
laut nach nur auf Ansprüche auf Erfüllung einer auf 
gesetzlicher Vorschrift beruhenden Unterhaltspflicht, 
während § 9 ZPO. alle Rechte auf wiederkehrende 
Nutzungen oder Leistungen betrifft. Der §10 Abs. 2 
GKG. soll aber, ebenso wie der § 10 Abs. 1 GKG. in Ab
weichung von §8 ZPO., für die Gebührenberechnung 
die Festsetzung eines geringeren Streitwerts ermöglichen. 
Sein Zweck und Grundgedanke geht dahin, bei allen 
Streitigkeiten, die aus Anlaß einer gesetzlichen Unter
haltspflicht entstehen, den Streitwert für die Gebühren
berechnung auf höchstens den Jahresbetrag zu beschrän
ken. Damit w ird auch dem Wortlaut des § 10 Abs. 2 
GKG. kein Zwang angetan. Diese Vorschrift beschränkt 
sich auf Ansprüche auf Erfüllung einer auf gesetzlicher 
Vorschrift beruhenden Unterhaltspflicht, greift also nicht 
Platz, wenn die Unterhaltspflicht lediglich auf Vertrag 
beruht. Hier beruht die Unterhaltspflicht des Kl. auf dem 
Gesetz; die Parteien haben lediglich die Höhe des Unter
halts durch das damalige Abkommen v. 5. März 1932 ge
regelt. Der Fall liegt mithin wesentlich anders als wenn 
Parteien, zwischen denen keine Unterhaltspflicht besteht, 
ein Unterhaltsabkommen schließen. Würde der neuen 
Entsch. des RG.: DR. 1940, 226738 gefolgt, dann würde 
in das Verfahren betreffend Berechnung des Streitwerts 
die Entsch. darüber hineingetragen, was als Unterhalt 
im gesetzlichen Umfange und was als darüber hinaus
gehend anzusehen ist; die Entsch. solcher Fragen, die 
unter Umständen eine ausführliche Beweisaufnahme er
forderlich machen würde, kann wohl im Prozeßverfah
ren erfolgen, im Streitwertverfahren ist dafür kein 
Raum. Wenn auch der § 19 GKG. die Abschätzung 
durch Sachverständige für die Streitwertberechnung vor
sieht, kann eine solche doch hier entbehrt werden, weil 
sich der § 10 Abs. 2 GKG., wie oben ausgeführt, ohne 
Zwang auf Streitigkeiten anwenden läßt, die einen Ver
trag betreffen, der den Anspruch auf Erfüllung einer 
auf gesetzlicher Vorschrift beruhenden Unterhaltspflicht 
regelt.

Hiernach lassen sich die Wertannahmen des AG. 
nicht beanstanden. Denn als streitig kann nur der Unter
schied von monatlich 370— 100 ==270 9 U t  angesehen wer
den, so daß sich ein Jahresbetrag von 270x12 — 3240¡H M  
ergibt. Die auf die Lebensversicherung bezüglichen An
träge und Vergleichsabreden dienen, wie der gerichtliche 
Vergleich klarstellt, nur der Sicherung des Unterhalts
anspruchs; sie sind daher nicht besonders zu bewerten.

■ m nurDer gerichtliche Vergleich erledigt aber nie gcIiafft 
Klageantrag im Werte von 3240 ¡U M , son,,-;1n und 
einen vollstreckbaren Titel im Werte von 3 ¿p0 -)-
3260 Ü IM  mit insgesamt 6800 M i  (§794 Zi • ^ er ße- 
Deshalb ist der Vergleichswert nach der1 ** 1 j,t dies311 
schwK. (vgl. B r e u e r :  JW. 1937, 2061V) ngefoch- 
Betrag anzunehmen. Auch hiermit steht a 
tene Beschluß in Einklang. , n 1941,

(LG. Berlin, 27. [Kosten-1 ZivK., Beschl. v. 21- J 
227 T 331/41.)

* eines
35. KG. -  §§36, 77 GKG. Eine 

an einem gerichtlichen Vergleich nur uis°' gefro^ 
Dritten, als darin Abreden zu seinen Gun ¡n Fra» 
werden, erwächst nicht, kann vielmehr erst .R zu d« 
kommen, wenn der Dritte sich aktiv durch
Vereinbarungen an denselben beteiligt. dk.®ej

In dem Rechtsstreite der Parteien, an we c beteilig
schwF., die Versicherungsgesellschaft V., y erfahr
war, ist durch den gerichtlichen Vergleich Z & j L i
beendigt worden. In dem Vergleiche 'wur., . AfisprU, fs. 
des Bekl. an die Kl. zum Ausgleiche i G e ,J ie
gegen ihn bestimmt, und weiter bezughe r trat 
kosten vereinbart, daß sie geteilt wür<de?; , njn|erveni 
Kl. ihre etwaigen Ansprüche gegen den N ab und A, 
teil an die BeschwF. zur freien Vei iu g  £  A nsp^^ i 
stimmte im einzelnen, wie der Erlös aus cu .lmte im einzelnen, wie uer r n w  «p- — , h en war 

verwenden sei. Für das Vergleichst .c*reitwer.
der
des

zu verwenuen sei. ru r  uas ctreüw j  uer
Kl. das Armenrecht bewilligt worden, a  ^refld 
Vergleichs wurde auf 12 000 M J l  festgese »
des Rechtsstreits 10 000 J U t  betrug. hnUI1g i>»-n 

In der beanstandeten Gerichtskostem ___ jo 00 
Kostenbeamte nach einem Werte von ¡j 12,50‘T,.
2000 M J t  die gerichtliche Vergleichsgebi ^ d'e r  
berechnet und die Hälfte davon gegen Beseht- f,
dere Hälfte nebst Urkundensteuer^ gegen (ler Bes® ß

hat der

ist begründet. Denn eine Kostenhaftung (ejjt iu/t' Xii- 
die Vergleichsgebühr nach § 79 _DGKG-.b-jichen „g.

‘erK“\„.

dere Hallte nebst Urkundensteuer gcs'-" _ j er 
gesetzt. Die hiergegen erhobene Erinner ^ »_ gesch^’ sie

haftet weder auf Grund irgendeiner 8el^ ! lbnieerK‘“tefeii 
entscheidung noch auf Grund einer Ub ‘ ejneS an.. rer 
Eine Kostenhaftung für die Kostensch _ej er in prjt- 
kraft Gesetzes liegt ebensowenig ^o ■ allCh al _rklärt
Eigenschaft als Versicherer des Bekl. n , tuiig jen
ter, an den die Kl. im Vergleiche ,4'® Haftung fur 
hat, trifft die BeschwF. eine gesetzlicn ße-
" ........................ ■ « * > £ *Kostenanteil einer der Parteien. , o-eg« - ^

Der Kostenbeamte hat den Kostena j^rch “.Ejjeb' 
schwF. deswegen vorgenommen, wen als
t rp tn n n rG P rk lä rn n o r  H p r  TCI. in  dC ffl * i 'n h  El

■eten
tretungserklärung der Kl. in dem v 44̂ rcrfeich elI1hPrU>etl: 
merin in dem Prozeß auch in den v . v: Senats °  
sei. Er hat sich dazu auf die Rspr. ’ \?erglelCTita^e3 
wonach der Beitritt eines Dritten zu .^gegen ^ ae- 
Urnständen eine Erweiterung des vX.” nkt. 1 , ! '  nie5? 
bedingt (Beschl. 20 Wa 215/37 v. -  • 3054)- ^ ¡iO ef
d e k e ,  „KostRspr.“  Nr. 167 =
Rechtsansicht hat sich der Senat nic? , ‘¡ecfene Ta u ^  
weil es sich um grundsätzlich vers jst darl? pf? 
handelt. Der grundlegende Unterschi paife deJ,icli «J 
den, daß in dem früher entschieden jedig, ¡(e t>>
dem Vergleiche beigetreten war, h*e 1 Rech}8® VeI*e 
gunsten des Dritten, der sich weder *■ tte eI° förli ^  L 
dahin noch am Vergleiche beteiligt h a t t ^  g  M  
barung getroffen wurde. Nur im F lilärungfnt,.agst4Lt, 
nach dem Inhalte der abgegebenen - a)s Ari j  rdc . 
tung des Dritten für gerichtliche K ,;!r-
iu Frage. Wie weit diese Haftung fa tu m s ^e r V£ 
wird sich nur nach den jeweilig { erithah (eIi, d 
scheiden lassen. In Fällen der zwelt , n des Upr|dafU 
gleich nur eine Vereinbarung zug nde*4e 
aber selbst in keiner Weise du1”0}1 °...i,urhe ,,o i&  ■„
oder Handlung, geschweige gar H»** ",
Übernahme in die Erscheinung getreten RechteÜbernahme in me crscncumus b ~ - .  nur ^  (eiV^U 
sen dem Dritten aus dem Vergleiche “ ¡¡, 
sich aus der zu seinen Gunsten g E'nS-tfe slC?iigt> 
barung mit den etwa dann enthaltenen^ prd ‘% eÄ  
oder Auflagen ergeben. Erst wenn ‘ gleich®,. 
irgendeiner Weise a k t i v  bei dem V . ^ . t dWichtigkeit aflspfU,
was je nach der Sachlage und der x ’ benden 
nen Abreden einerseits für die zu erw
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andererseits f-
pbend für l,lr cb?/ zu übernehmenden Pflichten ausschlag- 
r nn> komm* Zustfndekommen des Vergleiches sein 
¿age; aber h.,31̂ .  eine Kostenhaftung des Dritten in 
„ zweiten a30]11 >s‘ gerade die Grenze der Tatbestände
erS(en A bereits iihprsrhritten nnH pin Fall Hpi-
h FäHe der hlfeben:

Wo ein 6r ~r0örterten Art finden sich nicht zu selten 
~,.leter eine? J»robereri Interessentenkreis, wie z. B. die

titie

eines L p i m e r e s s e m e n K r e i s ,  wie z. ts. die 
?.lleder eine r ‘auses, eine bestimmte Berufsgruppe, M it- 

rundsätzliei|10SS3ns—ai*’ einer Siedlung u. dgl. m., 
ind der e

•■'SnMCh h* WeiJ'g« ___ o____ | | __ ____
fänden wird. Es wird stets von den Tatum-

odUnScht und l Icbe Rechtsfrage im Prozeß zu Klären 
V?1' eininen dei  Rechtsstreit zunächst nur von einem 
gleich heeVnm 'fen durchgeführt, schließlich aber durch

die n des Ein 8 „ lra* Ls wlrd stets von den Tatum- 
u„, ^r°zeßnart/:e a *es abhängen, ob und inwieweit nur 
Int» dichten f Ien durch den Vergleichsschluß Rechte 
zirt!ressetlten mn n .tben sollen, oder auch die übrigen 

Nach -bar ,<?der unmittelbar Nutzen daraus 
zeß5[Idl dann r ic iu e ^ ^ iS f11- ^ ' ^ 611 der Beteiligten wird

beschrä,,i r «d tn S ' ä  pio“
‘ eren Interessl ^ränkt’ oder ob und wieweit auch die 

’ °b dies n u r  daran beteiligt werden und letzeren-ter „T“  uies nur i — •jciciiigi wciucii UHU icizeicu-
Nur r durch i ™  Vergleichsabreden zugunsten Drit- 

a” ‘ Grunl j ;ren Beitritt zum Vergleiche geschieht.teili t3ui Grunri ;?ren Beitritt : 
dahm-n ahhäno-i<7lesSi jeweils von dem Willen° der Be- 
L .u  dann aimjPiv Gestaltung des Einzelfalles läßt sich 

Im Sstreite se iilidl3 ,FraKe der Kostenhaftung der am 
Vnri r. . st nicht beteiligt Gewesenen prüfen.gibt I?r|- F a lle  u *;*l P ^ ic m g i ueweseuen pruien. 

wtil’ <.-ltle Kostcni V^1’ Wle sicl1 aus dem Gesagten er 
, A e dem Vemi - ,der BeschwF. deswegen nicht 
d'G-, 2Q 2  o ^ e ifhe nicht beigetreten ist.

,en-, Beschl. v. 5. Juli 1940, 20 Wa 73/40.)

^ ß ic h s a r b e i t s g e r ic h t
G j ^
i r̂ uiS»kahsmifM^lerksur,aub- Lohnansprüche derjenigen 
' rdi l f  ^ ä liro il nder\  die nach der maßgebenden Tarif- 

iv , aub 2u „ ,®s Werksurlaubs arbeiten wollen und 
Jah!r Kl. is, 1U auderer Zeit nehmen möchten.i *• ISt D* 1 Hciimcii uiuunen.
S® r,oli0 WurdrpUi er ¡n der Leinenweberei der Bekl. Im 
e39\ ^ i nsam er Gefolgschaft des Druckereibetriebes 

|tiegf &eben Unri erksurlaub vom 24. Juli bis 2. Aug. 
f!Scli Kl. erh;dl r .Druckereibetrieb so lange still- 
l lntiim»Zü aüderpV '^ t  jedoch seinen Urlaub auf seinen 
.ti Ömu n Wollte „ i f 1*’ da er an einem Werkscharlager 

!>äCauarbeiten ;nd w urde während des Werksurlaubs 
Aland entlohnt ei,?er Halle als Aushilfsarbeiter be- 

Rel>rte ,ih0rd lo h n l i ' J rr verlangte auch für diese Zeit 
.A s  a Ee Nachiah? Drucker für neun Arbeitstage und 
% i £ bQ. W a ld u n g  von 15 M l .

SnPie Die Rev Klage abfiewiesen, das BG. hat ih r 
phaf ts i3ß?eblichK : war erfolglos. 
r rbiets > e d e r ¡1 !j3r° -  iü r die gewerblichen Gefolg- 

v A r , Stfale n X ; der Textilindustrie des Wirtschafts- 

v- 3 1 ) “ - 1,39 «RArbBI-
Ö Ä " »  Ä S ?  ,Ye rtä l,n i“ e es erfordern, kann 
tin’ c ,1<leroAusilahniPf«n1 Vertrauensrat in besonders be- 

alle 1er A rb e l 3n I]1' 1 Zustimmung des Reichs- 
'W lA te n  Def°i„s , 111 dem betreffenden Urlaubsjahr
WrtS'en? KewäH?.rf ,sT ltglieder gleicher Urlaub von

?3 e i t  £®planten t \SB'5ro en und ihren Urlaub außer

m“ h,e" ' 0e*l?li»,ehen \v. Vorauaaot,___
erksur]
Währe

enheit
Soli 

'e't zu 
«nen < 
en Gef!
■ *hren 
“J sie ;
t e

ntei1 erwächst

hierbei ist, 
während des

ES"'» fdr den im Werksinteresse 
. A l 1* Gpi Währedi Ji da! denjenigen Gefolgschafts- 
M lM e n 6 egenheit deu Werksurlaubs arbeiten wol-
?i5t lS ö g f i iaß solchen8er-ei3 ,isf’ kann nur die Bedeu- 
K fn  !st, lh k e it 2u V "  Gefolgschaftsmitgliedern eine 
Vht vdrin,,; 1 denen nselben Bedingungen zu gewähr-"■vnt. "*‘un<v c;« ----  ^v.um^uapcu z.u ^ cwcuh■
;1 nei1Vorbei?;;iden Qefoio.-8?11?* arbeiten. Denn wenn die 
e anĤ eui ia t, ihren i ]i’ ®cbaftsmitgliedern überhaupt das 
6,I> i>„, rer’>ianu sie a, l aub außerhalb des Werksurlanh?

^ ' i e h J ' f f e ie r n d e l V ^ t  gcwollt haben> cr Nachteil en Defolgschaftsmitgliedern

Das muß ganz allgemein gelten. Es kommt daher nicht 
darauf an, ob der Kl. bei der Verlegung seines Urlaubs 
geradezu einen die politische Gleichschaltung der Be
triebsgemeinschaft selbst fördernden Zweck verfolgt hat, 
wie hier durch die Teilnahme an einem Werkscharlager. 
Es genügt nach dem Sinne der Tarifordnung jeder nicht 
eben der Treupflicht widersprechende Grund zur Heraus
nahme des Urlaubs aus dem Werksurlaub, also auch ein 
Grund, der persönlichen Zwecken des Gefolgschaftsange
hörigen dient, solange er nicht hinter überwiegende Be
lange der Betriebsgemeinschaft zurücktreten muß oder auf 
die Sabotierung des Werksurlaubs hinausläuft. Es bedarf 
deshalb aber auch nicht erst der Berufung des Gefolg- 
schaftsmitglieds auf die Fürsorgepflicht des Betriebsfüh
rers, die ihre schuldhafte Verletzung voraussetzen und 
nur einen Schadensersatzanspruch geben würde. Vielmehr 
besteht der unmittelbare Vertragsanspruch auf den sonst 
verdienten Lohn auch für eine während des Werksurlaubs 
leistungsmäßig geringer zu bezahlende Arbeit.

Deshalb kann die Frage auch nicht vom Standpunkt der 
anderen Bauarbeiter aus betrachtet und in der Bezahlung 
des höheren Druckerlohns diesen gegenüber eine Unbillig
keit gesehen werden. Das durch die Tarifordnung ge
gebene Recht auf Arbeit während des Werksurlaubs kann 
durch keine von außen herangetragenen Erwägungen ver
kürzt werden und hat seinen guten Grund darin, daß die 
Nachteile, die aus dem Werksurlaub erwachsen können, 
von dem Betrieb zu tragen sind, dem der Werksurlaub 
allein zugute kommt.

(RArbG., Urt. v. 4. Dez. 1940, RAG 107/40. -  Bielefeld.) 

*

** 37 . RArbG. — § 1 VO. über die Beschränkung des 
Arbeitsplatzwechsels v. 1. Sept. 1939. Auch die Zurruhe
setzung eines Beschäftigten bedarf der Zustimmung des 
Arbeitsamts.

Der zunächst probeweise im Forstdienst bei dem Bekl. 
beschäftigt gewesene Kl. wurde in diesem Dienst gemäß 
der mit „Dekret“ überschriebenen und vom Bekl. Unter
zeichneten Urkunde v. l.J u li 1936 mit Wirkung v. 1. Mai 
1936 ab als „Graf G.scher Forstmeister“  fest angesteilt. 
Nach dem Dekret war die Anstellung eine „lebensläng
liche, doch kündbare“ , die Kündigung aber „nur zulässig, 
wenn ein wichtiger Grund i. S. des § 626 BGB. vorliegt“ . 
Ferner sollten u. a. die „Anstellungsgrundsätze für die 
Gräflich G.schen Beamten“ auch für den Kl. maßgebend 
sein. Deren § 10 bestimmt in seinem ersten Satze: „Die 
Versetzung des Beamten in den Ruhestand kann seitens 
der Herrschaft jederzeit erfolgen.“

Anläßlich eines Vorkommnisses bei einer am 18. Jan. 
1940 vom Kl. geleiteten Saujagd gab ihm der Bekl. nach 
schon vorher mehrfach aufgetretenen Meinungsverschie
denheiten durch Brief v. 19. Jan. mit der Bitte um Rück
äußerung bekannt, daß er seine Dienste nur noch so lange 
in Anspruch nehmen werde, als er dazu gesetzlich ver
pflichtet sei, und daß er es im Interesse des Kl. begrüßen 
würde, wenn die Trennung auf gütlichem Wege erfolgen 
könne. Unter dem 24. Jan. erwiderte der Kl., er habe 
keinen Grund zur Lösung des Dienstverhältnisses gegeben, 
die ja wohl in nächster Zeit aus sachlichen und dienst
lichen Gründen an sich schon ausgeschlossen sei, und 
könne sich zur Aufgabe seiner lebenslänglichen Stellung 
nur bei voller Schadloshaltung verstehen. Der Bekl. ant
wortete am 25., daß er ihn von seinen Geschäften sofort 
entbinde und ihn zunächst beurlaube. Eine Entgegnung 
des Kl. mit Brief v. 1. Febr. blieb anfangs unbeantwortet 
Unter dem 19. Febr. teilte ihm der Bekl. aber mit, daß 
er ihn ab l.Juli 1940 pensioniere und ihm, ohne dazu ver
pflichtet zu sein, bis zum Abschluß des Wirtschaftsjahres 
das volle Gehalt weiterzahlen werde.

Das BG. hat die Unwirksamkeit der vom Bekl. aus
gesprochenen Pensionierung des Kl. festgestellt. Die Rev. 
war erfolglos.

Der Bekl. hat sich in seinen mit zum Inhalt des Dienst
vertrages der Parteien gemachten Anstellungsgrundsätzen 
das Recht zur jederzeitigen Pensionierung Vorbehalten. 
Schon die Vereinbarkeit dieses Vorbehalts, der die Zur
ruhesetzung des Dienstverpflichteten völlig von der W ill
kür des Dienstherrn abhängig macht, mit dem „Dekret“
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V. 1. Juli 1936, das dem Kl. eine lebenslängliche, nur 
nach § 626 BGB. kündbare Anstellung gewährte, begegnet 
erheblichen rechtlichen Bedenken. Doch braucht zu ihnen 
nicht näher Stellung genommen zu werden.

Die Rechtsunwirksamkeit der mit Brief v. 19. Febr. 1940 
vom Bekl. zum 1. Juli 1940 erklärten Pensionierung des 
Kl. folgt jedenfalls aus dem Fehlen der Zustimmung des 
Arbeitsamts. Nach § 1 Abs. 1 und 2 der bei Kriegsbeginn 
erlassenen VO. über die Beschränkung des Arbeitsplatz
wechsels v. l.Sept. 1939 (RGBl. I, 1685) ist seit deren 
Inkrafttreten mit dem Tage ihrer Verkündung, dem 7. Sept. 
1939, jede Kündigung ohne vorherige Zustimmung des 
Arbeitsamtes rechtsunwirksam geblieben, es sei denn, daß 
in besonderen Ausnahmefällen die Zustimmung noch nach
träglich erteilt worden ist. Der Bekl. hat jedoch unstreitig 
die Zustimmung bisher nicht erhalten, ja nicht einmal 
nachgesucht.

Die Rev. wendet sich vergeblich gegen die Anwen
dung der genannten Gesetzesvorschrift auf die Zurruhe
setzung des Kl. Allerdings besteht ein Unterschied zwi
schen der gewöhnlichen Kündigung und der Zurruheset
zung insofern, als nur dem in den Ruhestand versetzten 
Dienstverpflichteten gegenüber dem früheren Dienstherrn 
ein Anspruch auf Ruhegeld erwächst. Dieser Anspruch 
legt dem in den Ruhestand Getretenen in Nachwirkung 
des gegenseitigen Treueverhältnisses, das zwischen den 
Parteien des Dienstverhältnisses bestanden hatte, auch 
weiterhin noch gewisse Treuepilichten gegenüber dem 
früheren Dienstherrn auf. Kündigung und Zurruhesetzung 
haben aber beide die Auflösung des Dienstverhältnisses 
zur Folge. Insofern enthält auch jede auf Herbeiführung 
des Ruhestandes eines Angestellten gerichtete Erklärung 
eine Kündigung, deren Bedeutung ja gerade in der Auf
lösung des Dienstverhältnisses besteht. Daß aber die Zur
ruhesetzung wegen dieser ihr eigentümlichen Folge von dem 
Begriff der Kündigung im Abschnitt 1 der erwähnten VO. 
mit umfaßt wird, zeigt schon rein äußerlich die Ab
schnittsüberschrift: „Lösung von Arbeitsverhältnissen“ . Es 
ergibt sich ferner aus der Absicht des Gesetzgebers. Der 
dem deutschen Volke aufgezwungene Krieg erfordert eine 
möglichst hohe und richtige Ausnutzung der deutschen 
Arbeitskraft. Auch die Zurruhesetzung befreit aber den 
Dienstverpflichteten von seiner Arbeitsverpflichtung und 
entfernt ihn aus der Arbeit und von seinem Arbeitsplatz. 
Nach § 2 Nr. 1 der VO. bleibt freilich die Wirksamkeit 
einer vertraglichen Lösung des Arbeitsverhältnisses un
berührt. Zur Gewährleistung eines umfassenden und 
zweckmäßigen Arbeitseinsatzes kann jedoch ein Arbeits
verhältnis — abgesehen von den vorliegend nicht in Frage 
kommenden Ausnähmefällen des § 2 Nr. 2 und 3 — von 
keiner Seite mehr eigenmächtig gelöst werden, sondern 
ist die Wirksamkeit der Lösung im § 1 von vorgängiger 
Zustimmung des Arbeitsamts abhängig gemacht worden. 
Selbst wenn die Arbeitskraft des Kl., wie die Rev. be
hauptet, am jetzigen Arbeitsplätze sogleich ersetzt wer
den und an anderer Stelle sofort wieder eine geeignete 
Verwendung finden könnte, würde der Bekl. der Einholung 
der Zustimmung des Arbeitsamts nicht überhoben sein. 
Auch dann bliebe allein dem Arbeitsamt Vorbehalten, die 
zur Rechtswirksamkeit der Zurruhesetzung notwendige 
Entscheidung nach den Erfordernissen des Arbeitseinsat
zes zu treffen. Da die arbeitsamtliche Zustimmung nicht 
vorlag, hat das BG. ferner von einer Erörterung der be
strittenen sonstigen Rechtmäßigkeit der Zurruhesetzung 
des Kl. absehen dürfen.

(RArbG., Urt. v. 30. Okt. 1940, RAG 101/40. — Darm
stadt.)

38. RArbG. -  §232 Abs. 2 ZPO. t
Das Verschulden eines Prozeßbevollniaclif S  j er ße
Partei auch dann gegen sich gelten lassen, f jßre
vollmächtigte ihr Angestellter ist und da 
Aufsicht steht. zu ^stelltS

Die Bekl. hat gegen das am 9. Febr. P eingelegt11!!; 
Urteil des ÄrbG. erst am 26. Febr. B?ru ,ul*gvorjgen 
ihren Antrag auf Wiedereinsetzung 111 de"  s,eBin 
damit begründet, daß ihr Angestellter K., ae  ¿er/■

nur

nei aer rrozeßiurii uug m s, • es mclu 
Entschließung handeln für

n ic l^ V i,
zugeben hat. Daß K. dazu neiugi " “ -^ersChrift 
haft sein. Er hat nach der S itzun„.^ ¿urch ^ rttifli ¡n

..... darauf, ob er Prozeßhandlungen
zunehmen und für diese prozeßre __ vann

Prozeßbevollmachtigter uniersw en pai <> ,s0
diesem Prozeß, wie nach der ff sle isU.j,- 
Bekl. in tausend anderen P r°zessen’ geführt- 1
aufgetreten und hat ihre P ro«*f  J  p r o Ä 2 A»5
nicht nur Terminsvertretei, s . t .. n-effläß ®.vt

DcKl. Ul iduacuu — - „_occP
aufgetreten und hat ihre prc^ s r '
nicht nur le rm insve iu^.., 
tigter gewesen, dessen Verse!In ”  usehen
ZPO. als ihr eigenes Verschuldent« 

(RArbG., Urt. v. 6. Nov. 1940, RA
103/40-
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. daß inr Angesiemci ~  e aei y
Prozeßsache vor Gericht vertreten habe, ai ¡„folge 
Stellung mit Fieber im Bett gelegen hab , en habe $  
ser Erkrankung die Akte aus dem Kopf eilung e i 
erst am 26. Febr., unwissend, wann die Z die Ans e
sei, dem Handlungsbevollmächtigten LU p ieser W
legenheit sachlich bearbeitete, vorgelegt „̂gtelluflf» 
erst durch Rückfrage bei dem ArbU. m 
Urteils festgestellt. . verw°('e,j

Das LArbG. hat die Berufung als unzulass ei«
da die Bekl. nicht dargetan habe, daß® Einlegung“ ¡t 
unabwendbaren Zufall an der rechtzeitig glaub
Berufung verhindert gewesen sei. =ie na ■ n un" «
gemacht, daß die Krankheit des K. am sei. 0

bes. an den folgenden Tagen derartig k Urteils*1 ¡t, 
er die Bekl. nicht von der Z u s te U u n g d « ^  de 
benachrichtigen können. Für das Ye f he„, Im ub r >  
müsse die Bekl. gemäß § 232 ZPO- e'?®lden insoierllW- 
treffe sie aber auch ein eigenes Versch der ¡¡¡je  sU(te 
sie bei einer Krankheit ihres Angestell a , dai"r ¡t in
liehen Prozeßsachen bearbeite und v Rra" „ zitf
sorgen müssen, daß sie die während ffSUrkunde 
seiner Wohnung eingehenden Zustellungs 
Bearbeitung erhielt. des 1 * * 0 ,

Die Rev. ist nicht begründet. Die An wje die: ^  
daß sowohl den Prozeßbevollmächtig . g VerS, g d'e 
ein die Wiedereinsetzung ausschließ “  hätte"- „ge- 
treffe, weil sie beide nicht dafür ges S ei"ßê cte») 
während der Erkrankung des K. bei ßeg. gela » 
nen Schriftstücke zur Bearbeitung an beanstan^%äp(' 
ist vom Rechtsstandpunkt aus nicht z v0n de*

Zu Unrecht glaubt die Rev. sich au f«J  daß Vtf v0n 
anerkannten Grundsatz berufen zu 1 WaW^nid1*
und Unterlassen von Angestellten Verschum, A"|e" 
Notfristen bei der Prozeßpartei ¡st mcl1! j,t oe’
zugerechnet werden können. Dem • gr war 0„deri 
stellter im Sinne dieser Rspr. gew ’prozesse®’ . 
hilfe der Bekl. bei der Führung des ‘ selbst j  b de*
hat diesen als Prozeßbevollmachtigt ^  ^  jjetrf U
Darauf, ob ein solcher Prozeßvertr ullter ih ^  o 
Prozeßpartei eingegliedert ist, d buIiden } L vera",
sicht steht, streng an ihre Weisung g ^ . ^  selb* ( #  
er wie ein Anwalt, der für seine ein""1̂  f̂iru
wörtlich ist, eine selbständigere umfang a 
bei der Prozeßführung, in gewissem ^

de* Ajei.

halt sein, n r nat nacn uci durcn m w . ¡ü
im ersten Verhandlungstermin sicn aUcb r
Vollmacht ausgewiesen, hat die * und *Lii\t$
Prozeßbevollmächtigter unterschrieben^ p afSteU ^

4.)
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Der Aufbau oon
^beftanb, Gutachten unb Entfcheibungsgrünben

Mit einer
von A m tsgerich ts-R a t D r. ju r . Paul Schulin

F ü h ru n g  und einem G e le itw o rt von D r. O t t o  P a l a n d t ,  Präs, des Reichs-Justizprüfungsam ts

•)I)j 412 Seiten, Preis brosch. RM . 8.-

i^ Jeda9Ser ^^eageriehtsrat Dr. Schulin scheint mir in hohem Maße geeignet, auch dem juristischen .Nachwuchs, der 
Leben < '!10̂ 1 sc*ne Hände geht, mittelbar seine Erziehungarbeit zugute kommen zu lassen und ihm alles das für

itjy&ben amut,n mitzugeben, was insoweit nötig ist,“  Diese .Einführupgsworte des Präsidenten des ReichsAustizprüfungs- 
töittei'erT d«s jurinr n wi<‘der* was yon dom Werk zu halten ist. Aus reicher praktischer Erfahrung als Richter und als 
Äu[|'' hie Heue a «6 n Nachwuchses ist das Buch entstanden; das allein verbürgt schon seinen Wett als Ausbildungs- 

raf-en Und jj- wesentlich geändert und nach der praktischen Seite hin vertieft worden. Der Anhang, der
he{eigllacher“ und*AWtdse besondere Fälle behandelt, ist neu hinzugefügt worden. Mit den Büchern „Daubenspeck- 

ntbr sollt0 v ”^ tz êrl‘ gehört der „Schulin“ zu den besten Ausbildungsbüchern auf dem einschlägigen Gebiet. Kein 
b  ]>. ' or der großen Staatsprüfung die Durcharbeitung des Buchs unterlassen.

XdT?’ dia

"i

einschlägigen
n D er ju n g e  Rechtsgelehrte“

Wd^Äesetzt^n^6 große Staatsprüfung vorbereiten sollen, ist gewiß kein Mangel. T: 
lê j aeri Darstcli Uas daran, daß es die anderen Werke glücklich ergänzt, liegt vcJar8tellun l- “  ------■ -  .......... -- ■=------------ —o------- —-o-"ndiae, n®’ dl° au°h den Anfänger wirklich fesselt, ihm immer wieder drastisch zeigt, was nötig ist, um zu

l ... Und Veröl « rirll iotioo li'vn,el,r, ia rr,, l.o rvi rv, Vnn rle« i 11 «i öli c/,h on UV,« h n i lr honrlell. ea nnfl wiil wip. Her

Trotzdem hat sich das Schulinsehe 
vor allem an der lebendigen, über-

verständlichen Ergebnis zu kommen. Von der juristischen Technik handelt es und will, wie der 
Ai ^Widb 4  n'°kk hohe Wissenschaft treiben, sondern das Handwerkliche lehren. Daß es damit nicht getan ist, 

i  k r der V > f daS Sohwiei igste, Menschenbehandlung und Menschenbeurteilung, kann man aus Büchern kaum 
, Md* ■ bhrt pllkt B?r bietet mehr, als es nach diesen Worten scheinen könnte. Dies Buch, das Regeln gibt und das 

,6*cker V’ '''U'd üal ** '^eht nur den jungen- Rechtswahrer an, der vor der Prüfung steht. Auch der Ältere, vor allem der 
“ thfpi, _i a«S fitroßpn Nutzen -7iphen lrnnneTi Wlpr rpript, pin Monn Her PrnYlö ein wohlwollender. erfahrUngS"großen Nutzen ziehen können. Hier redet ein Mann der Praxis, ein wohlwollender, erfahrungs-

Deut.sehe Ju s tiz"
er, <je ’  grollen JNutzen ziehen k 

hicht Steine statt Brot gibt.

D u r c h  a l l e  B u c h h a n d l u n g e n  zu bez iehet

Ein gediegenes Geschenkwerk

eriah

i ' i e d r ic l i  K a r l  v .  S a v ig n y
111 B i ld  seines Lebens m i t  e iner  S a m m lu n g  seiner  B r ie fe

Von A d o l f  S t o l l
weiland Professor am Staatlichen Friedrichs-Gymnasium, Kassel 

Dr. phil. h. c. der Philipps-Universität in Marburg

1. BAND
darb, Der junge Savigny
Brief er UTld Handshuter Zeit Friedrich Karl v. Savignys. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte der Romantik. 

6 a«s den Jahren 1792-1810 und 34 Abbildungen. 1927. 450 Seiten, Ganzleinen RM. 11.70

V  * . 2. BAND

s*r"w

bclc r r e i s  uei Amnanme ugr um im : ■ ............... —:__

h ; n £ ; s Ar Voa bedeutenden Namen tauchen auf. Männer von dem Range eines Schleiermacher, Niebuhr und 
Ö C f 6is UndL61" 08 Altenstein, Friedrich Perthes, Bunsen, dann die alten Freunde: die Grimm, Bang und Creuzer, 

0111 G l! ° a,ldero- verknüpft mit den Kreisen der Romantik, besonders durch Arnim und durch Bett,na, 
g Und ri !* »piegelt die große Persönlichkeit das große Weltbild der Zeit wunderbar widor, in weiser Selbst- 

^ t e rojfi ° c1' in staunenswerter Mannigfaltigkeit. Der Herausgeber hat durch unendlichen Fleiß das Verständnis 
8Uoht und die einfachen Briefe zum vollen Reden gebracht. Wir können ihm nicht genug dafür danken.“

Zeitschrift der SaviRny-Stiftung für Rechts-Oeschichte.

3. BAND
Friedrich Karl v. Savignj

Ministerzeit und letzte Lebensjahre 1842 18hl, mit Anhang.
I u. II. 2 lß Briefe und sonstige Schriftstücke sowie 18 Ab

bildungen^ 1940. 344 Seiten. Ganzleinen RM. 12.—

Preis bei Abnahme der Bände 1-3 zns. RM. 32.-

'8en- 1810-—1842. 317 Briefe und 33 Ab-
'* 2 Seiten. Ganzleinen RM. 18.—

B i t t e  v e r l a n g e n  S i e  d e n  a u s f ü h r l i c h e n  P r o s p e k t .

Zu beziehen durch alle BuchhandlungenZu beziehen durch alle Buchhandlungen
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Neben der Verfahrensgebühr ist die ge
richtliche Vergleichsgebühr in Ansatz zu 
bringen, wenn und insoweit der Vergleich 
über die vorläufige Unterhaltsregelung nach 
Scheidung der Ehe hinausgeht. KG.: DR. 
1941, 730 Nr. 30

§627 b ZPO.; §§20 Ziff. 1, 33 a, 36 GKG. 
Durch § 627 b ZPO. ist die vergleichsweise 
Erledigung von vermögensrechtlichen An
sprüchen im Eheprozeß ermöglicht. Der 
Vergleich ist, auch wenn er erst nach 
Rechtsmittelverzicht beurkundet ist, noch 
zum Rahmen des Eheprozesses gehöriger 
Prozeßakt. Es finden daher die Gebühren
vorschriften des GKG. Anwendung, die für 
den Kostenansatz im übrigen auch dann 
maßgebend sind, wenn das Gericht eine un
zulässige Verbindung vorgenommen hat. 
Prozeßgebühr des Eheprozesses und des 
Verfahrens aus § 627 b ZPO. sind ver-' 
schiedenartig und nebeneinander zu berech
nen. KG.: DR. 1941, 731 Nr. 31

§886 ZPO. Pfändung von Wertpapieren, 
die sich in einem Banksafe befinden. LG. 
Berlin: DR. 1941, 732 Nr. 32

§§ 5 ff. VO. v. 26. Mai 1933 über Maß
nahmen auf dem Gebiete der Zwangsvoll
streckung. Zugunsten jüdischer Schuldner 
finden die erwähnten Vorschriften keine An
wendung. LG. Münster: DR. 1941, 733 
Nr. 33

§10 Abs. 2 GKG. ist auch beim Streit 
über einen Vertrag anwendbar, der den 
Anspruch auf Erfüllung einer auf gesetz
licher Vorschrift beruhenden Unterhalts
pflicht regelt. LG. Berlin: DR. 1941, 733 
Nr. 34

§§ 36, 77 GKG. Eine Kostenhaftung eines 
an einem gerichtlichen Vergleich nur inso
fern beteiligten Dritten, als darin Abreden 
zu seinen Gunsten getroffen werden, er
wächst nicht, kann vielmehr erst dann in 
Frage kommen, wenn der Dritte sich aktiv

durch Beitritt zu den Vereinbarungen an 
denselben beteiligt. KG.: DR. 1941, 734 
Nr. 35

Reichsarbeitsgericht
Werksurlaub. Lohnansprüche derjenigen 

Gefolgschaftsmitglieder, die nach der maß
gebenden Tarifordnung während des 
Werksurlaubs arbeiten wollen und ihren 
Urlaub zu anderer Zeit nehmen möchten. 
RArbG,: DR. 1941, 735 Nr. 36

§ 1 VO. über die Beschränkung des Ar
beitsplatzwechsels v. 1. Sept. 1939. Auch die 
Zurruhesetzung eines Beschäftigten bedarf 
der Zustimmung des Arbeitsamts. RArbG.: 
DR. 1941, 735 Nr. 37

§ 232 Abs. 2 ZPO. Wiedereinsetzung. Das 
Verschulden eines Prozeßbevollmächtigten 
muß die Partei auch dann gegen sich gelten 
lassen, wenn der Bevollmächtigte ihr An
gestellter ist und daher unter ihrer Aufsicht 
steht. RArbG.: DR. 1941, 736 Nr. 38

Ik a M tu tą !

Bewerbungen auf Zifferanzeigeh stets m it der 
Ziffernummer kennzeichnen; auch a u f dem Um
schlag, dort am besten in der linken unteren Ecke, 
m it Buntstift umrahmt.
Bei Bewerbungen auf Stellenanzeigen niemals O ri
ginalzeugnisse, sondern m it Namen und Adresse 
gekennzeichnete Zeugnisabschriften beifügen. Auf 
Lichtbildern müssen Name und Adresse auf der 
Rückseite vermerkt sein. Unter „Einschreiben“  oder 
„Eilboten“  eingesandte Bewerbungen können nur 
als „Einschreiben“ - oder „Eilboten“ -Briefe weiter
gesandt werden, wenn das Porto h ierfür beigefügt 
ist. Diese A rt Briefe und mehrere Bewerbungs
schreiben auf verschiedene Zifferanzeigen dürfen auf 
dem äußeren Umschlag die Ziffernummer nicht tra
gen ; sie sind nur an die Anzeigenabteilung zu richten.

Anzeigenpreis: die viergespaltene 46 mm breite 
mm-Zeile 45 Rpf.; fü r Verleger- undFremden- 
verkehrsanzeigen 36 Rpf.; fü r Stellen- und 
einspaltige Gelegenheitsanzeigen 23 Rpf.; für 
Familienanzeigen und Nachrufe 15 Rpf.; 
Ziffergebühr fü r Stellenangebote 1.50 RM.; 
für Stellengesuche und Gelegenheitsanzeigen 
5°  Rpf-

Anzeigenschluß: jeweils der Donnerstag der 
Vorwoche, nur fü r eilige Stellenanzeigen und 
wenn Raum noch zur Verfügung steht, jeweils 
der Montag der Erscheinungswoche.

Zahlungen fü r Anzeigenbeträge nur auf das Post
scheckkonto des Deutschen Rechtsverlages 
GmbH. — Berlin Nr. 451 76.

„A nzeigen-A bteilung“ D eutscher R echtsverlag GmbH., Berlin W 35 , LUtzowufer 18

jj::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::: O f f e n e  S t e l l e n  |¡::::str:::usss:|||¡ll::::||:!ll::st::::::8;s:::!s

Vertreter
mit Anwaltspraxis auf minde
stens 1 Monat, evtl, bis zu 3 Mon., 
für Anwalts- und Notariatspraxis 
in T h o r n spätestens ab 1.5. 41

gesucht.
K o h n e r t ,

Rechtsanwalt und Notar,
T h o r n , Breite Gasse 14.

Rechtsanwalt in Bromberg sucht 
wegen Einberufung zur Wehr
macht

Vertreter
für Mai und Juni 1941. Angebote 
unter A. 1504 an Anz.-Abteilung 
Deutscher Rechtsverlag, Berlin 
W35, Lützowufer 18.

f if ic ffo r
mit gu ten  F ä h ig k e ite n  und möglichst m it betriebs
wirtschaftlicher Ausbildung (evtl. Diplom-Kaufmann)

für großes Anwaltsbüro
in südwestdeutscher Großstadt zum baldigen Eintritt 
gesucht. Mitteilungen unter A. 1500 an Anz.-Abteilung 
Deutscher Rechtsverlag, Berlin W 35, Lützowufer 18.

f liM lo r
als Mitarbeiter mit arbeitsrechtlicher und 
steuerrechtlicher Vorpraxis in Handel oder 
Industrie für P e r s o n a l  V e r w a l t u n g  
und j u r i s t i s c h e  A b t e i l u n g  sucht

Scherl-Verlag,
Berlin SW 68, Zimmerstraße 35/41.
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Referendar
oder Assessor für einen Monat 
( m ö g l i c h s t  J u n i  1941) von 
16—19 Uhr zur Aushilfe

gesucht.
E h r e n b e r g ,  Rechtsanwalt, 

B e r l i n - B a u m s c h u l e n w e g ,
Köpenicker Landstraße 256,

D ie s e  A n z e ig e  n im m t  d en  
R a u m  von 3 0  e in s p a lt ig e n  
M il l im e t e r - Z e i le n  e in  u n d  
k o s te t  b e i  e i n m a l i g e r  
V e rö ffe n tlic h u n g  6 .9 0  R M

-------——------ ----------- :----- ----------

W irtschaftsgruppe Chemische Industrie
ste llt baldmöglichst eine

R f f c f t o r i n  o d e r  R e f e r e n D n r i n

ein. S c h r i f t l i c h e  Bewerbungen oder persönliche 
Vorstellung erbeten in der Zeit von 9 3 0 -1 3  Uhr 
unter Vorlage sämtl. Bewerbungsunterlagen bei der

Persona lste lle  in  B e rlin  W 15, S ig ism undstr. 8.

B ürovors teher(in )
für angesehenes Büro nach Wup
pertal (kein Notariat) für so for t  

gesucht.
Angebote unter A. 1501 an Anzei
gen-Abteilung Deutscher Rechts
verlag, Berlin W35, Lützowufer 18.

E rfah renerB ürovorsteher
für beide Fächer s o f o r t  oder 
später in angenehm. Dauerstellung 

gesucht.
A d o l f  H e n s c h e l ,  

Rechtsanwalt und Notar, 
W e i m a r ,  

Watzdorfstraße 79.
Es g ilt Anzeigen-Preisliste Nr. 2

H i l f  :;;i G e s u c h t e  S t e l l e n  pQ iiijj
¡ | î ï « !ÎH !« s! I« !: ! ! : : : : : : : ::::!S î ï : :k k « «*s« « « « !! î!î îî!S Î!!!!!!!!!!î!!î!

Anw altsassessor,
Dr. jur., mit abgeschlossener Anwärter
zeit m ii vorzüglichen Zeugnissen, 
angesehener Leipziger Kanzlei taug,

sucht
Tätigkeit bei Dresdener OLO-Anwalt. 
Baldige Niederlassung beim PL(U ist 
beabsichtigt, daher Assoziationsmog- 
iichkeit e r w ü n s c h t .  Angebote unter 
A. 1499 an Anz.-Abteilung Deutscher 
Rechtsverlag, Berlin W35, Lützowufer 18.

, ö k  B ü c h e r
bes ®eut(d)cn fRecfitsuerioges 
erhalten Sie in  jeher Sud)- 
ßanblung. itatalog unb ißro- 
jpeiie liefern m ir auf SBunid) 

tojtenlos unb bireft

Zieutfdjer Kedjtsuerlag
« B e r l i n  SB 8  5 — S B t e n l

ÉÂ0 1 1 9 4 0 4 1

Oer  f ö n t e t :
Qjoo Den OeutfdienSolDoten on Der front 

doth modi!, IP öoö BßW«ß‘fcin unD ° fl8 
njificn, Dap hinter ihn* in elfetnet 6e- 
rd|io|ienheit unD fonotifdiem DJiHcn ein 

floniee Oolh Re ht!

[jij Bekanntmachungen verschiedener Art jjjj

I Dr. A tz le r / I
F E R N K U R S E
zur Vorbereitung auf die Assessorprüfung 
(auch abgekürzte Prüfung)

 ̂ B e r I i n W 3 0 ,  L u i t p o l d s t r a ß  e 4 0 j

W ir kaufen zurück:
Deutsches Recht vereinigt mit Juristische Wochenschrift:

Jahrgang 1940: Heft 6, 7, 8, 41, 47 
zum Preise von 50 Pfg. je Heft zuzügl. Versendungsspesen 

Übersendung erbeten an
D e u t s c h e r  R e c h t s v e r l a g  G. m. b. H.,

Leipzig C I ,  Inselstraße 10

radihräftc werden am ehesten- durch

eine Stellenanzeige in der Fachpresse

Das ist eine alte Tatsache, die sich gerade jetzt immer 
wieder bewahrheitet.

Deshalb sind in unserer Zeitschrift „Deutsches Recht“ in 
Ausgabe für Ausgabe — auch in der vorliegenden Folge- 
Stellenangebote enthalten, Anzeigen,in denen Volljuristen 
und juristisch vorgebildete Kräfte gesucht werden.

„Der leere Platz“ heißt unser Werbedruck, den wir der 
heutigen Ausgabe beilegen, und um dessenBeachtung wir 
bitten! Er zeigt im besonderen einige der am meisten ver
wandten Anzeigengrößen für Stellenangebote und-gesuche 
und beweist, daß die Kosten für die Veröffentlichung von 
Stellenanzeigen in unserer Zeitschrift niedrig sind.

Wenn Ihnen eine Arbeitskraft fehlt (oder Sie selbst viel
leicht eine Stellung suchen), dann füllen Sie bitte den 
Bestellschein aus und schicken Sie die Anzeige gleich 
an uns ein, damit wir sie in der nächsten Ausgabe ver
öffentlichen können. Im anderen Fall heben Sie bitte den 
Werbedruck so auf, daß Sie ihn bei Bedarf gleich finden

*

D e u t s c h e r  R e d i t s v e r l a g  0 .  m .  b .  H .
A n z e i g e n - A b t e i l u n g

B e r l i n  W  5 5 , L t t t z o w u f c r  10

Fernru f :  224086

gefunden



Das neue Grunderwerbsteuergesetz
vom 29. März 1940

unter Berücksichtigung sämtlicher Erlasse, Anweisungen und der neuesten Literatur

a. Auflage

Kommentar von Dr. jur. Otto Hartei
Umfang: 160 Seiten Preis: kart. RM. 5.70

Das Erscheinen des Buches fü l lt  eine Lücke in  den Gesetzeshandbüchern aus.
Es w ird  vor allem dem Praktiker wertvolle Dienste leisten, da es eine systematische, 
nach einheitlichen Gesichtspunkten geordnete Darstellung des teils neu geschaffenen,

_____ ; teils erheblich umgeformten Rechtsstoffes in seiner Gesamtheit und die Angleichung
an österreichisches und sudetendeutsches Recht nach dem neuesten Stande bringt.
Die Ausrichtung des Rechtsgebietes nach den Grundsätzen nationalsozialistischer 
Steuerrechtspraxis bedeutet einen neuen S ch ritt zur R echtsvere inhe itlichung .

D ie seit langem gewünschte Gesamtdarstellung, die der Praktiker besonders auch 
wegen ihres niedrigen Preises begrüßen w ird !

Z u  b e z ie h e n  d u rc h  den B u c h h a n d e l ode r d ir e k t  vom  V e rla g

Deutscher Rechtsverlag G. m. b. H. Berlin • Leipzig • Wien
Berlin W 35, Hildebrandstraße 8

Auslieferung fü r  Ostmark und Sudetengau: Deutscher Rechtsverlag G .m .b .H ., W ien I ,  Riemergasse 1

M itte  A p r il  erscheint in 2. A afinge:

Das Gnadengesuch
Gemeinverständliche Einführung in das deutsche 
Gnadenrecht sowie das Recht des Strafregisters 

und der polizeilichen Führungszeugnisse

Von Regierungsrat W olfgang Menschell
Die Frage, wann ein Gnadengesuch gestellt werden 
kann und was zur Aufnahme des Verfahrens unter
nommen werden muß, ist dem Volksgenossen, der 
den Gnadenweg beschreiten will, bisher unklar ge
wesen. Das neue Buch des Hauptstellenleiters der 
NSDAP, und stellvertr. Leiters des Amtes für Gna
densachen der Kanzlei des Führers will dem Laien 
ein zuverlässiger Helfer sein und ihm Zeit, Geld und 
manche Enttäuschung ersparen. Darüber hinaus wird 
das Buch auch jedem anderen, der sich mit Fragen 
des Gnadenrechts befassen muß, insbesondere dem 
A n w a l t  und dem R e c h t s w a hr e r  von Orga
n i s a t i o n e n ,  von Nutzen sein. Die im Mai 1940 
ergangenen neuen Vorschriften Uber polizeiliche 
Listen und Führungszeugnisse, die auch in der 
Ostmark- gelten, sind ausführlich wiedergegeben

Preis kartoniert RM. 2.10

Zu beziehen durch den Buchhandel oder direkt vom Verlag

Deutscher Rechtsverlag G. m. b. H. Berlin • Leipzig Wien
Berlin W 35 • Hildebrandstraße 8

Auslieferung für Ostmark und Sudetenland: 
Deutscher Rechtsverlag G. m. b. H., Wien 1, Riemergasse 1

„ R e c h t s p f l e g e  und V e r w a l t u n g “
H e f t  8:

Schuld und Haftung
Von

Amtsgerichtsrat Dr. Fedder

K ar to n ie r t  RM. 2.40

Das neue Heft erläutert zunächst das Recht der Schuldverhältnisse, 
lind zwar des Allgemeinen und des Besonderen Teiles. Trotz 
knapper Darstellung wurde auf Vollständigkeif größter Wert gelegt, 
auf übersichtliche Gliederung und klare, einfache Sprache. Der 
Aufbau der Arbeit folgt Im allgemeinen der Gliederung des BOB. 
Besonders wurden auch die Zusammenhänge zwischen den einzelnen 
Abschnitten und mit anderen Rechtsgebieten zur Vertiefung des 
Verständnisses dargelegt. Die einschlägige Gesetzgebung der jüng
sten Zeit würde eingehend gewürdigt und der Wandel der Auf
fassungen seit der Machtübernahme betont. Durch kurze geschicht
liche Rückblicke wurde die Lebendigkeit der Darstellung erhöht. 
Schließlich wird ein Überblick über das Recht der Wertpapiere 
und die wichtigsten Bestimmungen aus diesem Gebiet gegeben. 
Auch hierbei hat sich der Verfasser bemüht, durch Hinweise auf 
die geschichtlichen und wirtschaftlichen Zusammenhänge das Inter
esse des jungen Rechtswahrers zu erwecken. — Das Heft wurde 
für die theoretische Ausbildung der jungen Rechtswahrer geschrie
ben, empfiehlt sich aber auch für den praktischen Gebrauch. Auch 
dem Rechtsstudenten erleichtert es die Durcharbeitung eines großen 
Rechtsgebieles. Ebenso kann es seiner allgcmeinverständlichen Dar
stellung wegen auch jedem interessierten Laien empfohlen werden.
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